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194. Sitzung 

Bonn, den 21. Juni 1972 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.00 Uhr 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, habe 
ich folgendes bekanntzugeben. Der Ältestenrat emp-
fiehlt, für die Einreichung von Fragen während der 
Sommerpause abweichend von der Geschäftsord-
nung folgende Regelung zu treffen: Jedes Mitglied 
des Hauses ist berechtigt, in den Monaten Juli und 
August je vier Fragen einzureichen. Die Fragen für 
den Monat Juli müssen spätestens bis Montag, den 
31. Juli, 11 Uhr, die Fragen für August bis Don-
nerstag, den 31. August, 11 Uhr, im Parlaments-
sekretariat eingehen. Fragen, die in den Monaten 
Juli und August eingereicht werden, werden von 
der Bundesregierung schriftlich beantwortet. 

Fragen, die im September gestellt werden, werden 
gemäß den Richtlinien für die Fragestunde beant-
wortet. Sperrfrist für die Einreichung von Fragen für 
die Fragestunden der ersten Plenarsitzungen nach 
der Sommerpause ist gemäß Nr. 9 der Richtlinien für 
die Fragestunde Freitag, der 15. September, 11 Uhr. 

Ich frage, ob das Haus mit dieser Regelung ein-
verstanden ist. — Widerspruch erhebt sich nicht; es 
ist so beschlossen. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll 
die Tagesordnung ergänzt werden um die in der 
Ihnen vorliegenden Liste bezeichneten Vorlagen: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Ausschusses für Wahl-
prüfung, Immunität und Geschäftsordnung (1. Ausschuß) betr. 
Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens gegen den 
Abgeordneten Dr. Dittrich gemäß Schreiben des Bundesministers 
der Justiz 
— Drucksache VI/3579 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Ollesch 

Beratung des Mündlichen Berichts des Ausschusses für Wahl-
prüfung, Immunität und Geschäftsordnung (1. Ausschuß) betr. 
Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens gegen den 
Abgeordneten Löbbert gemäß Schreiben des Bundesministers der 
Justiz 
— Drucksache VI/3580 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Pinger 

Ich höre keinen Widerspruch. Das Haus ist einver-
standen; die Erweiterung der Tagesordnung ist be-
schlossen. 

Punkt 34 muß von der Tagesordnung abgesetzt 
werden, da der Ausschußbericht noch nicht vorliegt. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 16. Juni 1972 den 
nachfolgenden Gesetzen zugestimmt: 

Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 

Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 

Viertes Gesetz zur Anpassung der Unterhaltshilfe nach dem 
Lastenausgleichsgesetz (4. Unterhaltshilfe-Anpassungsgesetz 
— 4. UAG) 

Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für Sera und 
Impfstoffe 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist der Vorschlag 
einer Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über verstärkte Kunststofftanks für die Be-
förderung gefährlicher Stoffe auf der Straße — Drucksache VI/3036 
— auch dem Innenausschuß zur Mitberatung überwiesen worden. 

Der Innenausschuß hat mit Schreiben vom 10. Mai 1972 mitge-
teilt, daß er gegen die Verordnung (EAG) des Rates zur Ände-
rung der Regelung der Bezüge und der sozialen Sicherheit der 
Bediensteten der Gemeinsamen Kernforschungsstelle, die in 
Belgien dienstlich verwendet werden, keine Bedenken erhoben 
habe. 

Der Bundesminister des Auswärtigen hat mit Schreiben vom 
26. Mai 1972 den Wortlaut des UNESCO-Übereinkommens vom 
14. November 1970 über Maßnahmen zum Verbot und zur Ver-
hinderung der unerlaubten Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung 
von Kulturgut zur Kenntnisnahme übersandt. Sein Schreiben ist 
als Drucksache VI/3511 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des 
Auswärtigen hat mit Schreiben vom 12. Juni 1972 die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Stücklen, Strauß, Dr. Marx (Kaisers-
lautern), Windelen, Wagner (Günzburg), Dr. Jaeger, Dr. Hall-
stein, Dr. Wittmann (München), Frau Griesinger, Engelsberger, 
Dr. Czaja, Dr. Zimmermann, Baron von Wrangel, Roser und 
Genossen betr. gemeinsame Entschließung des Deutschen Bun-
destages zu den Verträgen von Moskau und Warschau — Druck-
sache VI/3465 — beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache 
VI/3540 verteilt. 

Der Bundesminister der Justiz hat mit Schreiben vom 19. Juni 
1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Arndt (Hamburg), 
Dürr, Kleinert und Genossen betr. Verwaltungsverfahren — 
Drucksache VI/3473 — beantwortet. Sein Schreiben wird als 
Drucksache VI/3563 verteilt. 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 
überwiesen: 

EG-Vorlagen 

Verordnung des Rates (EWG, EURATOM, EGKS) zur Fest-
legung der Redite und Pflichten der von der Kommission 
beauftragten Bediensteten gemäß Art. 14 Abs. 5 der Verord-
nung (EWG, EURATOM, EGKS) Nr. 2/71 des Rates vom 
2. Januar 1971 
— Drucksache VI/3516 — 

überwiesen an den Innenausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Festsetzung der monat-
lichen Zuschläge zum Richtpreis und zum Interventionspreis 
für Ö lsaaten im Wirtschaftsjahr 1972/1973 
— Drucksache VI/3517 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Abänderung der Verord-
nung Nr. 114/67/EWG hinsichtlich des Wirtschaftsjahres für 
Sonnenblumenkerne 
— Drucksache VI/3518 —

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 
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Verordnung des Rates (EWG) zur Festlegung der Grund-
regeln für die Gewährung einer Beihilfe für Baumwollsaat 
— Drucksache VI/3519 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) Nr. 1098/72 des Rates vom 30. Mai 1972 
zur Verlängerung der Frist für die Destillation von Tafel-
wein bis zum 31. Juli 1972 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Berichterstattung innerhalb eines 
Monats, wenn im Ausschuß Bedenken gegen den Vorschlag er-
hoben werden. 

Verordnung (EWG) Nr. 1099/72 des Rates vom 30. Mai 1972 
zur Festsetzung des Grundpreises und des Ankaufspreises für 
Apfel für den Monat Juni 1972 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Berichterstattung innerhalb eines 
Monats, wenn im Ausschuß Bedenken gegen den Vorschlag er-
hoben werden. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung hat der Abge-
ordnete Katzer das Wort. 

Katzer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Namens der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion stelle ich den Antrag, den 
Überweisungsbeschluß des Bundestages vom 
22. Oktober 1971 zu dem von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurf eines Fünfzehn-
ten Gesetzes über die Anpassung der Renten aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung — Drucksache 
VI/2585 — aufzuheben und diesen Entwurf eines 
Fünfzehnten Gesetzes über die Anpassung der Ren-
ten aus der gesetzlichen Rentenversicherung zur 
zweiten und dritten Beratung auf die Tagesordnung 
der heutigen Sitzung zu setzen. 

Ich begründe diesen Antrag wie folgt. Erstens. 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am 21. Sep-
tember 1971 den Entwurf eines Fünfzehnten Ren-
tenanpassungsgesetzes vorgelegt, wonach die Ren-
ten aus der gesetzlichen Rentenversicherung zum 
1. Juli dieses Jahres um 9,5 0/o erhöht werden sol-
len. Dieser Gesetzentwurf wurde in diesem Hause 
am 22. Oktober 1971 in erster Lesung behandelt 
und dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
überwiesen. 

Trotz wiederholten Drängens seitens der CDU/ 
CSU-Fraktion hat der Ausschuß den genannten Ge-
setzentwurf nicht beraten. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Am 16. März dieses Jahres wurde ein Antrag der 
CDU/CSU-Mitglieder dieses Ausschusses, den Ge-
setzentwurf auf die Tagesordnung zu setzen, von 
SPD und FDP abgelehnt. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Das Anerbieten von CDU/CSU, eine Sondersitzung 
des Ausschusses während der Osterpause durchzu-
führen, wurde von den Koalitionsfraktionen abge-
lehnt. 

(Pfui-Rufe! bei der CDU/CSU.) 

Ein identischer Gesetzentwurf des Bundesrates 
wurde von den Koalitionsfraktionen bisher nicht be-
antwortet. 

Zweitens. Im Interesse der Rentner ist es not-
wendig, meine Damen und Herren, über den Ge-
setzentwurf, der ja eine Anhebung zum 1. Juli vor-
sieht, noch vor der Sommerpause zu entscheiden. 

Die Abstimmung in der Form hier ist in Wahrheit 
eine Abstimmung in der Sache. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wer heute diesem unserem Antrag auf Aufsetzung 
auf die Tagesordnung widerspricht, der widerspricht 
in Wahrheit einer Erhöhung der Renten zum 1. Juli 
dieses Jahres. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Weh

-

ner: Das ist nur Demagogie!) 

— Herr Wehner, Sie selbst haben diese Auffassung 
vor wenigen Tagen in der „Augsburger Zeitung" 
noch vertreten. Sie haben vor einer Woche noch 
gesagt: Die 15. Rentenanpassung muß vor der Som-
merpause verabschiedet werden, damit die Renten 
rechtzeitig ausgezahlt werden können. So haben Sie 
in der „Augsburger Zeitung" geschrieben, Herr 
Wehner. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zuruf des 
Abg. Wehner.) 

Ich weiß, daß Ihnen das wehtut. Seit zwei Jahren 
bemühen wir uns, den Rentnern zu helfen, und 
scheitern an Ihrem Widerspruch. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Lassen Sie mich dies Letzte noch sagen. Herr 
Arendt hat vor einer Woche hier gesagt: Bei der 
Betriebsverfassung waren es nur 21 von der CDU/ 
CSU, die mitgestimmt haben. Ich fordere 21 Kolle-
gen der SPD auf, jetzt mit uns zu stimmen, damit 
diese Frage überhaupt behandelt werden kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, die Frage der rechtlichen Zulässigkeit die-
ses Antrags hat gestern den Ältestenrat beschäf-
tigt. Daraufhin hat der Herr Bundestagspräsident 
gemäß § 129 der Geschäftsordnung den Ausschuß 
für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung 
beauftragt, eine Prüfung dieser Rechtsfrage vorzu-
nehmen. Um das Ergebnis dem Hause mitzuteilen, 
hat das Wort der Vorsitzende des Ausschusses, der 
Abgeordnete Schoettle. 

(Unruhe.) 

— Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe 
für den Bericht des Vorsitzenden des Ausschusses. 

Schoettle (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Ausschuß für Geschäftsordnung 
hat sich entsprechend dem Wunsch des Herrn Präsi-
denten am gestrigen Abend mit dieser Frage befaßt. 
Er empfiehlt dem Haus mit einem Antrag, der mit 
9 :7 Stimmen angenommen worden ist, die Unzu-
lässigkeit eines derartigen Antrags festzustellen. 

Von der Mehrheit im Ausschuß wird zur Begrün-
dung dieses Beschlusses u. a. geltend gemacht, durch 
die Neufassung des § 60 der Geschäftsordnung, ins-
besondere des Abs. 3, sei eine abschließende Rege-
lung der Behandlung eines einem Ausschuß über-
wiesenen Gegenstandes getroffen worden. 

(Abg. Dr. Barzel: Die schaffen das Parla

-

ment hier ab!) 
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Schoettle 
Die in § 60 Abs. 3 der Geschäftsordnung in der vori-
gen Wahlperiode eingeführte Möglichkeit für An-
tragssteller aus der Mitte des Hauses, sechs Monate 
nach Überweisung des von ihnen eingebrachten 
Antrags einen Bericht des Ausschußvorsitzenden 
oder des Berichtserstatters über den Stand der Be-
ratungen zu verlangen, habe den Zweck gehabt, zu 
verhindern, daß Initiativanträge im Ausschuß lie-
genbleiben und nach Beendigung der Wahlperiode 
gemäß dem Grundsatz der Diskontinuität als erle-
digt gelten. 

Darüber hinaus vertritt die Mehrheit die Mei-
nung, die Einräumung der Möglichkeit, eine ein-
mal überwiesene Vorlage aus dem Ausschuß durch 
Beschluß des Bundestages zurückzurufen, könnte 
zu weittragenden, zum Teil nicht absehbaren Fol-
gen führen. 

(Abg. Rawe: Und was steht in den einschlägi

-

gen Kommentaren?) 

— Ich berichte, Herr Kollege. — So könnte z. B. 
eine Ausschußberatung dadurch verhindert werden, 
daß kurze Zeit nach der Überweisung die Vorlage 
aus dem Ausschuß zurückgeholt würde. Wenn dann 
noch mit derselben Mehrheit die Vorlage in der 
zweiten Beratung ohne vorherige Ausschußbera-
tung abgelehnt werden könnte, würde das gegen 
das System der Geschäftsordnung verstoßen. 

Die Minderheit im Ausschuß vertrat dagegen 
u. a. die Meinung, § 60 Abs. 3 der Geschäftsord-
nung stelle nur eine Vorstufe der Rückholung eines 
überwiesenen Gegenstandes aus dem Ausschuß dar. 
Die Zulässigkeit des Antrags ergebe sich auch aus 
§ 79 Abs. 1 Satz 1, wo es heiße: 

Am Schluß der ersten Beratung kann der 
Gesetzentwurf einem Ausschuß überwiesen 
werden. 

Dann müsse es auch möglich sein, einen bereits 
überwiesenen Gesetzentwurf ohne Beratung im 
Ausschuß wieder herauszuholen. 

Meine Damen und Herren, namens des Ausschus-
ses für Geschäftsordnung beantrage ich einen der-
artigen Antrag nach der jetzt gültigen Geschäfts-
ordnung für unzulässig zu erklären. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Dr. Müller-Hermann: „Mehr Demo

-

kratie" !) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, die Situation ist so, daß hier ein Antrag 
zur Geschäftsordnung eingereicht wurde, einen 
Punkt auf die Tagesordnung zu setzen unter Rück-
nahme eines anderen Beschlusses. Daraufhin hat 
der Vorsitzende des Ausschusses für Geschäftsord-
nung hier berichtet, was der Ausschuß selbst zur 
Rechtmäßigkeit und Zulässigkeit dieses Antrags 
sagt. Wir müssen jetzt zuerst nach § 129 der Ge-
schäftsordnung darüber abstimmen, ob das Haus 
den Antrag des Abgeordneten Katzer überhaupt 
für zulässig hält. Darüber kann zuerst natürlich 
auch diskutiert werden, noch nicht über die Sach-
frage; denn wenn das Haus den Antrag für rechtlich 
unzulässig hält, braucht über die Sachfrage gar 

nicht mehr diskutiert zu werden, weil der Antrag 
selbst überhaupt nicht mehr zur Abstimmung 
kommt. 

Zu dieser Zulässigkeitsfrage hat nunmehr das 
Wort der Abgeordnete Wagner. 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Geschäftsordnung beantragt, unseren Antrag für un-
zulässig zu erklären. Damit soll wieder mit Hilfe 
der Geschäftsordnung an einer Sachentscheidung 
vorbeigegangen werden, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

nämlich an der Sachentscheidung, die Renten zum 
1. Juli zu erhöhen. 

Hinter der heutigen Diskussion verbirgt sich der 
schlichte Sachverhalt: Wer hat über die endgültige 
Behandlung von Gesetzentwürfen und Anträgen zu 
entscheiden, der Ausschuß, an den eine Vorlage 
überwiesen wurde, oder das Plenum dieses Bundes-
tages? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir sind nicht der Auffassung, daß die Behandlung 
von Gesetzentwürfen und Anträgen ausschließlich in 
die Zuständigkeit von Ausschüssen gegeben werden 
kann. Dies könnte beispielsweise im Endergebnis 
dazu führen, daß sich ein Ausschuß über Jahre hin-
weg weigert, einen bestimmten Punkt auf die Ta-
gesordnung zu setzen und zu behandeln. Das kann 
nicht Sinn der Sache sein. Wir sind der Meinung, 
daß die letzte Entscheidung über die Behandlung 
eines Gesetzentwurfes und über die Behandlung 
von Anträgen durch das Plenum getroffen wird und 
auch in Zukunft getroffen werden muß. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das Plenum muß sich dieses Recht auch künftig be-
wahren. 

Wir beantragen deshalb, den Vorschlag des Ge-
schäftsordnungsausschusses abzulehnen und unse-
rem Antrag, das Fünfzehnte Rentenanpassungsgesetz 
auf die Tagesordnung zu setzen, zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Sie haben jetzt 
den Vorsitzenden des Ausschusses und eine Gegen-
stimme gehört. Ist noch eine weitere Wortmeldung 
veranlaßt? — Keine Wortmeldung mehr? 

(Abg. Wienand: Abstimmen!) 

Herr Abgeordneter Dr. Mikat! 

Dr. Mikat (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es ist vielleicht in diesem Zu-
sammenhang nicht ganz uninteressant, schon jetzt 
auf § 60 Abs. 3 der Geschäftsordnung im Wortlaut 
hinzuweisen, der uns nachher noch beschäftigen 
wird. 

(Abg. Dr. Barzel: Darum geht es doch gar 
nicht!) 

— Doch! § 60 Abs. 3 der Geschäftsordnung, auf den 
wir ja noch gleich zurückkommen werden, lautet: 
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Dr. Mikat 
Antragsteller aus der Mitte des Hauses kön-

nen sechs Monate nach Überweisung des von 
ihnen eingebrachten Antrages verlangen, daß 
der Ausschuß durch den Vorsitzenden oder Be-
richterstatter dem Bundestag einen Bericht über 
den Stand der Beratungen erstattet.. . 

Diese 6-Monate-Frist hat hier eine Rolle gespielt. 
Wir werden darauf noch zurückkommen. 

Wir halten zunächst einmal fest, daß das Votum 
des Geschäftsordnungsausschusses, richtig zu Ende 
gedacht, wenn er nämlich die Rechte des Hauses in 
seine Interpretationszuständigkeiten verlegt, letzt-
lich auf die Möglichkeit zur Entmachtung des Ple-
nums hinauslaufen könnte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir bitten das Hohe Haus sehr dringend, die jetzige 
Abstimmung auch unter diesem Aspekt zu betrach-
ten. Das heißt, wir sollten an der Zuständigkeit des 
Plenums in jedem Falle festhalten und eine solche 
Frage nicht von der Opportunität oder Inopportuni-
tät für diese oder jene Fraktion abhängig machen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Wehner: 
Wie bei der Enthaltung!) 

— Nein, Herr Kollege Wehner, so können Sie es 
nicht sagen. Herr Kollege Wehner, ich war soeben 
höchst erstaunt. Als der Herr Kollege Katzer fest-
stellte, es gehe um die Frage, ob die Renten ab 
1. Juli erhöht werden sollten, war ein Geraune zu 
hören. Genau um diese Frage geht es. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Herr Kollege Wehner, wer will, daß die Renten 
ab 1. Juli nicht erhöht werden, stelle sich hierhin und 
sage es. Wir wollen, daß sie erhöht werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Wehner: 
Sie machen heute Ihre Reifeprüfung in 

Demagogie!) 

— Herr Kollege Wehner, das hätten Sie nicht sagen 
sollen. Sie können mir nicht vorwerfen, ich machte 
hier meine Reifeprüfung in Demagogie. 

(Pfui-Rufe bei der CDU/CSU.) 

Das ist Ihrer nicht würdig, und das habe ich nicht 
verdient. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

So billig sollten wir es uns nicht machen. 

Wir stellen fest: Hier wird die Geschäftsordnung 
benutzt, um eine wichtige Sache von diesem Hause 
fernzuhalten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schulte. 

Schulte (Unna) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Wenn Herr Mikat 
hier sagt, dadurch würde das Parlament entmachtet, 
können wir nur feststellen: dann ist dieses Parla-
ment 20 Jahre entmachtet worden, als die SPD in der 

Opposition war. Denn da hat es dieses Verfahren 1 
 nicht gegeben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Rösing: Es ist ja wohl jetzt da!) 

Wir sind der Auffassung, der Geschäftsordnungs-
ausschuß hat sorgfältig beraten und ist zu einem 
Votum gekommen, und über dieses Votum sollte 
jetzt abgestimmt werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Rawe: Herr Schulte, sagen Sie doch 
mal, was in den einschlägigen Kommenta

-

ren dazu steht!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Mertes. 

Mertes (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Präsident hat vor wenigen Minuten 
eindeutig festgestellt, daß hier keine politische Sach-
frage zur Diskussion steht, sondern — — 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien. 
— Lachen bei der CDU/CSU.) 

— Wenn Sie über diese Feststellung des Präsiden-
ten lachen, ist das Ihre Sache; ich nehme sie ernst. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Es ist festgestellt worden, daß hier zunächst der 
Beschluß des Geschäftsordnungsausschusses zur Ab-
stimmung steht, der von dem Vorsitzenden dieses 
Ausschusses vorgetragen worden ist. Zunächst geht 
es um nichts anderes. Deswegen gehörte das, was 
der Kollege Mikat vorgetragen hat, nicht zum der-
zeitigen Thema. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien. 
— Abg. Dr. Barzel: Natürlich!) 

Der Vorsitzende des Geschäftsordnungsausschus-
ses hat den Beschluß bekanntgegeben, der mit 9 zu 
7 Stimmen gefaßt worden ist und nach dem sich 
ergibt, daß der von der Opposition gestellte Antrag 
nach unserer derzeitigen Geschäftsordnung nicht zu-
lässig ist. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Unerhört!) 

Wenn Sie etwas anderes wollen, müssen Sie die 
Geschäftsordnung ändern. Solange das nicht der Fall 
ist, sind wir an diese Geschäftsordnung gebunden. 

(Abg. Rösing: Die Geschäftsordnung ver

-

bietet das nicht! — Zurufe von der CDU/ 
CSU: Unerhört!) 

— Meine Damen und Herren, Sie mögen nun hier 
Zwischenrufe machen, welche immer Sie wollen. 

(Abg. Vogel: Das dürfen wir doch noch?!) 

— Natürlich! Natürlich, aber Sie werden mir über-
lassen, Ihre Zwischenrufe für mich zu werten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu
- ruf von der CDU/CSU: Tun Sie es doch!) 

Es ist doch so, daß das Plenum an eine Geschäfts-
ordnung gebunden ist, die es sich selbst gegeben 
hat. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 
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Mertes 
Ohne Geschäftsordnung ist nicht zu arbeiten, auch 
in diesem Hause nicht. Das muß man sehen, und das 
steht hier zur Debatte. Es ist dargelegt worden, daß 
dieser Antrag nach dem Beschluß des Geschäfts-
ordnungsausschusses nicht zulässig ist. Das, meine 
Damen und Herren von der Opposition, haben Sie 
genau gewußt. Wenn Sie es nämlich nicht gewußt 
hätten, hätten Sie in der vorletzten Ältestenratssit-
zung bereits den heutigen Antrag gebracht, und Sie 
hätten sich nicht auf den § 60 Abs. 3 der Geschäfts-
ordnung berufen, der Ihnen eine Möglichkeit bietet. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

Andernfalls haben Sie die ganze Sache nicht richtig 
vorbereitet; dann muß ich Ihnen das zum Vorwurf 
machen. Oder Sie haben mit Absicht hinter dem 
Berg gehalten, um in letzter Minute einen Über-
raschungsangriff vorzutragen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Die Bestimmungen unserer Geschäftsordnung sind 
klar. Sie sind nicht ohne Grund so formuliert. Es ist 
vorgesehen, daß die Ausschüsse gründlich beraten 
sollen. Es sind Fristen vorgesehen, die beachtet wer-
den müssen, wenn ein Bericht des Ausschusses dem 
Hohen Hause vorliegt. Es ist die Zuständigkeit des 
Haushaltsausschusses in solchen Fragen nach. § 96 
der Geschäftsordnung geregelt. Alles das wollen Sie 
vom Tisch wischen, weil Ihnen jetzt nicht in den 
Kram paßt, was in dieser Geschäftsordnung steht, 
und weil Sie aus parteitaktischem Opportunismus 
hier eine Sache erzwingen wollen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Vogel. 

Vogel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich glaube, es geht 
um eine Grundfrage des Parlaments, um die Frage, 
ob das Parlament in wichtigen Sachfragen Herr des 
Verfahrens ist oder nicht. Das ist die Frage, über 
die wir heute zu entscheiden haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Wehner: 
Mit Hilfe der Geschäftsordnung!) 

Das Zweite, Herr Kollege Wehner, ist die Frage, 
was in der Geschäftsordnung steht und was eine 
Mehrheit in die Geschäftsordnung hineininterpretie-
ren will. Das ist die entscheidende Frage. Die Ge-
schäftsordnung ist eine Regel dieses Hauses, die 
nicht zur beliebigen Interpretation durch eine jewei-
lige Mehrheit steht. Das ist, glaube ich, die Sache, 
mit der wir es zu tun haben. 

Wenn uns der Vorwurf gemacht wird, uns gehe 
es um Geschäftsordnungstricks, so kann ich nur sa-
gen: hier geht es um einen Geschäftsordnungstrick, 
um ein Bekenntnis in der Sache zu vermeiden. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Dr. 
Apel: Unerhört ist das! Die Geschäftsord

-

nung haben Sie doch mitverabschiedet, 
Herr Vogel!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Zur Abstimmung steht der Antrag des Geschäfts-
ordnungsausschusses, den Antrag des Abgeordneten 
Katzer für unzulässig zu erklären. Der Wunsch einer 
Ablehnung kann nur durch eine Nein-Stimme hierzu 
verwirklicht werden, das wissen Sie. Ich lasse ab-
stimmen. Wer dem Antrag des Geschäftsordnungs-
ausschusses zustimmt, nach welchem der Antrag Kat-
zer rechtlich unzulässig ist, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Wer dagegen ist, den bitte ich jetzt 
um das Handzeichen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Mehrheit!) 

- Der Sitzungsvorstand ist einstimmig der Mei-
nung, daß nicht festzustellen ist, welches die Mehr-
heit ist. Wir lassen also auszählen. 

Ich eröffne die Abstimmung durch Auszählung 
über den Antrag des Geschäftsordnungsausschusses, 
den Antrag des Abgeordneten Katzer für rechtlich 
unzulässig zu erklären. Wer mit dem Geschäftsord-
nungsausschuß den Antrag für rechtlich unzulässig 
hält, gehe durch die Ja-Tür, wer entgegengesetzter 
Meinung ist, den Antrag also für zulässig hält, gehe 
durch die Nein-Tür; die übrigen gehen durch die Tür 
für Enthaltungen. — Die Abstimmung ist eröffnet. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis 
der Abstimmung durch Auszählung bekannt. Es sind 
485 Stimmen abgegeben worden. Die fehlenden 
Stimmen erklären sich daraus, daß die  Kollegen, die 
den europäischen Gremien angehören, abwesend 
sind und ein Pairing vereinbart haben. Mit Ja haben 
245 Mitglieder, mit Nein 240 Mitglieder des Hauses 
gestimmt. Der Antrag des Geschäftsordnungsaus-
schusses ist damit angenommen. Demgemäß ist der 
Antrag des Abgeordneten Katzer für unzulässig er-
klärt und kann jetzt nicht behandelt werden. 

Wir kommen damit zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Bericht gemäß § 60 Abs. 3 der Geschäftsord-
nung über den Stand der Beratungen des von 
den Abgeordneten Katzer, Dr. Götz, Ruf und 
der Fraktion der CDU/CSU eingebrachten 
Entwurfs eines Fünfzehnten Gesetzes über die 
Anpassung der Renten aus den gesetzlichen 
Rentenversicherungen 

Wer erstattet den Bericht? — Der Vorsitzende des 
Ausschusses, Herr Abgeordneter Dr. Schellenberg. 

(Anhaltende Unruhe.) 

— Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe für 
den Bericht des Ausschußvorsitzenden. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zum Stand der Beratungen des 
von der CDU/CSU-Fraktion eingebrachten Entwurfs 
eines Fünfzehnten Rentenanpassungsgesetzes — 
Drucksache VI/2585 - berichte ich als Vorsitzender 
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung ge-
mäß § 60 Abs. 3 der Geschäftsordnung wie folgt. 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem federführenden 
Ausschuß am 22. Oktober 1971 überwiesen. Dieser 
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Dr. Schellenberg 
Entwurf unterscheidet sich von den 14 vorangegan-
genen Rentenanpassungsgesetzen — — 

(Anhaltende Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit für den Vor-
sitzenden des Ausschusses, der hier den von der 
Minderheit gewünschten Bericht vorträgt. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Darf ich fortfahren und 
vor allem die Kolleginnen und Kollegen der CDU/ 
CSU, die diesen Bericht beantragt haben, um ihre 
freundliche Aufmerksamkeit für den Ausschußvor-
sitzenden bitten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich bitte nochmals, hier aufmerksam zuzu-
hören. Wer Privatunterhaltungen führen will, deren 
Berechtigung ich durchaus einsehe, möge dies außer-
halb des Sitzungssaales tun. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Ich fahre fort. Der Ent-
wurf unterscheidet sich von den 14 vorausgegange-
nen Rentenanpassungsgesetzen dadurch, daß er 
durch eine Vorziehung der Anpassung um ein halbes 
Jahr in die Struktur der Rentenversicherung wesent-
lich eingreift. Wegen dieser Strukturänderungen er-
geben sich durch den Gesetzentwurf keineswegs nur 
die in der Begründung genannten Kosten in Höhe 
von 2,2 Milliarden DM für das Jahr 1972. Es ent-
stehen darüber hinaus vielmehr ständige Mehraus-
gaben für alle Folgejahre, und zwar nicht nur für die 
Rentenversicherung, sondern auch für den Bundes-
haushalt. 

2. Dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung sind 
außer der Drucksache VI/2585 bis jetzt noch folgende 
Gesetzentwürfe zur Rentenversicherung überwiesen 
worden, die ebenfalls die Struktur der Rentenver-
sicherung verändern: 

am 1. Oktober 1971 der CDU/CSU-Entwurf eines 
Gesetzes zur Öffnung der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für Selbständige, 

am 22. Oktober 1971 der CDU/CSU-Entwurf eines 
Gesetzes zur Verbesserung der Alterssicherung für 
Frauen und Kleinstrentner, 

am 16. Dezember 1971 der Regierungsentwurf 
eines Gesetzes zur weiteren Reform der gesetzlichen 
Rentenversicherung, 

am 16. März 1972 der Bundesratsentwurf eines 
Fünfzehnten Rentenanpassungsgesetzes, 

am 14. Juni 1972, also erst in der vergangenen 
Woche, der CDU/CSU-Entwurf eines Gesetzes zur 
Sicherung der bruttolohnbezogenen Rente. Außer-
dem wurden dem Ausschuß am 14. Juni, also auch 
in der vergangenen Woche, der Regierungsentwurf 
eines Fünfzehnten Rentenanpassungsgesetzes und 
der umfangreiche Rentenanpassungsbericht 1972 
überwiesen. 

3. Am 16. Dezember 1971 hat der Ausschuß ein-
stimmig beschlossen, für die ihm bis dahin über-

wiesenen Gesetzentwürfe zur Weiterentwicklung 
auf dem Gebiete der Rentenversicherung eine ge-
meinsame Berichterstattung durch drei Berichterstat-
ter aus allen Fraktionen vornehmen zu lassen. Mit 
diesem Beschluß ging der Ausschuß davon aus, daß 
die verschiedenen Gesetzentwürfe zur Weiterent-
wicklung der Rentenversicherung einschließlich der 
jetzt behandelten Drucksache VI/2585 wegen des 
Sachzusammenhanges gemeinsam zu beraten sind, 
ein Verfahren, das § 28 der Geschäftsordnung 

—„Verbindung der Beratung" — entspricht. 

4. Dementsprechend hat der Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung am 17. und 20. Januar 1972 eine 
öffentliche Anhörung von Sachverständigen über 
alle — ich unterstreiche: alle — mit der Weiterent-
wicklung des Rentenrechts bis zu diesem Zeitpunkt 
vorliegenden Gesetzentwürfe durchgeführt. Die 
CDU/CSU-Abgeordneten des Ausschusses haben 
auch während dieses Hearings dem Verfahren, ihren 
Entwurf auf Drucksache VI/2585 in die Gesamtbe-
ratung aller Gesetzentwürfe zur weiteren Reform 
der Rentenversicherung einzubeziehen, zugestimmt. 
Bei der öffentlichen Anhörung haben Sachverstän-
dige erklärt, daß gerade die vorgezogene Anpas-
sung, die durch diesen CDU/CSU-Entwurf gewünscht 
wird, nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern 
im Gesamtzusammenhang mit allen anderen Renten-
gesetzentwürfen steht. 

5. Das von Bundestag und Bundesrat einmütig ver-
abschiedete Dritte Rentenversicherungs-Änderungs-
gesetz vom 28. Juli 1969 schreibt vor, daß die Ein-
nahmen, die Ausgaben und das Vermögen der Ren-
tenversicherung für die künftigen 15 Jahre voraus-
zuschätzen und jährlich fortzuschreiben sind. Der 
CDU/CSU-Entwurf enthält in seiner Begründung 
keine Berechnungen für seine langfristigen finan-
ziellen Auswirkungen. Das wurde auch in der Sach-
verständigenanhörung beanstandet. Auf Grund 
eines einstimmig gefaßten Ausschußbeschlusses hat 
der Ausschußvorsitzende am 28. Januar 1972 den 
Bundesarbeitsminister um 15jährige Vorausberech-
nungen für alle — ich unterstreiche wieder: alle — 
dem Ausschuß überwiesenen Rentenvorlagen, 
selbstverständlich einschließlich der Drucksache 
VI/2585, gebeten. Aus dem Zahlenmaterial, das der 
Bundesarbeitsminister am 18. Februar 1972 dem 
Ausschuß zugeleitet hat, ergibt sich, daß der CDU/ 
CSU-Entwurf zur fünfzehnten Rentenanpassung im 
Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Finanzie-
rungsabschnittes bis 1986 Mehraufwendungen von 
72 Milliarden DM — ich wiederhole: 72 Milliarden 
DM — erfordern würde. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Bis 1985!) 

Auch im Hinblick auf die lebhaften öffentlichen Aus-
einandersetzungen über die langfristige Finanzsitua-
tion der gesetzlichen Rentenversicherung und über 
die Aufwendungen, die die verschiedenen Gesetz-
entwürfe erfordern, hat der Ausschußvorsitzende 
vom Bundesarbeitsminister noch verschiedene zu-
sätzliche Berechnungen angefordert, und zwar mit 
Schreiben vom 28. Februar 1972, vom 10. April 1972 
und vom 5. Juni 1972. Der Bundesarbeitsminister 
hat dementsprechend weitere Berechnungen erstellt 
und dem Ausschuß zugeleitet. 
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Dr. Schellenberg 
6. Der CDU/CSU-Entwurf erfordert nach seiner 

Begründung Mehraufwendungen zu Lasten des Bun-
des für die knappschaftliche Rentenversicherung 
von 223 Millionen DM für das Haushaltsjahr 1972. 
Ich verweise auf die schriftliche Begründung dieses 
CDU/CSU-Antrages. 

Darüber hinaus hat der CDU/CSU-Entwurf nach 
Meinung der Ausschußmehrheit auch zusätzliche 
Ausgaben des Bundes für die Kriegsopferversorgung 
zur Folge. Nach Meinung der Ausschußmehrheit be-
steht seit der Dynamisierung der Kriegsopferrenten 
eine Bindung zwischen den Anpassungen in der 
Rentenversicherung und der Kriegsopferversorgung. 
Nach Ansicht der Ausschußmehrheit darf dieser 
Grundsatz der Gleichbehandlung von Rentnern und 
Kriegsopfern nicht aufgegeben werden. 

Zur Klärung der notwendigen Finanzfragen hat 
deshalb der Ausschußvorsitzende beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft und Finanzen feststellen lassen, 
welche finanziellen Auswirkungen sich für den Bun-
deshaushalt durch den CDU/CSU-Entwurf sowohl 
für die knappschaftliche Rentenversicherung als auch 
für die Kriegsopferversorgung ergeben würden. 
Nach Auskunft des Bundesministers für Wirtschaft 
und Finanzen entstehen durch den CDU/CSU-Ent-
wurf für die Kriegsopferversorgung für die Jahre 
1972 bis 1975 Belastungen des Bundeshaushalts von 
1380 Millionen DM und für die Knappschaftsver-
sicherung Belastungen in Höhe von 1150 Millionen 
DM, zusammen also 2530 Millionen DM. Dabei ist 
das Jahr 1976 mit der weiteren Fortschreibung der 
Finanzplanung noch nicht berücksichtigt. Dies sind 
nach Auffassung der Ausschußmehrheit notwendige 
finanzielle Konsequenzen des CDU/CSU-Antrags. 

7. Am 16. März 1972 haben die CDU/CSU-Abge-
ordneten im Ausschuß beantragt, ihren Gesetzent-
wurf Drucksache VI/2585 vorweg zu behandeln. Die 
CDU/CSU begründete ihren Antrag damit, daß we-
gen der notwendigen Vorbereitungszeit der Renten-
versicherungsträger von drei bis vier Monaten eine 
vorrangige Verabschiedung des Gesetzentwurfs 
Drucksache V1/2585 notwendig sei. Die Abgeordne-
ten der Koalition haben eine solche Vorwegbehand-
lung deshalb abgelehnt, weil nach ihrer Auffassung 
der CDU/CSU-Antrag in unlösbarem Sachzusammen-
hang mit den anderen hier erwähnten, dem Aus-
schuß überwiesenen Gesetzentwürfen zur Weiter-
entwicklung der Rentenversicherung steht. Die Aus-
schußmehrheit vertrat außerdem den Standpunkt, 
daß eine isolierte Vorwegentscheidung über den 
CDU/CSU-Entwurf wegen seiner weittragenden 
finanziellen Auswirkungen die Grundentscheidung 
über die gesamte Weiterentwicklung der Renten-
reform präjudizieren würde. 

Diese Auffassung der Ausschußmehrheit teilt auch 
der Sozialbeirat. In seinem Gutachten zu den Vor-
ausberechnungen und Rentenanpassungen 1973, das 
dem Ausschuß zusammen mit dem Rentenanpas-
sungsgesetz am 14. Juni 1972, also in der letzten 
Woche, überwiesen wurde, kommt der Sozialbeirat 
zu dem Ergebnis, daß unter finanziellen Gesichts-
punkten nur ein — wie er sich wörtlich ausdrückt 

—Maßnahmenbündel verantwortet werden kann, und 

zwar entweder das der CDU-CSU-Fraktion oder das 
der Bundesregierung. Der Sozialbeirat erklärt wört-
lich: 

Eine Kumulation mehrerer dieser Vorhaben 
verbietet sich. 

8. Die Koalitionsparteien haben bei den Ausschuß-
beratungen der Rentenentwürfe wiederholt betont, 
daß sie zur sorgfältigen Prüfung des Anliegens der 
CDU/CSU, das Rentenniveau zu verbessern, bereit 
sind. Ich darf jedoch hinzufügen, daß die Ausschuß-
mehrheit den Vorschlag der CDU/CSU in der vor-
liegenden Fassung sozialpolitisch für bedenklich 
hält. Der CDU/CSU-Entwurf führt nämlich nach An-
sicht der Ausschußmehrheit dazu, daß sich die 
Schere zwischen den niedrigen und den hohen Ren-
ten in einem Ausmaß vergrößert, das die Ausschuß-
mehrheit nicht für vertretbar hält. Die Ausschuß-
mehrheit ist der Auffassung, daß deshalb eine so-
zial gerechtere Regelung auch für die Rentner gefun-
den werden muß. 

9. Im Interesse einer beschleunigten Erledigung 
aller Vorlagen zur Weiterentwicklung der Renten-
versicherung hat der Ausschuß wiederholt die Frage 
erörtert, ob und inwieweit eine Verständigung über 
zusätzliche Beratungstermine auch in sitzungsfreien 
Wochen erzielt werden kann. Am 12. April 1972 hat 
der Ausschuß einstimmig beschlossen, alle vom 
Ältestenrat eingeräumten Tagungsmöglichkeiten, 
auch freitags nachmittags, auszuschöpfen. Ferner be-
schloß der Ausschuß einstimmig, in der ersten 
Woche der Sommerpause, also vom 26. Juni bis 
zum 30. Juni, diese gesamte Materie zu beraten. 

Die Verwirklichung des einmütigen Willens des 
Ausschusses, die Beratungen aller Gesetzentwürfe 
zur Weiterentwicklung der Rentenversicherung zü-
gig voranzubringen, wurde u. a. dadurch behindert, 
daß auch die Mitglieder des Ausschusses für Arbeit 
und Sozialordnung durch die Beratungen des Ple-
nums — Haushalt- und Ostverträge — voll in An-
spruch genommen waren. 

10. Am 15. Juni hat die CDU/CSU im Ausschuß er-
neut beantragt, vorrangig die Beschlußfassung über 
ihren Entwurf eines Fünfzehnten Rentenanpas-
sungsgesetzes herbeizuführen. Mit Mehrheit wurde 
jedoch der weitergehende Antrag der Koalitions-
abgeordneten angenommen, alle Gesetzentwürfe zur 
Weiterentwicklung der Rentenversicherung — ein-
schließlich des Fünfzehnten Rentenanpassungsge-
setzes — wegen des Sachzusammenhangs entspre-
chend § 28 der Geschäftsordnung gemeinsam zu be-
raten. 

Nach Auffassung der Ausschußmehrheit soll das 
Fünfzehnte Rentenanpassungsgesetz als ein beson-
derer Artikel in den Gesetzentwurf zur weiteren 
Reform der Rentenversicherung eingefügt werden. 
In gleicher Weise wurde bereits früher, nämlich 
beim zwölften Rentenanpassungsgesetz verfahren, 
das als ein besonderer Artikel in das Gesetz zur 
Änderung von Vorschriften der gesetzlichen Ren-
tenversicherung vom 28. Juli 1969 eingebaut wurde. 

Noch am 15. Juni, also in der letzten Woche, hat 
der Ausschuß seine Beratungen über die Gesetze 
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zur Weiterentwicklung der Rentenversicherung — 
einschließlich des am Vortage überwiesenen CDU/ 
CSU-Gesetzentwurfs zur Sicherung der bruttolohn-
bezogenen Rente und des Regierungsentwurfs für 
ein Fünfzehntes Rentenanpassungsgesetz — weiter-
geführt. Der Ausschuß hat diese Beratungen am 
16. Juni fortgesetzt. Der Ausschuß hat ferner beim 
Ältestenrat die Genehmigung erwirkt, in dieser 
Woche auch während des Plenums tagen zu kön-
nen, und den Beschluß gefaßt, die Sitzungen auch 
über die Plenarzeit hinaus in den Abendstunden 
oder gegebenenfalls in den Nachtstunden fortzuset-
zen. 

Nachdem die CDU/CSU-Abgeordneten des Aus-
schusses erklärt hatten, sie könnten sich auf Grund 
veränderter politischer Verhältnisse nicht mehr an 
die im Ausschuß getroffene feste Vereinbarung 
über eine Ausschußsondersitzungswoche zu Beginn 
der Sommerpause — nämlich in der Woche vom 
26. Juni — halten, wurde im Ausschuß Einverneh-
men darüber erzielt, in der letzten Woche der 
Sommerpause, nämlich vom 11. September an, ganz-
tägig — soweit erforderlich auch in den Nachtstun-
den — zu tagen. 

Namens der Ausschußmehrheit füge ich hinzu: 
Die CDU/CSU treibt nach Ansicht der Ausschuß-
mehrheit ein doppelzüngiges Spiel. 

(Abg. Dr. Barzel: Ist das der Ausschußvor

-

sitzende, der da spricht?) 

Einerseits streitet die CDU/CSU um eine vorzeitige 
Anpassung der Renten 

(Abg. Dr. Barzel: Herr Schellenberg, ist 
das der Bericht des Ausschußvorsitzenden?) 

— ich habe gesagt: ich füge für die Ausschußmehr-
heit hinzu; das ist die Meinung der Mehrheit —, 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Darauf kann 
man sich dann berufen!) 

andererseits will die CDU/CSU aber die Fragen der 
gesamten Reform auf die lange Bank schieben. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Dies bestätigt auch folgender Tatbestand: Der Aus-
schuß hat in der letzten Woche zur Beratung ver-
schiedener Gesetzentwürfe — auch dieses Gesetz-
entwurfes — für 9.30 Uhr eingeladen. Wegen ver-
schiedener Unterbrechungen, die von der CDU/CSU 
beantragt wurden, hat die Ausschußsitzung erst um 
17 Uhr beginnen können. 

Die Ausschußmehrheit wird dem Ältestenrat fol-
gende Anregung unterbreiten: Der Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung wird beauftragt, nach 
dem 23. Juni, also nach Ende dieser Woche, solange 
zu tagen, bis er seine Beratungen über die Gesetz-
entwürfe zur Rentenreform — einschließlich des 
Fünfzehnten Rentenanpassungsgesetzes — abge-
schlossen hat. Dann kann der Ausschuß dem Haus-
haltsausschuß und dem Plenum ein Gesamtgesetz 
vorlegen. Dadurch soll erreicht werden, daß dem 
Plenum eine Gesetzesvorlage über alle Probleme 
der Weiterentwicklung der Rentenversicherung zur 
Entscheidung zugeleitet wird. 

(Abg. Wehner: Sehr gut!) 

Ich bitte namens der Ausschußmehrheit, 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

dieses Bemühen zu unterstützen, 

(Zustimmung bei Abgeordneten der SPD) 

weil es den sozialen Belangen der Versicherten und 
aller Rentner dient, und darauf allein kommt es an. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Dr. Barzel: Unglaublich!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir treten in die 
Aussprache ein. Das Wort hat der Herr Abgeord-
nete Ruf. 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich glaube, es ist eine 
gute Sache, daß nach § 60 Abs. 3 der Geschäftsord-
nung die Minderheit im Ausschuß einen Bericht des 
Vorsitzenden oder des Berichterstatters erzwingen 
kann. Aber, meine Damen und Herren, noch besser 
wäre es, wenn die Minderheit im Ausschuß eine 
Entscheidung zur Sache erzwingen könnte. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Lachen bei 
den Regierungsparteien.) 

Dafür darf ich als Kronzeugen einmal den Herrn 
Kollegen Genscher aufrufen. 

(Abg. Dr. Apel: Was ist denn das für ein 
Demokratieverständnis? — Weitere Zurufe 

von der SPD.) 

Herr Kollege Genscher hat im Plenum — hier in 
diesem Saal, von diesem Pulte aus — am 27. März 
1969 folgendes erklärt — ich darf das mit Erlaubnis 
des Herrn Präsidenten zitieren —: 

Sie haben vorgeschlagen, daß nach dem Ablauf 
einer Sechsmonatsfrist nach Überweisung eines 
Antrags ein Sachstandsbericht zu geben ist... . 
wir möchten hier etwas weiter gehen. Wir wün-
schen, daß nach Ablauf einer bestimmten Frist 
eine Entscheidung im Ausschuß herbeigeführt 
werden muß... 

Was im Augenblick 

— so sagte damals Herr Kollege Genscher — 
in  einigen Ausschüssen vor allen Dingen mit 
Anträgen der Opposition praktiziert wird, ist 
praktisch eine Einschränkung des Initiativrechts 
des Parlaments. 

Und er fügte hinzu: 

Ich glaube ..., daß wir noch zu einer etwas wei-
tergehenden Stärkung der Minderheitenrechte 
auch in den Ausschüssen kommen müssen. 

Nun darf ich auf folgendes hinweisen, meine Da-
men und Herren. Wir haben fast genau auf den Tag 
vor einem Jahr, am 22. Juni 1971, in diesem Hause 
bei der Beratung des Vierzehnten Rentenanpas-
sungsgesetzes den Antrag auf eine zusätzliche Ren-
tenanpassung gestellt. Dieser Antrag ist von der 
Mehrheit des Hauses am 22. Juni vorigen Jahres ab-
gelehnt worden. Wir haben dann im September 
vorigen Jahres einen neuen Antrag auf zusätzliche 
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Rentenanpassung ab 1. Juli 1972 gestellt. Dieser 
Antrag ist schon am 22. Oktober an den Ausschuß 
überwiesen worden. Und dann kam ein Antrag des 
Bundesrates. Der Bundesrat hat im Dezember vori-
gen Jahres einen Antrag beschlossen und eine Ent-
schließung gefaßt, in der gesagt wird, die Bundes-
regierung werde gebeten, die Vorlage als besonders 
eilbedürftig zu behandeln und sie noch in diesem 
Jahr — also 1971 — dem Deutschen Bundestag zuzu-
leiten, um eine rechtzeitige Auszahlung der nach 
diesem Gesetzentwurf erhöhten Renten zum 1. Juli 
1972 nicht zu gefährden. Was hat die Bundesregie-
rung getan? Die Bundesregierung hat diesen Ent-
wurf des Bundesrates vom Dezember 1971 erst im 
März dieses Jahres dem Bundestag zugeleitet. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun 
auf einige Punkte aus dem Bericht des Herrn Vor-
sitzenden eingehen. Herr Kollege Schellenberg 
sagte in seinem Bericht, unser Antrag greife in die 
Struktur der Rentenversicherung ein. Meine Damen 
und Herren, das ist einfach nicht wahr! Genau das 
Gegenteil stimmt. 

(Abg. Katzer: Sehr richtig!) 

Wir tun mit unserem Entwurf nichts anderes als das, 
was die SPD 

(Abg. Katzer: Sehr gut!) 

in der Vergangenheit Jahr für Jahr gefordert hat, 

(Abg. Katzer: Genau das ist es!) 

nämlich die im Jahre 1958 unterlassene Rentenan-
passung wenigstens zur Hälfte nachzuholen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Katzer: 
So ist es!) 

Wir tun auch gar nichts anderes, als dafür zu sorgen, 
daß wir endlich näher an das Ziel eines Renten-
niveaus von 50 % der Bezüge der Aktiven heran-
kommen und daß dadurch die Rentenformel mit 
der bruttolohnbezogenen Rente auf die Dauer ge-
sichert bleibt. Darum geht es doch. 

Dann hat Herr Kollege Schellenberg auf die Liste 
der im Ausschuß liegenden Gesetze hingewiesen. 
Es ist wahr, es gibt eine große Liste von Gesetzen, 
die Probleme der Rentenversicherung betreffen, teils 
von der Regierung, teils von der Opposition einge-
bracht. Aber wir haben doch nie ein Hehl daraus 
gemacht, wo wir die Priorität sehen, was wir für 
notwendig halten. Wir haben immer gesagt: vorab, 
vor allen anderen Maßnahmen muß das Niveau der 
Renten erhöht werden. 

(Abg. Geiger: Also keine flexible Alters

-

grenze?) 

- Das haben wir nie gesagt. Im Gegenteil, Sie wis-
sen doch, daß wir auch dazu Vorschläge gemacht 
haben. Sie haben sicher noch im Ohr, daß Sachver-
ständige bei dem öffentlichen Hearing erklärt ha-
ben, daß beides sehr wohl miteinander zu verein-
baren ist, daß man sehr wohl die zusätzliche Renten-
anpassung vornehmen und auch eine besondere 
Form der flexiblen Altersgrenze beschließen kann. 

Herr Kollege Schellenberg hat in diesem Zusam-
menhang auf den § 28 der Geschäftsordnung über 

die gemeinsame Beratung verwiesen. Meine Damen 
und Herren, diese Verweisung geschah zu Unrecht. 
§ 28 der Geschäftsordnung spricht zwar von gemein-
samer Beratung, aber gemeint ist damit gemeinsame 
Besprechung, nicht gemeinsame Entscheidung. Der 
§ 28 unserer Geschäftsordnung, Herr Kollege Schel-
lenberg, läßt sehr wohl eine Vorabentscheidung über 
unser Fünfzehntes Rentenanpassungsgesetz zu, 
wenn Sie es wollen. Aber Sie wollen das eben nicht. 

(Abg. Katzer: Nicht mehr! Sie haben es ja 
gewollt!) 

Dann hat Herr Kollege Schellenberg gesagt, wir 
hätten wegen des inneren Sachzusammenhangs sei-
nerzeit zugestimmt, daß unser Fünfzehntes Renten-
anpassungsgesetz auch Grundlage des Hearings im 
Ausschuß sei. Das stimmt, wir haben dem seinerzeit 
zugestimmt. Aber vergessen Sie doch nicht, meine 
Damen und Herren, wann dieses öffentliche Hearing 
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung war. 
Es war doch schon im Januar. Das dürfen Sie nicht 
übersehen. 

Weiter behauptet der Herr Vorsitzende des Aus-
schusses, unser Gesetzentwurf enthalte keine finan-
zielle Begründung. Meine Damen und Herren von 
den Koalitionsfraktionen, unsere Berechnungen, 
unsere Vorausschätzungen — das hat sich erwiesen 
— sind zuverlässiger und solider als die Zahlen, die 
uns die Bundesregierung vorgelegt hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir haben doch mehr als einmal gerade in diesen 
finanziellen Dingen von den zuständigen Sachver-
ständigen recht bekommen. Das können Sie nicht 
leugnen. Sie sagen doch selber — so steht es wenig-
stens in der Stellungnahme der Bundesregierung 
zum Entwurf des Bundesrates —: Der Entwurf der 
Opposition kostet bis zum Jahre 1986 die Renten-
versicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
insgesamt etwas mehr als 72 Milliarden DM. Diese 
72 Milliarden DM sind eine feste Größe, die heute 
unbestritten ist. Sie wird von keiner Seite bestrit-
ten, auch nicht von seiten des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung. Diese 72 Milliarden 
DM sind bei den bekannten Überschüssen vorhan-
den. Tun Sie doch nicht so, als ob das Geld nicht da 
wäre, als ob wir nicht die finanziellen Mittel zur 
Verfügung hätten, um unsere Rentenanpassung zu 
realisieren! Das Geld ist da, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Auf die Auswirkungen auf den Bundeshaushalt 
wird nachher mein Kollege Franke zu sprechen 
kommen. Deswegen brauche ich auf den diesbezüg-
lichen Teil der Ausführungen des Herrn Kollegen 
Schellenberg nicht einzugehen. 

Der Herr Kollege Schellenberg hat dann als Vor-
sitzender unseres Ausschusses über eine Sitzung 
am 16. März berichtet, in der wir, die Opposition, 
beantragt hatten, das Fünfzehnte Rentenanpas-
sungsgesetz auf die Tagesordnung zu setzen und 
sofort zu verabschieden. In dieser Sitzung des Aus-
schusses für Arbeit und Sozialordnung haben die 
Koalitionsfraktionen beantragt, über diesen unse-
ren Antrag zur Tagesordnung überzugehen. Das ist 
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ein unerhörter Vorgang: man geht über Anträge, 
die 10 Millionen Rentner betreffen, einfach zur 
Tagesordnung über, 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

weil man in der Sache nicht Farbe bekennen will. 

Ich darf den Bericht über den 16. März noch etwas 
ergänzen. Der Herr Vorsitzende des Ausschusses, 
Kollege Schellenberg, hat in seinem Bericht an das 
Plenum vorhin nicht darauf hingewiesen, daß wir 
in der gleichen Sitzung den Antrag gestellt hatten, 
auch während der Osterpause zu beraten. Wir wa-
ren bereit, zusätzliche Sitzungswochen zur Verfü-
gung zu stellen. 

(Abg. Katzer: Sehr wahr!) 

Aber auch dieser Antrag ist seinerzeit von der 
Mehrheit nicht angenommen worden. 

(Abg. Frau Kalinke: Leider wahr!) 

Das kann mir jedes Mitglied bestätigen. 

Herr Kollege Schellenberg, Sie kamen darauf zu 
sprechen, daß der Ausschuß für Arbeit zusätzliche 
Sitzungsmöglichkeiten geschaffen habe. Sie müssen 
mir bei dieser Gelegenheit bestätigen, daß wir zu 
jedem Zeitpunkt bereit waren, zusätzliche Zeit für 
die Arbeit an den Gesetzen über die Rentenver-
sicherung zur Verfügung zu stellen. Wir haben uns 
nie geweigert, und wir haben mit Ihnen bis abends 
21 Uhr oder noch länger getagt. Wir sind auch be-
reit, die vereinbarten Sitzungstermine wahrzuneh-
men. Das ist für uns selbstverständlich. Wie kön-
nen Sie dann behaupten, die Opposition sei zu einer 
konstruktiven, sachlichen Mitarbeit nicht bereit? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Ruf (CDU/CSU) : Gern, Herr Kollege Schellen-
berg. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr, Herr 
Abgeordneter Schellenberg! 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Kollege Ruf, wür-
den Sie mir bestätigen, daß der Ausschuß einstim-
mig beschlossen hatte, in der nächsten Woche, also 
noch im Juni, und zwar vom 26. bis 30. Juni, zu 
tagen, und daß Sie im Ausschuß in der letzten Wo-
che beantragt haben, diese Sitzung jetzt nicht durch-
zuführen, sondern auf den September zu verschie-
ben? Würden Sie das bestätigen? 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Kollege Schellenberg, das 
bestätige ich Ihnen gern. Das steht gar nicht im 
Widerspruch zu meinen Ausführungen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Es kommt doch auf das gleiche hinaus, ob wir zu 
Beginn oder am Ende der Sommerpause eine Sit-
zungswoche zur Verfügung stellen. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Nein, nein!) 

Darüber sind Sie sich doch wohl im klaren. Sie 
waren auch ohne weiteres damit einverstanden, daß 

wir gesagt haben: Gut, das machen wir so. Es ge-
schieht auch mit Rücksicht auf die Gesundheit vieler 
Kollegen 

(Abg. Dr. Schellenberg: Ach!) 

— ja, natürlich! —, die nach den letzten schweren 
Wochen und Monaten einen Anspruch darauf ha-
ben, endlich ihren Urlaub zu nehmen. 

(Abg. von Hassel: Sehr richtig!) 

Dieser Urlaub steht jedermann zu, und das liegt 
auch in der Verantwortung des Herrn Präsidenten. 
Ich bin davon überzeugt, daß der Herr Präsident 
die Genehmigung, im Anschluß an diese Arbeitswo-
chen noch zu tagen, nicht erteilt hätte. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Aha! Das wissen 
Sie schon vorher, was!) 

— Jawohl, weil es auch eine Fürsorgepflicht des 
Präsidenten gibt. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Ach, ach! Wir sind 
für die Rentner da! — Weitere Zurufe von 
der SPD und Gegenrufe von der CDU/CSU.) 

— Sehr richtig! Aber, Herr Kollege Schellenberg, 
machen Sie doch hier den Rentnern nichts vor! Sie 
wissen ganz genau, daß das Gesetz, auch wenn der 
Ausschuß Ende dieses Monats getagt hätte, erst zu 
einem späteren Zeitpunkt, im September oder im 
Oktober, hätte verabschiedet werden können. Das 
ist doch selbstverständlich. Machen wir uns gegen-
seitig doch nichts vor! Auf keinen Fall sollten wir 
den Rentnern etwas vormachen. Diese wissen, 
woran sie mit Ihrer Politik sind, nämlich daß sie die 
Leidtragenden der inflationären Entwicklung der 
letzten beiden Jahre sind. Diese Tatsache können 
Sie nicht aus der Welt schaffen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der 
Kollege Schellenberg hat wiederum behauptet, durch 
unseren Antrag würde die Schere zwischen den nie-
drigen und den höheren Renten erweitert, und er 
hat gesagt, dem würden Sie auf keinen Fall zustim-
men. Meine Damen und Herren und Herr Kollege 
Schellenberg, ich frage Sie: Wollen Sie denn von 
dem Prinzip der leistungsbezogenen Rente abgehen, 
das wir im Jahre 1956 gemeinsam beschlossen ha-
ben? Es muß doch dabei bleiben: je mehr Beiträge 
gezahlt worden sind, je höhere Beiträge gezahlt 
worden sind, um so höher muß auch die Rente sein. 
Das ist doch der Sinn der von uns beschlossenen 
bruttolohnbezogenen Rente. Wenn Sie jetzt immer 
wieder mit dem Hinweis auf die Nettoeinkommen 
kommen, dann muß ich Ihnen vorhalten: Wie kön-
nen Sie das denn überhaupt noch damit vereinba-
ren, daß Sie behaupten, Sie seien der Vorkämpfer 
der bruttolohnbezogenen Rente? Sie setzen sich doch 
dem Verdacht aus, daß Sie von der bruttolohnbezo-
genen Rente abgehen wollen. Dem Verdacht sollten 
Sie sich doch nicht aussetzen! 

Ein weiterer Hinweis! Wir haben vor einigen 
Jahren gemeinsam beschlossen — ich weiß nicht 
mehr genau, bei welchem Gesetz, aber ich glaube, 
bei einem Folgegesetz des Dritten Rentenversiche-
rungs-Änderungsgesetzes; Herr Kollege Schellen-
berg wird mir das bestätigen —, den § 1273 der 
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RVO dahingehend zu ändern, daß die Bundesregie-
rung verpflichtet wird, jedes Jahr bis zum 31. März 
den Rentenanpassungsbericht vorzulegen, damit das 
Parlament jeweils in die Lage versetzt wird, noch 
vor der Sommerpause — vor der Sommerpause! — 
die  Rentenanpassung zu beschließen. Es ist gar kein 
Zweifel, das ist eine gesetzliche Verpflichtung! 

Der Herr Kollege Wehner hat doch erst vor kur-
zem bei einer Besprechung am 8. Juni — am 
8. Juni! —, als er bekanntgab, welche Gesetze noch 
vor der Sommerpause verabschiedet werden sollten, 

(Abg. Dr. Barzel: Sehr wahr!) 

darauf hingewiesen, daß das Fünfzehnte Rentenan-
passungsgesetz, nämlich der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung, auf alle Fälle noch vor der Sommer-
pause verabschiedet werden müsse. Ich darf ihn 
zitieren, da heißt es: „Die Regierungsvorlage hat 
den Bundesrat passiert und müßte alsbald an den 
Sozialpolitischen Ausschuß überwiesen werden, wo 
bereits ein CDU/CSU-Entwurf zum gleichen Thema 
vorliegt. Die Verabschiedung vor der Sommerpause 
ist notwendig, damit die erhöhten Renten ab 1. Ja-
nuar 1973 gezahlt werden können." 

(Abg. Katzer: Das war vor einer Woche! — 
Abg. Dr. Barzel: Vor einer Woche!) 

Nun verzögern Sie sogar die Verabschiedung des 
Regierungsentwurfs. Was haben denn Worte über-
haupt noch für einen Sinn bei Ihnen? Diese Frage 
muß man doch einmal stellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Katzer: 
Das ist doch schon eine Woche her!) 

Herr Kollege Schellenberg hat vorhin zum Schluß 
seiner Ausführungen darauf hingewiesen, daß die 
Mehrheit des Ausschusses in der vorigen Woche 
beschlossen habe, alle Gesetze, die die Rentenver-
sicherung beträfen, im Zusammenhang zu behandeln. 
Wir haben dagegen gestimmt und haben in dieser 
Sitzung verlangt: Vorab unser Fünfzehntes Renten-
anpassungsgesetz! Wir konnten uns, da Sie ja noch 
eine Stimme Mehrheit im Ausschuß haben, mit unse-
rem Verlangen nicht durchsetzen. Wir haben aber 
damals schon im Ausschuß ausdrücklich zu Protokoll 
gegeben, daß durch Ihre Entscheidung auch in der 
Sache eine Entscheidung gegen unseren Entwurf, die 
Renten zum 1. Juli 1972 anzupassen, gefallen ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Nölling. 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Opposition hat den Vorwurf der 
Inaktivität auf dem Gebiete der Rentenpolitik er-
hoben. Herr Kollege Ruf, das ist wider besseres 
Wissen geschehen. Ich will dazu ein paar Sätze nur 
sagen. Wer die Arbeit im Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung nicht nur vom Hörensagen kennt, 
wird folgendes bestätigen müssen. Erstens. Als sich 
die Opposition auf den Bänken gerade zu etablieren 
begann, auf denen sie heute noch sitzt, haben wir 
bereits für die Rentner den Krankenkassenbeitrag 

abgeschafft. Sie haben dem anfänglich widerspro-
chen, nachher haben Sie mitgemacht. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Zweitens. In diesem Jahr haben wir die Kranken-
kassenbeiträge für die Rentner aus den Jahren 1968 
und 1969 zurückgezahlt. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Drittens. Ist es nicht merkwürdig, Herr Kollege 
Katzer — es muß erlaubt sein, dies hier zu fra-
gen —, daß Sie sich hier hinstellen und sich zum 
Anwalt der Rentner machen, obwohl gerade Sie im 
Jahre 1967 den erstmaligen Abzug von der Rente 

(Abg. Katzer: Mit Ihnen!) 

damit begründet haben, daß die Reform einer Ko-
stenbeteiligung in der Krankenversicherung auf 
dem Rücken der Schwächsten ausgetragen werden 
müßte, indem Ihrem Vorschlag entsprechend mit der 
Kostenbeteiligung ausgerechnet bei den Rentnern 
angefangen werden sollte. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Ruf meldet 
sich zu einer Zwischenfrage.) 

— Herr Kollege Ruf, ich möchte nicht sehr lange 
sprechen, weil ich glaube, daß die durch diese 
Debatte entstehenden Verzögerungen der sozial-
politischen Arbeit weder des heutigen Tages noch 
der der nächsten Wochen zugute kommen. 

(Abg. Ruf:  Nur eine Klarstellung, Herr Kol

-

lege! — Weitere Zurufe von der CDU/ 
CSU.) 

Viertens. Warum, Herr Kollege Katzer, diskredi-
tieren Sie Ihr sozialpolitisches Anliegen dadurch, 
daß Sie hier im Bundestag über die Entwicklung der 
Realeinkommen der Rentner die Unwahrheit sagen? 
Sie haben dies wiederholt getan. Ich muß Sie an die-
ser Stelle eindringlich bitten, zur Kenntnis zu neh-
men, daß die bisherige Rentenpolitik dieser Regie-
rung zu einer Steigerung des Realeinkommens der 
Rentner in den Jahren von 1970 bis 1972 um etwa 
12 °/o geführt hat. 

(Abg. Katzer: Nominal!) 

Ich möchte Sie bitten, zu unterlassen, was Sie noch 
vor einer Woche von diesem Pult aus getan haben, 
nämlich die Unwahrheit zu sagen in bezug auf die 
Entwicklung der Realeinkommen der Rentner. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Haase [Kas

-

sel] : Von der Inflation haben Sie wohl noch 
nichts gehört?) 

Ich möchte einen weiteren Problemkreis anspre-
chen. Ist der Vorwurf, diese Regierung habe kein 
Rentenprogramm, nicht absurd und grotesk ange-
sichts dessen, daß der Ausschuß gegenwärtig das 
größte Ausgabenprogramm dieser Legislaturperiode 
in Arbeit hat, daß wir ein Ausgabenprogramm zur 
sozialen Sicherung und Weiterentwicklung beraten, 
das alle Dimensionen sprengt, die wir bisher ge-
wöhnt sind? Und Sie werfen dieser Regierung vor, 
sie tue nichts für die Weiterentwicklung der Renten-
versicherung! 

(Abg. Katzer: So ist es, ja!) 
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— Herr Kollege Katzer, Sie sagen: so ist es, ja. Bitte, 
gehen Sie dann von der Sache her darauf ein! Wir 
werden gleich sehen; ich werde noch Fragen an Sie 
stellen. 

(Abg. Katzer: Wir haben es ja bei der Ab

-

stimmung gesehen!) 

Worum geht es bei der weiteren Beratung im 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung? — Es geht 
um zwei Fragen, die man nur im Ausschuß behan-
deln kann. Einmal geht es um die Frage, inwieweit 
die in Ihrem Programm enthaltenen Schätzungen 
stimmen und zueinander passen. Wir befürchten, 
daß diese Schätzungen das Volumen, das wir zur 
Verfügung haben, weit überschreiten. 

Hier nur ein paar Zahlen. Die Schätzungen des 
Ausgabevolumens der CDU-Vorlagen schwanken 
bis zum Jahre 1986 zwischen 150 Milliarden DM — 
das sind Ihre eigenen Angaben — und 240 Milliar-
den DM. Bei dem Vorschlag der CDU zu den Klein-
renten beträgt die Spannweite der Berechnungen der 
finanzwirksamen Auswirkungen 65 Milliarden DM 
auf der einen Seite und 20 bzw. 25 Milliarden DM 
auf der anderen Seite. Hier geht es um Differenzen, 
die Beträge von zig Milliarden ausmachen. Muß 
nicht jeder zur Vernunft kommen, der diese Zahlen-
diskrepanzen hört, wenn man gleichzeitig mit an-
sehen muß, wie die Opposition in diesem Plenum 
ein solches Volumen ohne Rücksicht darauf beschlie-
ßen will, wie die einzelnen Teile zusammenpassen? 

Ein weiterer Grund, warum wir der Meinung sind, 
daß der Ausschuß beraten muß, ist folgender. Es 
geht in der Tat, Herr Kolle Ruf, um sozialpolitische 
Prioritäten. Der Ausschußvorsitzende hat hier so-
eben gesagt, daß sich mit ihrem Vorschlag die Schere 
zwischen kleinen und großen Renten weiter öffne. 
Sie müssen sich doch die Frage gefallen lassen, ob 
Sie das sozialpolitisch für richtig halten — nicht bei 
dem Grundproblem, die Rentenversicherung sich 
dynamisch weiterentwickeln zu lassen, sondern bei 
Reformmaßnahmen. 

Hierzu nur eine Zahl. Nach Ihrem Vorschlag 
würde in diesem Jahr eine Monatsrente von 1000 
DM um etwa 570 DM erhöht werden, eine Monats-
rente von 300 DM dagegen nur um etwa 171 DM. 
Die Differenz beträgt fast 400 DM. Ich entnehme den 
Worten des Kollegen Ruf, daß er dies für eine so-
zialpolitisch gerechte und optimale Lösung hält. Dem 
können wir nur widersprechen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Beide Gründe veranlassen uns, den Beratungen im 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung den Vor-
rang vor einer Beschäftigung mit einem Teil des 
Programms in diesem Parlament zu geben. 

Ein weiterer Punkt. Es ist vom Ausschußvorsit-
zenden darauf hingewiesen worden, daß die CDU 
2 1 /2 Millionen Kriegsopfer von der Vorziehung aus-
schließen will, 

(Abg. Wehner: Hört! Hört!) 

aber nicht nur die Kriegsopfer, 

(Abg. Wehner: Hört! Hört!) 

sondern auch die Knappschaftsrentner, auch die, die 
Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz 
bekommen, einer Gesetzesnovelle, die wir hier 
heute noch beschließen wollen. 

(Abg. Wehner: Hört! Hört) 

Warum sind Sie dann nicht konsequent und bean

-

tragen, daß dies auch auf die Tagesordnung kommt? 

(Abg. Wehner: Sehr wahr!) 

Herr Kollege Katzer, mir ist ja nicht unbekannt 
geblieben, was Sie in der letzten Woche zu der Re-
gelung von 220 Millionen DM Wanderungsausgleich 
in der Knappschaftsversicherung gesagt haben. 
Müssen Sie dann aber nicht zugeben, daß dies dann 
doch auch wieder Auswirkungen auf den finanziel-
len Status der Rentenversicherung und die mög-
lichen Überschüsse hat, wenn solche Verschiebun-
gen hin zur Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten von Ihnen vorgesehen sind und hier 
so oberflächlich angekündigt werden?! Ich frage al-
len Ernstes, meine Damen und Herren, warum will 
man das dann nicht bis ins einzelne im Ausschuß 
klären, damit wir darüber Klarheit haben? Sie be-
treiben mit Ihrem Antrag eine Rückkehr zur punk-
tuellen, überhasteten, diskriminierenden Sozialpoli-
tik früherer Jahre, um gewisse Augenblickserfolge 
erzielen zu können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

An einem kritischen Punkt zeigt sich, daß das Be-
kenntnis zur Gleichbehandlung aller Rentner von 
Ihnen nicht ernst gemeint sein kann. 

Viertens. Mit gesetzgeberischen Frühgeburten, 
meine Damen und Herren, ist weder den Rentnern 
noch den Beitragszahlern, noch diesem Parlament 
geholfen. 

(Abg. Wehner: Sehr wahr!) 

Wir wollen eine Sozialpolitik machen, Herr Kollege 
Ruf, die vernünftig ist, die aufeinander abgestimmt 
ist, die sich sehen lassen kann und die nicht das 
Schicksal der Sozialmaßnahmen aus dem Jahre 1965 
erleidet, als nach getaner Wahl wichtige Dinge 
wieder eingesammelt werden mußten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Diese Erfahrung, die damals gemacht werden mußte, 
Versprechen nicht einhalten zu können, steht doch 
im Hintergrund! Wir wollen erreichen, daß die Ren-
tenversicherung auf Dauer leistungsfähig bleibt und 
daß Beitragszahler und Versicherte ein ausgewo

-

genes Angebot erhalten. 

Herr Kollege Ruf, Sie sind auf den Antrag des 
Ausschußvorsitzenden nicht eingegangen nächste 
Woche zu tagen. Sie haben im Ausschuß mit unter-
schiedlichen Begründungen zuerst dafür plädiert, 
Ende des Monats zu tagen; damals ging es am Ende 
der Sommerpause nicht. Dann haben Sie beantragt, 
diesen Termin fallen zu lassen; Sie sagten, Sie woll-
ten ihn verschieben, weil sich politische Verände-
rungen ergeben hätten. Herr Kollege Ruf, damals 
ist von irgendwelchen sozialpolitischen Maßnah-
men — jedenfalls für uns Abgeordnete -- nicht die 
Rede gewesen. Ich meine, daß auch nicht im Vorder- 
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grund stehen kann, ob wir noch eine Woche länger 
tagen können oder nicht, weil wir etwa gesundheit-
lich angegriffen sind. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordne-
ter Nölling, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

(Abg. Ruf: Bloß zu einer Berichtigung!) 

Dr. Nölling (SPD) : Bitte schön, Herr Kollege 
Ruf, selbstverständlich. 

Ruf (CDU/CSU) : Können Sie mir bestätigen, daß 
wir uns zu jeder Zeit bereit erklärt haben, eine zu-
sätzliche Sitzungswoche zur Verfügung zu stellen, 
daß ich aber allerdings — im Gespräch mit Ihnen 
und mit dem Herrn Vorsitzenden — erklärt habe, 
daß man sich bei den veränderten politischen Ver-
hältnissen — Sie wissen sehr wohl, was damit ge-
meint ist — mit gemeinsamen Vereinbarungen sehr 
schwer tue? Mehr habe ich Ihnen seinerzeit nicht 
erklärt. 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Kollege Ruf, Sie wer-
den sich erinnern, daß ich nachfaßte und Sie fragte, 
was Sie denn mit veränderten politischen Verhält-
nissen meinen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Wir sind da nicht weiter aufgeklärt worden. Das 
wäre doch einmal sehr interessant gewesen. Da ha-
ben Sie aus guten Gründen geschwiegen. 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Es ist bezeich

-

nend, daß Sie das nicht registriert haben, 
daß Sie keine Mehrheit mehr haben!) 

— Wir haben ja heute gesehen, wo die Mehrheiten 
liegen. Es gab doch heute morgen überraschend eine 
relativ große Mehrheit. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

ruf des Abg. Franke [Osnabrück].) 

— Herr Kollege Franke, so etwas hätte ich heute 
morgen nicht gesagt; daß muß ich Ihnen ehrlich sa-
gen. Zu irgendeinem anderen Zeitpunkt mag das 
vielleicht einmal zutreffen. 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Sie wissen ge

-

nau, daß sich nur bei Abstimmungen über 
Anträge zur Geschäftsordnung durch die 
Berliner Stimmen für Sie eine Mehrheit 

ergibt!) 

— Nun, wir haben auch unter Einbeziehung der 
Stimmen der Berliner Abgeordneten eine Mehrheit, 
und sie gilt in diesen Fragen genauso wie jede an-
dere hier zustande gekommene Mehrheit. 

(Zuruf des Abg. Franke [Osnabrück]:: Ihr 
habt bei Sachentscheidungen keine Mehr

-heit!) 

— Entschuldigen Sie einmal, Herr Kollege Franke, 
nun hören Sie aber bitte auf, in diesem Parlament 
einen Unterschied zwischen den Stimmen der Abge-
ordneten aus Berlin und denen, die von Abgeord

-

neten aus dem Bundesgebiet abgegeben werden, zu 
machen! 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

Es würde Ihnen besser anstehen, wenn Sie dafür 
plädierten, Herr Kollege Franke, daß auch die Berli-
ner Kollegen in diesem Bundestag voll und ganz 
abstimmungsberechtigt sind, anstatt das hier zu kri-
tisieren. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich bitte doch darum, das Ganze hier nicht 
zu einem Zwiegespräch zwischen zwei Abgeordne-
ten ausarten zu lassen, zumal der Abgeordnete 
Franke auf der Rednerliste steht und seine Auffas-
sungen hier noch darlegen kann. — Herr Abgeord-
neter Dr. Nölling, ich habe zunächst die Frage, ob 
Sie eine Zwischenfrage erlauben. 

Dr. Nölling (SPD) : Nein, im Augenblick nicht! 

Ich möchte zum Schluß kommen. Bei den vor uns 
liegenden Beratungen im Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung wird es auch darum gehen zu über-
legen, was zusätzlich zum Regierungsentwurf getan 
werden kann, weil die finanzielle Entwicklung seit 
Verabschiedung des Regierungsentwurfs in der Tat 
günstiger ist, als damals vorhergesehen werden 
konnte. Wir müssen uns im Ausschuß Gedanken 
darüber machen, wie man die sozialpolitischen An-
sätze, die im Regierungsprogramm stehen, sinnvoll 
weiterentwickeln kann. Dazu brauchen wir die Be-
ratungen. 

Herr Kollege Ruf und Herr Kollege Katzer, wenn 
Sie das wirklich meinen, was Sie gesagt haben, daß 
Sie nämlich von tiefer Sorge über die Lage der Rent-
ner in diesem Lande erfüllt sind, daß die Rentner 
endlich Sicherheit darüber haben müßten, was denn 
nun an der Rentenfront geschieht und womit sie 
rechnen können, dann habe ich die dringende Bitte 
an Sie, dem zuzustimmen, was der Ausschußvorsit-
zende hier vorgeschlagen hat, nämlich in der Woche 
zu Beginn der Sommerferien so lange zu tagen, bis 
ein Gesetzentwurf vorliegt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Katzer. 

Katzer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Dr. 
Nölling, ich möchte zuerst mit allem Nachdruck und 
aller Entschiedenheit Ihre Bemerkung zurückwei-
sen, daß eine Parlamentsdebatte eine Verzögerung 
der parlamentarischen Arbeit darstellt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich glaube, so weit sollten wir in diesem Hohen 
Hause noch nicht sein, daß wir eine Plenardebatte 
als Verzögerung ansehen! 

(Abg. Ruf: „Mehr Demokratie"!) 
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Sie sprachen vorhin von den Mehrheitsverhält-

nissen. 
(Abg. Dr. Apel: Ist ja gut!) 

Ich darf Sie daran erinnern — ich sage das mit 
großem Nachdruck und großem Ernst —: Es gibt 
gleichlautende Anträge von uns im Bundesrat. 

(Zuruf von der SPD.) 

— Sehr intelligenter Zwischenruf! Ich beglückwün-
sche Sie zu Ihrem geistreichen Zwischenruf! Es be-
steht die Notwendigkeit, den Bundesrat zu sehen, 
und hier sind die Mehrheitsverhältnisse eindeutig. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Ich sage Ihnen ganz klar das, was ich schon letzten 
Mittwoch gesagt habe, nämlich daß ich schon vor 
Jahresfrist die Auffassung geäußert habe, die Bun-
desregierung ist in der Rentenpolitik falsch program-
miert. Am Anfang muß die Erhöhung des Renten-
niveaus stehen. Das ist der Punkt, über den wir 
heute diskutieren und den Sie leider verhindert 
haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn Sie die Probleme hier verniedlichen, kann 
ich Ihnen nur noch einmal sagen: Herr Dr. Nölling, 
wenn man nachliest, was Sie zur Finanzierung ge-
sagt haben, wundert man sich, daß Sie dieses Wort 
überhaupt noch in den Mund nehmen; denn alle 
Ihre Prognosen vom Dezember vergangenen Jahres 
waren schlicht und ergreifend falsch! 

(Abg. Dr. Nölling: Ich habe gar keine Pro

-

gnosen gegeben!) 

Haben Sie die neuesten Zahlen über die Entwick-
lung der Lebenshaltungskosten für Rentnerhaus-
halte, Herr Nölling? Ich will sie Ihnen einmal vor-
lesen; sie sind vom Mai 1972. Die Lebenshaltungs-
kosten sind, auf alle Haushalte bezogen, vom Mai 
1971 bis zum Mai 1972 um 5,1 % gestiegen. Bei den 
Rentnern ergab sich nach den letzten Ermittlungen 
des Statistischen Bundesamtes in eben diesem Zeit-
raum ein Anstieg der Lebenshaltungskosten um 
5,4 °/o. 

(Abg. Dr. Barzel: Hört! Hört!) 

Von der Regierungsseite hören wir immer, das 
sei zwar bedauerlich, das sei alles nicht sehr schön, 
aber es werde ja besser. — Mitnichten wird das 
besser! Der Anstieg der Lebenshaltungskosten be-
trug, bezogen auf die Entwicklung von April bis Mai 
dieses Jahres, bei allen Haushalten 0,3 %, bei den 
Rentnerhaushalten aber 0,5 %. Da haben Sie den 
traurigen Mut, hier darzutun, als sei das gar kein 
Problem von besonderer Dringlichkeit! 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zuruf des 
Abg. Dr. Nölling.) 

Wenn der Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die Deut-
sche Bundesbank und der Sozialbeirat übereinstim-
mend zu der für die Koalition doch beschämenden 
Feststellung kommen, daß die Rentner eindeutig die 
Leidtragenden der inflationären Entwicklung sind, 

können Sie das doch hier nicht mit Worten weg-
diskutieren! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Zu den Auswirkungen unseres Antrages möchte 
ich zwei Bemerkungen machen, und zwar eine zur 
konjunkturpolitischen Seite und eine andere zur 
Finanzseite: 

Gegen die Erhöhung der Renten um 9,5 % zum 
1. Juli 1972 können konjunkturpolitische Einwände 
ernsthaft nicht erhoben werden. 

(Abg. Dr. Nölling: Das hat auch keiner 
getan!) 

Dieses Argument mutet in einem Augenblick, wo 
6 Milliarden DM Konjunkturzuschlag zurückgezahlt 
werden, geradezu merkwürdig an. 

(Abg. Dr. Nölling: Wer hat denn diesen 
Vorwurf gemacht?) 

— Ich habe das heute in einigen Zeitungen gelesen, 
die nicht mir, sondern Ihnen nahestehen. 

Im übrigen — ich sage das noch einmal; ich habe 
es auch letzten Mittwoch gesagt — bin ich erstaunt, 
daß der Wirtschaftsminister nicht auf diese Frage 
reagiert. Seitens der Rentenversicherung könnte 
durchaus konjunkturpolitisch in wirksamer Weise 
geholfen werden, wenn endlich in einem ins Ge-
wicht fallenden Umfang Überschüsse der Renten-
versicherung bei der Bundesbank stillgelegt würden. 
Das wäre sehr viel sinnvoller als das, was Sie hier 
versuchen. 

Herr Nölling, Sie haben nun noch einmal jene 
2 'O/o erwähnt. Ich sage noch einmal — und dem 
Koalitionspartner FDP wünsche ich von Herzen alles 
Gute, wenn wir in die Wahlauseinandersetzung ge-
hen : Es ist doch ein unmöglicher Zustand, in einer 
Regierung gemeinsame Beschlüsse zu fassen, dann 
aber nachher zu sagen, es sei die andere Seite ge-
wesen, die diese Beschlüsse herbeigeführt habe. So 
kann man nicht miteinander umgehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Dorn: 
Das ist doch Ihr System! — Abg. Dr. Nöl

-

ling meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

— Bitte sehr! 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Kollege Katzer, ist 
Ihnen eben entgangen, daß ich sagte, Sie hätten im 
Jahre 1967 diese 2 % in dem bekannten „Spiegel"-
Interview nicht damit begründet, daß Finanzen 
fehlten, sondern damit, daß Sie einen Einstieg in die 
Reform der gesetzlichen Krankenversicherung durch 
Kostenbeteiligung der Rentner gewollt haben? 

Katzer (CDU/CSU) : Dieses Argument wird durch 
dauernde Wiederholung nicht besser. Ich habe die-
ses „Spiegel"-Interview noch einmal nachgelesen. 
Dieses Interview steht doch — lesen Sie einmal die 
Überschrift — insgesamt unter dem Leitwort, daß 
wir sparen müssen. Ich sage es Ihnen jetzt ganz 
deutlich: Wir haben damals gespart. Der Arbeits-
minister hat dazu beigetragen. Der damalige Außen-
minister, der heutige Bundeskanzler, hat ebenfalls 
dazu beigetragen. Auch Herr Wehner und alle an- 
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deren haben dafür gestimmt. Warum haben wir das 
gemacht? Wir haben das gemacht, um ein Höchst-
maß an Stabilität sicherzustellen. Diese Bemühungen 
waren — auch für die Rentner — erfolgreich, denn 
im darauffolgenden Jahr hatten wir die geringsten 
Preissteigerungen zu verzeichnen. Sie bekennen sich 
heute nicht dazu. Ich bekenne mich ausdrücklich zu 
dem, was wir damals in der Not der Situation haben 
machen müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun 
eine dritte Bemerkung machen, die auf den Versuch 
der SPD abzielt, nach dieser Abstimmung, in der es 
auf Ihrer Seite — das stelle ich hier fest — nicht 
einen einzigen Kollegen gab, der den Mut hatte, mit 
uns dafür zu sorgen, daß diese Rentenfrage geklärt 
wird, jetzt hier eine große Globalschau zu veran-
stalten und zu sagen: Das muß alles in ein Paket 
hinein! Es ist geradezu ein Genuß, das Wort „Paket" 
aus dem Munde von Herrn Schellenberg zu hören, 

(Abg. Dr. Barzel: Päckchen!) 

denn er war in der Vergangenheit der schärfste 
Kämpfer gegen ein solches Paket. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Das war in der Ver

-

gangenheit ein negatives Paket, während es 
sich jetzt um ein positives Paket handelt!) 

— Ich weiß! Natürlich, Sie machen nur Positives; 
darüber sind wir uns doch vollkommen einig, Herr 
Kollege Schellenberg!! 

Ich will Ihnen sagen, wie groß die Wandlungs-
fähigkeit bei Ihnen in der SPD ist. Ich habe vorhin 
bereits darauf hingewiesen und wiederhole es, weil 
Herr Wehner permanent dazu schweigt. Am 8. Juni 
1972 erklärte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, 
Herr Wehner, die SPD-Fraktion habe in Abstimmung 
mit ihrem Koalitionspartner ein Gesetzgebungs-
programm für die kommenden Wochen aufgestellt. 
In diesem Programm befindet sich auch das Fünf-
zehnte Rentenanpassungsgesetz, so heißt es wört-
lich. Von allen anderen Rentengesetzen ist nicht die 
Rede. Diese Erklärung ist erst acht Tage alt. Ich hätte 
doch gerne gewußt — das ist für mich wichtig —, 
was sich seitdem eigentlich geändert hat. Geben 
Sie doch eine Begründung dafür, was sich hier ge-
ändert hat. Herr Wehner hat am 8. Juni erklärt: 

„Die Verabschiedung vor der Sommerpause ist 
notwendig, damit die erhöhten Renten ab 1. Ja-
nuar 1973 gezahlt werden können." 

Wenn sie notwendig ist, damit die erhöhten Renten 
ab 1. Januar 1973 gezahlt werden können, ist sie 
doch doppelt notwendig, wenn sie bereits ab 1. Juli 
1972 gezahlt werden sollen. Das ist ein Wider-
spruch, den Sie bisher nicht aufgeklärt haben. Sie 
stellen nur immer Fragen. Jetzt möchte ich gern 
eine Begründung dafür bekommen, warum es 
eigentlich vorige Woche noch hieß, man wolle nur 
dieses Gesetz und nichts anderes beraten, heute 
aber nun ein Paket geschnürt wird. Diesen Wider-
spruch hätte ich sehr gerne aufgeklärt. 

(Abg. Dr. Nölling: Das ist eine Weiterent

-

wicklung!) 

— „Eine Weiterentwicklung", so nennen Sie das! 
Nachem Sie gestern so gesprochen haben, sagen Sie 
heute: „Was kümmert mich mein Geschwätz von 
gestern?" Das ist nicht meine Politik, Herr Nölling, 
das ist Ihre Politik. 

(Abg. Dr. Nölling: Machen Sie doch mit!) 

- Nein, das mache ich gar nicht mit, denn ich stehe 
zu dem, was wir seit zwei Jahren in diesem Hause 
gesagt haben, daß nämlich der Erhöhung des Ren-
tenniveaus Priorität gebührt. Das ist unsere Politik, 
der Sie sich permanent widersetzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Denken Sie über mein Wort vom Bundesrat gut 
nach! Ich sage Ihnen das rechtzeitig, damit nachher 
nicht ein Zugzwang kommt, den wir nicht zu vertre-
ten haben. 

Der plötzlich von den Koalitionsparteien herge-
stellte Zusammenhang zwischen dem Rentenanpas-
sungsgesetz und den übrigen anstehenden Änderun-
gen des Rentenversicherungsrechts ist in Wahrheit 
nicht gegeben. Herr Schellenberg hat den wirklichen 
Willen der Koalitionsparteien bei der ersten Le-
sung des Regierungsentwurfs in der vergangenen 
Woche, wie ich glaube, mit aller wünschenswerten 
Deutlichkeit klargemacht. Nach seinen Worten 
werde niemand den Antrag der CDU/CSU wirt-
schafts-, sozial- und konjunkturpolitisch sowie im 
Hinblick auf die Preisentwicklung für sinnvoll hal-
ten können. Damit hat Herr Schellenberg für die 
Koalition das gesagt, wozu Sie heute und in der 
Öffentlichkeit nicht den Mut haben, es zu sagen, 
nämlich ein klares Nein zu einer vorgezogenen Ren-
tenerhöhung, das wir heute als Ergebnis dieser Sit-
zung konstatieren müssen. 

Eine letzte Bemerkung zum Finanziellen. Dazu 
wird nachher auch noch ein Kollege von mir spre-
chen. Wir würden es sehr gerne sehen, wenn hin-
sichtlich der Kriegsopfer die Möglichkeit der Vor-
ziehung gegeben wäre. Wir kennen die Haushalts-
situation, und weil wir für das Zusammenwirken 
von Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik sind, 
können wir leider, weil Sie uns einen solchen Haus-
halt hinterlassen haben, dieses Problem jetzt nicht 
weiter in dem von uns gewünschten Sinne verfol-
gen. Aber erst umgekehrt wird ein Schuh daraus! 
Sie können doch nicht sagen: Weil ich das aus Haus-
haltsmitteln nicht kann, will ich das, was ich aus 
Mitteln der Rentenversicherung tun kann, auch nicht 
tun. Die Mittel der Rentenversicherung sind da. Die 
Zahlen, die genannt worden sind - unsere Zah-
len — sind richtig. 

(Abg. Dr. Barzel: Sehr wahr!) 

Die finanzielle Situation ist absolut solide. Für un-
sere Maßnahme gibt es keine haushaltsmäßige 
Rückwirkung. In der Frage der Knappschaft habe ich 
klipp und klar dargestellt, daß ich für einen Wande-
rungsausgleich bin. Ich vertrete da nicht wie der 
Herr Schellenberg etwas, was auf dem Rücken dieses 
oder jenes Versicherungsträgers ausgetragen würde. 
Nein, ich meine, das ist eine Solidargemeinschaft, 
die dafür einzustehen hat, daß wir dies jetzt durch- 
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Katzer 
setzen können, was wir im Interesse der Rentner 
wollen. 

Ich stelle fest, Sie verweigern sich auch heute die-
sem unserem Begehren. Ich kann das nur aufs tiefste 
bedauern. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Härzschel. 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD ver-
sucht mit wortreichen Erklärungen von der Sache 
abzulenken, um die es eigentlich geht. 

(Abg. Katzer: So ist es, sehr richtig!) 

Es geht heute und hier um die Situation der Rent-
ner, wie sie durch Ihre Wirtschaftspolitik entstan-
den ist, und um nichts anderes sonst. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Wir haben dieser Frage Priorität eingeräumt, denn 
wir haben allen Grund dazu. Ich meine, wer die 
Fakten sieht, wird uns recht geben. 

Kollege Nölling, nur noch eine Bemerkung zu 
Ihrem Angriff auf den Kollegen Katzer. Die Rent-
ner draußen im Lande und alle hier wissen, mit 
welcher Leidenschaft er sich für die Rentner ein-
setzt. Wenn Sie ihm unterstellen, er wolle je die 
Rentner schlechterstellen, kann man darüber nur 
lächeln. 

(Abg. Katzer: Sehr wahr!) 

Wie sehen denn die Fakten aus? Das Renten-
niveau ist auf den niedrigsten Stand seit der Ren-
tenreform 1957 abgesunken. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Das stimmt nicht!) 

Das ist eine Tatsache, die Sie nicht wegdiskutieren 
können. 

Es ist in diesem Zusammenhang interessant, einmal 
zu hören, was denn die Kollegen der SPD früher zu 
dem Rentenniveau gesagt haben. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU. — Abg. Haase [Kassel] : Eine Fund

-

grube!) 

Ich darf mit Genehmigung des Herrn Präsidenten 
ein paar Zitate bringen. Herr Kollege Schellenberg 
hat im Ausschuß für Sozialpolitik 1956 gesagt: 

Ist nicht der Satz von 50 % unter Berücksichti-
gung des Ausgleichs zwischen den Genera-
tionen unzureichend, weil dann der Lebens-
standard des alten Menschen hinter dem 
Lebensstandard desjenigen, der im Arbeits-
leben steht, erheblich zurückbleibt? 

Der Kollege Geiger hat 1964 hier im Bundestag er-
klärt: 

Es bleibt uns eine Aufgabe — eine, wie ich 
hoffe, gemeinsame Aufgabe —, 

— daran möchte ich Sie jetzt erinnern — 

nämlich zu dem Ziel der Rentenreform zu kom

-

men, daß ein Versicherter nach einem erfüllten 

Arbeitsleben wenigstens eine Rente von 75 % 
des Durchschnittseinkommens hat. 

(Lachen bei der CDU/CSU. — Zuruf von der 
CDU/CSU: Das waren noch Zeiten!) 

Dann noch einmal. Der Kollege Schellenberg: 

Wir Sozialdemokraten wünschen, daß die Ren-
ten dem letzten Lohn- und Gehaltsstand ange-
paßt werden. 

Meine Damen und Herren, wer diese Stimmen 
hört, der fragt sich: Was sind die eigentlich wert 
gewesen? Sie reisen im Land herum, erklären den 
Rentnern, daß Sie ihre Situation verbessern wollen, 
und wenn es darum geht, hier Farbe zu bekennen, 
dann passen Sie. So ist die Sachlage. 

Wir haben auch keine solchen Verbesserungen für 
die Rentner wie sie Herr Kollege Nölling darstellen 
will. Wie sehen denn die Fakten aus? Im vergange-
nen Jahr haben wir eine Rentenerhöhung von 5,5 % 
und eine Preissteigerung von 5,3 % gehabt. Das ging 
null zu null auf. In diesem Jahr eine Rentenanhebung 
von 6,3 %, und Sie haben eben die Zahl der augen-
blicklichen Preissteigerung vom Herrn Kollegen 
Katzer gehört. So sieht es aus. 

Wenn Sie jetzt die Rückzahlung des Krankenver-
sicherungsbeitrags der Rentner mit ansprechen, dann 
kann ich nur sagen: Damit haben Sie erstens nicht 
alle Rentner erreicht, und außerdem gab es unter-
schiedliche Leistungen, so daß Sie nicht generell von 
einer Anhebung sprechen können. Zum andern 
möchte ich noch betonen, daß Sie mit dieser Rück-
zahlung im Grunde unseren Antrag auf Vorziehung 
der Rentenanpassung blockieren und unterlaufen 
wollten. 

(Abg. Dr. Schellenberg meldet sich zu einer 
Zwischenfrage.) 

— Nein, ich möchte jetzt ebenfalls meine Ausfüh-
rungen zu Ende bringen. 

Es ist in diesem Zusammenhang auch interessant, 
wie die SPD früher die Preisentwicklung beurteilt 
hat. Herr Kollege Geiger hat 1965 hier ausgeführt: 

Besonders gravierend wirkt bei diesen niedrigen 
Renteneinkommen die Misere der fortgesetzt 
steigenden Preise. Die steigenden Preise treffen 
gerade die Rentnerhaushalte, die Menschen mit 
diesem geringen Einkommen, wesentlich stärker 
als solche, die mehr verdienen. 

Meine Damen und Herren, wenn es eine Misere für 
die Rentner gibt, dann gibt es sie heute. Damals war 
die Situation eine andere. Damals hatten wir noch 
eine effektive Verbesserung für die Rentner von 
5 % im Jahr, während sie heute fast leer ausgehen. 
Das ist die Situation. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Wir werden die SPD jedenfalls nicht aus ihrer 
Verantwortung entlassen, die sie für die Rentner 
hat. Man kann nicht ständig draußen eine andere 
Sprache führen als hier, wenn es um die Entschei-
dung geht. Sie erklären draußen, daß Sie für die 
alten Menschen etwas tun. Die Tatsachen hier spre-
chen eine andere Sprache. 
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Härzschel 
Ich möchte noch einmal betonen: Die CDU/CSU 

bekennt sich zur Solidargemeinschaft der Genera-
tionen. Wir sehen es als unsere vornehme Pflicht an, 
die Situation der alten Menschen jetzt zu verbessern. 
Das bleibt eine Aufgabe, die wir — so hatten wir 
gehofft — gemeinsam lösen würden, wie Sie es frü-
her einmal gefordert haben. 

(Abg. Geiger: Die Sie immer abgelehnt 
haben!) 

Sie gebärden sich zwar immer sozial. Aber wenn es 
darum geht, sozial zu handeln, dann versagen Sie. 
Diese Frage werden wir Ihnen immer wieder stellen, 
damit die Rentner draußen im Lande Bescheid wis-
sen. Sie können nicht ständig sozial reden und an-
ders handeln. Darum geht es. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege 
Härzschel, genau so ist es, wie Sie zuletzt gesagt 
haben. Wenn draußen ein Rentner heute am Radio 
sitzt und diese Debatte hört, dann wird dieser sa-
gen: Wann gehen die endlich in den Ausschuß, wie 
die Koalition es will, und arbeiten und verabschie-
den die Gesetze, die notwendig sind? 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zurufe von der CDU/CSU.) 

Er wird sich die Frage stellen: Weshalb ist eigentlich 
nach dem Bericht des Ausschußvorsitzenden, des 
Kollegen Schellenberg, nach dem Bericht, den Sie 
gewünscht haben und der von der Sache her bereits 
eindeutig klargemacht hat, warum die gemeinsame 
Beratung Ihres Entwurfs mit allen anderen Renten-
gesetzentwürfen notwendig ist, überhaupt noch eine 
Debatte hier notwendig gewesen, statt, wie es Herr 
Kollege Schellenberg vorgeschlagen und der Herr 
Präsident genehmigt hat, heute weiter in die Bera-
tungen einzutreten, um so bald wie möglich das 
gesamte Paket der Rentengesetze zu verabschieden? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage der Abgeordneten Frau Kalinke? 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Schmidt, wollen Sie dann den Rentnern, die zuhören, 
freundlicherweise auch erklären, ob Sie bereit sind, 
jetzt im Ausschuß das Fünfzehnte Rentenanpas-
sungsgesetz zu beraten oder ob Sie nicht die erklärte 
Absicht haben, Ihr großes Rentenpaket zu beraten, 
das erst im September in die zweite und die dritte 
Lesung kommen soll? Wollen Sie auch hinzufügen, 
daß Sie nicht die Absicht haben, den Rentnern am 
1. Juli die Rentenerhöhung möglich zu machen? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Frau Kollegin Ka-
linke, ich habe ja gerade erst angefangen. Ich werde 
zu Ihren Fragen sehr klar einiges sagen. 

(Abg. Frau Kalinke: Sehr gut!) 

Zunächst aber noch einmal zu dem angeblichen 
Sinn dieser Debatte. Nach dem Bericht des Aus-
schußvorsitzenden, den Sie nach der Geschäfts-
ordnung verlangen konnten, nach der Klarstellung 
der Dinge und auch des positiven Verhaltens der 
Kollegen der Opposition im Ausschuß zur Frage 
ständiger Beratungen — das wurde, wie es Herr 
Kollege Ruf sagte, etwas verzögert, aber es war im 
Grunde positiv — hätten wir in diesen zwei Stun-
den mit der Gesamtberatung wahrscheinlich schon 
wesentlich weiter sein können, als es nunmehr mög-
lich sein wird; denn die Debatte wird sich wahr-
scheinlich noch hinziehen. 

Ich muß Ihnen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ganz ehrlich folgendes sagen — Herr 
Kollege Katzer, ich muß das Wort noch einmal ge-
brauchen —: Was hier nach der Berichterstattung 
über den Stand der Dinge und angesichts dessen, 
wie die Dinge nun einmal politisch im Raum stehen 
— ich komme nachher noch auf die Gründe dazu —, 
geschieht, ist Verzögerung der Beratungen im Aus-
schuß, die den Rentnern und der Sache wesentlich 
mehr dienen würden. 

(Abg. Frau Kalinke: Das ist doch unwahr! 
— Abg. Dr. Barzel: Seit zwei Jahren sind 
Sie dagegen! — Abg. Katzer: Sie haben 

zwei Jahre verzögert) 

— Herr Kollege Katzer, Sie haben heute früh zu 
Anfang in der Geschäftsordnungsdebatte bereits da-
von gesprochen, hier werde an der Sachentschei-
dung vorbeigegangen. Ich muß Sie fragen, Herr 
Kollege Katzer: Wann waren Sie denn eigentlich 
bei den Debatten und Sachentscheidungen im Aus-
schuß ein einziges Mal dabei? 

(Abg. Härzschel: Das ist Ablenkung! — 
Weiterer Zuruf von der CDU/CSU: Dum

-

mes Zeug!) 

Sie stellen sich immer hierhin, Herr Kollege Katzer, 
und versuchen, Dinge anzusprechen, an denen Sie 
aus Ihrer Zeit nicht schuldlos sind. Ich will nicht 
noch einmal die ganze Diskussion von 1957 über 
die Kleinstrenten, über die Mindestrenten und die 
Vorstellungen der CDU hier vortragen. 

(Abg. Katzer: Sie waren 1957 doch ganz 
dagegen!) 

Sie stellen sich hierhin und behaupten plötzlich, Sie 
hätten ein Herz für die Rentner. Aber waren Sie 
denn ein einziges Mal im Ausschuß, als dort darüber 
beraten wurde? Ich habe Sie in diesen Beratungen 
bisher nie gesehen. Ich würde doch empfehlen, in 
den Ausschuß zu kommen und an den Sachentschei-
dungen teilzunehmen, die der Ausschuß treffen muß, 
statt hier nur Reden nach draußen zu halten. 

(Abg. Katzer: Das ist meine Sache!) 

Lassen Sie mich ein zweites sagen. Herr Kollege 
Katzer, Sie begründen Ihren Antrag auf Vorzie-
hung — auch der Kollege Härzschel hat das weit-
gehend getan, ebenso Herr Kollege Ruf — immer 
wieder mit einer zweifellos von uns allen bedau-
erten Teuerungssituation. Nun muß ich Sie aber 
fragen: Wie wollen Sie eigentlich mit einer linearen 
Anhebung — ob Sie sie zum 1. Juli oder sonstwann 
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Schmidt (Kempten) 

machen — dieser Teuerung beikommen, wenn Sie 
dem Kleinrentner vielleicht gerade einigermaßen 
einen Ausgleich schaffen, aber den Empfänger grö-
ßerer Renten in eine ganz andere Situation stellen? 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wie wollen Sie eigentlich die Teuerung durch 
lineare Anhebung berücksichtigen, ohne den Belan-
gen anderer Gruppen in der Bevölkerung Rechnung 
zu tragen, die dann das gleiche Recht auf vorzeitige 
Anpassung haben? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Härzschel? 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Kollege Schmidt, 
wollen Sie denn die Anpassung, wie sie jetzt prak-
tiziert wird, abschaffen? Denn sie hat jedesmal 
genau die gleiche Wirkung. 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Kollege Härz-
schel, Sie wissen sehr genau, daß diese Anpassun-
gen auf Grund des Gesetzes von allen drei Frak-
tionen dieses Hauses seit Jahr und Tag begrüßt und 
immer wieder vertreten worden sind. Sie wissen 
auch sehr genau, daß das Fünfzehnte Rentenanpas-
sungsgesetz zum 1. Januar 1973 jederzeit in diesem 
Hause verabschiedet werden könnte, ein Gesetz, das 
dem Rentenreformgesetz entspricht, das nicht in die 
Strukturen eingreift und dessen Kosten gedeckt 
sind, während das bei Ihrem Antrag eben nicht der 
Fall ist. 

(Abg. Franke [Osnabrück]:: Das ist nicht 
wahr!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Mikat? 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Ja. 

Dr. Mikat (CDU/CSU) : Herr Kollege, könnten 
Sie dem Hause sonnenklar sagen, worin Sie dann 
den Systemunterschied zwischen dem Juli-Termin 
und Ihrer Januar-Lösung sehen? Entweder sind Sie 
jetzt logisch, oder Sie sind immer unlogisch. Das ist 
doch die Frage! 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Kollege Profes-
sor Mikat, ich glaube, wir müssen hier ein wenig 
unterscheiden zwischen den systemgerechten An-
passungen, die 1957 im Gesetz geschaffen wurden, 
die von allen Fraktionen dieses Hauses getragen 
werden, und einer Vorziehung, die Sie unter Beru-
fung auf Teuerungsgründe beantragen. Die jährliche 
Anpassung zum 1. Januar bedeutet die Anhängung 
an die Bruttolohnbezogenheit — völlig klar! Ihre 
Vorziehung begründen Sie mit Teuerungssituatio-
nen, während es sich dort um die Bruttolohnbezo-
genheit für die Einkünfte handelt. 

(Zuruf von der SPD: So ist es! — Abg. 
Katzer: Nicht nur! — Abg. Franke [Osna

-

brück] meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

— Lassen Sie mich jetzt fortfahren. Sonst komme 
ich mit meiner Zeit nicht aus, Herr Kollege Franke. 
Vielleicht sprechen Sie nachher von hier aus, dann 
sage ich noch einmal etwas dazu. 

So leicht kann man es sich nicht machen, daß man 
sagt — Herr Kollege Katzer, wie Sie es hier eben 
wieder gesagt haben —, dieser Antrag von Ihnen 
erfordere keine Bundesmittel. Herr Kollege Katzer, 
dann verstehe ich nicht, warum in der Drucksache 
VI/2585 im Rahmen des Vorblattes auf der zweiten 
Seite oben steht: 

Die Mehraufwendungen für die knappschaft-
liche Rentenversicherung gehen zu Lasten des 
Bundes. 

Kennen Sie Ihre eigenen Drucksachen eigentlich 
nicht? 

(Abg. Mikat: Haben Sie nicht zugehört?) 

— Gehen zu Lasten des Bundes! 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Hier liegt Ihr Antrag, in dem Sie davon ausge-
gangen sind, daß die Mehraufwendungen zu Lasten 
des Bundes gehen. Stimmt das oder stimmt das 
nicht, Herr Kollege Katzer? 

(Abg. Dr. Barzel: Das hat er doch klarge

-

stellt! 	 Abg Franke [Osnabrück]:: In der 
letzten Woche schon nachgeschoben!) 

— Stimmt das oder stimmt das nicht? Wenn Sie sich 
im Augenblick andere Träger für diese Kosten 
suchen — durch ein Ausgleichsverfahren, das zu 
Lasten anderer geht —, 

(Abg. Katzer: So ist es!) 

so bedeutet das nur ein Ausweichen, 

(Abg. Katzer: Ein Antrag von uns! Nehmen 
Sie den zur Kenntnis!) 

— Herr Kollege Katzer, das nehme ich an —, weil 
inzwischen wahrscheinlich auch von den Haushalts-
experten in der Opposition, insbesondere sicher 
von Ihrem Fraktionsvorsitzenden, der ja immer 
wieder davon spricht, 

(Abg. Katzer: Mit Recht!) 

daß Haushaltszuwachs nur im Rahmen des Brutto-
sozialproduktzuwachses gesehen werden kann, ge-
sagt worden ist: Jetzt müßt ihr einen anderen 
Weg finden. Im Entwurf seht jedenfalls noch: zu 
Lasten des Bundes. 

(Abg. Härzschel: Was haben Sie denn bei 
der Rückzahlung des Krankenversiche

-

rungbeitrages gemacht? — Abg. Ruf mel

-

det sich zu einer Zwischenfrage.) 

— Herr Kollege Ruf, bitte! 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Kollege Schmidt, würden 
Sie mir bestätigen, daß die CDU/CSU-Fraktion im 
Ausschuß zum Thema Wanderungsausgleich in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung bereits einen 
formulierten Antrag eingereicht nud Ihnen allen 
übergeben hat? 

(Abg. Katzer: Sehr gut!) 
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Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Kollege Ruf, ich 
habe mich eindeutig auf Ihren vorliegenden Ge-
setzentwurf bezogen. Über diesen Gesetzentwurf ist 
im Ausschuß noch nicht abgestimmt worden. Sie 
wünschen, daß dieser Gesetzentwurf auf Grund 
Ihres Antrages ans Plenum zurückgeht. In diesem 
Gesetzentwurf steht: zu Lasten des Bundes. Mehr 
ist dazu nicht zu sagen. 

(Abg. Katzer: Dann tun Sie mir leid!) 

Außerdem geht es ja nicht nur um diese 223 Mil-
lionen DM, Herr Kollege Katzer. Ich will jetzt gar 
nicht noch einmal die 70 oder wieviel Milliarden 
DM — auf lange Frist — ansprechen. Herr Kollege 
Dr. Barzel, ich bitte das doch von Ihrer Seite her 
vielleicht auch einmal so zu sehen: Es geht zumin-
dest auch um die rund 1,4 Milliarden DM, die ins-
gesamt für die Knappschaft bis 1976 gebraucht wür-
den. Wollen Sie den ganzen Betrag über den Wan-
derungsausgleich aufbringen? Ich möchte einmal 
wissen, was dann die Bundesversicherungsanstalt 
und alle anderen zu ihren Rechnungen und zu der 
Fortsetzung der Rechnungen sagen. Es geht auch 
um diese 1,4 Milliarden DM. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren — und 
insbesondere Herr Kollege Barzel, ich spreche Sie 
wieder an —, nachdem vorhin auch Herr Kollege 
Härzschel — glaube ich, war es — gesagt hat, die 
CDU/CSU würde es begrüßen, wenn auch die 
Kriegsopfer einbezogen würden, geht es doch wohl 
auch um die 280 Millionen DM, die in diesem Jahr 
für die Kriegsopfer aufzubringen wären, und um 
die 1,7 Milliarden DM bis 1976. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, so kann 
man es eben nicht machen, daß man sich auf der 
einen Seite hinstellt und sagt: Wir möchten das alles 
tun, wir möchten vorziehen, daß aber auf der ande-
ren Seite Sie, Herr Dr. Barzel, aus konjunkturpoliti-
schen Gründen, weil Sie die Stabilität mittragen wol-
len, sagen: Zuwachs des Haushalts nur 2 % des 
Bruttosozialprodukts oder zumindest in etwa dieser 
Größenordnung. Da können wir nur sagen: das beißt 
sich nun einmal. Und Sie dürfen sich nicht wundern, 
wenn wir aus der Verantwortung heraus sagen: so 
leichtfertig kann man die Dinge nicht über den 
Tisch des Bundestages bringen. Das müssen wir ins-
gesamt beraten, das müssen wir im Rahmen der Ge-
samthaushaltsrechnung, im Zusammenhang mit der 
Festlegung der Prioritäten und Möglichkeiten in der 
Rentenversicherung sehen. 

Ich wundere mich allerdings nicht, Herr Kollege 
Katzer — lassen Sie mich das zum Schluß noch 
sagen —, daß Sie sich da manchmal vielleicht etwas 
leichter tun. 

(V o r s i t z: Vizepräsident Dr. Schmitt-Vocken

-

hausen.) 

Sie haben eben von der Wandlungsfähigkeit in man-
chen Aussagen gesprochen, und ich muß Ihnen ganz 
ehrlich sagen, ich bin auch manchmal über Sie sehr 
verwundert. Noch in Ihrem Aktionsprogramm — ich 
muß das noch einmal kurz erwähnen — „Sozialpoliti-
sches Schwerpunktprogramm der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion für die sechste Legislaturperiode" leh

-

nen Sie die flexible Altersgrenze ab, die Sie inzwi-
schen wollen, und verweisen darüber hinaus die 
Rentner mit niedrigen Renten auf die Sozialhilfe. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Dr. Schellenberg: Sehr richtig!) 

Das beides steht in Ihrem Programm vom August 
1969, vor der Wahl vorgelegt! Heute sagen Sie: Ja-
wohl, die flexible Altersgrenze wollen auch wir, 
jawohl, auch die Vorziehung. Alles wollen Sie, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 

(Abg. Katzer: Im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten!) 

So einfach kann man die Dinge nicht sehen, und so 
unsolide, wie es geschieht, wenn man dabei nicht an 
die anderen Gruppen denkt, sondern sagt, es ist mir 
wurst, wie das im Haushalt geht, kann man die 
Dinge nicht beraten. Deshalb ist es höchste Zeit, daß 
wir hier diese Debatte beenden, mit Genehmi-
gung des Präsidenten in den Ausschuß zurückgehen 
und endlich die Fragen weiterberaten können, 

(Zustimmung des Abg. Dr. Schellenberg) 

um möglichst bald das gesamte Rentenpaket solide 
und finanziert zu verabschieden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Franke (Osna-
brück) . 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu 
den Ausführungen, die der Kollege Nölling hier vor-
hin gemacht hat, und zu denen, die er in der letzten 
Woche unter dem Stichwort „Verteilungskampf" ge-
macht hat, möchte ich mir ein paar Bemerkungen er-
lauben, ehe ich auf die finanziellen Belastungen ein-
gehe, die hier von einigen Kollegen an die Wand 
gedichtet worden sind. 

Herr Kollege Nölling hat soeben gesagt, die reale 
Steigerung des Einkommens der Rentner in den letz-
ten drei Jahren betrage etwa 12 %. Herr Kollege 
Nölling, ich weiß, daß Sie von Berufs wegen mit 
Statistiken umgehen. Nun kann ich mir vorstellen, 
daß Sie diese Statistik etwas falsch gelesen haben; 
ich weiß aber, daß Sie auf Grund Ihrer beruflichen 
Ausbildung in der Lage sind, sie richtig zu lesen und 
zu interpretieren. 

Wir haben im Jahre 1970 eine Rentensteigerung 
von 6,35 %, 1971 eine von 5,55 % und 1972 eine von 
6,3 % gehabt, 

(Zuruf des Abg. Geiger) 

wenn ich die Frage der Rückzahlung des Kranken-
versicherungsbeitrages hier einmal außer acht lasse; 
ich komme gleich darauf zurück. 

(Abg. Geiger: Eine Million Arbeitslose!) 

Wenn Sie das zusammenrechnen, bekommen Sie eine 
Summe von 18,2 %. Meine Damen und Herren, dem 
steht ganz eindeutig eine Steigerung des Preis-
niveaus in diesen Jahren um 15,1 % gegenüber. 
Wenn Sie hieraus den Saldo nehmen, ergibt sich 
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ganz klar nur eine tatsächliche Steigerung des Ein-
kommens der Rentnerhaushalte in diesen drei Jah-
ren von 3,1 % und nicht von 12 %, wie Herr Nölling 
uns hier meinte glaubhaft machen zu können. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege Franke, gestatten Sie eine Zwischen-
frage des Herrn Abgeordneten Härzschel? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Bitte sehr! 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Kollege Franke, 
erinnern Sie sich daran, daß die Bundesregierung vor 
einiger Zeit in einer Fragestunde selbst zugeben 
mußte, daß die Rentner in den letzten zwei Jahren 
um 13 % hinter den Aktiven herhinken? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Jawohl, ich er-
innere mich, und ich erinnere hier auch an das, was 
der Sachverständigenrat gesagt hat: daß nämlich die 
Rentner bei dem Verteilungskampf, der hier zwi-
schen den Tarifpartnern stattfindet, und bei der 
hohen Preissteigerungsrate eindeutig unter den 
Schlitten geraten. Und ich verstehe nicht, Herr Kol-
lege Nölling, wie Sie hier bei einer solchen Preis-
steigerungsrate sagen können, daß dabei der reale 
Einkommenszuwachs der Rentner in den letzten drei 
Jahren 12 % betrage. Aus den Zahlen ergibt sich 
eindeutig für die letzten drei Jahre eine reale Ein-
kommenssteigerung der Rentner von nur 3,1 % bis 
zum heutigen Tage. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Franke, gestatten Sie zunächst 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Gei-
ger? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Präsident, 
ich bin gerne bereit, die beiden Zwischenfragen 
noch zu beantworten. Im Gegensatz zu der Praxis, 
die die Kollegen in der letzten Woche geübt haben, 
bin ich bereit, in einen solchen Dialog einzutreten. 

Geiger (SPD) : Herr Kollege Franke, würden Sie 
mir darin zustimmen, daß die relativ niedrigen Ren-
tenerhöhungen in den letzten Jahren die Folge der 
Wirtschaftspolitik der Regierung Erhard waren, die 
eine Million Arbeitslose zur Folge hatte und nur 
kleine Lohnerhöhungen möglich machte? 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

Würden Sie mir weiterhin darin zustimmen, daß 
die Einkommenssteigerung der Rentner außer durch 
die Rentenerhöhung stattgefunden hat durch die 
Erhöhung der Mietbeihilfen, die Anhebung der 
Grenze für Mietbeihilfen und den Wegfall des 
Rentnerkrankenversicherungsbeitrages, so daß ins-
gesamt die von Kollegen Nölling festgestellten Ein-
kommenssteigerungen da sind? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Geiger, ich bin nicht mit Ihnen der Meinung, daß 
das auf die Wirtschaftspolitik in den Jahren 1966/67 

zurückzuführen ist. Das hängt vielmehr mit den 
tarifvertraglichen Abschlüssen zusammen. Diese 
haben ihre unmittelbare Wirkung auf die jetzige 
Rentenhöhe. Also nicht der wirtschaftliche Einbruch, 
sondern die Tarifabschlüsse, die damals getroffen 
worden sind, sind hier der Gegenstand. 

Zweitens. Herr Kollege Geiger, Sie können mit 
noch so vielen Diskussionen und Anrufungen der 
Vergangenheit nicht wegdiskutieren, daß wir in 
der Bundesrepublik Deutschland infolge der ver-
fehlten Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung 
die höchsten Inflationsraten haben, die wir seit der 
Korea-Krise gehabt haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Sie können mit noch soviel Berufung auf die 
Vergangenheit nicht wegdiskutieren, daß insbeson-
dere die sozial schwachen Teile unserer Bevölke-
rung durch Ihre Wirtschaftspolitik unter den Schlit-
ten geraten sind. Das wollen wir mit diesem unse-
rem Antrag, die Fünfzehnte Rentenanpassung um 
ein halbes Jahr vorzuziehen, einigermaßen neutra-
lisieren. Ich wiederhole: das ist Ihre Schuld, meine 
Damen und Herren, weil Sie die Wirtschaftspolitik 
und die Preisstabilität nicht in den Griff bekommen 
haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Frage des Herrn Kollegen Nölling hatten Sie 
schon zugelassen. Inzwischen bittet noch der Herr 
Kollege Breidbach um eine Zwischenfrage. 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Ich werde mich 
hüten, dem Herrn Kollegen Breidbach eine Zwi-
schenfrage abzuschlagen. 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Kollege Franke, Sie 
haben soeben, meines Erachtens unzulässigerweise, 
wegdiskutiert, daß die Krankenkassenbeiträge ab-
geschafft worden sind. Darf ich Sie fragen, ob Sie 
wissen, um welche Größenordnung es sich handelt 
bei den zusätzlichen Rentenausgaben aus dieser 
Maßnahmengruppe in den Jahren 1970 bis 1972 
und wieviel dies im Verhältnis zum Rentenvolu-
men von 1969 ausmacht? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Nölling, der Kollege Härzschel ist soeben darauf 
eingegangen. 

(Abg. Dr. Nölling: Nein!) 

Ich will es wiederholen. Ich will unterstellen, daß 
Sie es akustisch nicht vernommen haben. Das be-
traf lediglich die Renten, die 1966/67 Bestands-
renten waren. Das waren also lediglch jene, die in 
den beiden Jahren 1967 und 1968 einen Beitrag ge-
zahlt haben. Alle neuen Zugangsrenten der Jahre 
1968, 1969, 1970 und 1971 sind von dieser Rückzah-
lung des Rentnerkrankenversicherungsbeitrags 
nicht betroffen gewesen. 

(Widerspruch bei der SPD.) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Ich will nur darauf aufmerksam machen, daß Herr 
Breidbach auf die Zwischenfrage verzichtet hat. 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Meine Damen 
und Herren, lassen Sie mich nur kurz darauf ein-
gehen, was Herr Kollege Schellenberg in seiner 
Berichterstattung zu den finanziellen Belastungen 
gesagt hat. Wenn Sie unserer Konzeption folgen 
— sie ist in der letzten Woche von dem Herrn Kol-
legen Katzer hier eindeutig dargelegt worden -, 

ergeben sich keine finanziellen Belastungen für den 
Haushalt. 

Erstens. Das Fünfzehnte Rentenanpassungsgesetz 
der CDU/CSU bindet keine Haushaltsmittel, son-
dern wird aus den Überschüssen und den Beiträgen 
an die Rentenversicherungsträger finanziert. 

Zweitens. Mit der Anhebung des Rentenniveaus 
schon am 1. Juli 1972 statt am 1. Januar 1973 er-
geben sich Entlastungen beim Wohngeld und bei der 
Sozialhilfe, die ich im Augenblick genau zu quanti-
fizieren nicht in der Lage bin. 

Drittens. Nach der CDU/CSU-Konzeption sollen 
die Belastungen, die sich für die knappschaftliche 
Rentenversicherung ergeben, durch einen Wande-
rungsausgleich zwischen den Rentenversicherungs-
trägern ausgeglichen werden. 

Herr Kollege Schmidt (Kempten), Sie haben die 
Frage gestellt, wie man sich die Belastungen in den 
nächsten Jahren vorstellt. Dazu kann ich nur sagen: 
allein aus der Systematik der jährlichen Renten-
anpassung ergibt sich eindeutig, daß wir jedes Jahr 
über die Frage der Rentenanpassung und deren 
Finanzierung hier im Bundestag eine Entscheidung 
herbeiführen müssen. Diese Entscheidung ver-
pflichtet uns dazu, einmal jährlich zu prüfen, woraus 
der Wanderungsausgleich nachher zu finanzieren ist. 

Die Frage der Anpassung der Kriegsopferrenten 
ist ein wunder Punkt — darauf hat Hans Katzer in 
der letzten Woche hingewiesen —, den Sie, meine 
Damen und Herren von der SPD und FDP, zu ver-
antworten haben. Wir wollen die Kriegsopfer 
selbstverständlich nicht von der Dynamisierung aus-
schließen. Da es sich hierbei aber um eine haushalts-
politische und haushaltswirksame Maßnahme han-
delt, müssen wir erst die Bestandsaufnahme der 
finanziellen Situation durch den Haushaltsausschuß 
abwarten. 

(Abg. Dr. Barzel: Sehr wahr!) 

Da Sie, meine Damen und Herren, mit Ihrer Mehr-
heit im Haushaltsausschuß, die Sie auf Grund eines 
Abkommens noch bis zum Oktober 1972 behalten 
werden — — 

(Abg. Wehner: Ach, dann rechnen Sie mal 
nach, und rechnen Sie nicht nur anderen 

vor, keine Statistiken lesen zu können!) 

— Herr Kollege Wehner, ich habe mir vorgenom

-

men, Sie immer dann, wenn Sie bei mir Zwischen

-

rufe machen, geduldig anzuhören. Aber ich habe 

Ihren Zwischenruf jetzt nicht verstanden und kann 
auch darauf nicht eingehen, 

(Abg. Wehner: Ich hatte auch nicht er

-

wartet, daß Sie ihn verstehen würden!) 

weil ich es nicht mit ansehen kann, wie Sie sich hier 
immer ärgern und echauffieren. Ich halte es mit 
Conny Ahlers: Sie waren einmal ein guter Zwischen

-

rufer. 

(Abg. Wehner: Diese Bezugnahme ehrt Sie 
besonders!) 

Meine Damen und Herren, die abschließende Be-
standsaufnahme der finanziellen Situation im Haus-
haltsausschuß konnte noch nicht stattfinden, da Sie 
sie mit Ihrer Mehrheit, die Sie dort im Augenblick 
noch haben, verschleppen. Darum müssen wir die 
Entscheidung darüber, woraus wir letztlich die An-
passung der Kriegsopferrenten und das Vorziehen 
der fünfzehnten Rentenanpassung auf den 1. Juli 
1972 finanzieren, vertagen. 

(Abg. Dr. Nölting: Das scheinheiligste 
Argument, das heute hier gefallen ist!) 

Die Rentenanpassung kostet nach den Daten, die 
uns das Bundesarbeitsministerium vorgelegt hat, die 
wir aber auch selber, und zwar viel früher und ge-
nauer, errechnet haben — das gilt für die gesamten 
Zahlen —, 72 Milliarden DM. Die Einnahmeüber-
schüsse werden — darüber haben wir uns inzwi-
schen auch mit dem Bundesarbeitsministerium und 
anderen Kreisen abgestimmt — bis zum Jahre 1986 
200 Milliarden DM betragen. Die Anhebung der 
Kleinstrenten und der Renten für Frauen kostet 
nach unserer Konzeption 20 Milliarden DM. 

(Abg. Dr. Nölling: Oder 25 Milliarden DM!) 

Unser Entwurf zur Öffnung der Rentenversicherung 
für Selbständige bringt keine Belastungen, sondern 
Mehreinnahmen, und zwar auch für den Zeitpunkt 
der Inanspruchnahme durch diese Personenkreise. 
Die flexible Altersgrenze — wir haben Ihnen un-
sere Berechnungen in der vorletzten Woche vorge-
legt; es soll eine wirklich flexible Altersgrenze sein, 
und zwar vom 63. Lebensjahr an bis über das 65. Le-
bensjahr hinaus — kostet nach unserer Konzeption 
mit einem Bonus für diejenigen, die bereit sind, län-
ger zu arbeiten, bei einer 80%igen Inanspruchnahme 
59 Milliarden DM. Es besteht kein Zweifel — das 
ist unter Fachleuten unumstritten —, daß es eine 
80%ige Inanspruchnahme nicht geben, sondern daß 
es bei einer 60- bis 70%igen Inanspruchnahme blei-
ben wird. Das wären Belastungen in einer Höhe von 
46 bis 50 Milliarden DM. Rechnet man zusammen, 
so ergeben sich bei einer 80%igen Inanspruchnahme 
insgesamt 151 Milliarden DM bei einem Überschuß 
von 200 Milliarden DM, wobei hier noch die drei-
monatige Reserve einbezogen werden muß, eine 
Reserve, die bei einer 80%igen Inanspruchnahme 
eindeutig vorhanden wäre. Bei einer 60%igen Inan-
spruchnahme ergibt sich insgesamt eine Belastung 
von 137 bis 140 Milliarden DM. 

Es ist also nicht richtig, was der Herr Kollege 
Schellenberg gesagt hat, nämlich daß unsere Ge-
samtkonzeption, wenn sie von Ihnen angenommen 
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werden würde, zu unzumutbaren Belastungen des 
Haushalts bzw. der Rentenversicherungsträger füh-
ren würde, sondern es ist bei Annahme unserer Kon-
zeption bis zum Jahre 1986 alles solide finanziert. 
Schließlich sind Haushaltsüberlegungen über die 
knappschaftliche Rentenversicherung und die Kriegs-
opferversorgung anzustellen. Bei der knappschaft-
lichen Rentenversicherung gibt es den Wande-
rungsausgleich, und für die Kriegsopfer gibt es die 
jährliche Rentenanpassung. 

Sie haben den Haushalt, wie die bisherige Be-
standsaufnahme gezeigt hat, in einem so desolaten 
Zustand zurückgelassen, daß wir noch mehrere Wo-
chen brauchen, um die Bestandsaufnahme abschlie-
ßen und dann Prioritäten setzen zu können. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Herren und Dament Lassen Sie mich in gro-
ßer Ruhe vorweg noch einmal für diejenigen, die 
diese Debatte verfolgen werden — und ich bin si-
cher, daß das sehr viele tun —, die Begründung 
zum CDU/CSU-Antrag aus der Drucksache VI/3325 
vorlesen, damit hier kein falsches Licht auf den wah-
ren Grund dieser Debatte und den wahren Hinter-
grund Ihres Neins fallen kann. Wir haben in aller 
Sachlichkeit begründet, daß sich seit 1969 der Preis- 
und Lohnauftrieb in einem in der Bundesrepublik 
Deutschland seit der Korea-Krise nicht gekanntem 
Maße verstärkt hat. Niemand von Ihnen kann be-
streiten, daß dieselbe Bundesregierung, die jetzt 
mit ihren Regierungsparteien „Nein" sagt — und 
wir hören nur das „Nein" —, selber deutlich gesagt 
hat, daß dieser Preisauftrieb leider anhalten wird. 
Dem Preisauftrieb trägt die verzögerte Rentenanpas-
sung nicht mehr Rechnung. 

Mit Ihrer Darstellung in der Vergangenheit wie 
in der Gegenwart, daß wir das hätten früher ver-
hindern können, liegen Sie völlig falsch. Sie sind mit 
Ihren Argumenten deshalb falsch programmiert, weil 
zu keiner Zeit die Kassen der Rentenversicherungs-
träger und die Mittel der Rentenversicherung das 
erlaubt haben. 

(Abg. Katzer: Sehr richtig!) 

Sie liegen auch völlig falsch, wenn Sie Ihre Einsicht 
und Ihre Zustimmung in der Zeit der Großen Koali-
tion jetzt vergessen machen lassen wollen und so 
tun, als wäre alles, was zur Sicherung der Finanzen 
beschlossen werden mußte, Ihnen vom Koalitions-
partner aufgedrängt worden. 

(Abg. Katzer: Sehr wahr!) 

Das ist einfach nicht wahr. 

(Abg. Katzer: Sehr richtig!) 

Was ich jetzt Herrn Kollegen Schmidt (Kempten) 
sage, gilt auch für seine Koalitionspartner. Ich habe 
Sie soeben gefragt: Wollen Sie diese Debatte hier 
unterbrechen, und wollen Sie im Ausschuß mit der 
Beratung des Fünfzehnten Rentenanpassungsgeset-

zes beginnen? Sie sind ausgewichen. Ich frage Sie 
erneut: Wollen Sie den Rentnern jetzt helfen? Sie 
können nicht ausweichen. Ich frage Sie weiter: wol-
len Sie entgegen Ihrer Aussage in der vorigen 
Woche im Bundestagsausschuß für Arbeit und So-
zialordnung das Rentenanpassungsgesetz, abwei-
chend davon, wie wir es in all den Jahren vierzehn-
mal geübt haben — mit der einen Ausnahme, beim 
Vierzehnten Anpassungsgesetz, auf die Sie eingehen 
können, in der wir gleichzeitig die Finanzen mit 
dem Rentenanpassungsgesetz gesichert und die Bei-
tragserhöhung beschlossen haben —, erst im Herbst 
verabschieden, nämlich dann, wenn Ihnen die Aus-
zahlung ganz oder teilweise günstiger erscheint? 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Frau Abgeordnete Kalinke, wollen Sie eine Zwi-
schenfrage des Herr Abgeordneten Schmidt (Kemp-
ten) zulassen? 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Nein, ich möchte 
jetzt, weil ich so kurze Zeit habe, nicht. Aber nach-
her kann er sich nochmal melden. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU.) 

Wollen Sie, Herr Schmidt (Kempten), das Renten-
niveau jetzt verbessern, oder wollen Sie über die-
sen Punkt mit uns sprechen, weil Sie hoffen, daß Sie 
in der letzten Septemberwoche eine bessere Aus-
gangsbasis haben? Ich kann ja Ihre Nöte und Sor-
gen verstehen. Aber Sie müssen auch unsere Grund-
satz-Haltung verstehen, daß das Rentenniveau Vor-
rang hat vor allen anderen Problemen, die noch so 
interessant sein mögen. 

Ich frage Sie weiter: wollen Sie mit Ihrer Mehr-
heit, d. h. mit Ihrer einen Stimme Mehrheit, Herr 
Kollege Schmidt (Kempten) — dafür waren Sie ja 
bei dem Beschluß im Ausschuß für Arbeit und So-
zialordnung mit verantwortlich —, auch bei der Fort-
setzung der Beratungen sagen: die Rentenanpassung 
nicht jetzt, sondern hinten angehängt an das große 
Paket der Rentenreformvorschläge und -gesetze? 
Niemand aus den Regierungsparteien dieses Hauses 
kann bestreiten, daß in den zweieinhalb Jahren 
Ihrer Regierungstätigkeit Ereignisse eingetreten 
sind, deren Auswirkungen für die Rentner soeben 
der Kollege Franke und andere vor mir sehr deut-
lich dargestellt haben. Auch kann niemand bestrei-
ten, daß die Rentenempfänger in unserem Lande zu 
keiner Zeit mit ihren Einkommen — mit ihren realen 
Einkommen — in vielen Fällen weit unter den Ein-
kommen der Sozialhilfeempfänger gelegen haben. 

Wie ernst dieses Problem ist, haben wir hier 
wiederholt darstellen müssen. Darum muß ich er-
neut sagen, es ist für uns völlig unverständlich, wie 
die Sozialdemokratische Partei so tun kann, als 
gäbe es dieses Problem der Kostenexplosion nicht, 
und wie sie so tun kann, als ob nicht gerade die 
Rentenempfänger allein die Zeche einer verfehlten 
Politik bezahlen müssen! Da denke ich besonders an 
die vielen Witwen, die alleinstehenden Frauen, die 
getrennten Familien, die unvollständigen Familien, 
die heute mit einem Renteneinkommen auskommen 
müssen, das noch kaum 40 % des Durchschnittsein- 
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kommens aller Rentner erreicht. Und da wollen die 
SPD-Kollegen aus dem Deutschen Gewerkschafts-
bund zu ihrem Kongreß gehen und ein Renten-
niveau von 75 % beschließen; sie sind aber nicht 
bereit, uns hier zu helfen, den Rentnern ab 1. Juli 
das zu geben, was ihnen zusteht. 

Ich bedauere es außerordentlich, daß wir immer 
wieder über diese Frage mit Ihnen streiten müssen. 
Wer den Rentnern wirklich helfen will — und darum 
geht es jetzt und um gar nichts anderes —, wer die 
Lebenssituation der älteren Menschen wirklich ver-
bessern will, wer in den politischen Parteien und in 
der Regierung, wo immer er auch stehen mag, die 
Probleme dieses Hauses kennt, wer also in der 
Sozialpolitik in der kurzen Frist, die diesem Parla-
ment bleibt, helfen will, der muß das heute tun. 
Damit aber hat das, was Sie hier vorgeführt haben, 
überhaupt nichts zu tun. 

Meine Herren Kollegen von der SPD, ob wir 
jetzt, in der ersten Juliwoche oder in der ersten Sep-
temberwoche beraten: Sie haben die feste Absicht 
erklärt und das ist bisher nicht widerrufen wor-
den —, das Rentenanpassungsgesetz, die Anhebung 
des Rentenniveaus, das Problem der Kleinstrenten 
nicht jetzt behandeln zu wollen, sondern zusammen 
mit Ihrem Reformprogramm. 

Sie beziehen sich dauernd auf eine finanzielle 
Situation. Meine Vorredner haben mehrfach deut-
lich gemacht, daß die finanzielle Lage der Renten-
versicherungsträger von Ihnen doch nicht wegdisku-
tiert werden kann. 

Es ist auch nicht ganz ehrlich, wenn Sie hier immer 
so tun, als gebe es nicht auch einen Zusammenhang 
ganz anderer Art mit den Kriegsopferrenten. Die 
Mehrzahl aller Kriegerwitwen, deren Schicksal uns 
doch wohl gemeinsam am Herzen liegt, ist zugleich 
auch Bezieher von Renten der Arbeiter- und Ange-
stelltenversicherung. Wenn man also nicht beides 
auf einmal tun kann, sollte man zuerst diese Ren-
ten erhöhen und dann die Kriegsopferrente folgen 
lassen. Wir würden der großen Zahl der Kriegs-
opfer, besonders den Witwen und den alleinste-
henden Frauen, die nur die Grundrente in der 
Kriegsopferversorgung erhalten, helfen, wir würden 
auch denen, die wegen ihrer geringen Sozialver-
sicherungsrente und wegen ihrer Familienverpflich-
tungen noch teilzeitbeschäftigt sein müssen — auch 
wenn das nicht zum Wohle ihrer Kinder ist —, hier-
mit schon jetzt entscheidend helfen und nicht erst 
ab 1. Januar, wobei andere Fragen und Zusammen-
hänge für sie selbstverständlich offenbleiben. 

Sie sagen, Sie wollen das Programm ändern! Wie 
und in welcher Richtung wollen Sie das tun? Wenn 
Sie das Anpassungsgesetz vorziehen und wenn Sie 
das im Ausschuß tun, wird das niemand mehr be-
grüßen als die Christlich-Demokratische Union und 
die Christlich-Soziale Union. Aber lassen Sie hier 
doch endlich einmal durch einen Ihrer Redner sagen, 
ob Sie bestreiten können und bestreiten wollen, daß 
die Kostenexplosion besonders die Rentner, die 
Rentnerehepaare und die alleinstehenden Frauen 
trifft, die Ärmsten der Armen, von denen Sie immer 
wieder reden, die einen Anspruch darauf haben, 
daß Sie ihnen heute helfen. 

Wir betrachten es als ein Unglück, daß Menschen, 
die eine so geringe Rente haben, heute zum Sozial-
amt gehen müssen. Sie tun es oft nicht, obwohl sie 
einen Rechtsanspruch haben, weil sie Hemmungen 
haben, den ihnen zustehenden Anspruch anzumel-
den. Wir betrachten es als sehr tragisch, daß unend-
lich viele ältere Menschen, die ein ganzes Leben 
lang Beiträge gezahlt und auf die Versprechen bei 
der Rentenreform — unsere wie Ihre — gehofft ha-
ben, nun in eine Vertrauenskrise gegenüber der Re-
gierung geraten müssen, der Regierung und all 
denen, die das Ziel der Rentenformel heute nicht 
mehr verwirklichen können und wollen. Muß 
es, ja darf es denn ein Unterschied sein, ob man 
auf einem Gewerkschaftskongreß von der Renten-
höhe und der Rentenformel spricht und entspre-
chende Beschlüsse faßt oder ob man hier spricht und 
dann eine andere Meinung vertritt? Sollte nicht die 
eine Meinung die andere ergänzen? Sollten wir nicht 
alle gemeinsam darum kämpfen, daß der Satz „Helft 
den Rentnern jetzt" das gemeinsame Anliegen in 
diesem Hause ist? 

Sie würden ja nicht einmal zu dem Zugeständnis 
bereit sein, auf das dauernde Bohren der Opposition 
in diesem Hause hin deutlich zu machen, was Ihre 
Prioritäten bedeuten. Auch wenn wir sehr aufge-
schlossen für alle Probleme der Rentenreform sind, 
ist es den Rentnern einfach nicht möglich, die 
flexible Altersgrenze auszunutzen, sich für ein vor-
zeitiges Ausscheiden aus dem Beruf zu entscheiden, 
wenn Sie nicht vorher das Problem der Erhöhung 
des Rentenniveaus lösen. Es ist für meine Freunde 
ein dringendes und wichtiges Anliegen, daß Sie be-
reit sind, von allen Reforminitiativen, die diesem 
Hause vorliegen, wenigstens heute die zu verwirk-
lichen, die nach der Priorität an der Reihe sind! 
Lösen Sie das Paket auf! Seien Sie bereit — wir 
werden Ihnen dabei helfen; wenn wir schon jetzt 
nicht beraten können, sondern erst im September —, 
die Rentenanpassung vorwegzunehmen, seien Sie 
bereit, den Rentnern das nicht als Wahlgeschenk an-
zubieten, sondern ihnen dies als Rechtsanspruch zu 
geben. Denn die Beitragserhöhung auf 18 %, meine 
Herren Kollegen von der SPD und FDP, ist mit der 
Notwendigkeit begründet worden, das Renten-
niveau zu halten und die Finanzen der Renten-
versicherung in Ordnung zu bringen. Diese Beitrags-
erhöhung können Sie nicht verantworten, Sie kön-
nen sie nicht in Kraft treten lassen, Sie dürfen sie 
gar nicht in Kraft treten lassen, wenn Sie nicht vor-
her den Auftrag des Gesetzgebers erfüllen und diese 
Mehrbeiträge zunächst dafür verwenden, wofür sie 
wirklich Vorrang haben: die Leistungsfähigkeit der 
Rentenversicherung zu erhalten und die Renten-
reformversprechen zu erfüllen, worüber wir doch 
hoffentlich alle eine Vorstellung haben. 

Der Kollege Nölling hat hier das Problem der 
Krankenversicherung der Rentner angesprochen. 
Meine Kollegen sind schon darauf eingegangen und 
werden das auch weiter noch tun. Herr Kollege Dr. 
Nölling, das Problem der Reform der Kranken-
versicherung der Rentner muß diese Regierung lösen, 
wenn sie noch da ist, wenn sie es noch kann. Jede 
Regierung und jede Parlamentsgruppe in diesem 
Hause wird an dem Problem nicht vorbeikommen. 
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Frau Kalinke 
Aber die Rentenpolitik dieser Regierung darf nicht 
ausschließen, daß man den ersten Schritt jetzt tut, 
wenngleich man den zweiten und den dritten Schritt 
vor einem anderen Hintergrund plant. 

Lassen Sie mich nach den seltsamen Behauptun-
gen, die uns hier unterstellt worden sind, noch dies 
darlegen. Im Haushaltsausschuß — das hat mein 
Kollege Franke schon gesagt — haben Sie noch bis 
zum 30. September die Mehrheit. Im Ausschuß für 
Arbeit und Soziales haben Sie die Mehrheit auch 
noch bis zum 30. September. Nutzen Sie diese Ihre 
Mehrheit, um deutlich zu machen, was Sie wirklich 
wollen! Nutzen Sie diese Mehrheit, um deutlich zu 
machen, daß es Ihnen nicht nur um Versprechen, 
sondern auch um die Erfüllung Ihrer Versprechen 
geht! 

Wir haben bisher immer nur gelesen, was sozial-
demokratische Kongresse über die Neuordnung 
Deutschlands und über den Vorrang der Aufgaben 
in der Rentenversicherung beschlossen haben. Ich 
kann — wenn der Herr Präsident es gestattet — nur 
immer wieder zitieren: 

Die Sozialdemokraten werden sich mit allen 
Mitteln gegen jeden Versuch wehren, durch 
irgendwelche Tricks die tatsächliche Anpassung 
der Renten an die Lohn- und Gehaltsentwick-
lung zu vereiteln. 

Jetzt wehren wir uns mit allen Mitteln dagegen, 
daß Sie versuchen, durch irgendwelche Tricks von 
Ihrer Seite diese Anpassung jetzt und nicht erst 
übermorgen zu vereiteln. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Müller (Berlin). 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Zunächst ein persönliches 
Wort als Berliner Abgeordneter an die Adresse des 
Kollegen Nölling. Herr Kollege Nölling, Sie haben 
im Zusammenhang mit einem Zuruf meines Kolle-
gen Ruf, 

(Abg. Dr. Nölling: Franke war's!) 

wonach die Koalition bei der Abstimmung über die 
Geschäftsordnung nur mit den Stimmen der Berliner 
Abgeordneten die Mehrheit habe, die CDU/CSU 
sinngemäß aufgefordert, sich für das volle Stimm-
recht der Berliner Abgeordneten einzusetzen. Herr 
Kollege Nölling, ich wage zu bezweifeln, daß ausge-
rechnet ein Angehöriger der Regierungskoalition, 
die die formelle Trennung Berlins vom Bund aner-
kannt hat, 

(Abg. Schulte [Unna] : Das ist doch uner

-
hört! Sagen Sie einmal, wer hat Sie denn da 
raufgelassen! — Weitere Zurufe von der 

SPD: Unerhört!) 

das Recht hat, der CDU/CSU Mißachtung des Berli-
ner Stimmrechts vorzuwerfen. Ich bedaure, die darin 
zum Ausdruck kommende Verdächtigung 

(Abg. Schulte [Unna] : Sie haben doch hier 
keine Narrenfreiheit! — Abg. Dr. Nölling: 
Der hat die Ostverträge durchgeschlafen!) 

und weise sie ausdrücklich zurück. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Schulte 
[Unna] : Mensch, gehen Sie nach Hause!) 

Da ich nun einmal hier bin, 

(Lachen bei der SPD) 

ebenfalls noch ein paar Bemerkungen zu den Aus-
führungen des Kollegen Nölling in Ergänzung der 
Ausführungen meines Kollegen Franke. Sie spra-
chen von der Unwahrheit, die von uns bezüglich des 
Realeinkommens der Rentner verbreitet wird. Nun, 
Sie sagen auch nicht immer die Wahrheit, wenn Sie 
von der Erhöhung der Renten sprechen. Die Rück-
gewährung des Krankenversicherungsbeitrags der 
Rentner, der in den Jahren 1968 und 1969 einbehal-
ten worden ist, ist doch nichts anderes 

(Abg. Dr. Nölling: Als nur 1,4 Milliarden DM!) 

als die Rückgewährung der eigenen Beiträge, welche 
die Rentner damals gezahlt haben, und diese Bei

-

träge wurden mit den Stimmen der SPD beschlossen. 

(Zurufe von der SPD.) 

Damit ist das Niveau gegenüber dem aktiven Ein-
kommen in keiner Weise angehoben worden — 
diese Anhebung soll mit unserem Antrag erreicht 
werden —, obwohl die SPD seit 1958, seit der damals 
nicht erfolgten Anpassung, ständig gefordert hat, 
diese Anpassung an den letzten Lohn vorzunehmen. 

(Abg. Dr. Nölling: Letztes Aufgebot, kann 
man da nur sagen!) 

Das, was die SPD in der Vergangenheit dazu ge-
sagt hat, möchte ich mit zwei Beispielen belegen. 
Im „Sozialplan für Deutschland", einem auf Anre-
gung des SPD-Vorstands von 1957 erstatteten Gut-
achten, setzten sich die Autoren dafür ein, daß die 
Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
75 % des aktuellen Arbeitseinkommens ausmachen 
sollen. Heute liegen sie bei 41 %. In diesem Zusam-
menhang wurde ausdrücklich betont, daß betriebliche 
Altersrenten außer Ansatz zu bleiben hätten, weil 
— so wörtlich — „die wirtschaftliche Sicherung der 
persönlichen Freiheitssphäre im Alter nicht durch 
die Einengung der persönlichen Freiheitssphäre 
während des aktiven Arbeitslebens erkauft werden 
darf". 

Lassen Sie mich der Kürze halber nur noch ein 
letztes Beispiel bringen. Auf dem Kongreß der SPD 
„Die Neuordnung Deutschland" am 14./15. Januar 
1956 in Köln hielt der Bundestagsabgeordnete Pro-
fessor Dr. Ernst Schellenberg das sozialpolitische 
Grundsatzreferat zum Thema „Unser Weg zur So

-
zialreform". In seinen Ausführungen zu Plänen, die 

 ein Nachhinken der Rentenanpassung vorsahen, 
sagte er wörtlich: „Die Sozialdemokraten werden 
sich mit allen Mitteln gegen die Versuche wehren. 
durch irgendwelche Tricks die tatsächliche Anpas-
sung der Renten an die Lohn- und Gehaltsentwick-
lung zu vereiteln". 
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Müller (Berlin) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der 
SPD — ich kann auch die gesamte Koalition anspre-
chen —: Mit allen möglichen Geschäftsordnungs-
tricks die halbe Nachholung der 1958 nicht vorge-
nommenen Anpassung mit Hilfe des Fünfzehnten 
Rentenanpassungsgesetzes zu vereiteln, das scheint 
mir der Sinn und Zweck Ihres Verhaltens zu sein! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Damit ist die Aussprache über den Bericht gemäß 
§ 60 Abs. 3 der Geschäftsordnung über den  Stand 
der Beratungen des Entwurfs eines Fünfzehnten 
Gesetzes über die Anpassung der Renten aus den 
gesetzlichen Rentenversicherungen geschlossen. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Weiterentwicklung des Rechts 
der gesetzlichen Krankenversicherung (Gesetz 
über die Krankenversicherung der Landwirte 
— KVLG) 
— Drucksache VI/3012 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache VI/3532 —

Berichterstatter: Abgeordneter Krampe 

bb) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 

— Drucksachen VI/3508, zu VI/3508 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Geiger 

(Erste Beratung 162. Sitzung) 

b) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Krankenversicherung für Landwirte 

- Drucksache VI/970 — 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ar

-

beit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 
Drucksachen VI/3508, zu VI/3508 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Geiger 
(Erste Beratung 64. Sitzung) 

c) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Krankenversicherung der Land-
wirte 
— Drucksache VI/2937 — 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ar

-

beit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 
— Drucksachen VI/3508, zu VI/3508 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Geiger 
(Erste Beratung 162. Sitzung) 

Ich frage zunächst, ob von den Herren Berichter-
stattern noch das Wort gewünscht wird. — Herr 
Kollege Geiger, bitte. 

Geiger (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Geehrte Herren! Ich habe dem um-
fassenden Bericht des Ausschusses zu diesem großen 

sozialreformerischen Gesetz nichts mehr hinzuzu-
fügen, darf allerdings um eine Ergänzung bitten. Im 
Zuge der Neugründung von Krankenkassen werden 
da und dort vielleicht Arbeitskräfte frei. Das gilt 
nicht nur für die Landkrankenkassen, sondern wahr-
scheinlich auch für die private Krankenversicherung. 
Im Zusammenhang mit § 88 hat sich der Ausschuß 
mit dieser Frage beschäftigt und die Bitte an die 
Nachfolgeorganisationen gerichtet, diese freiwer-
denden Arbeitskräfte möglichst aufzunehmen. Das 
ist im Bericht erörtert, allerdings mit Ausnahme der 
freiwerdenden Arbeitskräfte aus der privaten Ver-
sicherung. Der Ausschuß möchte auf diesem Weg 
auch für diese Personengruppe sein Anliegen noch 
einmal vortragen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. Eine allgemeine Aussprache ist erst 
in dritter Beratung vorgesehen. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. Ich rufe 
in der Ausschußfassung — Drucksache VI/3508 — auf 
den Ersten Abschnitt — §§ 1 bis 6 —, den Zweiten 
Abschnitt — §§ 7 bis 36 —, den Dritten Abschnitt —
§§ 37 bis 47 —, den Vierten Abschnitt — §§ 48 bis 
52 —, den Fünften Abschnitt — §§ 53 bis 65 —, den 
Sechsten Abschnitt — §§ 66 bis 69 —, den Siebenten 
Abschnitt — §§ 70 bis 74 —, den Achten Abschnitt 
— §§ 75 bis 77 e —, den Neunten Abschnitt — §§ 78 
bis 99 — sowie Einleitung und Überschrift. Wer 
diesen Bestimmungen zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Zeichen. — Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Bei einer Stimmenthaltung ist der 
Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Zunächst hat Herr Bundesminister Arendt das 
Wort erbeten. 

Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Im Namen der Bundesregierung bitte ich Sie um 
Ihre Zustimmung zu dem Gesetzentwurf über die 
Krankenversicherung der Landwirte. 

Mit der Einführung der Krankenversicherung der 
Landwirte wird eine empfindliche Lücke in der so-
zialen und wirtschaftlichen Sicherung der Landwirt-
schaft geschlossen. Bisher sind viele Landwirte nur 
unzureichend oder überhaupt nicht für den Krank-
heitsfall gesichert. Dieses Manko kann zu schwer-
wiegenden, ja, zu katastrophalen Folgen führen. 
Hier wollen wir vorbeugen und Abhilfe schaffen. 
Durch die neue Krankenversicherung erhalten die 
selbständigen Landwirte, ihre Familienangehörigen 
und die Altenteiler einen umfassenden Krankenver-
sicherungsschutz. Diese soziale Sicherung kommt 
rund 2,4 Millionen Menschen in der Landwirtschaft 
zugute. 

Durch die Einführung der Krankenversicherung 
wird das soziale Schutzsystem für die Landwirtschaft 
vervollständigt. Sie wird auch erheblich dazu bei-
tragen, das bisherige Gesundheitsdefizit im länd- 
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Bundesminister Arendt 
lichen Bereich zu beheben. Nicht zuletzt wird die 
neue Krankenversicherung die wirtschaftliche und 
soziale Lage der Landwirtschaft im allgemeinen, 
und der Altenteiler im besonderen, stark verbes-
sern. 

Durch die Ausdehnung der sozialen Krankenver-
sicherung auf die Landwirtschaft wird zum ersten 
Male eine große Gruppe von Selbständigen gesetz-
lich für den Krankheitsfall gesichert. Die freie wirt-
schaftliche Existenz der Landwirte wird dadurch 
nicht beeinträchtigt, sondern eher noch gestärkt. 

Mit der Einführung der Krankenversicherung für 
Landwirte, die Sie jetzt beschließen wollen, voll-
ziehen wir einen weiteren wichtigen Schritt zum 
Ausbau unseres sozialen Sicherungssystems. Im 
Interesse der Menschen in der Landwirtschaft, die 
auf diesen Schutz warten, bitte ich um Ihre Zustim-
mung. 

Meine Damen und Herren, ein soziales Leistungs-
angebot für alle Bürger kann sich nicht rein schema-
tisch in eingefahrenen Gleisen bewegen. Spezifische 
Verhältnisse erfordern besondere Regelungen. Aus 
diesem Grunde wird für die Krankenversicherung 
der Landwirte eine neue Leistungsart eingeführt: 
die Betriebs- und Haushaltshilfe. Sie tritt für die 
landwirtschaftlichen Unternehmer bei einem länge-
ren Krankenhausaufenthalt an die Stelle des sonst 
in der Krankenversicherung üblichen Krankengel-
des. Mit Krankengeld wäre dem Landwirt nicht ge-
dient. Er braucht, wenn er selbst ausfällt, eine ge-
schulte Kraft, die tatkräftig zupackt. Deshalb soll 
dem selbständigen Landwirt bei längerem Kranken-
hausaufenthalt eine Ersatzkraft gestellt oder be-
zahlt werden. 

Auch in einem zweiten Punkt wird nicht nach her-
gebrachten Modellen verfahren. Ich meine die orga-
nisatorischen und finanziellen Regelungen der land-
wirtschaftlichen Krankenversicherung. Für die so-
ziale Sicherung der Landwirtschaft bestehen bereits 
landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften und Al-
terskassen. Sie sind eng miteinander verflochten. Es 
ist daher folgerichtig, die neuen landwirtschaftlichen 
Krankenkassen mit den bestehenden Sozialeinrich-
tungen zu koppeln. Wir erreichen dadurch in der 
Landwirtschaft sozusagen eine soziale Sicherung 
aus einer Hand. 

In der Finanzierung sind ebenfalls besondere Lö-
sungen erforderlich. Der Bund übernimmt einen Teil 
der sozialen Lasten des Strukturwandels in der 
Landwirtschaft. Er finanziert die Krankenversiche-
rung der Altenteiler. Diese Sonderregelung hat ent-
scheidend dazu beigetragen, für die Landwirtschaft 
eine eigenständige Krankenversicherung vorzuschla-
gen. Ich halte diese Lösung für die zweckmäßigste. 

Bei der Errichtung der Krankenversicherung der 
Landwirte werden die bisherigen Landkrankenkas-
sen mit den neuen landwirtschaftlichen Kranken-
kassen vereinigt. Die bisherigen Mitarbeiter der 
Landkrankenkassen werden von den neuen Kassen 
übernommen. Sie sind dadurch sozial abgesichtert. 
Für ihre gute Arbeit möchte ich an dieser Stelle den 

Selbstverwaltungsorganen und den Mitarbeitern der 
Landkrankenkassen herzlich danken. 

(Beifall.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen 
Sie mich noch auf einige Neuerungen hinweisen, die 
in dem Gesetz über die Krankenversicherung der 
Landwirte geregelt werden. Hierbei geht es um die 
Einführung des Scheckverfahrens in der Rentenver-
sicherung, die Einführung einer Versicherungsnum-
mer und eines Versichertenausweises in der Kran-
kenversicherung und die Absicherung des Apothe-
kenrabatts der Krankenkassen. 

Mit der gesetzlichen Absicherung des siebenpro-
zentigen Apothekenrabatts der Krankenkassen in 
der Reichsversicherungsordnung wird endlich die 
bestehende Rechtsunsicherheit beendet. Einen ent-
sprechenden Wunsch hat auch der Bundesrat ge-
äußert. Die Neuregelung wird außerdem den Wün-
schen der Apothekerschaft gerecht. 

Durch das Scheckverfahren wurden unter ande-
rem die Voraussetzungen für das individuelle Ver-
sichertenkonto in der Rentenversicherung geschaf-
fen. 

Damit rückt der Kontoauszug, der den Versicher-
ten regelmäßig über seine erworbenen Ansprüche 
in der Rentenversicherung informiert, ein gutes 
Stück näher. 

Die Einführung der Versicherungsnummer und des 
Versichertenausweises in der Krankenversicherung 
soll schließlich zu einer Rationalisierung und Mo-
dernisierung der Krankenversicherung führen. Der 
Versichertenausweis wird den herkömmlichen Kran-
kenschein ablösen. In diesem Zusammenhang möchte 
ich ausdrücklich feststellen: Bei dieser Reform bleibt 
der Persönlichkeitsbereich des Versicherten durch 
einen einwandfreien Datenschutz unangetastet. Ich 
begrüße es, daß auch dieses Hohe Haus eine ent-
sprechende Entschließung fassen will. Meine eigenen 
Absichten werden dadurch bestärkt. Dafür danke 
ich Ihnen. 

Meinen besonderen Dank, meine Damen und Her-
ren, möchte ich hiermit auch dem federführenden 
und den mitberatenden Ausschüssen für ihre Arbeit 
an diesem Gesetzentwurf aussprechen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Parlamentarische Staats-
sekretär Logemann. 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Mit der Verabschiedung des Gesetzes über 
die Krankenversicherung der Landwirte schließt 
dieses Hohe Haus heute eine Lücke in der sozialen 
Sicherung der landwirtschaftlichen Bevölkerung. 
Neben Unfallversicherung und Altershilfe tritt als 
dritte Säule eine eigenständige Krankenversiche -
rung. Damit wird auch ein Hauptanliegen von Mi-
nister Ertl erfüllt, der in dieser Legislaturperiode 
auf dem wichtigen Sektor der sozialen Absicherung 
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Parlamentarischer Staatssekretär Logemann 
unserer Bauernfamilien einen notwendigen Eck-
pfeiler setzen wollte. 

Der Entwurf trägt der Entwicklung der vergange-
nen Jahrzehnte Rechnung. Die soziale Existenz der 
Landwirtsfamilie wird heute nicht mehr allein durch 
den Betrieb gesichert. Die hohen Kosten einer nach 
modernen Grundsätzen durchgeführten Heilbehand-
lung können nicht mehr verkraftet werden, ohne die 
Substanz des Betriebes zu gefährden. Dieses Risiko 
verlagert das Gesetz vom einzelnen auf die Gemein-
schaft aller Landwirte. Hierdurch wird vor allem 
dem wirtschaftlich schwächeren Landwirt voller 
Krankenversicherungsschutz zu einem seiner finan-
zielen Leistungsfähigkeit entsprechenden Beitrag 
gewährt. 

Der Wunsch der Landwirte nach sozialer Parität, 
nach einem anderen Bevölkerungsgruppen ver-
gleichbaren Lebensstandard, wird durch dieses Ge-
setz seiner Erfüllung näher gebracht. In Zukunft 
werden die Landwirte — wie die Mehrzahl der 
Bürger der Bundesrepublik Deutschland — den 
Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung ge-
nießen. Ihre ärztliche Versorgung wird nach den 
Vorschriften der Reichsversicherungsordnung sicher-
gestellt. Die Zeiten, in denen der Bauer aus Furcht 
vor den Kosten den Gang zum Arzt scheute, ge-
hören nun der Vergangenheit an. 

Zu dieser allgemeinen Krankheitssicherung tritt 
eine besondere Leistung: Die Bereitstellung einer 
Betriebs- oder Haushaltshilfe bei längerer Arbeits-
unfähigkeit des Bauern oder der Bäuerin infolge 
Krankheit. Die Mehrzahl der landwirtschaftlichen 
Betriebe wird heute als Ein- oder allenfalls als 
Zweimannbetrieb geführt. Der Ausfall der Arbeits-
kraft des Landwirts durch Krankheit kann zum 
Ruin des Hofes führen. Erstmals in der Geschichte 
der deutschen Krankenversicherung wird daher den 
landwirtschaftlichen Krankenkassen bei längerer 
Krankheit des Landwirts die Gestellung einer Er-
satzkraft zur Pflicht gemacht. 

Von wesentlicher sozialpolitischer, aber auch ein-
kommens- und strukturpolitischer Bedeutung ist die 
Regelung, die mit diesem Gesetz für die Altenteiler 
gefunden worden ist. Sie werden kostenfrei gegen 
Krankheit versichert; der Bund trägt diese Kosten. 
Der Hofnachfolger ist mit diesen Ausgaben nicht 
mehr belastet. Die Einkommenslage der wirtschaf-
tenden Generation wird mittelbar also verbessert. 

Zugleich wird der Anpassungs- und Umstrukturie-
rungsprozeß unserer Landwirtschaft durch die Kran-
kenversicherung der Landwirte sozialpolitisch wei-
ter gesichert. Neben die Landabgaberente tritt die 
kostenfreie Krankenversicherung. 

Kein älterer Bewirtschafter eines unrentablen 
Kleinbetriebes ist daher in Zukunft aus wirtschaft-
lichen Gründen gezwungen, seinen Hof bis ins hohe 
Alter weiterzuführen. Entwicklungsfähige Betriebe 
erhalten dadurch eine Chance, ihre Flächenausstat-
tung durch Zupachtung oder Zuerwerb zu ver-
bessern. Der Ausbau der sozialen Sicherung älterer 
ehemaliger Landwirte führt so zu einer besseren 
Verteilung des Produktionsfaktors Boden und da-

mit zu einer Verbesserung der Agrarstruktur der 
Bundesrepublik. 

Für die deutsche Landwirtschaft ist mit der Ver-
abschiedung dieses Gesetzes ein wesentlicher 
Schritt zu einer Angleichung an die allgemeinen 
Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik getan. 
Zugleich wird der Anschluß an die sozialpolitische 
Entwicklung innerhalb der europäischen Gemein-
schaft erreicht. 

Die Bundesregierung darf es sich zum Verdienst 
rechnen, als erste die Notwendigkeit einer Pflicht-
versicherung für die Landwirte erkannt und in die 
Tat umgesetzt zu haben. Sie begrüßt es, daß dieses 
Anliegen heute die Zustimmung dieses Hohen 
Hauses finden wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege Struve hat das Wort. 

(Abg. Struve: Zur dritten Lesung!) 

— Zur dritten Lesung. — Dann kommen die Herren 
Kollegen Frehsee und Peters. 

Struve (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Namens der Fraktion der CDU/ 
CSU gebe ich zur dritten Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Rechts 
der gesetzlichen Krankenversicherung, der die Kran-
kenversicherung der Landwirte regelt, folgende Er-
klärung ab. 

Der vorliegende Gesetzentwurf schließt eine ent-
scheidende Lücke in der agrarsozialen Gesetzge-
bung. Wir begrüßen das. Schon im Jahre 1968 hatte 
der Landwirtschaftsminister einer von der CDU/CSU 
geführten Bundesregierung in seinem Agrarpro-
gramm den entscheidenden gedanklichen Anstoß zu 
einer Krankenversicherungsregelung für Landwirte 
gegeben. Im Jahre 1970 hatte die Fraktion der 
CDU/CSU schon lange vor der Bundesregierung 
— einen Gesetzentwurf zu dieser für die Landwirte 
wichtigen Frage in den Gesetzgebungsgang einge-
bracht. Seine Beratung ist von den Regierungspar-
teien blockiert worden. So ist leider wertvolle Zeit 
verlorengegangen. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte und jetzt 
zu behandelnde Entwurf ist teilweise leidenschaft-
lich diskutiert worden. Zwischen der Landwirtschaft 
und den Fraktionen dieses Hauses bestand von 
Anfang an Einmütigkeit darüber, daß die Altersgeld

-

berechtigten beitragsfrei gegen Krankheit versichert 
werden müssen. Diese von allen Fraktionen be-
grüßte Regelung kann als Kernstück des Gesetzent-
wurfs jetzt Wirklichkeit werden. 

Umstritten war und ist allein die Trägerschaft der 
neuen Krankenversicherung. Die CDU/CSU-Fraktion 
hätte es lieber gesehen, wenn als Träger der Kran-
kenversicherung die Krankenkassen nach der 
Reichsversicherungsordnung gewählt worden wären. 

(Abg. Katzer: Sehr wahr!) 

Sie hält es nicht für richtig, bei dem anhaltenden 
Strukturwandel in der Landwirtschaft die Landwirte 
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in einer ausschließlich für sie geschaffenen Kranken-
versicherung zu versichern. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Völlig richtig!) 

Auch wegen des ungünstigen Altersaufbaus der 
Versicherten dürfte eine berufsständische Kranken-
versicherung wegen des damit verbundenen schlech-
ten Risikoausgleichs schon in naher Zukunft für die 
aktiven Landwirte unverhältnismäßig teuer werden. 

Ein weiterer Grund, der die CDU/CSU-Fraktion 
veranlaßt hat, gegen eine berufsständische Träger-
schaft zu plädieren, ist folgender: Mit der von der 
Bundesregierung vorgeschlagenen Lösung werden 
die Landwirte sozialpolitisch isoliert, statt weiter in 
das allgemeine soziale Sicherungssystem integriert 
zu werden. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Sehr wahr! — 
Wie die Landarbeiter!) 

Die berufsständische Lösung folgt auch nicht den 
in der Praxis heute schon weithin geregelten Ver-
sicherungsbeziehungen. Die Mehrzahl der Land-
wirte ist bereits freiwillig in den gesetzlichen Kran-
kenversicherungen versichert. 

(Sehr richtig bei der CDU/CSU.) 

Durch die neue Regelung wird ein seit langem 
bestehendes Vertrauensverhältnis zwischen Ver-
sicherern und Versicherten zerstört. Auf freier Ent-
scheidung beruhende Vertragsverhältnisse werden 
nunmehr abrupt abgebrochen. Die CDU/CSU-Frak-
tion hätte es daher begrüßt, wenn die Bauern in 
den Versicherungen hätten bleiben können, in 
denen sie teilweise über Jahrzehnte hinweg zu ihrer 
Zufriedenheit versichert sind. 

(Abg. Dr. Ritz: Sehr richtig!) 

Diese wenigen vorgetragenen Bedenken sind uns 
in vielen Diskussionen mit den Bauern und auch in 
einer großen Zahl von Zuschriften immer wieder 
bestätigt worden. Die Diskussion über die Umstel-
lung der Trägerschaft bei der Krankenversicherung 
ist in der breiten Praxis auch noch Verabschiedung 
des Gesetzes nicht beendet. Ich möchte hier jedoch 
anmerken, daß sich die Bedenken der CDU/CSU-
Fraktion bezüglich der Trägerschaft nicht gegen die 
landwirtschaftliche Alterskasse und nicht gegen die 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften richten, 
denen die neue Krankenversicherung angeschlossen 
werden soll. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU.) 

Obwohl Bedenken der CDU/CSU-Fraktion in den 
Beratungen nicht berücksichtigt worden sind, stimmt 
sie dem Gesetzentwurf zu. Sie tut es, um den  mit 

 dem Gesetz verbundenen Fortschritt für die Alters

-

geldberechtigten in der Landwirtschaft zu sichern. 

Leider tritt das Gesetz erst am 1. Oktober 1972 
in Kraft. Von der Bundesregierung war mehrfach 
als Termin für das Inkrafttreten der 1. Januar 1972 
und später der 1. Juli 1972 genannt worden. Ent-
gegen Verlautbarungen und Stimmen in der Öffent-
lichkeit stellt die CDU/CSU-Fraktion fest, daß sie 
das verspätete Inkrafttreten des Gesetzes nicht zu 
verantworten hat. 

(Abg. Ruf: Sehr gut!) 

Hierfür sind vielmehr die verspätete Vorlage des 
Gesetzentwurfs durch die Bundesregierung und 
finanzielle Schwierigkeiten beim Aufbau der 
neuen Krankenkassenorganisation verantwortlich 
zu machen. 

Die CDU/CSU-Fraktion kann auch nicht darauf 
verzichten, darauf zu verweisen, daß die für die 
Altersgeldberechtigten entstehenden Kosten bereits 
heute, zum Teil 1973 und in noch stärkerem Umfang 
ab 1974 aus dem degressiv gestalteten Aufwer-
tungsausgleich aufgebracht werden. Die Landwirt-
schaft finanziert also über infolge der Aufwertung 
1969 gesunkene Agrarpreise dieses Kernstück der 
Agrarsozialpolitik zu einem großen Teil selbst. 

(Sehr wahr! und Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Frehsee. 

Frehsee (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Fraktion der SPD teilt die Befürch-
tungen und Bedenken, die soeben von dem Herrn 
Kollegen Struve, dem Sprecher der Opposition, ge-
äußert wurden, nicht. Sie begrüßt dieses Gesetz, das 
ihren agrarpolitischen Vorstellungen in vollem Um-
fange entspricht. 

Daß die CDU/CSU-Fraktion diesem wichtigen Re-
formwerk nach dem anfänglich sehr heftigen, im 
Laufe der Zeit dann immer geringer werdenden Wi-
derstand nunmehr zuzustimmen beabsichtigt, ist be-
merkenswert. Ihr Weg von der Ablehnung der Auf-
nahme der Sozialpolitik in den Katalog der Mittel 
des Landwirtschaftsgesetzes von 1955 über den eben 
zitierten Antrag auf einen Krankenversicherungs-
schutz nur für Altenteiler und auf Erweiterung der 
Versicherungsberechtigung nach § 176 der Reichs-
versicherungsordnung sowie — ein Jahr später — 
über den Antrag auf Einführung einer Pflichtversi-
cherung bei den RVO-Kassen bis zur heutigen Über-
nahme dieser sozialdemokratischen Konzeption, wie 
sie diesem nun zur Verabschiedung vorliegenden 
Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte 
zugrunde liegt, war weit. 

Insofern, Herr Kollege Struve, weise ich den Vor-
wurf zurück, daß wir Ihren Entwurf von 1970 
blockiert hätten. Ist es nicht geradezu ein Glücksfall, 
daß wir ihn ein Jahr liegengelassen haben?! 

(Abg. Wehner: Damit die Schnecke nach

-

kommen konnte!) 

Diese Kodifizierung des embryonalen Stadiums der 
Überlegungen Ihrer Fraktion hinsichtlich einer Kran-
kenversicherung für Landwirte! 

(Beifall bei der SPD.) 

Es verdient festgehalten zu werden, meine Damen 
und Herren, daß diese Konzeption die volle Zustim-
mung des Deutschen Bauernverbandes und damit 
der von dem Gesetz Betroffenen gefunden hat und 
daß die Vorschläge der CDU/CSU vom Deutschen 
Bauernverband abgelehnt worden sind. 

(Abg. Katzer: Das war unabhängig! — Abg. 
Dr. Ritz: Mehrheitsentscheidung!) 
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— Es verdient festgehalten zu werden. 

(Beifall bei der SPD. 	Weitere Zurufe von 
der CDU/CSU.) 

— Sicher, sicher! Es verdient ja nur festgehalten 
zu werden. Erlauben Sie mir diese Bemerkung. 

Dieses Gesetz, meine Damen und Herren, stellt 
nun den letzten großen Baustein in einem geschlos-
senen System einer umfassenden sozialen Sicherung 
der in der Landwirtschaft tätigen Selbständigen und 
ihrer mithelfenden Familienangehörigen dar, wie wir 
es nicht erst seit 1968 fordern, wie Sie es aus dem 
Munde von Vertretern der Fraktion der SPD schon 
sehr lange hier hören und wie es im landwirtschaft-
lichen Sozialplan der SPD von 1963 entwickelt wor-
den ist. Während die landwirtschaftlichen Arbeit-
nehmer — und ich hörte vorhin irgendeinen die 
Landarbeiter betreffenden Zwischenruf, ohne ihn 
akustisch genau verstanden zu haben — in der So-
zialversicherung voll mit den gewerblichen Arbeit-
nehmern gleichgestellt werden — und sie wollen 
Gleichstellung, nichts Besonderes , erhalten die 
Landwirte und ihre mithelfenden Familienangehöri-
gen nunmehr ein eigenes, auf die besonderen Be-
dürfnisse — die ja doch vorhanden sind und die 
niemand bestreitet — bäuerlichen Wirtschaftens ab-
gestelltes System der sozialen Sicherung, das nicht 
im Gegensatz zu diesem Bilde des „freien Bauern 
auf freier Scholle" steht, sondern das es sozial ab-
sichert. 

(Abg. Niegel: Mit besonderen Beiträgen!) 

Das Gesetz wird auch den Notwendigkeiten gerecht, 
die mit dem ungewöhnlichen Strukturwandel in der 
Landwirtschaft verbunden sind. Es nimmt den land-
wirtschaftlichen Betrieben die Krankheitskosten der 
aus den Betrieben ausgeschiedenen älteren Gene-
ration ab. Der Bund wird dafür im nächsten Jahr 
390 Millionen DM aufbringen. Von Ausgaben in 
einer solchen Größenordnung wird die Landwirt-
schaft befreit. Der Anteil der Einnahmen aus Sozial-
leistungen an den Gesamteinnahmen der Landwirt-
schaft wird auf 9 bis 10 e/o steigen, und eine der 
Wettbewerbsverzerrungen zur französischen Land-
wirtschaft wird erheblich verringert. 

Wir begrüßen auch die von den Ausschüssen vor-
genommene Erweiterung der Regierungsvorlage 
hinsichtlich des versicherten Personenkreises, insbe-
sondere die Einbeziehung der mitarbeitenden Fami-
lienangehörigen, die Arbeitsverträge haben. Damit 
wird ein häufiger Wechsel zwischen den RVO-Kas-
sen und den landwirtschaftlichen Krankenkassen, 
wie er bei den Hofnachfolgern eintreten würde, ver-
mieden. Damit wird eine Versicherung aus einem 
Guß oder, wie Herr Bundesminister Arendt gesagt 
hat, aus einer Hand geschaffen, und es wird damit 
auch das Gesamtrisiko vermindert. 

Von den Befreiungsmöglichkeiten, die das Gesetz 
vorsieht, wird hoffentlich nur in geringem Maße Ge-
brauch gemacht werden, nachdem sich die bittere 
Reue derer herumgesprochen hat, die sich seinerzeit 
von der Altershilfe der Landwirte befreien ließen 
und die uns nun händeringend bestürmen, sie jetzt 
doch nachträglich gnädigst aufzunehmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Eine noch stärkere Zusammenfassung der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften mit den 
landwirtschaftlichen Alterskassen und den neuen 
landwirtschaftlichen Krankenkassen, als sie dieses 
Gesetz vorsieht, ist keineswegs ausgeschlossen! 

Die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
und die Alterskassen haben jetzt eine neue große 
Aufgabe. Wir sind sicher, daß sie sie mit der glei-
chen Entschlossenheit und ebenso erfolgreich lösen 
werden wie andere ihnen seit ihrem Bestehen zu-
gewiesene Aufgaben. 

Die Fraktion der SPD wird diesem Gesetz, das eine 
Reform auf dem Gebiet der sozialen Sicherung der in 
der Landwirtschaft Tätigen vollendet, das einen 
zweiten und großen Schritt in dieser Legislatur-
periode bei der Weiterentwicklung der sozialen 
Krankenversicherung darstellt nach dem Zweiten 
Krankenversicherungsänderungsgesetz —, das zum 
erstenmal in Deutschland eine Pflichtkrankenver-
sicherung für eine große Selbständigengruppe ein-
führt, das auch allgemein-sozialpolitisch also ein ech-
tes Reformgesetz darstellt, zustimmen. 

Die Fraktion der SPD wird auch — wenn ich das 
gleich sagen darf, Herr Präsident — dem Entschlie-
ßungsantrag auf Umdruck 300 zustimmen, der inter-
fraktionell eingebracht worden ist und  des'.  den 
Persönlichkeitsschutz der Krankenversicherten 
sichern soll, die, nachdem § 319 RVO in diesem Ge-
setz allgemeinverbindlich geändert werden wird, 
Versichertenausweise und Versichertennummern er-
halten werden. 

Beiden Vorlagen wird die Fraktion der SPD zu-
stimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Peters (Pop-
penbüll). 

Peters (Poppenbüll) (FDP) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
Freien Demokraten begrüßen es, daß nach langem 
und oft beschwerlichem Weg mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf über die Krankenversicherung der 
Landwirte eine Grundlage gefunden wurde, die die 
Zustimmung einer breiten Mehrheit sowohl in der 
Landwirtschaft als auch in diesem Hause findet. 
Ausgangssituation für die Überlegungen war die 
häufig unzureichende Sicherung vor allem der 
Altenteiler im Krankheitsfalle. Die Diskussion der 
verschiedensten Vorschläge hat gezeigt, daß unter 
Berücksichtigung aller Gegebenheiten - Struktur-
wandel, Versorgung der Altenteiler, notwendige 
Zusammenarbeit in der Altershilfe, der Unfallversi-
cherung und der Krankenversicherung — die vor-
geschlagene Lösung den bestmöglichen Weg dar-
stellt. Auf die Vorstellungen und Wünsche des 
Deutschen Bauernverbandes ist weitgehend einge-
gangen worden. 

Bei den unterschiedlichen Ausgangspositionen ist 
es nicht verwunderlich, daß man für den vorliegen-
den Gesetzentwurf Kompromisse gefunden hat. Wir 
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Freien Demokraten glauben, daß dabei Wege be-
schritten worden sind, die auch von denjenigen 
akzeptiert werden können, die zunächst andere 
Vorstellungen und Vorschläge hatten. Einerseits 
sind alternative Möglichkeiten der Vorsorge gegen-
über dem Risiko Krankeit enthalten. Andererseits 
ist auch die Funktionsfähigkeit der eigenständigen 
berufsständischen Krankenversicherung in jedem 
Falle gewährleistet. Diese Form bietet am ehesten 
die Möglichkeit, die Leistungen auf die besonderen 
Gegebenheit der Landwirtschaft auszurichten. Ich 
denke dabei z. B. an die Betriebshilfe und an die 
Haushaltshilfe in besonderen Krankheitsfällen, spe-
ziell auch bei einem längerfristigen Krankenhaus-
aufenthalt. Mit der klaren Trennung der Finanzie-
rung — volle Kostenübernahme für die Leistungen 
für die Altenteiler durch den Bund und volle Finan-
zierung der übrigen Leistungen durch Beiträge — 
ist den verantwortlichen Selbstverwaltungskörper-
schaften die Richtschnur für Ihre Entscheidungen 
vorgegeben. 

Wir wissen, daß der Gesundheitszustand nicht nur 
generell auf dem Lande, sondern auch speziell in der 
Landwirtschaft schlechter ist als in der städtischen 
Bevölkerung, obwohl häufig das Gegenteil vermutet 
wird. Dieses Gesetz bietet nicht nur Möglichkeiten 
zu einer wesentlich umfassenderen Vorsorge, son-
dern ermöglicht auch eine rechtzeitige Inanspruch-
nahme ärztlicher und sonstiger Leistungen im Krank-
heitsfall. Wir Freien Demokraten hoffen, auf diesem 
Wege einen Beitrag für bessere Lebensbedingungen 
und Lebensverhältnisse in der Landwirtschaft lei-
sten zu können. 

Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes ist im 
berufsständischen Rahmen die Gelegenheit zur best-
möglichen Zusammenarbeit von Unfallversicherung, 
Alterskassen und Krankenversicherung unter einem 
Dach geboten. Wir bauen darauf, daß das Prinzip 
der Selbstverwaltung mit der Verantwortlichkeit 
der Versicherten in den Selbstverwaltungsorganen 
zu einem Höchstmaß an Zusammenarbeit und Lei-
stungsfähigkeit für die Landwirtschaft führt. 

Die Fraktion der FDP begrüßt die Verabschiedung 
des Gesetzes vor der Sommerpause. Trotzdem ist 
die verspätete Beschlußfassung infolge der parla-
mentarischen Verzögerung durch die Opposition be-
dauerlich, 

(Abg. Ruf: Wer hat verzögert?) 

weil das Gesetz nicht mehr zum 1. Juli, sondern erst 
zum 1. Oktober 1972 in Kraft gesetzt werden kann. 

Die Bundestagsfraktion der Freien Demokraten 
wird diesem Gesetz zustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich 
schließe die Aussprache in der dritten Beratung. 

Wer dem Gesetz in der dritten Beratung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Keine Gegenstim-
men. Stimmenthaltungen? — Bei drei Stimmenthal-
tungen ist das Gesetz mit sehr großer Mehrheit an-
genommen. 

Wir kommen noch zur Beschlußfassung über den 
Antrag des Ausschusses unter Ziffern 2 und 3. Herr 
Kollege Ritz, ich kann darüber wohl geschlossen ab-
stimmen lassen. 

(Abg. Dr. Ritz: Jawohl!) 

Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Zeichen. — Ich danke. Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Es ist so beschlossen. 

Wir kommen jetzt noch zur Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und FDP auf Umdruck 300 *) zur dritten Bera-
tung. Das Wort wird nicht begehrt. Wer dem Ent-
schließungsantrag zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Zeichen. — Ich danke. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Damit ist Punkt 3 abgeschlossen. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Sechsten Gesetzes zur Änderung und Ergän-
zung des Gesetzes über eine Altershilfe für 
Landwirte 
— Drucksache VI/3463 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache VI/3583 —
Berichterstatter: Abgeordneter Krampe 

bb) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3562 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Berberich 

(Erste Beratung 190. Sitzung) 

b) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines Sech-
sten Gesetzes zur Änderung und Ergänzung 
des Gesetzes über eine Altershilfe für Land-
wirte 
— Drucksache VI/ 1933 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ar-
beit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3562 —

Berichterstatter: Abgeordneter Berberich 
(Erste Beratung 106. Sitzung) 

Ich darf zunächst den Herrn Berichterstatter fra-
gen, ob er das Wort begehrt. — Herr Abgeordneter 
Berberich! 

Berberich (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Lassen Sie mich als Bericht-
erstatter noch eine kurze Ergänzung des Berichts 
geben. 

Der mitberatende Ausschuß für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten sowie der Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung waren sich in ihren Be-
ratungen darüber einig, daß noch eine Reihe von 
Fragen der Altershilfe nach Ablauf der Übergangs- 

*) Siehe Anlage 2 
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zeit am 1. Oktober 1972 gelöst werden müssen. Sie 
haben diese Fragen im Einvernehmen aller Parteien 
zurückgestellt, um die vordringlichsten Probleme 
noch vor der Sommerpause lösen zu können. Aus 
diesem Grunde wurden auch die eingegangenen 
Anträge und Petitionen nicht behandelt und — Sie 
ersehen das aus dem Ausschußbericht — auch nicht 
für erledigt erklärt. Alle Beteiligten sind sich dar-
über im klaren, daß nach dem 1. Oktober eine er-
neute Novellierung notwendig sein wird, um die 
noch ausstehenden Fragen lösen zu können. 

Unter dieser Einschränkung darf ich das Hohe 
Haus bitten, dem Antrag des Ausschusses — Druck-
sache VI/3562 — zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich danke Ihnen, Herr Berichterstatter. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. Ich rufe 
Art. 1, Art. 2 sowie Einleitung und Überschrift auf. 
— Wer dem Gesetz in der zweiten Beratung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — 
Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltun-
gen? — Ich stelle einstimmige Beschlußfassung fest. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort hat der Abgeordnete Horstmeier. 

Horstmeier (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Im Namen der 
Fraktion der CDU/CSU möchte ich zu dem Gesetz-
entwurf folgende Erklärung abgeben. 

Die Opposition begrüßt grundsätzlich den vor-
liegenden Entwurf, weil er eine Anhebung der Lei-
stungen beinhaltet und damit endlich eine alte, be-
rechtigte Forderung der CDU/CSU und der berufs-
ständischen Organisationen der Landwirtschaft nach 
mehrmaliger Ablehnung durch die Regierung we-
nigstens teilweise realisiert werden soll. Die 
CDU/CSU-Fraktion wird daher dem Gesetz zustim-
men. Das hindert uns aber nicht, sowohl den Gesetz-
entwurf als auch seine Entstehungsgeschichte ein 
wenig unter die Lupe zu nehmen. 

Die letzte Anhebung der Altershilfe fand am 
1. April 1969 noch unter der Regierungsverantwor-
tung der Großen Koalition statt. Leider konnten 
die Leistungen nicht, wie von der CDU/CSU-Frak-
tion im Frühjahr 1969 in Berlin gefordert, auf 
200 DM für Verheiratete und 135 DM für Allein-
stehende, sondern lediglich auf 175 DM bzw. 115 DM 
angehoben werden, weil der Widerstand zur da-
maligen Zeit nicht zu überwinden war. 

Inzwischen sind unter der jetzigen Regierungs-
verantwortung auf Grund der — das darf man wohl 
sagen - inflationären Entwicklung die Lebens-
haltungskosten jährlich um über 5%  gestiegen. Die 
allgemeinen Renten wurden seitdem dreimal erhöht. 
Wenn auch — wir haben diese Problematik ja 
heute morgen gerade behandelt — für unsere Rent-
ner bedauerlicherweise durch die Anhebungen 
keine erheblichen Verbesserungen erfolgten, so 
konnten doch die Kaufkraftverluste wenigstens zum 

Teil aufgefangen werden. Nicht so dagegen in der 
Landwirtschaft. Sie ist der besonders Leidtragende 
der inflationären Entwicklung, insbesondere sind es 
hier aber wiederum die Altenteiler. Sie mußten 
nicht nur eine drastische Kaufkraftverschlechterung 
ihrer Altershilfe während der letzten zweineinhalb 
Jahre hinnehmen, hinzu kommt nämlich noch die 
existenzbedrohende Lage zahlreicher bäuerlicher 
Betriebe vor allem durch die Kostensteigerungen. 
Infolgedessen konnten die Inflationsverluste nicht 
durch größere Eigenleistungen der Betriebe, wie das 
in anderen Bereichen vielleicht der Fall sein mag, 
ausgeglichen werden. 

Die Fraktion der CDU/CSU ist grundsätzlich der 
Meinung: je schlechter die Rentabilitätslage eines 
Wirtschaftsbereiches ist, desto geringer ist auch die 
Möglichkeit, die soziale Sicherung aus eigener Kraft 
zu bewerkstelligen. Wir haben aus diesem Grund 
in dieser Legislaturperiode mehrfach eine Erhöhung 
der Altershilfe vorgeschlagen. Dabei haben wir es 
uns nicht leicht gemacht, sondern, wie es sich für 
eine Opposition gehört, finanzielle Deckungsvor-
schläge unterbreitet. Dennoch ist unser Antrag ein-
mal am 20. Januar 1970 und dann noch einmal am 
9. März 1971 von  der Regierungskoalition abgelehnt 
worden, die die Mehrheit hatte. 

Wenn man die von der Bundesregierung heraus-
gegebene Werbe- oder Aufklärungsbroschüre „Das 
System der sozialen Sicherung für die deutsche Land-
wirtschaft" zur Hand nimmt, in der betont wird, die 
Bundesregierung habe die Erhöhung des Altersgel-
des für die deutsche Landwirtschaft, durchgesetzt, so 
muß ich sagen: das klingt fast, mit Verlaub gesagt, 
wie ein Witz. Denn wir müssen hier fragen: gegen 
wen sind diese Erhöhungen durchgesetzt worden? 
Gegen die CDU/CSU doch sicherlich nicht. Gegen die 
eigene Regierungskoalition? Das wissen wir nicht. 
Bei uns jedenfalls hätten Sie bei dieser Maßnahme 
schon lange offene Türen eingerannt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die zwischenzeitliche Verbesserung der Land-
abgaberente ist zwar begrüßenswert. Das wollen wir 
gern feststellen. Im Hinblick auf die schwierige Lage 
der 547 000 bäuerlichen Altenteiler hätte jedoch 
ebenso etwas für diese Menschen getan werden müs-
sen. Denn es geht nicht an, daß man nur den exter-
nen Strukturwandel stützt. Man muß auch etwas 
tun für den internen Strukturwandel, wenn die Wirt-
schaftskraft dieses Bereiches zurückgeht. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Darüber hinaus bedauern wir es sehr, daß die nöti-
gen strukturellen Verbesserungen, wie sie hier eben 
vom Berichterstatter dargelegt worden sind, aus 
Zeitnot nicht mehr zum Tragen kommen konnten, 
weil diese Novelle von der Regierung zu spät vor-
gelegt worden ist. 

Außerdem hatten wir nach den großen Ankündi-
gungen zur Dynamisierung der Altershilfe und auch 
bezüglich der Staffelung der Leistungen nach Bei-
tragsjahren durch die Regierung erwartet, daß diese 
Absichtserklärung bereits ihren Niederschlag im 
vorliegenden Gesetzentwurf gefunden hätte. Mit 
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Horstmeier 
dem Hinweis des Herrn Bundeskanzlers Brandt in 
der Regierungserklärung von 1969, daß die Land-
wirtschaft in vollem Umfang an der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung teilhaben solle, ist es einfach 
nicht getan. Es müssen Taten folgen. 

Schließlich sind wir auch der Meinung, daß über 
eine mögliche Witwenrente nachgedacht werden 
müßte; denn hier haben sich in der Praxis sehr viele 
Härtefälle gezeigt. 

(Abg. Dr. Nölling: Reden Sie einmal über 
die Finanzierung!) 

Alles in allem, der Gesetzentwurf kommt nicht 
nur reichlich verspätet, er enthält darüber hinaus 
nach wie vor strukturelle Mängel und erfüllt längst 
nicht die durch Versprechungen der Regierung hoch

-

gesteckten Erwartungen der Landwirtschaft. Die 
CDU/CSU wird nicht locker lassen, sie wird sich wie 
bisher weiterhin mit aller Kraft für den Ausbau und 
für strukturelle Verbesserungen der Altershilfe ein-
setzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Schonhofen. 

Schonhofen (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich darf zur dritten Lesung der 
sechsten Novelle zu dem Gesetz über eine Alters-
hilfe für Landwirte für die sozialdemokratische Frak-
tion folgendes erklären. 

Erstens. Wir haben Verständnis dafür, daß, wie 
das in den Ausführungen des Herrn Kollegen Horst-
meier noch einmal deutlich wurde, die CDU/CSU 
sich immer noch auf der Flucht vor der eigenen Ver-
gangenheit, insbesondere auf agrarsozialem Gebiet, 
befindet. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Niegel: Das sind doch Ammenmärchen!) 

Die sozialdemokratische Fraktion hat alles darange-
setzt, den Entwurf zur Erhöhung des Altersgeldes 
und der Landabgaberente so weit voranzutreiben, 
daß wir heute die Erwartungen unserer bäuerlichen 
Mitbürger erfüllen und das Gesetz verabschieden 
können. Mit Genugtuung stellen wir dabei fest, daß 
sich die Opposition den Sachzwängen beugt und dem 
Entwurf der Bundesregierung folgen wird. 

(Abg. Dr. Ritz: Sie nehmen einfach nicht 
zur Kenntnis, daß zweimal Gesetzentwürfe 
von uns in diesem Parlament eingebracht 

waren!) 

In der Tat, es geht hier nicht um politische Spiegel-
fechterei, sondern um die soziale Notwendigkeit, 
den Zustand einer gesetzesfreien Zeit zu verhindern, 
einer gesetzesfreien Zeit zu verhindern, 

(Abg. Niegel: Sie sind ein Dialektiker!) 

nachdem die Übergangszeit am 30. September dieses 
Jahres ausläuft. Dem trägt das Gesetz Rechnung, 
wenn es mit Wirkung vom 1. Oktober dieses Jahres 
in Kraft tritt. 

Zweitens. Die Bundesregierung und die sozial-
liberale Koalition haben mit diesem Gesetz einen 
weiteren bedeutenden Beitrag zu sozialen Sicherung 
der in der Landwirtschaft tätigen Menschen und 
ebenso einen Beitrag zur Verbesserung ihres Ein-
kommens geleistet. Das Altersgeld wird um 37 % 
auf 240 DM monatlich für Ehepaare und auf 160 DM 
monatlich für Alleinstehende erhöht und damit auf 
das Vierfache jenes Betrages angehoben, mit dem 
das landwirtschaftliche Altersgeld vor fünfzehn Jah-
ren — im Jahre 1957 — eingeführt wurde. Gestatten 
Sie mir, noch darauf hinzuweisen, daß demgegen-
über die Renten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung unter Berücksichtigung der bevorstehenden 
Erhöhungen für das Jahr 1973 seit 1957 von 100 um 
180 auf 280 % gestiegen sind. Vergleicht man diese 
Zahlen miteinander, so wird deutlich, daß die Bun-
desregierung mit ihrer politischen Absicht, die Al-
tershilfe in eine angemessene Alterssicherung um-
zugestalten, auf dem besten Wege ist. 

Drittens. Das vorliegende Gesetz fügt sich nahtlos 
in die erwünschten sozial- und gesellschaftspoliti-
schen Wirkungen der Agrarsozialpolitik ein und 
wird die Wirkungen angesichts der spürbaren Lei-
stungsverbesserungen wesentlich verstärken. 

Viertens. Die strukturpolitische Bedeutung die-
ses Gesetzes muß gesehen werden im Zusammen-
hang mit der Erhöhung der Landabgaberente und der 
Verlängerung der Antragsfrist um zwei Jahre. Das 
Ausscheiden nicht entwicklungsfähiger Betriebe und 
das Begründen neuer Lebensgrundlagen außerhalb 
der Landwirtschaft werden durch dieses Gesetz so 
erleichtert, daß wir eine weitere Verbesserung der 
Agrarstruktur und eine zunehmende Festigung der 
sozialen Lage dieser betroffenen Menschen voraus-
sagen können. Die Bundesregierung hat einmal mehr 
bewiesen, daß sie bereit und in der Lage ist, soziale 
Akzente zu setzen und sie fortzuentwickeln. 

Fünftens. Wir stellen fest, daß mit der Verabschie-
dung dieser Novelle zum Altershilfegesetz das 
agrarsoziale Programm dieser Bundesregierung zwar 
noch nicht voll erfüllt ist, aber die Bundesregierung 
und diese Koalition haben noch nie einen Zweifel 
daran gelassen, daß sie ihre gesetzten Ziele Schritt 
für Schritt erreichen werden. Diese Probleme, die 
noch ausstehen, bleiben auf dem Tisch und werden 
nach der notwendigen gründlichen Vorbereitung zur 
gegebenen Zeit von uns aufgegriffen. 

Alles in allem begrüßt die sozialdemokratische 
Fraktion diese Vorlage der Bundesregierung als 
einen wichtigen Baustein für den Ausbau des agrar-
sozialen Bereichs und sieht ihre Aussage bestätigt 
— auch mit dem Blick auf die soeben erfolgte Ver-
abschiedung des bedeutungsvollen Gesetzes über 
eine Krankenversicherung für Landwirte —, daß das 
Jahr 1972 zweifellos ein Höhepunkt in der Entwick-
lung einer der bäuerlichen Bevölkerung angemesse-
nen Agrarsozialpolitik ist und von daher eine Be-
deutung erlangt, die weit über die der vergangenen 
Jahre hinausgeht. 

Die sozialdemokratische Fraktion wird diesem 
Gesetz zustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Gallus. 

Gallus (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Namens der FDP gebe 
ich folgende Erklärung ab. Die Altershilfe für die 
Landwirte hatte bei ihrer Einführung im wesent-
lichen zwei Ziele: die Förderung der Hofübergabe 
und eine gewisse Versorgung der abgebenden alten 
Landwirte mit Bargeld neben den allgemein 
üblichen Sachleistungen. 

Auch im Laufe von zahlreichen Änderungen und 
Ergänzungen waren strukturpolitische Zielsetzun-
gen maßgebend. Wir alle müssen aber klar erken-
nen, daß langfristig eine finanziell ausreichende 
Altersgrundsicherung gleichrangig neben die struk-
turpolitischen Ziele treten muß. Wir können schon 
heute nicht mehr davon ausgehen, daß neben den 
Leistungen der Altershilfe im allgemeinen aus-
reichende Sachleistungen für die Altersversorgung 
vorhanden sind. 

Der vorliegende Gesetzentwurf versucht, dieser 
Entwicklung Rechnung zu tragen. Auf der Grund-
lage des Regierungsentwurfs sind daher im wesent-
lichen folgende Leistungsverbesserungen vorge-
nomen worden: eine Erhöhung des Altersgeldes 
und des vorzeitigen Altersgeldes für den verheira-
teten Berechtigten auf 240 DM und für den unver-
heirateten Berechtigten auf 160 DM monatlich und 
eine Erhöhung der Landabgaberente — was bedeu-
tet, daß die Bundeszuschüsse eine Erhöhung von 
790 Millionen DM im Jahre 1972 auf 1,035 Milliar-
den DM im Jahre 1973 herbeiführen werden. 

Wir Freien Demokraten bedauern — angesichts 
einer Tatsache, die einen politischen Hintergrund 
hat —, daß die Beratungen dieses Gesetzes so von-
statten gehen mußten, daß es nicht möglich war, 
die von uns geforderte Dynamisierung und Staffe-
lung des Altersgeldes mit einzubringen. Das hat 
aber letzten Endes, wie ich schon ausgeführt habe, 
einen politischen Hintergrund, für den wir nicht 
verantwortlich sind. 

(Abg. Dr. Ritz: Das wäre ja Sache der Bun

-

desregierung im Entwurf gewesen!) 

Gleichzeitig stellen wir als Freie Demokraten 
fest, daß, wenn die Opposition davon spricht, hier 
mehrmals einen Antrag auf Erhöhung des Alters-
geldes eingebracht zu haben, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das stimmt 
doch!) 

hier der Ehrlichkeit halber festgestellt werden muß, 
daß zumindest bei der letzten Entscheidung vom 
9. März 1971 die im Etat vorhandenen 480 Millio-
nen DM nur einmal — zu diesem Zeitpunkt ent-
weder für die Erhöhung des Altersgeldes oder als 
direkte Abführung an die Landwirtschaft — aus-
gegeben werden konnten, wie es der Wunsch des 
Deutschen Bauernverbandes war, dem wir hier 
entsprochen haben. 

Da am 30. September dieses Jahres die Über-
gangszeit für die Einführung der Altershilfe ab-
läuft, ergeben sich auch daraus einige Änderungen. 

Daß diese Leistungsverbesserungen nicht nur bei 
den einzelnen Begünstigten erheblich zu Buche 
schlagen, sondern auch beim Bund, ergibt sich aus 
den soeben geschilderten Zahlen. Diese Maßnahmen 
sind im Zusammenhang mit dem starken Wand-
lungsprozeß zu sehen, in dem sich die deutsche 
Landwirtschaft seit vielen Jahren befindet. Dabei 
gilt es, nicht nur dem aus der Landwirtschaft aus-
scheidenden Teil der Bevölkerung einen sozialen 
Abstieg zu ersparen, sondern insbesondere dem 
verbleibenden Teil einen sozialen Schutz vor den 
Wechselfällen des Lebens und dem Alter zu ge-
währen. 

Nachdem es lange so ausgesehen hat, als müßte 
der Weg zusätzlicher und besserer Sozialleistungen 
für die Landwirtschaft schon deshalb beschritten 
werden, weil im Rahmen der EWG nur auf diesem 
Wege indirekte Einkommensverbesserungen für die 
Landwirte zu erzielen seien, ist es Bundesminister 
Ertl zu unserer Freude gelungen, auch direkte Ein-
kommensverbesserungen über die Preispolitik zu 
erzielen. Wir Freien Demokraten sind froh darüber, 
weil es ja nicht eine allgemeine Aufgabe der Sozial-
politik sein kann, eine Einkommenspolitik, die am 
offenen Markt nicht möglich ist, durch die Hintertür 
sozialer Leistungen auszugleichen. Die Sozialpolitik 
soll in der Landwirtschaft ebenso wie in anderen 
Bereichen dort Hilfestellung leisten, wo der Betrof-
fene infolge von Krankheit oder Unfall an seiner 
Erwerbstätigkeit gehindert ist oder die Altersgrenze 
überschritten hat. 

In diesem Zusammenhang weisen wir Freien De-
mokraten auch den Vorwurf zurück, daß die Ein-
führung der landwirtschaftlichen Krankenkassen und 
die Erhöhung des Altersgeldes nur darauf zurückzu-
führen sind, daß der Aufwertungsausgleich zurück-
geführt wird und damit auf der anderen Seite die 
Landwirtschaft diese beiden Gesetze gewissermaßen 
selbst finanziert. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Das wäre richtig, wenn die Preise in bezug auf 
die EWG nicht stiegen. Wir Freien Demokraten 
können hier feststellen, daß das Gegenteil der Fall 
ist. 

(Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

Dies aber wird langfristig in der EWG natürlich nur 
dann möglich sein, wenn eine vereinbarte Preispoli-
tik von einzelnen Partnern nicht bewußt in offener 
oder verdeckter Form unterlaufen wird und damit 
die anderen Partnerstaaten aus Wettbewerbsgrün-
den zu einem ähnlichen Verhalten mehr oder weni-
ger gezwungen werden. 

Wir sind der Überzeugung, daß diese Verbes-
serungen im Rahmen weiterer sozialer Leistungen 
und in Verbindung mit einer entsprechenden Agrar-
politik in Brüssel einen wesentlichen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensverhältnisse in der Land-
wirtschaft darstellen, zumindest aber, daß wir auf 
diesem Wege einen beachtlichen Schritt vorankom-
men. 

Wir sind weiter der Überzeugung, daß durch die 
Einführung der Krankenversicherung für Landwirte 
und die Erhöhung des Altersgeldes um einen ent- 
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Gallus 
sprechenden Zeitraum früher, als das bei bisherigen 
Bundesregierungen der Fall gewesen ist, diese Bun-
desregierung agrarsozialpolitisch mehr geleistet hat 
als jede andere Regierung zuvor. Die Freien Demo-
kraten werden diesem Gesetzentwurf zustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zurufe 
von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung. 

Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Die sozialliberale Bundesregierung mißt der 
sozialen Sicherung in der Landwirtschaft große Be-
deutung bei. Sie erkennt dankbar an, daß ihre Be-
mühungen auf diesem Felde auch von diesem Hohen 
Hause unterstützt werden. Einen deutlichen Beweis 
dafür stellt die soeben verabschiedete Krankenver-
sicherung für Landwirte dar. Jetzt geht es um die 
Verbesserung der Altershilfe. 

Ein Gesetzesvorschlag der Bundesregierung zur 
Verbesserung der Altershilfe steht zum zweiten 
Male in dieser Legislaturperiode zur Verabschie-
dung an. Erhebliche Verbesserungen zur Unterstüt-
zung und sozialen Absicherung des Strukturwandels 
in der Landwirtschaft hat bereits das Agrarsoziale 
Ergänzungsgesetz gebracht. Dieses Programm soll 
jetzt durch eine allgemeine Erhöhung der Leistungen 
nach dem Altershilfegesetz ergänzt werden. Dadurch 
wird sichergestellt, daß auch unsere alten Landwirte 
am Produktivitätszuwachs der Wirtschaft teilneh-
men. 

Die Altershilfe für Landwirte besteht seit 15 Jah-
ren. Sie ist zu einem festen Bestandteil unserer So-
zialordnung auf dem Lande geworden. 

(Abg. Ruf: Dank der CDU-Regierung!) 

Die Bundesregierung hat ständig am Ausbau der 
sozialen Sicherung in der Landwirtschaft gearbeitet. 
Sie hat damit ein Versprechen aus der Regierungs-
erklärung vom 28. Oktober 1969 eingelöst. Der 
Herr Bundeskanzler hatte damals versichert, daß 
sich die Bundesregierung besonders derer annehmen 
werde, die bei dem raschen Wandel in unserer Ge-
sellschaft in Gefahr kommen, ins Hintertreffen zu 
geraten. 

Der Erfüllung dieser selbstgestellten Aufgabe 
dient auch das jetzt zur Verabschiedung anstehende 
Gesetz. Ich danke allen beteiligten Ausschüssen 
und auch den Fraktionen dafür, daß sie eine so 
zügige Behandlung der Regierungsvorlage ermög-
licht haben. Ich möchte Sie bitten, dem Gesetz auch 
in dritten Lesung zuzustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Parlamentarische Staatssekretär 
Logemann. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Wozu denn? — 
Die  Pressestelle hat Ihre Rede ja doch 

schon!) 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich werde mich kurz fassen. Zunächst möchte 
ich meiner Freude darüber Ausdruck verleihen, daß 
dieses Hohe Haus den vorliegenden Gesetzentwurf 
noch vor der parlamentarischen Sommerpause ver-
abschieden wird. Hierdurch wird sichergestellt, daß 
die Leistungsverbesserungen für Altersgeld und 
Landabgaberentenempfänger rechtzeitig in diesem 
Herbst ausgezahlt werden können. Mit diesen Ver-
besserungen wird der Anschluß an die zwischenzeit-
lichen Rentenerhöhungen voll erreicht. Die Fort-
schreibung des Bundeszuschusses für 1973 und eine, 
wie ich glaube, maßvolle Beitragserhöhung sichern 
die Finanzierung dieser Maßnahmen. Das war die 
Voraussetzung für ihre Realisierung, und insofern 
geht auch die Kritik der Opposition ins Leere, daß 
die Leistungsverbesserungen schon früher hätten 
erreicht werden können; denn die finanziellen Vor-
aussetzungen mußten erst von dieser Bundesregie-
rung geschaffen werden. 

(Hört! Hört! bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Neben der Erhöhung der Leistungen, Beiträge und 
Bundeszuschüsse bringt das Gesetz eine Reihe von 
Neuregelungen, die geeignet sind, soziale Härten 
zu beseitigen, die Durchführung der Altershilfe und 
der Landabgaberente zu erleichtern und die Struk-
turwirksamkeit dieser Maßnahmen zu erhöhen. So 
werden sich Landwirte, die sich auf Grund eines 
privaten Versicherungsvertrages von der Mitglied-
schaft in der Altershilfe für Landwirte früher haben 
befreien lassen, wieder versichern können. 

Die Erstaufforstung landwirtschaftlicher Nutz-
flächen gilt künftig auch als Erfüllung der Abgabe-
voraussetzung für den Bezug von Altersgeld. Der 
Zeitraum, innerhalb dessen Landabgaberente bewil-
ligt werden kann, wird bis zum 31. Dezember 1975 
verlängert. Die Vorschriften über die strukturver-
bessernde Aufgabe werden der Praxis angepaßt und 
damit erleichtert. Es ist künftig nicht mehr notwen-
dig, bei langfristiger Verpachtung ein Vorkaufsrecht 
einzuräumen. 

Meine Damen und Herren, leider war es im 
Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens noch nicht 
möglich, den weiteren Ausbau der landwirtschaft-
lichen Altershilfe zu einer angemessenen Alters-
sicherung der Menschen auf dem Lande einzuleiten. 
Die laufende Anpassung des Altersgeldes und der 
Landabgaberente an die Entwicklung der Löhne und 
Gehälter sowie die Staffelung der Altersgeldhöhe 
nach der Dauer der Beitragszahlung bleiben aber 
ein vorrangiges Ziel. Die Bundesregierung wird 
diesem Hohen Hause dazu baldmöglichst Vorschläge 
unterbreiten, sobald die sachlichen Probleme ge-
klärt und die finanziellen Mittel für diese Maßnah-
men gesichert sind. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, wir stehen am Ende der 
Aussprache und kommen nunmehr zur Schlußab- 
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Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen 
stimmung. Wer dem Gesetzentwurf in dritter Bera-
tung zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu 
erheben. Ich danke Ihnen. — Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Der Gesetzentwurf ist einstimmig 
angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir haben dann noch 
über den Ausschußantrag abzustimmen, den Sie auf 
Seite 3 der Drucksache VI/3562 finden. Wer dem 
Ausschußantrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Es ist so beschlossen. Meine Da-
men und Herren, damit sind auch die Punkte 4 a) 
und b) erledigt. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Vierten Gesetzes über die Anpassung der 
Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes 
(Viertes Anpassungsgesetz — KVO — 4. 
AnpG-KOV —) 
— Drucksache VI/3483 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache VI/3584 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Krampe 

b) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3564 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Nölling 

(Erste Beratung 191. Sitzung) 

Ich frage zunächst, ob die Herren Berichterstatter 
das Wort wünschen. — Das ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren, wir treten dann in die 
zweite Beratung ein. Ich rufe Art. 1 und Art. 2 auf. 
Wer diesen Bestimmungen zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Zeichen. — Ich danke Ihnen. 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Ich stelle 
einstimmige Beschlußfassung fest. 

Auf Umdruck 302 *) liegt Ihnen ein interfraktio-
neller Änderungsantrag vor, in dem beantragt wird, 
in den Gesetzentwurf einen Art. 2 a einzufügen. Zur 
Begründung dieses interfraktionellen Änderungs-
antrages hat der Herr Abgeordnete Glombig das 
Wort. 

Glombig (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte den interfraktionellen Än-
derungsantrag auf Umdruck 302 ganz kurz begrün-
den. Er hat zur Zeit eigentlich nur für Hamburg ak-
tuelle Bedeutung. Ohne die Bedeutung der Landes-
versorgungsämter schmälern zu wollen, glauben die 
Antragsteller, daß diese Behörden dort entbehrlich 
sind, wo eine wesentliche Aufgabe, nämlich die 
Koordinierung mehrerer Versorgungsämter, auf 
Grund der gegebenen Verhältnisse entfällt. Dies ist 
sicherlich dort der Fall, wo nur ein Versorgungsamt 
vorhanden ist. Selbstverständlich erscheint eine sol-
che Maßnahme nur dann vertretbar — das möchte 

1 Siehe Anlage 3 

ich besonders unterstreichen —, wenn durch sie eine 
Straffung der Verwaltungsarbeit erreicht werden 
kann und die Rechte der Kriegsopfer nicht geschmä-
lert werden. Daher muß unter allen Umständen 
sichergestellt werden, daß die übrigen Aufgaben, die 
den Landesversorgungsämtern im allgemeinen ob-
liegen, sinnvoll anderen mit der Versorgung betrau-
ten Dienststellen übertragen werden. Gerade im 
Hinblick darauf halten es die Antragsteller für not-
wendig, daß nach Ablauf einer gewissen Zeit zu prü-
fen ist, wie sich die vorgeschlagene Verwaltungs-
vereinfachung in der Praxis bewährt hat. Absatz 3 
des Antrages sieht daher den Auftrag an die Bundes-
regierung vor, die Entwicklung in den betreffenden 
Bundesländern zu beobachten und dem Hohen Hause 
hierüber in angemessener Frist Bericht zu erstatten. 

Ich bitte, diesem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Vielen Dank, Herr Kollege! 

Meine Damen und Herren, wer dem interfraktio-
nellen Änderungsantrag auf Ergänzung eines Art. 2 a 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Zei-
chen. — Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimment-
haltungen? — Ich stelle einstimmige Beschlußfassung 
fest. 

Ich rufe Art. 3, Einleitung und Überschrift auf. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Zei-
chen. — Ich danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltun-
gen? — Damit ist das Gesetz in zweiter Beratung an-
genommen. 

Wir treten ein in die 

dritte Beratung. 

Ich eröffnet die Aussprache. Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Burger. 

Burger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Die Beratung des 
Vierten Anpassungsgesetzes für die Kriegsopfer 
vor dem Hintergrund der Haushaltswirklichkeit ist 
ein Vorgang mit zwei Realitäten, und zwar einer 
positiven: die Renten werden angepaßt, und einer 
negativen: es gibt leider keine Möglichkeit für die 
dringend notwendige Beseitigung von Härten und 
Ungerechtigkeiten. Wir können schwierige Struktur-
probleme leider nicht angehen. 

Das Bundesversorgungsgesetz ist deutlich auf die 
individuellen gesundheitlichen und wirtschaftlichen 
Bedürfnisse des einzelnen Versorgungsberechtigten 
ausgerichtet. Der Deutsche Bundestag hat vor zwei 
Jahren die jährliche Anpassung der Renten be-
schlossen. Diese jährliche Anpassung allein hat je-
doch die vielfältigen Probleme und Härten der 
Kriegsbeschädigten, der Witwen, der Waisen und 
der Eltern nicht beseitigen können. Das abgesun-
kene Rentenniveau trifft leider auch die Kriegs-
opfer. Die Anpassungen der letzten beiden Jahre 
von 5,5 und 6,3 °/o wurden leider von den Preis-
steigerungen aufgezehrt. Der Sozialbericht zeigt 
trotz Dynamisierung eine abnehmende Tendenz der 
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Entschädigungsleistungen. Der Anteil der direkten 
und indirekten Kriegsfolgelasten am Sozialbudget 
weist eine deutlich sinkende Tendenz auf, obwohl 
die absoluten Beträge ständig gestiegen sind. Von 
8,2 % im Jahre 1965 sank der Anteil im Jahre 1970 
auf 6,2 % und 1971 auf 5,8 %. Für 1972 wird mit 
5,5% gerechnet und 1976 mit 4,9%. Die Dynamisie-
rung der Kriegsopferleistungen hat also offenbar nur 
eine Verzögerung des Absinkens zur Folge. 

Neben der Anhebung des Rentenniveaus gibt es, 
wie ich bemerkt habe, noch eine ganze Reihe 
schwieriger Strukturprobleme, die für die Betroffe-
nen große Härten bedeuten. Nach der Sonder-
erhebung für das Jahr 1971 gibt es 1 178 000 Kriegs-
beschädigte. Ihre Zahl hat seit 1960 um 17 % ab-
genommen. Diese Kriegsbeschädigten beziehen alle 
eine Grundrente. 123 000 Schwerbeschädigte er-
halten eine Ausgleichsrente für wirtschaftlichen 
Schaden, 124 000 einen Berufsschadensausgleich, 
32 000 eine Schwerstbeschädigtenzulage und 37 000 
wegen Pflegebedürftigkeit eine Pflegezulage. Hinter 
dieser Statistik verbergen sich viele menschliche 
Schicksale und besondere Probleme, die neben der 
jährlichen Anpassung der Renten als sogenannte 
Strukturprobleme einer Lösung entgegensehen. Ich 
möchte einige wenige nennen. 

Besonders betroffen sind die Schwerstbeschädig-
ten, die einer besonderen Fürsorge bedürfen, dar-
unter 5673 Blinde, über 50 000 Hirngeschädigte und 
1058 Querschnittsgelähmte. Für die meisten von 
ihnen ergeben sich aus dem Älterwerden erhebliche 
Sorgen. Durch die Ärzte der Versorgungsverwal-
tungen können diese und andere Gruppen von Be-
schädigten in ihrer Wohnung besucht werden. Wo 
Verbesserungen nach dem Versorgungsrecht mög-
lich sind, kann dann Hilfe angeboten werden. Ich 
glaube, daß sich diese Besuche sehr bewährt haben. 
Diese vom Schicksal besonders schwer Betroffenen 
bedürfen der Pflege. Pflegepersonen aber sind ge-
sucht und teuer geworden. Soweit die Ehefrau oder 
Angehörige diese Aufgabe übernommen haben, sind 
die Beschädigten gut versorgt. Wo dies aber nicht 
mehr möglich ist, stehen die Schwerstbeschädigten 
vor schwierigen Situationen. Wir meinen, daß die 
Regelungen über Pflegezulagen einer Prüfung unter-
zogen werden sollten. Auch müssen Regelungen für 
Personen, die hilflose Beschädigte pflegen oder ge-
pflegt haben, vorgenommen werden. Durch eine 
Erhöhung der Pflegezulage müssen die Beiträge 
für eine Rentenversicherung von Pflegepersonen 
entsprechend den tatsächlichen Aufwendungen er-
setzt werden. 

Nicht nur in der Betreuung der Schwerstbeschädig-
ten, sondern auch bei der Bearbeitung von Anträ-
gen auf Versorgungskuren und Höhergruppierun-
gen fehlt es an Versorgungsärzten. Der Mangel an 
Ärzten bei den Versorgungsämtern ist besorgnis-
erregend. Vielfach können Anträge, die ärztlich ent-
schieden werden müssen, nicht bearbeitet werden. 
Wartezeiten von einigen Jahren sind nicht selten. 
Auf dem Gebiet der orthophädischen Versorgung ist 
der Mangel an Fachärzten besonders groß. Durch 
Verbesserungen der Stellenpläne für Ärzte müssen 

die Chancen für die Besetzung freier Arztstellen 
deutlich verbessert werden. 

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt deutlich, 
daß die Beschädigten mit zunehmendem Alter von 
einem plötzlichen Leistungsabfall betroffen werden. 
Dies ist ein weiterer schwieriger Punkt für die 
Kriegsopfer. Da die berufliche Rehabilitation in den 
fünfziger Jahren nicht nach den heutigen Möglich-
keiten erfolgen konnte, bedeutet für viele Kriegs-
beschädigte der berufliche Einsatz eine überdurch-
schnittliche Belastung. Im Rahmen der jetzt laufen-
den Diskussionen und Beratungen um eine flexible 
Altersgrenze müssen die Möglichkeiten sorgfältig 
geprüft werden, wie für die Schwerbeschädigten eine 
besondere Regelung gefunden werden kann. Meine 
Fraktion wird sich um einen Vorschlag bemühen. 

Leider hat es die Bundesregierung versäumt, für 
die Lösung der eben genannten strukturellen Pro-
bleme Mittel bereitzustellen. Die vorhandenen Mit-
tel reichen gerade für die Anpassung. Deshalb regen 
wir an, wenigstens in Einzelfällen in der Praxis der 
Versorgungsverwaltungen z. B. bei Verschlimmerun-
gen des Leidens nicht mit der Briefwaage die Erhö-
hungsanträge der Betroffenen abzuwägen. Die An-
haltspunkte für die ärztlichen Gutachter könnten 
eine gewisse großzügigere Handhabung vertragen. 

Auch die 1 104 000 Witwen, deren Zahl jährlich 
um über 10 000 bis 12 000 abnimmt, haben ihre 
Sorgen. Der Ausschuß hat erneut die Frage bespro-
chen, ob es richtig ist, daß die Erhöhung der Grund-
rente am Schadensausgleich gekürzt werden muß. 
Mein Kollege Geisenhofer hat in der ersten Lesung 
und auch im Ausschuß auf diese besondere Härte 
für die Witwen hingewiesen. Die Bundesregierung 
ist der Auffassung, daß die Kürzung des Schadens-
ausgleichs um die Erhöhung der Grundrente sach-
gerecht sei. Durch die jährliche Neufeststellung des 
Vergleichseinkommens, so erklärt sie, würden auch 
die Ausgleichsleistungen für den besonderen Scha-
den angehoben. Nun, meine Damen und Herren, so 
einfach ist es wohl nicht. Nach den Finanzberech-
nungen zum Gesetzentwurf ergeben sich durch diese 
Verrechnungen immerhin Einsparungen und Kür-
zungen in einem Umfang von 45,2 Millionen DM. 
Das geht zu Lasten der betroffenen Witwen. Ich 
fürchte, daß der Schadensausgleich für Witwen mit 
der Zeit ausblutet, wenn hier nicht eine Korrektur 
vorgenommen werden kann. Wir müssen ja auch 
davon ausgehen, daß mit dem Erreichen der Alters-
grenze von 65 Jahren bei verstorbenen Schwer-
beschädigten noch eine weitere Kürzung erfolgt. 
Diese letzte Zäsur ist meist so eingreifend, daß der 
Schadensausgleich in vielen Fällen überhaupt ein-
gestellt wird. 

Meine Damen und Herren, aus meiner Fraktion 
wurden in den Ausschüssen zwei Anträge einge-
bracht. Es ging einmal um die Erhöhung des Be-
stattungsgeldes, und ein zweiter Antrag befaßte sich 
mit der Anrechnung bürgerlich-rechtlicher Unter-
haltsansprüche gegenüber noch lebenden Kindern 
im Rahmen der Elternversorgung. In diesen beiden 
Fällen wären für die Betroffenen mit geringen Mit-
teln wesentliche Erleichterungen möglich gewesen. 
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Das volle Bestattungsgeld wurde letztmals 1964 

auf 750 DM erhöht. Die Preissteigerungen erfordern 
eine erneute Anhebung auf 1000 DM. 

Bei der Elternrente haben die langjährigen Erfah-
rungen in der Praxis gezeigt, daß es sehr schwie-
rig ist, die Unterhaltsverpflichtungen der noch 
lebenden Kinder festzustellen. Die Verwaltungs-
arbeit ist größer als die finanziellen Einsparungen. 
Der besondere Charakter der Elternrente, eine Art 
Fürsorgeleistung, sollte es trotzdem möglich machen, 
daß nur die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern 
und nicht auch die der noch lebenden Kinder über-
prüft werden. 

Diese beiden Anliegen wurden in einem gemein-
samen Entschließungsentwurf eingebracht. Ich hoffe, 
daß das Hohe Haus ihn nachher einstimmig ver-
abschiedet. Wir hoffen, daß die Bundesregierung 
auf Grund der gemeinsamen Entschließung diese 
Anliegen bei der Vorlage des Entwurfs eines fünf-
ten Gesetzes über die Anpassung der Versorgungs-
bezüge berücksichtigt. 

Meine Damen und Herren, die Beratungen im 
Ausschuß haben ergeben, daß kein Geld vorhanden 
ist, um die eine oder andere Härte oder Ungerech-
tigkeit auszugleichen. Wir erwarten von der Bun-
desregierung, daß sie neben der Dynamisierung 
in der Finanzplanung auch Spielraum für die 
Lösung einiger dringender Strukturprobleme schafft: 
Eine produktive Sozialpolitik hat sich laufend an 
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick-
lung zu orientieren. Das Maß des Ausgleichs be-
stimmt sich nach den volkswirtschaftlichen Möglich- 
keiten der im Staat organisierten Gesellschaft, 
wobei der Grundsatz von Recht und Billigkeit im 
Vergleich zu anderen Entschädigungsnormen zu gel-
ten hat. Erst aus dem Wechselspiel von Rechten und 
Pflichten zwischen Bürgern und Staat erwächst auch 
im sozialen Bereich jene Harmonie, die den inneren 
Frieden herbeiführt und sichert. Dies, meine Damen 
und Herren, muß auch für die Kriegsopfer gelten. 

Wir stimmen dem Gesetzentwurf zu und hoffen, 
daß es möglich sein wird, in der Zukunft auch die 
von uns gesehenen und in ihrer ganzen Härte emp-
fundenen schwierigen Strukturprobleme in der 
Kriegsopferversorgung anzuheben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordneter Glombig. 

Glombig (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte im Namen der sozialdemo-
kratischen Bundestagsfraktion eine kurze Erklä-
rung zur Verabschiedung des Vierten Anpassungs-
gesetzes zur Kriegsopferversorgung abgeben. 

Die Verabschiedung des Vierten Gesetzes über 
die Anpassung der Leistungen des Bundesversor-
gungsgesetzes veranlaßt mich, einen kurzen Rück-
blick auf das zu tun, was wir seit Beginn dieser 
Legislaturperiode auf dem Gebiet der Kriegsopfer-
versorgung erreicht haben. Noch zu keiner Zeit in 
der Geschichte dieses Parlaments ist so viel für 

die Kriegsopfer erreicht worden wie in dieser Legis-
laturperiode. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Daran kann auch Ihre Schwarzmalerei, Herr Kol-
lege Burger, nichts ändern. Keiner wird mich bei 
dieser Feststellung der Übertreibung schelten kön-
nen, der sich an die schweren Auseinandersetzun-
gen erinnert, bei denen es darum ging, die Kriegs-
opferrenten zu erhöhen bzw. zu verbessern. Das 
waren Auseinandersetzungen, die sich von Jahr zu 
Jahr wiederholt haben, die es aber seit dieser 
Legislaturperiode, seit Antritt der sozialliberalen 
Koalition nicht mehr gibt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Mit dem Ersten Anpassungsgesetz wurde den 
Kriegsopfern erstmals die Sicherheit einer jährlichen 
Anpassung ihrer Leistungen entsprechend der An-
passung der Bestandsrenten in der Arbeiterrenten-
versicherung an die durchschnittliche Entwicklung 
der Löhne und Gehälter gegeben. Das geschah 
damals während der Ausschußberatungen in Ber-
lin im Dezember 1969 gegen den ausdrücklichen 
Widerstand der Opposition — nachzulesen im Pro-
tokoll über diese Ausschußsitzung. 

(Abg. Wehner: Hört! Hört!) 

Ich möchte das um der historischen Wahrheit wil

-

len an dieser Stelle noch einmal festgestellt wissen, 

(Abg. Wehner: Sehr richtig!) 

weil es von seiten der Opposition immer wieder so 
dargestellt wird, als wäre auch sie von Anfang an 
— wie selbstverständlich — für die Dynamisierung 
der Kriegsopferleistungen gewesen. Das entspricht 
nicht der tatsächlichen Entwicklung. 

(Abg. Burger: Wir haben ihr ja einstimmig 
zugestimmt! — Abg. Dr. Nölling: Ja sicher, 
weil Ihr nicht anders konntet! — Zuruf von 
der CDU/CSU: Das stimmt doch gar nicht! 
— Abg. Dr. Nölling: Deshalb sind doch 
Telefongespräche zwischen Berlin und Bonn 

geführt worden!) 

— Sie haben dem zugestimmt, nachdem Ihnen über-
haupt nichts anderes mehr übrigblieb. Sie haben 
zunächst gefordert, daß der Finanzminister dazu 
gehört wird. Sie möchten jetzt aber jeden Augen-
blick neue Forderungen — auch zur .Kriegsopfer-
versorgung — anmelden, obwohl Sie wissen, wie 
angespannt der Haushalt ist, und obwohl Sie uns 
auf der anderen Seite immer wieder eine unsolide 
Haushaltsführung vorwerfen. Sie mußten damals 
unter dem Druck der öffentlichen Meinung zustim-
men, weil die ablehnende Haltung, die Sie dort zu-
nächst vertreten haben, überhaupt nicht einzusehen 
war. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Euch kann man 
überhaupt nichts recht machen! Stimmt man 
zu, ist es nicht recht; stimmt man dagegen, 

ist es auch nicht recht!) 

Aber Sie haben nicht aus Überzeugung zugestimmt. 
Das müssen Sie mir schon abnehmen. Ich habe näm-
lich sieben Jahre im Ausschuß für Kriegsopferfragen 
und in den Nachfolgeausschüssen mit Ihnen zusam- 
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men über diese Frage gestritten, um die Dynamisie-
rung gekämpft — ohne einen sichtbaren Erfolg. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Glombig, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abgeordneten Burger? 

Glombig (SPD) : Ja. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Bitte schön! 

Burger (CDU/CSU) : Herr Kollege Glombig, wür-
den Sie diese Behauptung aufrechterhalten, daß wir 
— Kollege Maucher, ich und die Abgeordneten der 
CDU/CSU-Fraktion — nicht aus Überzeugung für 
die Dynamisierung gestimmt haben? 

Glombig (SPD) : Herr Kollege Burger, ich werde 
Ihnen abnehmen, sogar bestätigen, daß Sie aus 
Überzeugung für diese Dynamisierung gestimmt 
haben. Aber Sie machen doch nicht allein die CDU/ 
CSU-Fraktion aus. Ich wollte einmal deutlich ma-
chen, daß es in Ihrer Fraktion Kräfte gibt, die 
durchaus nicht so sind, wie sie hier vorgeben. Das 
hat doch auch die Diskussion um das Fünfzehnte 
Rentenanpassungsgesetz eben gezeigt. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Das ist eine 
blanke Unterstellung!) 

Sie werfen uns vor, wir versündigten uns an den 
berechtigten Interessen der Sozialrentner und 
Kriegsopfer. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Das werfen Sie uns vor, obwohl wir in der Ver-
gangenheit immer wieder gezeigt haben, daß uns 
diese Interessen besonders am Herzen liegen. Die 
Betroffenen wissen, daß sie hier — nicht nur heute, 
sondern auch in der Zukunft, und zwar in unmittel-
barer Zukunft — auf uns rechnen können. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das werden Sie uns doch nicht ausreden wollen. Da 
lassen wir uns von Ihnen auch nicht überholen. 
Das können Sie nämlich gar nicht, weil Sie in Ihrer 
eigenen Fraktion zu sehr zerstritten sind, wenn es 
um solche Fragen der sozialen Gerechtigkeit geht. 
Das hat die Vergangenheit gezeigt. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Das ist eine 
blanke . Unterstellung, Herr Kollege!) 

Das wird auch die Zukunft zeigen. Wir lassen uns 
auch durch keinerlei Manipulation an der Anpas-
sungsformel in der gesetzlichen Rentenversicherung 
zu einer Benachteilung der Kriegsopfer verleiten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? 

Glombig (SPD) : Lassen Sie mich bitte ausspre-
chen. 

Wir haben eine gerechte Behandlung der Kriegs-
opfer im Vergleich zu den Sozialrentnern erreicht. 
Meine Damen und Herren, wir werden verhindern, 

daß diese Anpassung der Leistungen der Kriegs-
opferversorgung wieder abgebaut wird. Die von 
Ihnen vorhin vorgetragene Forderung würde näm-
lich einen Abbau bedeuten. Das muß in aller Klar-
heit ausgesprochen werden, damit wir den Nebel-
schleier von dieser Diskussion ziehen. 

Wir — und Sie vor allem — werden in absehbarer 
Zeit Gelegenheit haben, festzustellen, daß wir jeden 
Spielraum, auch finanziellen Spielraum hinsichtlich 
der berechtigten Interessen der Sozialrentner und 
Kriegsopfer ausnutzen werden. Dazu sind wir ent-
schlossen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Auch mit dem Vierten Anpassungsgesetz schrei-
ten wir, meine Damen und Herren, zielbewußt auf 
dem eingeschlagenen Wege fort. Dieses Gesetz hat 
im Jahre 1973 Mehrausgaben an Bundesmitteln in 
Höhe von 548,7 Millionen DM zur Folge, um die 
Anpassung der Rentenleistungen um durchschnittlich 
9,5 v. H. für das Jahr 1973 zu erreichen. Die Gesamt-
ausgaben für die Kriegsopferversorgung werden da-
mit im Jahre 1973 rund 9 Milliarden DM betragen — 
fürwahr eine stolze Bilanz. 

Mit allen bisherigen Anpassungsgesetzën waren 
auch strukturelle Verbesserungen verbunden, die 
das Bemühen der Regierungskoalition bekunden, 
das Kriegsopferrecht den Notwendigkeiten entspre-
chend zu gestalten und weiterzuentwickeln. Die von 
der sozialliberalen Koalition getragene Bundesre-
gierung hat damit ganz ohne Zweifel ihr Verspre-
chen gehalten; sie ist sogar über ihr Versprechen 
hinausgegangen, das sie zu Beginn dieser Legislatur-
periode den Kriegsopfern gegeben hatte. 

(Zuruf des Abg. Dr. Lenz [Bergstraße].) 

— Das können Sie nachlesen! Von diesen Dingen 
verstehen Sie nun leider nicht so viel, 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Von gehal

-

tenen Versprechungen verstehe ich etwas!) 

aber ich kann Ihnen Hilfestellung geben, wenn Sie 
das nachlesen wollen. 

Wir werden uns, meine Damen und Herren, auch 
in Zukunft um die weitere Verbesserung des Kriegs-
opferrechts bemühen, wobei wir in der Lage sind, 
von einer durch die Dynamisierung der Rentenlei-
stungen geschaffenen sicheren Basis auszugehen. Die 
Probleme in der Kriegsopferversorgung sind nicht 
geringer geworden, denn die Beschädigten werden 
immer älter, und wir wissen, daß mit fortschreiten-
dem Alter körperliche Beschwernisse besonders hart 
in Erscheinung treten. Daher wird es in verstärktem 
Maße notwendig sein, durch noch bessere individu-
elle Hilfen den Kriegsopfern ihr oft schweres Schick-
sal zu erleichtern. Ganz besonders gilt dies für die 
medizinische Betreuung der Kriegsbeschädigten; 
hier stimme ich Ihnen zu, Herr Kollege Burger, und 
ich unterstreiche das, was Sie dazu gesagt haben. 

Lassen Sie mich deshalb einen eindringlichen Ap-
pell an alle mit der Durchführung des Bundesversor-
gungsgesetzes betrauten Dienststellen richten, alle 
Kräfte einzusetzen, um dieser Aufgabe gerecht zu 
werden. Entsprechend dem Willen dieses Hohen 
Hauses muß den Menschen tatkräftige Hilfe zuteil 
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werden, die im Dienst für die Allgemeinheit schwere 
persönliche Opfer haben auf sich nehmen müssen. 

Ich bitte Sie, dem Gesetzentwurf und auch dem 
Entschließungsantrag Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Schmidt (Kemp-
ten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Namens der 
Fraktion der Freien Demokraten darf ich zum Vier-
ten Anpassungsgesetz zum Bundesversorgungs -
gesetz eine Erklärung abgeben. Zunächst aber er-
lauben Sie mir eine Vorbemerkung zur Erklärung 
des Kollegen Burger für die Opposition. 

Herr Kollege Burger, Sie haben vorhin der Bun-
desregierung vorgeworfen, sie habe versäumt, ge-
nügend Mittel für weitere Strukturmaßnahmen zur 
Verfügung zu stellen. Dazu zwei eindeutige Ant-
worten. 

Erstens, Herr Kollege Burger, steht diese Forde-
rung, die Sie hier wieder gestellt haben und die in 
das hineinpaßt, was vorhin im Rahmen der Renten-
debatte über zusätzliche Haushaltsmittel zu hören 
war, und ebenso in das, was bei der 25. Lasten-
ausgleichsnovelle als Änderungsantrag mit 50 bis 
100 Millionen DM Bundesmitteln ebenfalls auf dem 
Tisch des Hauses liegt, in völligem Widerspruch zu 
dem, was seitens Ihrer Fraktion und insbesondere 
seitens Ihres Vorsitzenden zu Fragen der Stabilität 
des Haushalts gesagt worden ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Schmidt (Kempten), gestatten 
Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Burger? 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Ich darf vielleicht ein 
zweites noch sagen; danach können Sie gern Ihre 
Frage stellen. — Zum zweiten sollten Sie doch ein-
mal zur Kenntnis nehmen, daß zu Beginn der sozial-
liberalen Koalition in den Fortschreibungen des 
zuständigen Ministeriums auf Grund der Politik 
des damaligen Finanzministers, der der CSU an-
gehört, wesentlich weniger Mittel standen, daß also 
Mittel überhaupt erst einmal zur Verfügung gestellt 
und beschafft werden mußten, um überhaupt die 
Dynamisierung in diesen Größenordnungen zu be-
zahlen. 

Burger (CDU/CSU) : Herr Kollege Schmidt, sind 
Sie mit mir einig in der Auffassung, daß die Pro-
bleme, die ich vorhin angesprochen habe, wirklich 
dringende Probleme sind? 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Kollege Burger, 
darüber haben wir uns im Ausschuß unterhalten. 
Aber wir waren uns im Ausschuß auch darüber im 
klaren, daß es einfach nicht möglich ist, über die 
mit den Steuermitteln gegebenen Möglichkeiten 
hinauszugehen, wenn man andererseits stabilitäts

-

orientiert sein will, wie Sie das als Opposition von 
der Bundesregierung gerade immer verlangen, 
wenn Sie auch, was Ihre Anträge betrifft, völlig 
anders handeln. 

Burger (CDU/CSU) : Noch eine zweite Frage, 
Herr Kollege Schmidt: Ich glaube doch, Sie haben 
nicht recht verstanden, daß ich keine Anträge gestellt 
habe, weil ich weiß, wie die Haushaltssituation ist. 
Ich habe vielmehr die Probleme in die Verantwor-
tung der Regierung und des Parlaments gelegt, da-
mit man sie im Rahmen des Möglichen mit der 
mittelfristigen Finanzplanung harmonisch einer Lö-
sung zuführt. Haben Sie das recht verstanden? 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Kollege Burger, 
Sie haben wörtlich gesagt: Diese Bundesregierung 
hat versäumt, mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Darauf war meine Antwort, daß Sie die Finanz-
situation, in der wir uns alle befinden, genau ken-
nen und daß die Zwiespältigkeit in Ihrer Fraktion 
zwischen Wünschenswertem auf der einen Seite und 
Stabilitätsorientierung auf der anderen Seite hier 
im Hause immer wieder zum Ausdruck kommt. 

Nun zur Erklärung der Freien Demokraten zur 
zweiten und dritten Beratung des Vierten Gesetzes 
über die Anpassung der Leistungen des Bundes-
versorgungsgesetzes. In gewissem Sinne, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, ist die heutige 
Plenarsitzung ein denkwürdiger Tag für die Sozial-
politik. 

(Abg. Dr. Böhme: Das kann man wohl 
sagen, insbesondere im Hinblick auf den 

ersten Tagesordnungspunkt!) 

In sie fallen nicht nur die Entscheidungen über die 
Erhöhung und Anpassung der sozialen Leistungen 
nach dem Lastenausgleichsrecht und in der Alters-
versorgung der Landwirte, sondern auch die Ent-
scheidung über die Kriegsopferversorgung, von der 
Neuregelung der Krankenversicherung der Land-
wirte ganz zu schweigen. Obwohl es manchem als 
reiner Zufall erscheinen mag, handelt es sich im 
Grunde — das kann man wohl sagen, Herr Kollege 
Böhme — um das Ergebnis einer systematischen 
und zielstrebigen Politik innerer Reformen der so-
zialliberalen Koalition. Wer angesichts dieser Lei-
stungen behauptet, diese Regierung und diese 
Koalition hätten nichts von den versprochenen Re-
formen vorzuweisen, und das einmal mit der heu-
tigen Tagesordnung vergleicht, handelt aus Bös-
willigkeit, Unkenntnis oder politischem Neid. 

Die Reform der Kriegsopferversorgung mit der 
jährlichen Anpassung der Leistungen, d. h. der Dy-
namisierung, stand am Anfang dieser Arbeit. Sie 
war gekennzeichnet durch die Übertragung be-
stimmter sozialer Maßstäbe des klassischen Sozial-
rechts auf die Kriegsfolgengesetzgebung. Dabei 
bildet das Kriegsopferversorgungsrecht den Auf-
takt, während die Ausweitung auf das Lastenaus-
gleichsrecht einen gewissen Abschluß in diesem 
Sektor darstellt. 

Wir Freien Demokraten haben von jeher die For-
derung nach einer solchen Anpassung der Kriegs- 
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folgengesetzgebung gestellt und begrüßen daher 
diesen Weg. Als diese Ziele in der Regierungser-
klärung 1969 aufgestellt wurden, glaubte mancher 
sie als billiges Versprechen abtun zu können. Die 
gleichen Leute, die damals in der Debatte zur Re-
gierungserklärung von solchen Versprechungen 
sprachen, tun heute oft so — das haben wir heute 
wieder gesehen —, als wäre dies alles die größte 
Selbstverständlichkeit und im Grunde viel zu 
wenig. 

Dieses Vierte Anpassungsgesetz für die Kriegs-
opfer geht ziemlich lautlos über die Bühne. Dies ist 
der beste Beweis dafür, daß mit der Reform des 
Kriegsopferrechts auf jeden Fall ein wesentliches 
Ziel erreicht ist: der Abbau der Spannung zwischen 
den Kriegsopfern und dem Staat und ein Stück in-
nerer sozialer Befriedung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Während in der Vergangenheit mit jahrelangen 
Auseinandersetzungen, mit großen Demonstra-
tionen und mit Entwürfen aus den Oppositions- 
und Koalitionsfraktionen um Leistungsverbesse-
rungen in drei- bis vierjährigem Abstand gekämpft 
werden mußte, hat sich dieses Bild grundlegend ge-
ändert. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Das hängt einfach damit zusammen, daß die Kriegs-
opfer seit 1970 jährlich an der allgemeinen Entwick-
lung wie die Rentner der Rentenversicherungen 
teilhaben 

(Abg. Maucher: Eben nicht!) 

zusammen mit der Verbesserung der Anrechnungs-
bestimmungen und den laufenden nominalen und 
realen Einkommensverbesserungen, auch wenn die 
Opposition dies zu leugnen versucht. 

Merkwürdig ist nur, daß von seiten der Oppo-
sition gegenüber den Empfängern von Sozialleistun-
gen so getan wird, als wäre alles viel zu wenig. 
Herr Katzer ist unermüdlich in der Erfindung von 
neuen Theorien der Verelendung — er hat es 
heute wieder gezeigt —, während der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Fraktion vor Industrie- und Wirt-
schaftskreisen verkündet, daß er im Falle der Ver-
antwortung die Entwicklung der Haushaltsausgaben 
wesentlich einschränken werde. Damit müßten die 
Sozialausgaben wohl in die entsprechenden Kür-
zungen einbezogen werden. 

(Abg. Dr. Nölling: Das ist ganz selbstver

-

ständlich!) 

Wenn man einmal nicht davon ausgeht, daß die ge-
gensätzlichen Aussagen in einem wohlabgestimmten 
Konzert auf den Beifall der jeweils Angesprochenen 
ausgerichtet sind, muß man fragen: Was ist nun von 
der CDU/CSU wirklich ehrlich gemeint, das, was 
Herr Katzer fordert oder was beispielsweise in an-
deren Bereichen, z. B. beim Lastenausgleich, gefor-
dert wird, oder das, was Herr Dr. Barzel verkündet? 
Daß zumindest einige Verantwortliche in der CDU 
und CSU wissen, daß es sich insgesamt um unver-
einbare Widersprüche handelt, kann man wohl un-
terstellen. So betrachtet, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, ist den Kriegsopfern mit dem Vorschlag 

der Regierung und der Koalitionsfraktionen am be-
sten gedient, wonach die laufenden Geldleistungen 
um durchschnittlich 9,5 %, d. h. um zusätzlich 542 
Millionen DM im Jahre 1973, verbessert werden. 

Der Katalog der strukturellen Leistungsverbesse-
rungen — hier stimme ich dem Kollegen Burger 
durchaus zu — ist diesmal nicht so umfassend wie 
bei einigen anderen Gesetzen in dieser Legislatur-
periode. Die Gründe dafür sind eingangs angespro-
chen worden. Das bedeutet keineswegs, daß wir 
für die Zukunft unsere ausschließliche oder nahezu 
ausschließliche Aufgabe darin sehen, die vorhan-
denen Leistungskategorien nach bestimmten Pro-
zentsätzen anzupassen. Soweit sich an Hand des 
geltenden Rechts in einzelnen Fällen Härten ergeben 
oder gewisse Leistungsgruppen — vieles wissen wir 
schon — unabhängig von allgemeinen Erhöhungen 
als verbesserungsbedürftig erweisen, werden ent-
sprechende Maßnahmen — wir hoffen, daß dies 
schon im nächsten Anpassungsgesetz wieder mög-
lich sein wird — in die weitere Gesetzgebung ein-
fließen. 

Mit der vierten Anpassung in ununterbrochener 
Reihenfolge — auch ein Erfolg der sozialliberalen 
Koalition — werden die Kriegsopfer diejenigen Ver-
besserungen erhalten, die wir ihnen versprochen 
haben. Wir haben also nicht nur etwas versprochen, 
sondern unser Versprechen auch gehalten. Die FDP-
Fraktion wird diesem Gesetz zustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Der Herr Abgeordnete Maucher und der Herr Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung haben im 
Hinblick auf die vorgerückte Zeit auf ihre Wortmel-
dungen verzichtet. Ich darf ihnen für das Haus 
danken. 

Meine Damen und Herren, wir stehen am Ende 
der Aussprache und kommen zur Abstimmung. Wer 
dem Gesetzentwurf in der dritten Beratung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte, sich zu erheben. — 
Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltun-
gen? — Ich kann einstimmige Beschlußfassung fest-
stellen. 

Wir haben noch über den Ausschußantrag unter 
Ziffer 2 der Drucksache VI/3564 abzustimmen. Wer 
dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Zeichen. — Ich danke Ihnen. Ggenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Es ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich unterbreche die 
Sitzung. Wir treten in die Mittagspause ein und 
beginnen wieder um 14 Uhr mit der Fragestunde. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

(Unterbrechung der Sitzung von 13.13 bis 
14.01 Uhr.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Sitzung ist 
wieder eröffnet. 

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Es ist 

Fragestunde 

— Drucksachen VI/3578, VI/3546 —. 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 194. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 21. Juni 1972 	11349 

Vizepräsident Dr. Schmid 
Zunächst rufe ich die beiden Dringlichen Münd-

lichen Fragen der Abgeordneten Frau Lauterbach 
auf. Frage 1: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Situation im internatio-
nalen Flugverkehr, die zum weltweiten 24stündigen Pilotenstreik 
des Internationalen Pilotenverbandes (IFAPA) Anfang dieser 
Woche führte, und welche Konsequenzen kann sie daraus ziehen 
hinsichtlich der Sicherheit von Passagieren und Mannschaften? 

Bitte, Herr Parlamentarischer Staatssekretär! 

Haar, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Frau Kollegin, der Internationale 
Pilotenverband protestierte am Montag, dem 
19. Juni 1972, mit dem von seinen Mitgliedern durch-
geführten Streik gegen die nach seiner Auffassung 
unzureichenden Sicherungsmaßnahmen zur Abwehr 
widerrechtlicher Eingriffe und Anschläge auf den 
internationalen zivilen Luftverkehr. Dieser Streik 
richtete sich in seiner Zielsetzung nicht gegen ein-
zelne Länder, sondern sollte weltweit die Aufmerk-
samkeit auf die Notwendigkeit wirksamer Gegen-
maßnahmen lenken. 

Die ansteigende Zahl von Flugzeugentführungen 
und ihre teilweise brutale Durchführung haben 
deutlich gemacht, daß zum Schutze der Passagiere 
und Besatzungen umfassende Maßnahmen getrof-
fen werden müssen, um ein Höchstmaß an Sicher-
heit zu gewährleisten. Auf den Verkehrsflughäfen 
der Bundesrepublik Deutschland werden in Anleh-
nung an die Empfehlungen der Internationalen 
Zivilluftfahrtorganisation seit Februar 1970 der 
jeweiligen Gefährdungslage angepaßte Sicherungs-
maßnahmen zur Abwehr von Entführungen, Bom-
benanschlägen und anderen Terrorakten durchge-
führt. Diese umfassenden Sicherungsmaßnahmen 
haben sich bewährt und werden auch im Ausland 
anerkannt. Die Wirksamkeit der in der Bundes-
republik Deutschland durchgeführten Maßnahmen 
würde noch erhöht werden, wenn entsprechende 
Sicherheitsvorkehrungen möglichst weltweit unter 
Beachtung der besonderen Verhältnisse des inter-
nationalen Luftverkehrs getroffen werden würden. 

Die Bereitschaft der am internationalen Luftver-
kehr beteiligten Länder, in ihrem jeweiligen Ein-
flußbereich die notwendigen Sicherungsmaßnahmen 
zu ergreifen, ist in jüngster Zeit gewachsen. Die 
Bundesrepublik Deutschland wird auch künftig an 
dem Erfordernis geeigneter Sicherungsmaßnahmen 
festhalten und ihr bisheriges Sicherungssystem im 
Rahmen der Möglichkeiten ständig verbessern, um 
Passagieren und Besatzung den größtmöglichen 
Schutz zu gewähren. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage? 

Frau Lauterbach (SPD) : Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär, war die Bundesrepublik in der letz-
ten Woche an der Konferenz der Internationalen 
Zivilluftfahrtorganisation in Montreal zur Bekämp-
fung der Luftpiraterie mit verbesserten Schutzmaß-
nahmen beteiligt, und kann schon jetzt ein Ergebnis 
beurteilt werden? 

Haar, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Vertreter unseres Hauses waren 
bei dieser internationalen Konferenz anwesend. Der 
Bericht darüber steht noch aus. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Noch eine Zu-
satzfrage? 

Frau Lauterbach (SPD) : Herr Staatssekretär, 
stimmt die Bundesregierung mit mir — und sicher 
mit uns allen — darin überein, daß von seiten der 
Flugreisenden gerade jetzt im beginnenden Urlaubs-
verkehr Verständnis für alle Kontrollmaßnahmen 
im Interesse der eigenen Sicherheit notwendig ist? 

Haar, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Mein Haus bleibt darum bemüht 
in Zusammenarbeit mit den dafür in Frage kom-
menden Fluggesellschaften. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 2 der Abge-
ordneten Frau Lauterbach: 

Welche Ergebnisse der internationalen Kooperation und wel-
che Rechtsgrundlagen für strafrechtliche Maßnahmen haben die 
auf Grund meiner Anfrage im Bundestag vom 17. September 
1970 angekündigten verschiedenen internationalen Zivilluft-
fahrtkonferenzen erbracht, und welchen Beitrag hat die Bundes-
regierung dazu geleistet? 

Bitte, Herr Parlamentarischer Staatssekretär! 

Haar, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Die bereits nach dem Tokioter 
Abkommen vom 14. September 1963 für die Bundes-
republik Deutschland bestehenden Verpflichtungen, 
bei Luftfahrzeugentführungen Maßnahmen insbe-
sondere zum Schutz der Fluggäste, der Besatzungen 
und des Luftfahrzeugs zu ergreifen, wurden durch 
das am 16. Dezember 1970 unterzeichnete Haager 
Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrecht-
lichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen ergänzt. 
Dieses neue Übereinkommen verpflichtet die Ver-
tragsstaaten insbesondere, die Luftfahrzeugentfüh-
rung mit schweren Strafen zu bedrohen und die 
Strafverfolgung gegen die Täter einzuleiten, sofern 
sie nicht an einen anderen Vertragsstaat ausge-
liefert werden. Die Bundesregierung hat das Rati-
fikationsverfahren zu diesem Übereinkommen ein-
geleitet. Ich darf auf die Bundestagsdrucksache 
VI/3272 verweisen. 

Durch den Erlaß des 11. Strafrechtsänderungsge-
setzes vom 16. Dezember 1971 ist die Verpflichtung 
zur Einführung eines besonderen Straftatbestandes 
für Luftfahrzeugentführungen bereits verwirklicht 
worden. Nach dem neu eingeführten § 316 c des 
Strafgesetzbuches werden Luftfahrzeugentführungen 
mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, in min-
der schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr, bestraft. Ist durch die Tat leichtfertig 
der Tod eines Menschen verursacht worden, so ist 
auf lebenslange Freiheitsstrafe oder auf Freiheits-
strafe nicht unter zehn Jahren zu erkennen. Diese 
Strafdrohungen gelten nicht nur für eigentliche Luft- 
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fahrzeugentführungen, sondern auch für sonstige 
Gewaltakte wie die Zerstörung von Luftfahrzeugen. 

In der Zeit vom 6. bis 11. Januar 1971 fand unter 
Beteiligung von 86 Staaten einschließlich der Bun-
desrepublik Deutschland in Washington eine Kon-
ferenz über Fragen der Sicherheit im Luftverkehr 
statt. Die deutsche Delegation hat unter Vorlage 
eines Arbeitspapiers über Sicherungsmaßnahmen 
auf dem Boden hierbei ihre Vorstellungen ent-
wickelt und im Blick auf die zwingend gebotene 
internationale Kooperation ihren Beitrag geleistet. 
Das Ergebnis der Konferenz spiegelt sich in ver-
schiedenen koordinierten Sicherungsmaßnahmen 
vieler Staaten wider. 

Vom 8. bis 23. September 1971 nahm eine Dele-
gation der Bundesrepublik Deutschland an der 
Diplomatischen Konferenz zur Vorbereitung eines 
Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher 
Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt 
teil. Das Übereinkommen wurde von 31 Staaten, 
darunter auch der Bundesrepublik Deutschland, 
unterzeichnet. Es ist noch nicht in Kraft getreten. 
Das Übereinkommen sieht ähnlich wie für Luftfahr-
zeugentführungen Straftatbestände gegen Gewalt- 
und Sabotageakte im Zivilluftverkehr vor. Ein Teil 
der aus dem Übereinkommen folgenden Verpflich-
tungen ist in der Bundesrepublik Deutschland eben-
falls bereits durch den neu eingeführten § 316 c des 
Strafgesetzbuches erfüllt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Keine Zusatz-
frage. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
Frage 1 des Abgeordneten Dr. Rinsche: 

Wie oft, wann und durch wen hat diese Bundesregierung seit 
ihrem Amtsantritt die in der deutsch-amerikanischen Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe vom 24./25. Februar 
1965 festgelegten Konsultationen auf bilateraler Ebene wahrge-
nommen? 

Herr Minister! 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Herr Kollege Rinsche, seit dem 
Amtsantritt dieser Regierung haben zahlreiche Kon-
sultationen und Kontaktgespräche mit amerikani-
schen Regierungsvertretern, und zwar auf allen 
Ebenen, stattgefunden. Unsere Kontakte gehen weit 
über die im Februar 1965 vereinbarten formellen 
Konsultationen hinaus, das heißt, wir befinden uns 
schon in verschiedenen Sachbereichen, z. B. in der 
Länderprogrammierung und Evaluierung, im Sta-
dium der ständigen verwaltungsmäßigen Zusam-
menarbeit. 

Im Jahre 1970 haben folgende Gespräche statt-
gefunden: im Januar zwischen mir und dem Leiter 
der Agency for International Development, Han-
nah, in Washington, im Mai Koordinierungsge-
spräche über Entwicklungshilfe an Afrika auf Ab-
teilungsleiterebene in Bonn, im Oktober ein Ge-
spräch zwischen meinem Staatssekretär und dem 
Vertreter von Herrn Hannah in Washington, im 
Dezember ein Erfahrungsaustausch auf Referenten-
ebene über Inspektion und Evaluierung von Ent-
wicklungshilfemaßnahmen in Washington. 

Im Dezember 1971 haben Staatssekretär Sohn und 
Herr Hannah erneut über die Abstimmung unserer 
Hilfemaßnahmen in Washington gesprochen. Im 
Dezember 1971 fanden außerdem deutsch-amerika-
nische Konsultationen über Lateinamerika in Bonn 
statt. Im Februar dieses Jahres gab es in Bonn 
Konsultationen über Fragen der Beteiligung an 
multilateralen Finanzinstitutionen. Außerdem haben 
Referenten meines Hauses im Januar, April und 
Mai dieses Jahres mit Fachleuten der AID in 
Washington Konsultationsgespräche geführt. 

Ich selbst mußte die Absicht, im Mai dieses Jahres 
nach Washington zu fliegen, wegen der Abstim-
mung über die Ostverträge aufgeben. Ich hoffe, das 
mit Herrn Hannah vorgesehene Gespräch in der 
übernächsten Woche nachholen zu können. 

Vizepräsident Dr. Schmid:  Geschäftsbereich 
des Bundesministers der Justiz: Frage 17 des Herrn 
Abgeordneten Löffler: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung eines Fachmannes, 
daß der materielle Schaden, der durch die verschiedenen Formen 
der Wirtschaftskriminalität entsteht, jährlich auf 10 bis 15 Mil-
liarden DM zu veranschlagen ist? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege Löff-
ler, die Bundesregierung geht davon aus, daß der 
durch die Wirtschaftskriminalität verursachte Scha-
den sehr hoch ist. Die von Ihnen genannten Scha-
denssummen beruhen allerdings nur auf Schätzun-
gen; exakte Berechnungen oder Statistiken liegen 
nicht vor, wie ich bereits in der Fragestunde vom 
1. und 2. März 1972 ausgeführt habe, beginnen erst 
seit einiger Zeit einige Länderjustizverwaltungen 
mit Erhebungen dieser Art. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Keine Zusatzfrage. 
Ich rufe die Frage 18 des Herrn Abgeordneten Löff-
ler auf: 

Welche Maßnahmen erwägt die Bundesregierung, den mit der 
Verfolgung von wirtschaftlichen Straftaten beauftragten Behörden 
personell und rechtlich bessere Voraussetzungen für ihre Arbeit 
zu verschaffen? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege Löff-
ler, Sie wissen, daß die Verbrechensbekämpfung in 
erster Linie Sache der Länder ist. Durch die Bildung 
von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Wirt-
schaftskriminalität sind dort schon wirkungsvolle 
Maßnahmen ergriffen worden. Darüber hinaus hat 
der Bundesgesetzgeber durch das bereits in Kraft 
getretene Gesetz zur Änderung des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes vom 8. September 1971 die Länder 
in den Stand gesetzt, auch zentrale Strafkammern 
zur Aburteilung der Wirtschaftskriminalität einzu-
richten. 

In Ausführung des von der Bundesregierung be-
schlossenen Sofortprogramms zur Modernisierung 
und Intensivierung der Verbrechensbekämpfung 
vom 29. Oktober 1970 sieht das „Schwerpunktpro-
gramm Innere Sicherheit" des Bundesministers des 
Innern eine wesentliche Stellenvermehrung beim 
Bundeskriminalamt vor. Dabei wird auch das Refe- 
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rat „Wirtschaftskriminalität" im Rahmen des Auf-
baus der kriminalpolizeilichen Ermittlungsgruppe 
personell wesentlich verstärkt werden. 

Das kriminalistische Institut des Bundeskriminal-
amtes soll zu einer zentralen Stelle für praxisbezo-
gene kriminalpolizeiliche Forschung ausgebaut wer-
den. Die Erscheinungsformen der Wirtschaftskrimi-
nalität werden in diese Forschung einbezogen. 

Folgende Maßnahmen der Bundesregierung auf 
dem Gebiet des Verfahrensrechts und des mate-
riellen Rechts werden zur Bekämpfung der Wirt-
schaftskriminalität wesentlich beitragen. In verfah-
rensrechtlicher Hinsicht sieht der Entwurf eines Er-
sten Gesetzes zum Strafverfahrensrecht vor, daß die 
Staatsanwaltschaft Privatpapiere und nicht aufzube-
wahrende Geschäftspapiere des Verdächtigten durch-
sehen darf, wozu nach geltendem Recht nur der 
Richter befugt ist. Dadurch wird die Beweissiche-
rung — gerade auch in Wirtschaftsstrafsachen — 
verbessert werden. Außerdem soll die Zuständig-
keit für einzelne in einem Verfahren erforderlich 
werdende Ermittlungshandlungen auf einen Richter 
konzentriert werden. Diese Änderung bewirkt, daß 
bei der Aufklärung von Wirtschaftsstraftaten, die an 
mehreren Orten begangen worden sind, nur noch 
ein Ermittlungsrichter, der mit dem Tatkomplex 
vertraut ist, allein tätig zu werden braucht, wäh-
rend nach geltendem Recht in derartigen Fällen viel-
fach mehrere Richter in derselben Sache tätig wer-
den müssen. 

In materieller Hinsicht wird die Bundesregierung 
noch in dieser Legislaturperiode mit dem Sechsten 
Strafrechtsreformgesetz einen ersten Schritt zur Re-
form von Strafvorschriften gegen die Wirtschafts-
kriminalität tun. Hierbei wird das vom Bundesmini-
ster der Justiz bei Prof. Dr. Thiedemann, Gießen, 
über das Teilgebiet „Subventions- und Erstattungs-
betrug" in Auftrag gegebene Gutachten, das in den 
nächsten Wochen bei uns eingehen wird, als Mate-
rial zur Verfügung stehen. 

Die bereits in der Beantwortung der Kleinen An-
frage der Abgeordneten Dr.. de With, Hirsch, Dr. 
Müller-Emmert, Frau Diemer-Nicolaus, Kleinert und 
der Fraktionen der SPD, FDP angekündigte Sachver-
ständigenkommission wird am 25. Juli 1972 ihre 
Arbeit aufnehmen. Diese Kommission wird die um-
fassende Reform von Strafvorschriften gegen die 
Wirtschaftskriminalität vorbereiten. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe die 
Frage 19 des Herrn Abgeordneten Dr. Schmude auf: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 11. April 1972 — 2 BvR 75/71 — 
zum Recht auf Verweigerung der Eidesleistung eine Gesetz-
gebungsinitiative zu ergreifen? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Präsident, ge-
statten Sie bitte, daß ich beide Fragen des Sachzu-
sammenhanges wegen zusammen beantworte? 

Vizepräsident Dr. Schmid: Einverstanden! 

Ich rufe auch die Frage 20 des Herrn Abgeordne-
ten Dr. Schmude auf: 

Hält die Bundesregierung die Wahrheitsversicherung in der 
Form des Eides weiterhin für erforderlich für die Funktions-
fähigkeit der Rechtspflege? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege 
Schmude, das Bundesverfassungsgericht hat in dem 
angesprochenen Beschluß auf die Verfassungsbe-
schwerde eines Pfarrers entschieden, daß ein Zeuge 
die Leistung eines Zeugeneides — auch in nichtreli-
giöser Form — unter Berufung auf Art. 4 Abs. 1 des 
Grundgesetzes verweigern kann, wenn ihm seine 
Glaubensüberzeugung dies gebietet. In den Gründen 
der Entscheidung wird der Gesetzgeber auf seine 
Verpflichtung hingewiesen, unverzüglich eine Rege-
lung zu treffen, welche die Verfahrensgesetze den 
Forderungen des Grundgesetzes anpaßt. 

Die Bundesregierung wird dem Hohen Hause in 
Kürze Vorschläge unterbreiten, wie die Verfahrens-
ordnungen dem Art. 4 Abs. 1 des Grundgesetzes an-
zupassen sind. Diese Vorschläge werden zur Zeit 
in meinem Hause auf Referentenebene erarbeitet 
und alsdann noch mit den Ländern abzustimmen 
sein. Sie könnten aus Beschleunigungsgründen in 
Gesetzentwürfe aufgenommen werden, die den ge-
setzgebenden Körperschaften bereits vorliegen. 

Die vorzusehenden Regelungen sollten — ohne 
daß ich weiteren Beratungen vorgreifen möchte - 
darauf abstellen, daß der Zeuge behauptet, „aus 
Glaubens- oder Gewissensgründen zur Leistung 
eines Eides außerstande zu sein". 

In der zitierten Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts ist die Rede von Bürgern, „die sich 
aus einer individuell getroffenen Glaubensentschei-
dung zur Leistung eines Eides außerstande sehen". 
Maßgebend ist also die subjektive Glaubensüber-
zeugung, die für einen anderen Menschen kaum 
überprüfbar ist. Jede über die bloße Mitteilung der 
Glaubens- oder Gewissensentscheidung hinausge-
hende Anforderung würde sich auf das Verfahren 
nachteilig auswirken. Es wäre auch mit Verfahrens-
verzögerungen zu rechnen. 

Die Strafprozeßordnung begnügt sich bereits in 
der vergleichbaren Regelung des § 66 a, Beteue-
rungsformel für Mitglieder bestimmter Religions-
gemeinschaften, mit der bloßen Angabe des Zeugen, 
ohne einen Nachweis oder eine Glaubhaftmachung 
zu verlangen. Die Frage, ob unter diesen veränder-
ten Umständen der Zeugen- und Sachverständigen-
eid als Mittel der Wahrheitsfindung in den Verfah-
rensordnungen trotzdem beizubehalten ist, wird im 
Rahmen der Gesamtreform der Verfahrensordnungen 
eingehend geprüft und dann entschieden werden 
müssen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Schmude (SPD) : Verstehe ich Sie richtig, 
Herr Staatssekretär, daß nicht beabsichtigt ist, ent-
sprechend dem Anerkennungsverfahren für Kriegs-
dienstverweigerer nun auch in die Verfahrensge-
setze ein Art Anerkennungsverfahren für Eidesver-
weigerer aus Gewissensgründen aufzunehmen? 
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Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Sie haben mich 
völlig richtig verstanden, Herr Kollege Schmude; 
ich würde das auch für falsch halten. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine zweite Zu-
satzfrage. 

Dr. Schmude (SPD) : Herr Staatssekretär, wenn 
die bloße Mitteilung solcher Gewissensgründe ge-
nügt, ist dann noch eine Regelung praktikabel, die 
gleichwohl im Prinzip die Beibehaltung des Eides 
vorsieht? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Das wird geprüft 
werden müssen, weil durch die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts tatsächlich neue und 
veränderte Umstände eingetreten sind. Dabei muß 
man berücksichtigen, daß wir durch diesen Beschluß 
des Verfassungsgerichts natürlich veranlaßt und ge-
zwungen sind, auch im Strafgesetzbuch die Eides

-

delikte zu verändern. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Dr. Schmude (SPD) : Wird die Bundesregierung, 
Herr Staatssekretär, bei ihrer Prüfung ein Verfah-
ren in Betracht ziehen, das etwa als Verpflichtungs-
verfahren zur besonders wahrheitsgemäßen Aussage 
bezeichnet werden könnte und ohne spezielle Be-
teuerungsformel des Zeugen oder Sachverständigen 
diesem die gesteigerte Wahrheitspflicht auferlegt? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Ich meine, wir müs-
sen eine Beteuerungsformel finden, die den Zeugen 
oder Sachverständigen veranlaßt, in besonderer 
Weise den Wahrheitsgehalt seiner Aussage zu be-
teuern. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine letzte Zusatz-
frage. 

Dr. Schmude (SPD) : Darf ich an Stelle einer 
Bitte die Frage noch einmal so formulieren, ob von 
der Bundesregierung nicht wenigstens in Betracht 
gezogen werden wird, von einer Beteuerung ganz 
abzusehen und statt dessen ein besonderes Ver-
pflichtungsverfahren zur wahrheitsgemäßen Aus-
sage vorzusehen? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege 
Schmude, wir sind erst am Beginn unserer Über-
legungen, und wir werden Ihre als Frage formulierte 
Bitte selbstverständlich in unsere Erwägungen mit 
einbeziehen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wir kommen zum 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung. Ich rufe die Frage 37 des Abgeord-
neten Varelmann auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß das Bundesversiche

-

rungsamt weiterhin hartnäckig bei den Landesversicherungs-
anstalten darauf drängt, die Dritte Bemessungsverordnung zu 
beachten — dies würde z. B. bei der LVA Oldenburg-Bremen 
zu einer Haushaltskürzung von 4 Millionen DM führen —
wodurch die Streichung bzw. Kürzung der Beihilfe für Zahn

-

ersatz ausgelöst wird, und ist diese soziale Schlechterstellung 
im Zeitpunkt der Hochkonjunktur und höherer Beitragseinnahmen 
in der Rentenversicherung vertretbar? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Präsident, wegen des Sachzusammenhangs würde 
ich beide Fragen gern gemeinsam beantworten. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Einverstanden! 
Dann rufe ich auch die Frage 38 des Abgeordneten 
Varelmann auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, die veränderte Finanzlage der 
Rentenversicherung durch die Dritte Bemessungsverordnung vom 
26. Oktober 1971 so zu ändern, daß die Landesversicherungs-
anstalten ihren Aufgaben gerecht werden können und nicht zum 
Abbau ihrer Leistungen gezwungen werden? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, der Gesetzgeber sah sich auf Grund der 
Verhältnisse vor Erlaß des Dritten Rentenversiche-
rungs-Änderungsgesetzes veranlaßt, dafür zu sor-
gen, daß sämtliche Versicherungsträger der Renten-
versicherung der Arbeiter gleichmäßig mit den 
Finanzmitteln ausgestattet werden, die notwendig 
sind, um die Durchführung von Gesundheitsmaßnah -
men sicherzustellen. Die Bemessungsverordnungen 
dienen daher gerade dem Ziel, einen Abbau von Lei-
stungen durch einzelne Anstalten zu verhindern. Bei 
Erlaß der bisherigen Bemessungsverordnungen wur-
den besondere Aufwendungen, die aus einer Erwei-
terung der Aufgaben der Versicherungsträger oder 
durch Verwaltungsmehrarbeit entstanden, ebenso 
berücksichtigt wie die Entwicklung der Beitragsein-
nahmen. Deshalb sind die in sämtlichen Bemessungs-
verordnungen für das kommende Kalenderjahr aus-
gewiesenen Beträge im Hinblick auf die Entwicklung 
der Beitragseinnahmen in der jeweils folgenden Be-
messungsverordnung aktualisiert worden. 

Diese Aktualisierung hatte im übrigen bisher zur 
Folge, daß die Versicherungsträger im allgemeinen 
Mittel in einer Höhe zur Verfügung hatten, die nicht 
in vollem Umfang benötigt wurde. Bis zum Erlaß der 
Vierten Bemessungsverordnung, die zur Zeit in mei-
nem Hause vorbereitet wird, haben sich sämtliche 
Versicherungsträger in dem von der Dritten Bemes-
sungsverordnung gesteckten Rahmen zu bewegen. 
Dafür hat, wie ich bereits auf Ihre frühere Anfrage 
in der Fragestunde am 24. Februar dieses Jahres 
deutlich gemacht habe, im Falle der LVA Oldenburg

-

Bremen das Bundesversicherungsamt als Aufsichts-
behörde Sorge zu tragen. 

Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich noch folgendes 
anfügen. Die Vierte Bemessungsverordnung wird 
— das ist heute schon abzusehen — den für das 
Jahr 1972 festgelegten Gesamtbetrag infolge der 
steigenden Beitragseinnahmen erhöhen. In welchem 
Umfang dadurch der finanzielle Spielraum einzelner 
Versicherungsträger erweitert wird, läßt sich erst 
nach Abschluß der für den Erlaß der Vierten Be-
messungsverordnung vorgeschriebenen Anhörung 
des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger 
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verbindlich feststellen. Mit dem Erlaß der Vierten 
Bemessungsverordnung ist — wie in den Vorjah-
ren — nach der ersten Sitzung des Bundesrates nach 
der Sommerpause zu rechnen, da die Verordnung 
der Zustimmung dieses Organs bedarf. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage! 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
sind die Träger der Rentenversicherungen zur Zeit 
verpflichtet, den Krankenkassen davon Kenntnis 
zu geben, daß zu befürchten ist, daß die Zuschüsse 
für Zahnersatz nicht in voller Höhe gezahlt werden 
können? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ich habe in der Fragestunde am 24. Fe-
bruar dieses Jahres zu den Fragen des Zahnersatzes 

• ausführlich Stellung genommen und auch darauf 
hingewiesen, daß es sich hierbei um Aufgaben und 
Fragen handelt, die von der Selbstverwaltung zu 
entscheiden sind. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
die Selbstverwaltung ist ja aber gezwungen, sich 
im Rahmen der Richtlinien zu bewegen. Wenn man 
nun erkennt, daß nur beim Zahnersatz eine Kürzung 
möglich ist, ist damit der Spielraum der Handlung 
doch sehr eingeschränkt. 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Das 
weiß ich eben nicht. Zu Ihrer Annahme, daß der 
Versicherungsanstalt, die Sie im Auge haben, nur 
eine Kürzung beim Zahnersatz möglich ist, könnte 
ich nur Stellung nehmen, wenn Sie Unterlagen bei-
brächten, aus denen ich dies im einzelnen ersehen 
könnte. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ist der Bundesregierung bekannt, daß verschiedene 
Krankenkassen auf Grund der Sachlage zu einer 
Beitragserhöhung gezwungen sind? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, das ist ein Thema, das in einem anderen 
Zusammenhang zu diskutieren wäre. Das hat mit 
der 4. Bemessungsverordnung zur Rentenversiche-
rung nichts zu tun. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Härzschel. 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
es denkbar, daß das Bundesversicherungsamt bei 
der Zustimmung zum Haushalt der Landesversiche

-

rungsanstalten eine härtere Haltung einnimmt, als 
es einzelne Landesaufsichtsbehörden tun? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, das nehme ich nicht an. Ich gehe davon 
aus, daß die Aufsichtsinstanzen ihre Aufgaben nach 
Gesetz und sonstigem Recht wahrnehmen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
durch die Bemessungsverordnungen die Versicherten 
der Landesversicherungsanstalten schlechtergestellt 
als die Versicherten der Bundesversicherungsan-
stalt? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Soziaordnung, Sie 
wissen, daß Sie mit dieser Frage in das Grundsatz-
thema des Dritten Rentenversicherungs-Änderungs-
gesetz hineingeraten. Wir haben dieses Rentenver-
sicherungs-Änderungsgesetz im Deutschen Bundes-
tag damals mit großer Mehrheit beschlossen, um 
damit die Voraussetzungen für die längerfristige 
Finanzierung der Rentenversicherung sicherzustel-
len. Sie wissen aus den Ausschußberatungen, wie 
intensiv uns die Fragen der Bemessungsverordnung, 
des Finanzausgleichs und der gesamten Finanzaus-
stattung der Rentenversicherungsträger beschäftigt 
haben. Ich kann dieses Thema hier nicht in allen 
Einzelheiten aufgreifen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Fragen 39 und 
40 der Abgeordneten Frau Eilers werden schriftlich 
beantwortet. Die Antworten werden als Anlagen ab-
gedruckt. 

Dann rufe ich die Frage 41 des Herrn Abgeord-
neten Wawrzik auf: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß beim Ausschei-
den eines Mitglieds aus einem Organ der Selbstverwaltung der 
Krankenversicherung der frei gewordene Platz aus dem Bereich 
der Stellvertreter besetzt werden muß, oder ist es möglich, daß 
ein Nachfolger bestimmt werden kann, der zu den Selbstver-
waltungswahlen nicht kandidiert hat? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, das Selbstverwaltungsrecht enthält keine 
Vorschrift, daß der Nachfolger eines vorzeitig aus-
geschiedenen Organmitglieds aus dem Kreis der 
Stellvertreter bestimmt werden muß. Zum Nach-
folger kann auch jede andere wählbare Person be-
stimmt werden, unabhängig davon, ob sie für eine 
Organmitgliedschaft bereits kandidiert hat. Das 
Selbstverwaltungsgesetz sieht in dieser Beziehung 
keine Einschränkung vor. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Wawrzik (CDU/CSU) : Hält die Bundesregierung 
dieses mögliche Verfahren von der Sache her noch 
für richtig? 
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Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, mein Eindruck ist, um das freimütig zu 
sachen, daß dieses Verfahren sich seinerzeit auf 
Grund der Bedürfnisse der Praxis so entwickelt hat 
und daher auch in die Gesetzgebung eingegangen 
ist. Dieser mein Eindruck hat sich auch dadurch 
erhärtet, daß insbesondere bei den Vorarbeiten zu 
der jetzt dem Bundestag vorliegenden achten No-
velle zum Selbstverwaltungsgesetz weder von dem 
in unserem Hause gebildeten Arbeitskreis „Selbst-
verwaltung" noch bei den Beratungen dieses Ge-
setzentwurfs mit den Spitzenverbänden der Sozial-
versicherungsträger, den Tarifvertragsparteien und 
den Ländern eine Änderung des Selbstverwaltungs-
gesetzes in dieser Hinsicht an uns herangetragen 
worden ist. Aber ich bin der Meinung — um das 
hinzuzufügen, Herr Kollege —, daß wir die von 
Ihnen aufgeworfene Frage im Zusammenhang mit 
diesem achten Änderungsgesetz bei den parlamen-
tarischen Beratungen behandeln können. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage 42 des 
Abgeordneten Seefeld wird schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Frage 43 des Abgeordneten Härzschel: 
Wieviel tödliche Unfälle gab es im vergangenen Jahr im 

häuslichen Bereich, und was hat die Bundesregierung zur Er-
forschung der Ursachen und zur Verhütung getan? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege Härzschel, Sie haben zwar eine kurze 
Frage gestellt, aber sie betrifft ein weites Feld, und 
ich darf mir erlauben, etwas ausführlicher darauf 
einzugehen. 

Zahlenangaben über tödliche Unfälle im gesamten 
häuslichen Bereich liegen für das Jahr 1971 nicht 
vor. Die bisher veröffentlichten Unfallzahlen be-
ruhen auf Erhebungen von sechs Statistischen Lan-
desämtern, die einen Bevölkerungsanteil von 70 % 
der gesamten Bundesrepublik erfassen und auf die 
Gesamtbevölkerung hochgerechnet worden sind. 
Die letzte Hochrechnung für das Jahr 1969 ergab 
etwa 11 000 tödliche Unfälle. Es kann davon aus-
gegangen werden, daß diese Zahl ihrer Größen-
ordnung nach auch für das Jahr 1971 zutrifft. 

Exakte Angaben stehen der Eigenunfallversiche-
rung seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die 
Unfallversicherung für Schüler und Studenten sowie 
Kinder in Kindergärten am 1. April 1971 für diesen 
Personenkreis zur Verfügung. Danach ereigneten 
sich bei Schülern, Studenten und Kindern in Kin-
dergärten vom 1. April 1971 bis zum 31. Dezember 
1971 insgesamt 290 826 Unfälle, von denen 166 töd-
lich verliefen. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfall-
forschung hat ein statistisches System zur perio-
dischen Ermittlung von Unfällen im Bereich Heim 
und Freizeit entwickelt. Dieses System wird zur 
Zeit in einem Bundesland durch eine Repräsentativ-
umfrage bei der Bevölkerung erprobt. Bei Bewäh-
rung des Systems ist eine bundesweite Umsetzung 
vorgesehen. Auf der Grundlage der ausgewerteten 

Forschungsergebnisse sollen dann weitere gezielte 
Unfallverhütungsmaßnahmen eingeleitet werden. 

Einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung der Un-
fälle im häuslichen Bereich liefert das Gesetz über 
technische Arbeitsmittel. Von unserem Hause sind 
inzwischen 529 Sicherheitsstandards und Regeln für 
technische Arbeitsmittel bezeichnet worden, durch 
die u. a. auch Haushaltsgeräte, Sport- und Bastel-
geräte sowie Spielzeug erfaßt werden. Die sicher-
heitstechnischen Festlegungen, deren Katalog lau-
fend erweitert wird, sind vom Hersteller zu beach-
ten. Vom Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung sind inzwischen 13 Prüfstellen für tech-
nische Arbeitsmittel anerkannt worden. Die von die-
sen Prüfstellen erteilten Sicherheitszeichen geben 
dem Verbraucher die Möglichkeit, die angebotenen 
Geräte in sicherheitstechnischer Hinsicht zu beurtei-
len. Um einer möglichen Vielfalt von Sicherheitszei-
chen vorzubeugen, wurde mit Unterstützung des 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung im. 
Jahre 1972 eine Trägergemeinschaft „Sicherheitszei-
chen" gegründet, die ein einheitliches Sicherheitszei-
chen einführen und für dessen Verbreitung sorgen 
wird. 

Eine entscheidende Voraussetzung für die Einwir-
kung auf den außerbetrieblichen Bereich ist durch 
das Gesetz über die Unfallversicherung für Schüler, 
Studenten und Kindergärten geschaffen worden. Da-
durch haben die gemeindlichen Unfallversicherungs-
träger echte Kompetenzen für die Unfallverhütung 
in diesem Bereich erhalten. Sie erarbeiten in enger 
Zusammenarbeit mit unserem Haus und der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung Un-
fallverhütungsvorschriften und Richtlinien für Schu-
len und Kindergärten; es werden Sicherheitsbeauf-
tragte für die Ausbildungsstätten bestellt; die Be-
ratung und Überwachung der Ausbildungsinstitute 
durch die technischen Aufsichtsdienste der gemeind-
lichen Unfallversicherungsträger wird organisiert. 

Darüber hinaus wurde auf Veranlassung des Bun-
desministeriums für Arbeit und Sozialordnung bei 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Arbeitssicherheit 
ein Arbeitskreis „Schule und häuslicher Bereich" ge-
bildet, der die Aufgabe hat, alle Aktivitäten auf die-
sem Felde zu koordinieren, u. a. auch den Kontakt 
mit der Ständigen Konferenz der Kultusminister her-
zustellen. Die privaten Organisationen, Arbeitsge-
meinschaft „Sicherheit in Heim und Freizeit", die 
Aktion „Das sichere Haus" sowie die „Verbraucher-
zentrale Niedersachsen e. V." werden von der Bun-
desregierung finanziell gefördert. So hat z. B. die 
Arbeitsgemeinschaft „Sicherheit in Heim und Frei-
zeit" mit diesen Mitteln eine Broschüre „Sicher leben 
auch daheim" herausgegeben. 

Ich konnte hier, Herr Kollege, nur auf einige 
Schwerpunkte unserer Bemühungen zur Unfallver-
hütung im häuslichen Bereich hinweisen. Im übri-
gen darf ich auf meine ausführliche Antwort in der 
gleichen Sache Bezug nehmen, die ich in der Frage-
stunde am 17. März dieses Jahres dem Kollegen Ze-
bisch gegeben habe. Ich würde es im übrigen begrü-
ßen, Herr Kollege, wenn Gelegenheit gegeben wer-
den könnte, dieses wichtige Thema im sozialpoliti-
schen Ausschuß des Bundestages im einzelnen zu er-
örtern und zu vertiefen. 
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Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, für 
das Angebot danke ich. 

Darf ich Sie fragen: Ist die Bundesregierung der 
Meinung, daß angesichts der erschreckend hohen 
Zahl von tödlichen Unfällen diesem Problemkreis 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muß und 
daß wir detaillierteres statistisches Material benöti-
gen? Wenn ich bedenke, welcher Aufwand im ge-
werblichen Bereich für die Unfallverhütung unter-
nommen wird, bin ich der Meinung, daß wir hier 
noch einen sehr großen Nachholbedarf haben. 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, diese Auffassung teile ich. Es wird auch 
eine Aufgabe der neuen Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Unfallforschung sein, diesem Fragenkreis 
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Im übrigen habe ich darauf hingewiesen, welche 
Anstrengungen zur Zeit gemacht werden, um zu 
einer besseren Statistik zu kommen und für die 
Zukunft aussagekräftigere Unterlagen zur Hand zu 
haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Härzschel (CDU/CSU) : Darf man damit rechnen, 
daß die Bundesregierung dem Parlament oder dem 
Ausschuß in absehbarer Zeit konkrete Vorschläge 
vorlegt? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, das werden wir im Ausschuß näher er-
örtern können. Im übrigen habe ich den Eindruck — 
das darf ich hinzufügen —, daß auch schon meine 
heutige Antwort eine Reihe konkreter Perspektiven 
für die Arbeit in diesem Bereich enthält. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 44 des Ab-
geordneten Dr. Früh: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Ausbildungsbeihilfen für 
Landwirte, die einen anerkannten Beruf, vorab den Meister 
anstreben, nur zögernd oder gar nicht gewährt werden, obwohl 
solche Hilfen in Höhe zwischen 240 bis 522 DM in der Broschüre 
„Das System der sozialen Sicherheit für die deutsche Landwirt-
schaft" von der Bundesregierung zugesichert werden? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Präsident, ich würde gern die beiden Fragen des 
Herrn Abgeordneten Dr. Früh gemeinsam beant-
worten. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Einverstanden! 
Dann rufe ich auch die Frage 45 des Abgeordneten 
Dr. Früh auf: 

Ist die Begründung verschiedener Arbeitsämter zulässig, daß 
eine Ausbildungsbeihilfe deshalb nicht gewährt werden könnte, 
weil nach dem erreichten Ausbildungsziel eine selbständige Be-
triebsleiterexistenz anzunehmen sei? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Die 

in der Broschüre „Das System der sozialen Sicher-
heit für die deutsche Landwirtschaft" genannten 
Zuschüsse werden nach § 40 des Arbeitsförderungs-
gesetzes für die in der Regel erstmalige Berufs-
ausbildung in Betrieben oder überbetrieblichen Ein-
richtungen gewährt. Die Heranbildung zum Meister 
gehört dagegen zum Bereich der beruflichen Fort-
bildung, die nach den Vorschriften des Arbeits-
förderungsgesetzes mit weit höheren Leistungen in 
Form des Unterhaltsgeldes sowie der Erstattung der 
Lehrgangsgebühren, Lernmittel, Fahrkosten u. a. 
gefördert wird. Bisher selbständig oder unselbstän-
dig tätig gewesene Landwirte, die sich zum Land-
wirtschaftsmeister fortbilden wollen, erhalten diese 
höheren Leistungen, wenn sie anschließend eine 
Tätigkeit als unselbständiger Meister, z. B. als Ver-
walter, aufnehmen wollen. 

Hat allerdings ein Landwirt die Absicht, im An-
schluß an die Fortbildungsmaßnahme als selbstän-
diger Betriebsleiter tätig zu werden, handelt es 
sich nach Auffassung der Bundesanstalt um eine 
„auf die Zwecke eines Betriebes" ausgerichtete 
Maßnahme, die gemäß § 43 Abs. 2 des Arbeits-
förderungsgesetzes im allgemeinen nicht gefördert 
werden kann. Außerdem sind in der Mehrzahl die-
ser Fälle keine Beiträge zur Bundesanstalt für 
Arbeit geleistet worden; dies ist gemäß § 42 des 
Arbeitsförderungsgesetzes ebenfalls Voraussetzung 
für die Gewährung der Leistungen. 

Sollten Ihnen, Herr Kollege, Einzelfälle bekannt-
geworden sein, die Ihrer Meinung nach zu Unbillig-
keiten geführt haben, so wäre ich Ihnen für eine 
Mitteilung dankbar. Ich werde dann selbstverständ-
lich eine Überprüfung der Angelegenheit in Zu-
sammenarbeit mit der Bundesanstalt veranlassen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Früh (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ich 
darf Ihnen für den letzten Satz danken und möchte 
nur die Frage anfügen: Halten Sie es nicht für mög-
lich, daß sich im Laufe der Ausbildung bei jeman-
dem, der sich vorgenommen hat, selbständiger Be-
triebsleiter zu werden, auf Grund des oft sehr 
raschen Strukturwandels der Landwirtschaft am 
Ende herausgestellt, daß er dieses Berufsziel nicht 
mehr realisieren kann, so daß dann doch die Förde-
rungsbedingungen für ihn zutreffen würden? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ich bin mir des Problems bewußt. Ich darf 
bei aller Zurückhaltung hinzufügen, daß dies auch 
bereits Gegenstand der Beratungen zwischen unse-
rem Hause und der Bundesanstalt für Arbeit gewe-
sen ist. So ist auch mein Hinweis zu verstehen, mir 
Einzelfälle mitzuteilen, weil das ein Anlaß sein 
könnte, das Gespräch noch einmal aufzunehmen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Dr. Früh (CDU/CSU) : Ich darf also davon aus-
gehen, Herr Staatssekretär, daß nicht wegen Über- 
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Dr. Früh 
schreitung der vorgesehenen Mittel gerade solche 
Fälle mit Absicht schlechter behandelt werden? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Ich 
werde diesen Gesichtspunkt in die Erörterung mit 
einbeziehen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Horstmeier (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wird es so sein, daß bei einer Ausbildung zum 
Selbständigen Mittel für Fortbildung und Ausbil-
dung nach dem Arbeitsförderungsgesetz nicht ge-
währt werden? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ich habe diese Frage in meiner Hauptant-
wort unter Hinweis auf die betreffenden Paragra-
phen des Arbeitsförderungsgesetzes behandelt, aber 
hinzugefügt, daß darüber zwischen der Bundesan-
stalt, die das im einzelnen zu regeln hat, und unse-
rem Hause gesprochen worden ist, vor allem im Hin-
blick darauf, daß auch solche Kursteilnehmer be-
troffen sein können, die vorher unselbständig tätig 
waren und damit zu dem Kreis der Versicherten ge-
hört haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 46 des Ab-
geordneten Susset: 

Trifft es zu, daß Arbeitsämter umschulungswilligen Landwirten 
größere Schwierigkeiten in der finanziellen Förderung bereiten, 
wenn diese Landwirte nicht in die Berufe umschulen wollen, die 
in dem betreffenden Arbeitsamtsbezirk gefragt sind? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Ich 
würde die beiden vom Abgeordneten Susset gestell-
ten Fragen gern gemeinsam beantworten. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Einverstanden! Ich 
rufe also auch die Frage 47 des Abgeordneten Susset 
auf: 

Hält die Bundesregierung diese Handhabung für gerechtfertigt, 
und ist sie der Ansicht, daß auf diesem Wege die immer wieder 
geforderte Strukturverbesserung in der Landwirtschaft vorange-
bracht wird? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Der 
Bundesregierung ist bisher nicht bekanntgeworden, 
daß die Arbeitsämter umschulungswilligen Land-
wirten Schwierigkeiten hinsichtlich der finanziellen 
Förderung bereiten. Die Bundesanstalt für Arbeit 
hat vielmehr wiederholt auf ihre Bemühungen hin-
gewiesen, den umschulungswilligen Landwirten bei 
der beruflichen Neuorientierung zu helfen. Umfang-
reiche Werbeaktionen, insbesondere die in allen 
ländlichen Problemgebieten intensiv durchgeführte 
Informationsaktion „ 3W" — d. h. „Wissen, Wollen, 
Weiterkommen" —, machen dies deutlich. 

Bei der Förderung des einzelnen Landwirts sind 
seine persönliche Eignung und Neigung sowie die 
arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit der Umschu

-

lung entscheidend, d. h. insbesondere welche Zu-
kunftsaussichten der gewählte Beruf hat. Dabei wer-
den nicht nur die in dem betreffenden Arbeitsamts-
bezirk gefragten Berufe in Betracht gezogen. Die 
Bundesanstalt hat ihre Dienststellen vielmehr aus-
drücklich darauf hingewiesen, daß grundsätzlich auf 
das gesamte Bundesgebiet abzustellen ist. Im Einzel-
fall ist nach den Durchführungsanweisungen der 
Bundesanstalt entscheidend, daß nach abgeschlosse-
ner Umschulung mit einer Arbeitsmöglichkeit in dem 
Gebiet zu rechnen ist, in dem der Umschüler seine 
beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten verwerten 
will oder kann. Je nach der Wahl des Berufs wird 
die Förderung wegen des engen Zusammenhangs 
zwischen beruflicher und räumlicher Mobilität gége-
benenfalls auch von der Umzugsbereitschaft des Um-
schülers abhängen. 

Sollten Ihnen Fälle bekanntgeworden sein, in 
denen Schwierigkeiten aufgetreten sind, wäre ich 
Ihnen für eine entsprechende Nachricht dankbar. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Susset (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, dann 
trifft es also nicht zu, was teilweise behauptet wird, 
daß die Arbeitsämter in der Berufsförderung Schwie-
rigkeiten machen, weil die einkalkulierten Mittel 
nicht ausreichen? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ich will von dieser Stelle aus nicht sagen, 
daß es nirgendwo eine Schwierigkeit bei der Bewil-
ligung der Mittel für die Teilnahme an einem sol-
chen Kurs gegeben hat. Deshalb auch meine Bitte, 
mir solche Fälle mitzuteilen, die Veranlassung zu 
Ihrer Frage gegeben haben. Sie können davon aus-
gehen, daß unser Haus der Umschulung und der 
Fortbildung der in der Landwirtschaft Tätigen große 
Bedeutung beimißt und daß wir diese Fälle ernsthaft 
aufnehmen werden, um ihnen nachgehen zu können. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wir kommen nun 
zu den Fragen aus dem Geschäftsbereich des Bun-
desministers der Verteidigung. 

Zuerst rufe ich die Frage 48 des Abgeordneten Dr. 
Oetting auf: 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung Lastkraftwagen der 
Bundeswehr, die ihre Kilometerleistung bis zur Grundüberholung 
noch nicht erreicht haben, verschrotten und dafür neue Last-
wagen einkaufen will, wenn die Grundüberholung nach Aussagen 
der einschlägigen Industrie den Lastkraftwagen wieder neuwertig 
macht und billiger ist als die Neuanschaffung? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Präsident! 
Herr Kollege Dr. Oetting! Die von Ihnen angespro-
chene Grundüberholung der Lastkraftwagen ist Teil 
der Depotinstandsetzung. Sie dient der vorbeugen-
den systematischen Materialerhaltung und soll da-
mit die Lebensdauer des Materials verlängern. Der 
Zeitpunkt der Grundüberholung richtet sich nach 
festgelegten Betriebsleistungsgrenzen, die z. B. bei 
dem LkW von 5 t 70 000 km und bei LkW von 10 
bis 25 t 60 000 km betragen. Von diesen Grenzen 
wird nur dann abgewichen, wenn die Instandsetzung 
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Parlamentarischer Staatssekretär Berkhan 
nach dem Urteil der zuständigen Instandsetzungs-
fachleute wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist. 
Dies trifft fast nur bei Unfallfahrzeugen zu. 

Voraussetzung für die Aussonderung von Last-
kraftwagen der Bundeswehr — damit komme ich 
zum Kern Ihrer Frage — ist das Vorliegen des Gut-
achtens einer Aussonderungskommission, in dem 
die Instandsetzungswürdigkeit des Fahrzeugs aus-
drücklich verneint werden muß. In diesem Gutachten 
werden u. a. der Zustandswert des Fahrzeugs und 
die Instandsetzungskosten berücksichtigt. Die Be-
wertung dieser Einzelfaktoren stellt sicher, daß 
einerseits eine schadensbedingte Aussonderung in 
den Fällen unterbleibt, wo die Instandsetzung noch 
wirtschaftlich ist, und andererseits Vermögensschä-
den des Bundes durch unwirtschaftliche Aufwendun-
gen vermieden werden. Die Bundesregierung beab-
sichtigt nicht, künftig von diesen Aussonderungs-
grundsätzen abzuweichen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Dr.-Ing. Oetting (SPD) : Herr Staatssekretär, 
können Sie mir mitteilen schriftlich oder jetzt 
hier im Hause —, aus welchen Personen sich diese 
Gutachterkommission zusammensetzt und unter 
welchen Umständen sie tätig wird? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, ich 
werde Ihnen das schriftlich mitteilen. Ich habe hier 
die Durchführungsbestimmungen für die Depotin-
standsetzung und das komplizierte Formular, auf 
welchem das Gutachten verfertigt wird. Ich kann 
Ihnen im Moment nicht im einzelnen sagen, wie sich 
die Kommission zusammensetzt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Schmidt (Braunschweig) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, ist nicht zu befürchten, daß die Aussonderungs-
anforderungen seitens der Kommission zu groß-
zügig ausgelegt werden? Sollte man hier nicht auch 
einmal die Herstellerfirma hören und deren fach-
männischen Rat dazu gleichfalls zur Kenntnis neh-
men? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, ich 
meine, die Herstellerfirmen sollten wir nicht hören. 
Aber wir haben einen Beraterkreis von Sachverstän-
digen aus Firmen — Sie werden es mir ersparen, 
hier die Namen und die Firmen zu nennen —, der 
uns in diesen Fragen zureichend berät. Die In-
dustrie ist also vertreten. 

Zum anderen muß ich Ihnen sagen: es handelt 
sich hierbei um Fahrzeuge, die zum großen Teil 
länger als zehn Jahre, zu einem Teil 15 Jahre ge-
fahren werden. Ziehen Sie einmal den Vergleich 
zu Lastkraftwagen der Industrie oder des Trans-
portgewerbes: Sie wissen, daß derartige Fahrzeuge 
nach sieben, acht Jahren abgeschrieben sind und 
ausgemustert werden. 

Ich weiß natürlich den Hintergrund der Frage 
sehr wohl zu würdigen. Aber die in der Frage-
stunde gebotene Zurückhaltung legt es mir auf, hier 
nicht so deutlich zu antworten, wie ich gern möchte. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe die 
Frage 49 des Herrn Abgeordneten Cantzler auf: 

Welche Gründe hindern die Bundesregierung, die Sanitäts-
offiziere der Bundeswehr (vor allem Stabsarzt, Oberstabsarzt) 
dienstgradmäßig ihrer Besoldungsgruppe entsprechend (Stabs-
arzt — Major, Oberstabsarzt = Oberstleutnant) einzustufen, ob-
gleich bekannt ist, daß der Fehlbestand an Sanitätsoffizieren zum 
Teil auf diese unsachgemäße Einstufung zurückzuführen ist, und 
obgleich weiter bekannt ist, daß bei den Ärzten des Bundes-
grenzschutzes mit Erfolg eine solche Regelung — Dienstgrad = 
Besoldungsgruppe — geschaffen worden ist? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege 
Cantzler, die Möglichkeiten, die Sanitätsoffiziere 
künftig mit den Dienstgradabzeichen zu versehen, 
die auch ihrer Besoldungsgruppe entsprechen, wer-
den zur Zeit untersucht. Nach dem vorläufigen Un-
tersuchungsergebnis ist in Aussicht genommen, daß 
Stabsärzte künftig die Dienstgradabzeichen eines 
Majors und Oberstabsärzte die Dienstgradabzeichen 
eines Oberstleutnants erhalten, während Oberfeld

-

ärzte wie bisher die Dienstgradabzeichen eines 
Oberstleutnants tragen werden, jedoch durch ein 
modifiziertes Laufbahnabzeichen deutlich kenntlich 
gemacht werden sollen. 

Die Bundesregierung hofft, auch hierdurch einen 
weiteren Anreiz für den Sanitätsdienst der Bundes-
wehr zu schaffen, hier insbesondere für die Sani-
tätsoffizierslaufbahn. 

Ich darf abschließend darauf hinweisen, daß die 
Verwirklichung der in Aussicht genommenen Re-
gelung der Genehmigung des Herrn Bundesprä-
sidenten bedarf. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Cantzler (CDU/CSU) : Wann wird die Unter-
suchung zu Ende geführt sein? Die Untersuchungen 
laufen ja schon sehr lange. 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Ich kann Ihnen 
leider nicht sagen, wann die Untersuchung zu Ende 
geführt ist, weil dabei viele Personen und Gruppen 
gehört werden. Dienstgradabzeichen und Uniformen 
— das werden Ihnen die Kollegen des Verteidi-
gungsausschusses mitteilen — sind ein abendfül-
lendes Thema. Sie wissen, daß wir für die Ärzte 
jetzt gerade die Regelung getroffen haben, daß sie 
ihr besonderes Kennzeichen offen auf der Schulter 
tragen. Ich glaube zwar, daß wir alsbald — ich habe 
gelernt, daß das heißt: ohne schuldhafte Verzöge-
rung — die Untersuchung abschließen; ich möchte 
mich aber auf keinen Termin festlegen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Prinz zu Sayn-Wittgenstein

-

Hohenstein. 
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Prinz zu Sayn -Wittgenstein -Hohenstein 
(CDU/CSU) : Herr Parlamentarischer Staatssekretär, 
können Sie bei diesen Untersuchungen nicht auch 
die Erfahrungen, die beim Bundesgrenzschutzgesetz 
vorgelegen haben, mit verwerten? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Diese Erfahrun-
gen werden ununterbrochen mit verwertet, da wir 
in diesen Fragen sehr gute Querverbindungen zu 
dem Innenminister haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Hellige. 

Dr. Hellige (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
warum führt man bei uns nicht die Dienstgradbe-
zeichnungen des Heeres mit Zusatz ein, wie es in 
vielen anderen Armeen geschieht, also: Major der 
Medizin, Oberst der Intendanz, General der Zahn-
heilkunde? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Sehr geehrter 
Herr Dr. Hellige, der Vorschlag ist sehr interessant 
und wird sicher bei den Debatten eine Rolle spielen. 
Ich muß Sie allerdings auf folgendes aufmerksam 
machen. Unsere Armee hat auch eine Tradition, und 
die Sanitätsoffiziere hatten bei uns die gegenwär-
tigen Bezeichnungen schon zu Kaisers Zeiten. Ich 
weiß natürlich, daß Sie jetzt auf den Ausnahmezu-
stand verweisen. 

Ich kann nicht ganz einsehen, Herr Dr. Hellige, 
warum wir alles von anderen Armeen absehen soll-
ten. Ich könnte Ihnen ein paar Beispiele nennen, 
bei denen Sie als Abgeordneter sagen würden: Dies 
guckt lieber nicht ab. Ich möchte Ihnen jetzt die 
betreffende Nation nicht nennen; aber ich kenne 
eine Armee, die nur etwa ein Fünftel soviel Sol-
daten hat wie die Bundeswehr, aber zehnmal so 
viele Generale. Ich bin ganz sicher, wenn ich die-
sen Vergleich anstellte, würde der Haushaltsaus-
schuß mir sagen: Sie haben wohl nicht mehr alle — 
im Gehirn beieinander. Ich hätte mich beinahe ver-
sprochen, Herr Dr. Hellige. Ich bitte um Entschuldi-
gung, Herr Präsident. 

(Abg. Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohen

-

stein: Das Klima ist dort fruchtbarer!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Militärische Fragen 
scheinen es in sich zu haben. 

Ich rufe jetzt die Frage 50 des Herrn Abgeord-
neten Möhring auf: 

Trifft es zu, daß die „Arbeitsgemeinschaft der Reservisten-, 
Soldaten- und Traditionsverbände in Bayern (ARST)" (ein Zu-
sammenschluß, der zur Münchner Stadtratswahl in einem Flug-
blatt mit der Überschrift „Wehrpolitiker ins Münchner Rathaus / 
Soldaten als Stadträte / Gelingt die Solidarisierung aller Kame-
raden?" ausschließlich für Liste und Kandidaten der CSU warb) 
bei der Eröffnung des bayerischen Armeemuseums in Ingolstadt 
vom Verteidigungskreiskommando (VKK) 652 durch militärische 
Organisationshilfen unterstützt wurde? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Präsident 
und Herr Kollege Möhring, ich wäre Ihnen dank

-

bar, wenn ich die Fragen 50 und 51 gemeinsam be-
antworten dürfte. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Einverstanden. Ich 
rufe zusätzlich Frage 51 des Herrn Abgeordneten 
Möhring auf: 

Wie hoch ist gegebenenfalls die Summe der Steuergelder, die 
sich aus Geld- und Sachaufwand des VKK 652 an die für die 
CSU werbende ARST errechnen läßt? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege 
Möhring, aus Anlaß der Eröffnung des bayerischen 
Armeemuseums am 25. Mai 1972 in Ingolstadt hat 
die Arbeitsgemeinschaft der Reservisten-, Soldaten- 
und Traditionsverbände in Bayern  — ARST — am 
27. Mai 1972 einen sogenannten Soldatentag veran-
staltet. Dabei hat das Verteidigungskreiskommando 
VKK 652 die Organisation eines Vorbeimarsches je 
einer Ehrenkompanie der Bundeswehr, der franzö-
sischen und der amerikanischen Streitkräfte vor 
dem Befehlshaber des Wehrbereichs VI und dem 
Kommandierenden General des II. Korps übernom-
men. Zur Durchführung des Soldatentages wurden 
der ARST durch das Verteidigungskreiskommando 
652 weder Sach- noch Geldzuwendungen aus dem 
Bundeshaushalt gegeben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe Frage 52 
des Abgeordneten Pawelczyk auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, bis zur Fertigstellung von 
Landunterkünften für Angehörige der Bundesmarine auf die Un-
terkunftspauschale für Bordunterkünfte zu verzichten, um einen 
gewissen Ausgleich für wesentlich ungünstigere Wohnbedingun-
gen zu schaffen? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege Pa-
welczyk, ich darf zunächst kurz auf folgendes hin-
weisen: Zur Zahlung einer Unterkunftspauschale 
werden nur die Soldaten herangezogen, die nicht 
verpflichtet sind, in einer Gemeinschaftsunterkunft 
zu wohnen. Es handelt sich mithin ausschließlich um 
Soldaten, die freiwillig eine Gemeinschaftsunter-
kunft — Land- oder Bordunterkunft — in Anspruch 
nehmen. Im Hinblick darauf, daß von den zirka 
1 500 nichtbordpflichtigen Soldaten rund 1 100 im 
Heimathafen an Land wohnen, sind von der Zah-
lung einer Unterkunftspauschale für eine freiwillig 
in Anspruch genommene Bordunterkunft etwa 400 
Soldaten betroffen. 

Sie haben natürlich recht, Herr Kollege, wenn Sie 
darauf hinweisen, daß es nicht befriedigend ist, für 
eine Bordunterkunft noch eine Unterkunftspauschale 
zahlen zu müssen. Das Bundesministerium der Ver-
teidigung ist aber an die Bestimmungen der Bundes-
haushaltsordnung gebunden, wonach auch eine 
Bordunterkunft einen Sachbezug darstellt, der im 
Regelfall nur gegen angemessenes Entgelt gewährt 
werden darf. Eine Lösung dieses Problems wird 
letztlich nur dann möglich sein, wenn genügend 
Landunterkünfte zur Verfügung stehen. Wann dies 
der Fall sein wird, kann ich im Moment leider noch 
nicht sagen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 
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Pawelczyk (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
bereit, darauf hinzuwirken, daß die Bordunterkunft 
nicht mehr als Gemeinschaftsunterkunft angesehen 
wird? Auf diesem Wege könnte man auch finan-
zielle Erleichterung für diese Erschwernis anbieten. 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege 
Pawelczyk, darauf kann ich nicht hinwirken, weil 
wir an die Haushaltsordnung und an die Ordnungen, 
die sich an die Haushaltsordnung anschließen, ge-
bunden sind. Die Frage der Bordunterkunft ist aus-
drücklich geregelt. Ich verweise Sie darauf, daß bei 
der Regelung dieser Frage der Finanzminister, der 
ein entscheidendes Wort mitzusprechen hat, in etwa 
folgendes formuliert hat: „Ich halte es deshalb nicht 
für vertretbar, auf ein Entgelt für die Bordunter-
kunft auf Kriegsschiffen zu verzichten und das Ent-
gelt bei der Unterkunft auf Wohnschiffen nach ei-
genem Ermessen des Bundesministeriums der Ver-
teidigung abweichend von den ohnehin niedrigen 
Pauschsätzen festzusetzen. Die angestrebte Rege-
lung würde einer Besoldungsverbesserung gleich-
kommen, die im Besoldungsgesetz keine Stütze fin-
det und anderen Verwaltungszweigen Anlaß zur 
Berufung gäbe". 

Da der Verteidigungsminister hierfür nicht allein 
zuständig, sondern auf die Mitarbeit des Finanz- 
und des Innenministers angewiesen ist, kann ich 
Ihnen auf Ihre Frage keine Zusage geben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die zweite Zusatz-
frage. 

Pawelczyk (SPD) : Wenn ich Sie richtig ver-
stehe, sind Sie auch in Anbetracht der Tatsache, daß 
auf unabsehbare Zeit genügend Landunterkünfte 
nicht zur Verfügung stehen werden, nicht bereit, 
hier eine Initiative gegenüber dem Finanzminister 
zu entwickeln. 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, das 
„auf unabsehbare Zeit" haben Sie eingeführt. Ich 
habe nur gesagt, ich möchte keinen Termin dafür 
nennen, wann zureichend Landunterkünfte zur Ver-
fügung stehen, wann also für die 400 in Frage kom-
menden Marinesoldaten eine Verbesserung eintre-
ten kann. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Cramer. 

(Abg. Pawelczyk: Herr Präsident, der zwei

-

te Teil meiner Frage war noch nicht be

-

antwortet!) 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Ich habe ja er-
klärt, daß ich keine Initiative ergreifen werde. 

Cramer (SPD) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen be-
kannt, daß in Wilhelmshaven unter Aufbietung 
erheblicher finanzieller Mittel vorbildliche Land

-

unterkünfte für Marinesoldaten geschaffen worden 
sind, die jetzt von anderen Dienststellen für Ver-
waltungszwecke, also zweckentfremdet verwendet 
werden, und was sagen Sie dazu? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Dies steht zwar 
nicht im Zusammenhang mit der gestellten Frage, 
aber Herr Kollege Cramer, ich wäre Ihnen dankbar, 
wenn Sie mir diese Fälle mitteilten. Ich würde dann 
der Sache nachgehen. Muß ich dabei davon aus-
gehen, daß dort Büros eingerichtet worden sind, 
oder wohnen dort Verwaltungsanstellte der Marine? 

Vizepräsident Dr. Schmid: Sie haben keine 
Zusatzfrage mehr, Herr Kollege Cramer; Sie haben 
nur eine. 

Ich rufe Frage 53 des Abgeordneten Haase (Kel-
linghusen) auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Aufsatz von Helmut 
Schelsky in der „Frankfurter Allgemeinen" vom 10. Dezember 
1971 „Die Strategie der Systemüberwindung", der mit dem in der 
Verantwortung der Redaktion stehenden Zwischentitel „Der lange 
Marsch durch die Institutionen" in der „Information für die 
Truppe", Heft 3/1972, veröffentlicht wurde, und sieht die Bundes-
regierung diesen Aufsatz als sachliches Material für die staats-
bürgerliche Bildung der Soldaten der Bundeswehr, insbesondere 
der Wehrpflichtigen an? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Auch hier, Herr 
Präsident und Herr Kollege Haase, wäre ich dank-
bar, wenn ich die Fragen im Zusammenhang beant-
worten dürfte. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Der Fragesteller 
ist einverstanden. Dann rufe ich auch die Frage 54 
des Abgeordneten Haase (Kellinghusen) auf: 

Stimmt die Bundesregierung der Behauptung von Schelsky zu, 
daß die strategische Einheit „linker Radikalismus" von der Deut-
schen Kommunistischen Partei und ihrer universitären Unter-
organisation „Spartakus" über die verschiedensten anarchisti-
schen Gruppen bis hin zur Führung der Jungsozialisten („Jusos") 
und gewichtigen Teilen der Jungdemokraten („Judos") reicht und 
daß „diese Strategen legal handeln, wenn auch ihre Legalität 
der Hitlers vor der Machtergreifung entspricht", und sieht 
nicht die Bundesregierung die Gefahr, daß ein Abgleiten wei-
terer Teile der jungen Generation in Richtung auf den Anar-
chismus durch derartige diffamierende Pauschalierungen in 
einem politischen Informationsorgan des Führungsstabs mit Nach-
druck gefördert wird? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Die Veröffent-
lichung von Aufsätzen in der „Information für die 
Truppe" ist Bestandteil der Informationsarbeit, die 
mit dem Ziel der staatsbürgerlichen Unterrichtung 
in der Bundeswehr seit Jahren geleistet wird. Dazu 
gehört auch die Veröffentlichung von Diskussions-
beiträgen, auf die eine kontroverse Reaktion 
erwartet werden muß; denn die Einübung der Dis-
kussionsfähigkeit ist ein elementarer Bestandteil 
jeder staatsbürgerlichen Unterrichtung, auch in der 
Bundeswehr. Von dieser Diskussion geben ein Bei-
spiel die kritischen Beiträge zu dem von Ihnen 
erwähnten Aufsatz, die ebenfalls in der „Infor-
mation für die Truppe" veröffentlicht worden sind. 

Wenn in der „Information für die Truppe", Herr 
Kollege, nur Texte publiziert würden, denen die 
Bundesregierung einschränkungslos zustimmt, so 
müßte sich — lassen Sie mich das etwas überspitzt 
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Parlamentarischer Staatssekretär Berkhan 
sagen — die politische Bildungsarbeit in der Truppe 
im wesentlichen auf die Wiedergabe amtlicher 
Erklärungen, die bereits an anderer Stelle ver-
öffentlicht worden sind, reduzieren. Ich bin nicht 
der Meinung, daß durch den Abdruck derartiger 
Aufsätze ein Abgleiten in den Anarchismus weite-
rer Teile der jungen Generation gefördert wird. 
Ich bin vielmehr der Auffassung, daß man die 
Kritikfähigkeit der Jugend unseres Landes nicht 
unterschätzen sollte. 

(Beifall.) 

Haase (Kellinghusen) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, darf ich Ihrer Antwort entnehmen, daß Sie in 
Zukunft auch bereit sind, kritische Diskussionsbei-
träge aus anderer Richtung in der „Information für 
die Truppe" zu veröffentlichen, und darf ich gleich-
zeitig fragen, ob ich Ihrer Antwort entnehmen darf, 
daß kritische Beiträge zur Diskussion in der „Infor-
mation für die Truppe" ohne Überprüfung des Sach-
inhalts veröffentlicht werden? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Ihre zweite Frage 
kann ich verneinen. Natürlich überprüfen wir den 
Sachinhalt. Die Redaktion ist ja gerade dafür zu-
ständig, den Sachinhalt zu überprüfen. 

Daß wir auch kritische Diskussionsbeiträge ver-
öffentlichen, sehen Sie in der „Information für die 
Truppe" Nr. 7/72. Dort äußern sich ein Oberleut-
nant, ein Stabsunteroffizier der Reserve, ein Ge-
freiter und ein Oberstleutnant zu dem von Ihnen 
angeführten Aufsatz, und sie äußern sich in der 
Regel alle kritisch. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Walkhoff. 

Walkhoff (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
mit mir der Meinung, daß Personen, die so argumen-
tieren wie diejenigen, die Hitler die Machtergrei-
fung erleichterten, nicht wieder Einfluß auf die Bun-
deswehr nehmen sollten, wie ihre Vorgänger, leider 
erfolgreich, Einfluß auf die Reichswehr genommen 
haben. 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Ich teile Ihre Auf-
fassung. Aber ich sehe nicht ganz den Zusammen-
hang mit dem Aufsatz. Ich kann mir nicht vorstellen, 
daß der Professor, der diesen Aufsatz verfaßt hat, 
Einfluß auf die Reichswehr genommen hat. Wenn ich 
sein Alter richtig schätze, war er damals dazu noch 
gar nicht in der Lage. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ihre Frage hatte 
keinen Sachzusammenhang mit der gestellten Frage. 

— Bitte! 

Anbuhl (SPD) : Herr Staatssekretär, glauben Sie 
nicht auch, daß durch solche undifferenzierten Aus-
sagen wie die des Herrn Schelsky die Meinung 
junger Soldaten in unverantwortlicher Weise mani

-

puliert wird, wenn keine kritische Begleitung zu die-
sem Text von Ihrem Hause gegeben wird? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Nein, das glaube 
ich nicht, Herr Kollege. Allerdings würde ich mich 
der Bewertung des Aufsatzes, die in Ihrer Frage ent-
halten war, zu einem Teil anschließen. Aber ich 
glaube, daß die Bundeswehr in der Masse von rei-
fen jungen und älteren Soldaten besetzt ist, die 
durchaus selbst lesen, würdigen und werten können. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Fuchs. 

Dr. Fuchs (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
teilen Sie meine Auffassung, daß der Aufsatz von 
Helmut Schelsky eine Grundlage für die Diskus-
sion eines sehr aktuellen politischen Themas bietet? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Dies habe ich ge-
sagt, Herr Kollege. Nur, was die Bewertung des 
Aufsatzes angeht, so habe ich mich sehr deutlich 
ausgedrückt, daß ich die Meinung von Herrn Pro-
fessor Schelsky in vielen Passagen des Aufsatzes 
nicht teile. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Matthöfer (SPD) : Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär, wird die Redaktion dem Vorstand der Jung-
sozialisten, der immerhin einen beträchtlichen Teil 
einer der beiden Regierungsparteien mit repräsen-
tiert, Gelegenheit geben, die falsche Behauptung, es 
bestehe eine strategischne Einheit, differenziert zu 
widerlegen und insbesondere darzulegen, wie ent-
schieden und energisch sich die Jungsozialisten 
etwa von den Anarchisten in der Bundesrepublik 
unterscheiden? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege 
Matthöfer, ich bin nicht sicher, ob die Jungsozia-
listen diesen Versuch unternommen haben. Ich je-
denfalls werde mich, solange ich mein Amt ausübe, 
hüten, in die Freiheit von Redaktionen einzugrei-
fen. Das wäre auch nicht deckungsgleich mit dem 
Programm der Partei, der ich angehöre. Ich bin aber 
ziemlich sicher, daß die Redaktion dieses Blattes 
erfreut sein würde, wenn sich Jungsozialisten äußer-
ten. Ob sie dies differenziert oder undifferenziert 
tun, vermag ich nicht zu sagen. Ich wäre froh, wenn 
es zu einer Diskussion käme. Ich gehe davon aus, 
daß sich unter den Jungsozialisten Frauen und Män-
ner oder junge Mädchen und junge Männer finden, 
die sich wehren und ihre Auffassung darlegen kön-
nen. Ich bin gespannt, ob sie den Versuch dazu un-
ternehmen werden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wir kommen zum 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Jugend, 
Familie und Gesundheit, zunächst zur Frage 55 des 
Abgeordneten Müller (Berlin) : 
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Vizepräsident Dr. Schmid 
Auf welche Weise will die Bundesregierung der berechtigten 

Klage der deutschen Familienorganisationen im Land Berlin 
Rechnung tragen, wonach ,,die Leistungen des Familienlasten-
ausgleichs" seit 1964 im wesentlichen unverändert geblieben, 
während die Lebenshaltungskosten jedoch ständig gestiegen 
sind, so daß „die Kaufkraft des Kindergeldes — gemessen am 
Lebenshaltungsindex aller privaten Haushalte — sich in der 
Zeit von 1964 bis Ende 1971 um rd. 27 Prozent verringert hat"? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit: 
Herr Kollege Müller, ich würde gern Ihre beiden Fra-
gen im Zusammenhang beantworten. 

(Abg. Müller [Berlin] : Bitte!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Einverstanden! 
Dann rufe ich noch die Frage 56 des Abgeordneten 
Müller (Berlin) auf: 

Hält die Bundesregierung es für vertretbar daß die harte Be-
nachteiligung insbesondere der Mehr-Kinder-Familien bis zu einer 
noch nicht absehbaren Neuregelung des Familienlastenausgleichs 
bestehenbleibt oder sogar noch härter wird? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit: 
Ihre Annahme, die Leistungen des Familienlasten-
ausgleichs seien seit 1964 im wesentlichen unverän-
dert geblieben, ist nicht zutreffend. Die im Jahre 
1970 von der Bundesregierung vorgeschlagenen und 
vom Bundestag verabschiedeten Kindergeldverbes-
serungen hatten eine Ausweitung des Jahreskinder-
geldvolumens um rund 13 v. H. zur Folge. Diese 
wesentliche Verbesserung, die etwa 670 000 Familien 
neu anspruchsberechtigt für ein Kindergeld machte 
und eine Aufstockung des monatlichen Kindergelds 
für das dritte Kind um 10 DM brachte, erfolgte be-
reits im ersten Jahr der Tätigkeit dieser Bundes-
regierung. Es wurden dafür 400 Millionen DM zu-
sätzlich bereitgestellt. Das war doppelt soviel, wie 
die vorhergehende Regierung in ihrer Finanzpla-
nung erst für ein späteres Jahr vorgesehen hatte. 
Es muß zugegeben werden, daß diese wesentliche 
Verbesserung der direkten Kindergeldleistungen 
trotzdem nicht ausreichte, um den Rückstand einzu-
holen, der aus Mangel an Entscheidungen vorherge-
hender Regierungen für die Familie in den Jahren 
seit 1964 entstanden war. 

Diese Regierung hat sich vorgenommen, im Zu-
sammenhang mit der Steuerreform eine umfassende 
Reform des Familienlastenausgleichs vorzulegen, die 
ein einheitliches und gerechteres System der Kin-
dergeldleistungen des Staates bringt. Die Vorlagen 
dafür werden zur Zeit erarbeitet. Die Eckwertbe-
schlüsse der Bundesregierung sind bekannt. Sie be-
deuten u. a., daß aus Steuermitteln in Zukunft 4 Mil-
liarden DM jährlich mehr für direkte Kindergeldlei-
stungen bereitgestellt werden sollen als im jetzigen 
geteilten System. Es liegt auf der Hand, daß die Bun-
desregierung nicht daneben noch weitere Verände-
rungen der Kindergeldleistungen im Rahmen des 
noch gültigen Systems vorschlagen kann, selbst 
wenn sie anerkennt, daß es wünschenswert wäre, 
besonders der größeren Familie mehr Entlastung zu-
teil werden zu lassen. 

Es kann aber darauf hingewiesen werden, daß im 
Rahmen der Erfüllung der Reformprogramme dieser 
Regierung die Familien durch andere, gezielte So-
zialleistungen Hilfe zusätzlich für Kinder erhalten. 

Ich denke dabei insbesondere an das Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz und an die Leistungsverbes-
serungen beim Wohngeld. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ist Ihnen entgangen, daß ich in meiner Frage zu-
nächst einmal nur die Auffassung der deutschen 
Familienorganisationen aufgegriffen habe, und 
zweitens aus den beiden Fragen hervorgeht, daß 
es sich im wesentlichen um Mehrkinderfamilien — 
darunter versteht man allgemein Familien mit drei 
und mehr Kindern — handelt? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit: 
Herr Kollege, ich nehme gern zur Kenntnis, daß Sie 
sich nicht mit der Äußerung, auf die Sie Ihre Frage 
gestützt haben, identifizieren. Was die Mehrkinder-
familie betrifft, habe ich darauf schon eine Antwort 
gegeben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Müller. 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
würden Sie mir widersprechen, wenn ich sage, daß 
der relative Wert der Familienlastenausgleichslei-
stungen gemessen an der allgemeinen Einkommens-
entwicklung seit 1964 fast auf die Hälfte des dama-
ligen Niveaus abgesunken ist und darunter gerade 
die Mehrkinderfamilien, die kinderreichen Familien, 
besonders leiden? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Herr Kollege Müller, ich kann Ihre Berech-
nungen jetzt nicht aus dem Handgelenk nachprüfen. 
Mir erscheint die Differenz, von der Sie gesprochen 
haben, einfach als zu groß. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine weitere Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Müller. 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, halten Sie zwar die Klagen der 
Familienverbände für berechtigt, sehen sich aber 
nicht in der Lage, bis zur Neuregelung, die mit der 
Einkommensteuerreform zusammenhängt, etwas zu-
gunsten der Mehrkinderfamilien zu tun. 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Herr Kollege Müller, es ist richtig, daß wir 
es für wünschenswert halten, den größeren Fami-
lien etwas mehr zu geben. Die Tatsache, daß wir — 
auch für die größere Familie — ein gerechteres 
System mit besseren Leistungen vorbereiten, hin-
dert nicht, zwischendurch auch noch Vorschläge auf 
der Basis des jetzigen Systems zu machen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Letzte Zusatzfrage. 
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Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Können Sie denn 
in etwa angeben, zu welchem Zeitpunkt die Bundes-
regierung diese Neuregelung, die von Ihnen ge-
meinte bessere Regelung, nicht nur beabsichtigt, 
sondern Aussicht auf Verwirklichung hat? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit: 
Es gibt keine Gründe anzunehmen, daß die Bundes-
regierung ihre Vorlagen zur Steuerreform — die 
dritte auf diesem Gebiet, wie Sie wissen, zwei Vor-
lagen liegen dem Hause bereits vor — nicht zu dem 
Zeitpunkt einbringt, den sie genannt hat, nämlich 
nach Ende der Sommerpause. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Frau Stommel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
halten Sie es nicht für etwas problematisch, wenn Sie 
in der augenblicklichen politischen Situation hin-
sichtlich der Reform des Familienlastenausgleichs 
den Familien Erleichterungen in Aussicht stellen, 
ohne dabei zu erwähnen, daß bei den sogenannten 
Eckwerten die Steuerfreibeträge fortfallen, daher 
die Familien am Ende weniger bekommen, als sie 
erwarten, und sind Sie nicht mit mir der Auffassung, 
daß unsere Anträge zur Erhöhung des Kindergeldes 
der Mehrkinderfamilie im Rahmen des Haushalts 
eine Erleichterung und eine Aufstockung ermöglicht 
hätten? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Frau Kollegin Stommel, das waren praktisch 
zwei Fragen. Zur ersten antworte ich, daß ich Ihre 
Auffassung nicht teile. Zum zweiten Teil Ihrer 
Frage erkläre ich, daß die Bereitstellung von Mitteln 
auf der Basis des Gesetzentwurfs, den die Fraktion 
der CDU/CSU vorgelegt hat, eben nicht im Rah-
men des Haushalts erfüllbar ist. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr von Bockel-
berg, eine Zusatzfrage. 

von Bockelberg (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, haben Sie begründete Hoffnung, daß das dritte 
Steuerreformgesetz und damit der Kinderlastenaus-
gleich zum 1. Januar 1974 in Kraft treten kann? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Ich möchte Ihnen dazu sagen, daß diese Frage 
nicht das Ressort betrifft, das ich hier zu vertreten 
habe. Die Bundesregierung wird ihre Vorlagen zur 
rechten Zeit einbringen. Der Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen erarbeitet selbstverständ-
lich diesen Teil der Vorlagen zusammen mit dem 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage, 
Abgeordneter Fuchs. 

Dr. Fuchs (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
teilen Sie meine Auffassung, daß die Chancen-
gleichheit von Kindern aus Mehrkinderfamilien, die 
ohnehin noch nicht ganz gegeben war, durch die 
Entwicklung in den letzten Jahren weiter verschlech-
tert worden ist? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit: 
Ja, das trifft insbesondere für die Jahre von 1964 
bis 1969 zu, und da regierte noch nicht diese Bundes-
regierung. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, die für die Fragestunde vorgesehene Zeit 
ist abgelaufen. Die Fragestunde ist beendet. 

Wir treten in die Beratungen der noch nicht er-
ledigten Punkte der Tagesordnung ein. Ich rufe 
außerhalb der Reihe den Punkt 10 auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Vertrag und 
dem Beschluß vom 22. Januar 1972 über den 
Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands, 
des Königreichs Norwegen und des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland zur Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft, zur Europäischen Atomgemeinschaft 
und zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl 
— Drucksachen VI/3408, zu VI/3408, Nachtrag 
zu VI/3408 — 

Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 
— Drucksache V1/3554 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Blumenfeld 
(Erste Beratung 185. Sitzung) 

Das Wort hat der Abgeordnete Blumenfeld. 

Blumenfeld (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die 
große Bedeutung des zu verabschiedenden Gesetzes-
werkes rechtfertigt es, glaube ich, daß der Bericht-
erstatter, der Ihnen den Schriftlichen Bericht Druck-
sache VI/3554 vorgelegt hat, noch ein paar abschlie-
ßende Worte vor dem Hohen Hause spricht. Ich 
darf mich aber ausdrücklich auf den Schriftlichen 
Bericht und die Empfehlungen, die Ihnen vorliegen, 
beziehen und sagen, daß der Auswärtige Ausschuß 
als der federführende Ausschuß neben einer Reihe 
weiterer mitberatender Ausschüsse das vorliegende 
Vertragswerk als im großen und ganzen ausgewo-
gen und für alle Seiten akzeptabel bezeichnet hat. 

Besonders hervorheben möchte ich die Tatsache, 
daß am Inhalt der bestehenden europäischen Ver-
träge und an dem sogenannten Folgerecht nicht ge-
rüttelt wurde, d. h. also, daß Buchstaben und Geist 
der Verträge von Paris und Rom von keinem der 
Verhandlungspartner in Frage gestellt wurden. Dies 
gilt auch für die politische Zielsetzung der Euro-
päischen Gemeinschaften, wie sie in den Präambeln 
der Verträge deutlich zum Ausdruck kommt. Es muß 
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also nachdrücklich unterstrichen werden, daß sich 
jedes Land, welches Vollmitglied der Europäischen 
Gemeinschaft wird, nicht nur zur wirtschaftlichen, 
sondern auch zur politischen Einigung Europas 
bekennt. 

Wie Sie wissen, meine sehr verehrten Kollegen, 
sind zum Inkrafttreten der Beitrittsverträge außer 
dem parlamentarischen Ratifizierungsverfahren 
noch zwei Volksbefragungen, nämlich in Dänemark 
und in Norwegen, erforderlich. Mit großer Genug-
tuung kann festgestellt werden, daß sowohl das vor 
kurzem durchgeführte Referendum in Irland als 
auch die bisherigen Abstimmungen im britischen 
Unterhaus ausreichende Mehrheiten — in Irland 
sogar eine überwältigende Mehrheit — für den 
EWG-Beitritt ergeben haben. Wir dürfen also hier 
und heute unserer Hoffnung Ausdruck verleihen, 
daß auch die beiden im Frühherbst dieses Jahres an

-

stehenden Volksabstimmungen ein positives Er-
gebnis für die europäische Einigung erbringen wer-
den. Zugleich erwarten wir, wie es auch der Bundes-
rat in seiner Entschließung getan hat, daß mit der 
Erweiterung der Gemeinschaft am 1. Januar des 
nächsten Jahres die zur Zeit noch ausstehenden 
Freihandelsverträge mit den Rest-Efta-Staaten in 
Kraft treten können. 

In dem diesem Hohen Haus vorliegenden Bericht 
des Auswärtigen Ausschusses wird die Aufmerksam-
keit auf die Frage der Vertiefung der Europäischen 
Gemeinschaft gelenkt. Dies erschien uns deshalb so 
wichtig, weil wir der Überzeugung sind, daß man in 
der erweiterten Gemeinschaft, in der die Arbeit nicht 
leichter werden wird, auf die Dauer mit der wirt-
schaftlichen Integration nicht vorankommen wird, 
wenn nicht starke und handlungsfähige Gemein-
schaftsorgane mit demokratischer Kontrolle vorhan-
den sind und wenn nicht parallel zur Errichtung der 
Wirtschafts- und Währungsunion auch die politische 
Einigung vorangetrieben wird. 

Der Auswärtige Ausschuß hat sich u. a. auch mit 
der Entschließung des Europäischen Parlaments 
über dessen Kompetenzerweiterung zu befassen. 
Wir waren uns in diesem Hohen Haus auch schon 
bei der ersten Lesung dieser Verträge und bei an-
deren Gelegenheiten stets weitestgehend darüber 
einig, daß die Europäische Gemeinschaft ein demo-
kratisch-parlamentarisches Defizit aufweist, das sich 
in dem Maße, in dem mehr Befugnisse auf die Ge-
meinschaft übertragen werden, noch vergrößern 
wird. Die Ausstattung des Europäischen Parlaments 
mit wirklichen Legislativ-, Haushalts- und Kontroll-
rechten und -befugnissen ist daher eines der Haupt-
anliegen auch des Deutschen Bundestages. Wir er-
warten jetzt von den Regierungen der Mitglied-
staaten, daß endlich auf der Grundlage des hierzu 
vorliegenden Parlamentsberichts und der Sachver-
ständigenberichte Beschlüsse gefaßt werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

In diesem Zusammenhang darf ich abschließend 
ein Wort zu der für den Monat Oktober vorgese-
henen europäischen Gipfelkonferenz sagen, über die 
gerade in den letzten Tagen — bedauerlicherweise, 
möchte ich persönlich hinzufügen — wieder kontro

-

vers diskutiert wird. So notwendig eine solche Kon-
ferenz der zehn Regierungschefs in der erweiterten 
EWG ist, um die großen Aufgaben der Gemeinschaft 
im Innern und nach außen zu bewältigen, so muß 
dennoch nüchtern erkannt werden, daß die erforder-
lichen Vorarbeiten zur Zeit noch so unzureichend 
sind, daß eine eventuelle Verschiebung der Konfe-
renz um einige Monate möglicherweise unumgäng-
lich sein könnte. 

Uns jedenfalls erschien und erscheint es so zu sein, 
daß es bei der Konferenz darauf ankommt, daß ein 
neuer und kräftiger Impuls für das europäische Eini-
gungswerk gegeben wird. Selbst wenn man noch zu 
keinen definitiven Beschlüssen über die institutio-
nelle Entwicklung und die notwendige Änderung der 
Verfassungsstruktur der Gemeinschaft kommen 
sollte, müßte zumindest dem Europäischen Parlament 
der Auftrag erteilt werden, innerhalb möglichst kur-
zer Zeit entsprechende Vorschläge zu erarbeiten, 
über die die Regierungen dann ohne Verzug zu 
beschließen hätten. Nur so kann — auch nach Auf-
fassung dieses Hauses und seiner Ausschüsse — die 
drohende Gefahr eines Zerfalls der gesamten wirt-
schaftlichen und politischen Einigungsprozesse in 
Europa gebannt werden. 

Herr Präsident, der Auswärtige Ausschuß als 
federführender Ausschuß empfiehlt dem Hohen 
Hause einmütig, dem vorliegenden Vertragswerk 
in Übereinstimmung mit den Voten der mitberaten-
den Ausschüsse zuzustimmen, dem Gesetzentwurf 
in den Drucksachen VI/3408 und Nachträgen unver-
ändert zuzustimmen, der dem Hohen Hause vorlie-
genden Entschließung, die sich im wesentlichen mit 
den agrarpolitischen Fragen und den damit in Zu-
sammenhang stehenden Fragen der Bedeutung der 
Wirtschafts- und Währungsunion befaßt, zuzustim-
men und die Vorlage in der Drucksache VI/3427 zu-
stimmend zur Kenntnis zu nehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter und eröffne die allgemeine 
Aussprache. — Das Wort hat der Herr Bundes-
außenminister. 

Scheel, Bundesminister des Auswärtigen: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Mit seiner 
Zustimmung zu dem Vertragswerk über die Erwei-
terung der Europäischen Gemeinschaften gibt der 
Deutsche Bundestag den Weg zu einem raschen 
Abschluß der Ratifikationsverfahren in der Bundes-
republik Deutschland frei. Die Bundesregierung 
begrüßt dies sehr. Sie möchte bei dieser Gelegen-
heit nicht versäumen, den mit dem Vertragsgesetz 
befaßten Ausschüssen — Herr Kollege Blumenfeld 
hat für sie gesprochen —, unter ihnen insbesondere 
dem federführenden Auswärtigen Ausschuß und 
dem Herrn Berichterstatter selbst, für ihre Mitarbeit 
und die zügige Beratung der Vorlage zu danken. 
Ohne sie wäre bei der Vielzahl der dem Hohen 
Hause unterbreiteten Vorlagen der heutige Be-
schluß sicherlich nicht möglich gewesen. 
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zurückliegenden Unterzeichnung des Vertragswer-
kes mehrfach die Wichtigkeit eines schnellen Ab-
schlusses des Ratifikationsverfahrens betont. Die 
Bedeutung, die alle im Deutschen Bundestag ver-
tretenen Parteien der Erweiterung der Europäischen 
Gemeinschaften beimessen, könnte nicht besser un-
terstrichen werden als durch eine schnelle, sach-
lich unumstrittene Zustimmung dieses Hauses zu 
dem Vertragsgesetz. 

In den künftigen Mitgliedländern der Gemein-
schaft sind die Ratifikationsverfahren noch nicht 
abgeschlossen. In zwei von ihnen ist die Frage des 
Beitritts zu den Europäischen Gemeinschaften noch 
Volksbefragungen unterworfen. Ihnen könnte ein 
frühzeitig und mit überwältigender Mehrheit ange-
nommenes Vertragsgesetz überzeugend deutlich 
machen, wie großen Wert wir auf ihren Beitritt 
legen und wie sehr sie uns in der Gemeinschaft 
willkommen sind. Nach den Erfolgen der Befür-
worter des Beitritts zu den Europäischen Gemein-
schaften in Großbritannien und dem Ergebnis der 
Volksabstimmung in Irland, das selbst optimistische 
Erwartungen noch übertroffen hat, angesichts der 
zunehmenden Zahl der Befürworter eines Beitritts 
in den skandinavischen Ländern ist die Bundesre-
gierung allerdings zuversichtlich, daß auch die noch 
ausstehenden Volksbefragungen ein positives Echo 
haben werden. 

Gerade die Auseinandersetzungen um Für und 
Wider des Beitritts in den neuen Mitgliedländern, 
die wir in jüngster Vergangenheit erlebt haben und 
die zum Teil noch andauern, zeigen die historische 
Bedeutung dieses Ereignisses, das am 1. Januar 
1973 Wirklichkeit werden soll. Ein Blick zurück 
auf die Bemühungen um die Erweiterung der Ge-
meinschaft im letzten Jahrzehnt unterstreicht ihr 
Gewicht. Die neuen Mitgliedstaaten treten der Ge-
meinschaft zu einem Zeitpunkt bei, in dem der Ge-
meinsame Markt vollendet ist. Sein Ausbau zur 
Wirtschafts- und Währungsunion und die politische 
Zusammenarbeit haben begonnen. Die Beitritts-
länder werden die nächste, für die Vollendung des 
europäischen Einigungswerks so wichtige Phase 
der weiteren nicht nur wirtschaftlichen Integration 
mitgestalten. Sie werden ihre politischen Erfah-
rungen und Vorstellungen über die innere und 
äußere Entwicklung der Gemeinschaft für uns alle 
nutzbar machen. Diese vor allem qualitative Erwei-
terung der Gemeinschaft wird sich auch auf die 
politische Rolle auswirken, die ein geeintes, im 
Inneren stabiles und fortschrittliches Europa spielen 
kann, das nach außen seine Stellung als größter 
Handelspartner der Welt nicht verleugnet. 

Die Bundesregierung hat bereits jetzt, nur kurze 
Zeit nach dem Beginn der gleichberechtigten Betei-
ligung der Beitrittsländer an der politischen Zusam-
menarbeit einen ermutigenden Eindruck von diesem 
qualitativen Wandel gewonnen. Das in der zukünf-
tigen Gemeinschaft der Zehn zusammengefaßte 
Europa wird schon heute in der Welt von den an-
deren immer deutlicher als Einheit gesehen. Es ist 
schon heute durch sein besonderes Eigengewicht 
politischer geworden, als es die Sechsergemeinschaft 

je gewesen ist. Die erweiterte und auf dem Weg 
der Einigung fortschreitende Gemeinschaft hat die 
Chance, den Platz in der Welt einzunehmen, der 
ihr auf Grund ihres wirtschaftlichen, technologischen 
und politischen Potentials zukommt. Er müßte leer 
bleiben, hätten wir alle nicht die Konsequenzen aus 
der Vergangenheit gezogen. 

Die Erweiterung wird die neue Gemeinschaft aller-
dings auch vor Fragen stellen, deren Lösung man-
chem schwieriger erscheinen wird, als dies bei nur 
sechs Mitgliedstaaten vielleicht der Fall gewesen 
wäre. In gewissen Bereichen müssen wir mit Anpas-
sungsschwierigkeiten rechnen. Eine noch größere 
Zahl von Interessen muß in Übereinstimmung ge-
bracht werden. Die Bundesregierung ist in dieser 
Hinsicht jedoch zuversichtlich; nicht nur die Ver-
handlungsführung der Beitrittsländer, sondern vor 
allem die Art ihrer bisherigen Mitarbeit im poli-
tischen Bereich rechtfertigen diese Zuversicht. Sie 
vermitteln uns die Gewißheit, daß diese Nationen 
den festen Willen haben, den Anforderungen gerecht 
zu werden, die an eine in neue Dimensionen hin-
einwachsende Gemeinschaft von den sie tragenden 
Völkern und von der Welt gestellt werden. Diese 
Entwicklung soll nach dem Willen der Bundesregie-
rung vor allem durch die Straffung der Arbeits-
weise der Gemeinschaftsorgane und durch den Aus-
bau ihrer Befugnisse gefördert werden. Eine ver-
stärkte parlamentarische Kontrolle muß damit Hand 
in Hand gehen. Wir stehen jetzt in den Vorberei-
tungsarbeiten einer Gipfelkonferenz. Sie soll den 
Völkern Europas den Weg zur Einheit unseres Kon-
tinents weisen. Um diesen Weg erfolgreich zu be-
schreiten, müssen alle in gleichem Maße ihren Bei-
trag leisten. 

Jedes Land in Europa hat seine Idealvorstellun-
gen von der europäischen Gemeinschaft der Zu-
kunft, doch keines wird in der politischen Wirklich-
keit diese Vorstellungen uneingeschränkt durch-
setzen können. Dies gilt für alle Gebiete, für die 
Wirtschafts- und Währungsunion, die Definition der 
Außenbeziehungen der Gemeinschaften, für die po-
litische Zusammenarbeit und die zu entwickelnden 
Institutionen. Das Europa, das mit einer Stimme 
spricht, wird nur als Ergebnis fairer Kompromisse 
in allen Bereichen entstehen. Ein Ausgleich unter 
den Zehn ist unumgänglich. Die Bundesregierung 
wird sich konstruktiv daran beteiligen. Sie will mit 
dafür sorgen, daß jetzt bald ein Prozeß in Gang 
kommt, der Schritt für Schritt, jedoch ohne Unter-
brechungen zur europäischen Einheit führt. 

Die Grundsatzentscheidung für die Erweiterung 
der Europäischen Gemeinschaften hat der Deutsche 
Bundestag bereits anläßlich seiner Zustimmung zu 
den Römischen Verträgen getroffen. Er hat sie seit-
dem in mehreren Entschließungen wiederholt. Das 
vorliegende Vertragswerk stellt einen ausgewo-
genen Kompromiß auf der Linie der Entschließun-
gen des Deutschen Bundestages dar. Zu diesem Ver-
handlungsergebnis hat die Bundesregierung durch 
ihre Bemühungen seit der Haager Konferenz ent-
scheidend beigetragen. Es stellt keinen Abschluß, 
sondern den Anfang einer neuen Epoche in der Ent-
wicklung der Gemeinschaft dar. Die Bundesregie- 
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rung wird auch in Zukunft ihren Beitrag zur ent-
schlossenen Fortführung des europäischen Eini-
gungswerks leisten. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie 
deshalb, dem vorliegenden Gesetzentwurf Ihre Zu-
stimmung zu geben. 

(Allgemeiner Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Barzel. 

Dr. Barzel (CSU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Im Namen der Bundestagsfrak-
tion der CDU/CSU habe ich folgende Erklärung ab-
zugeben. 

Wir begrüßen die Erweiterung der Europäischen 
Gemeinschaften durch den Beitritt Großbritanniens, 
Dänemarks, Norwegen und Irlands. Sie stellt eine 
entscheidende Weichenstellung in den historischen 
Beziehungen zwischen den europäischen Staaten dar 
und eröffnet unserer freiheitlichen und demokrati-
schen Staatengemeinschaft in Westeuropa eine neue 
Perspektive. Kein Europäer wird die Bedeutung 
dieses Vorganges unterschätzen können. 

Der erfolgreiche Verlauf der Beitrittsverhand-
lungen zwischen den alten und den neuen Mit-
gliedern der Gemeinschaft ist das herausragende 
Ergebnis der Gipfelkonferenz, die im Dezember 1969 
auf Anregung des französischen Staatspräsidenten 
Pompidou zustande gekommen und die auf unserer 
Seite von der Großen Koalition vorbereitet worden 
war. Es ist angebracht, an dieser Stelle daran zu 
erinnern, daß Frankreich in den Jahren vorher die 
verschiedenen Anläufe zur Erweiterung der Ge-
meinschaft verhindert hatte. Diese Feststellung 
treffe ich ohne Bewertung. Es gab aus französischer 
Sicht immer Gründe dafür. Um so höher dürfen wir 
veranschlagen, daß Staatspräsident Pompidou den 
Weg für die Erweiterung freigab. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Er tat ein Weiteres, indem er durch das Referen-
dum über die Erweiterung eine europäische Tat-
sache, eine irreversible Tatsache geschaffen hat: 
Das Ja Frankreichs zum vereinigten Europa ist 
vom französischen Volk selbst in aller Form bestä-
tigt worden. 

Die vier neuen Mitglieder der Gemeinschaft tre-
ten den europäischen Verträgen — so wie sie sind 
— bei. Sie haben ihre politische Zielsetzung, die in 
der Präambel des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ihren Aus-
druck findet, ebenso akzeptiert wie das seit Ver-
tragsbeginn eingetretene Folgerecht und die hin-
sichtlich des Ausbaus der Europäischen Gemein-
schaft getroffenen Entscheidungen. 

Der „feste Wille", wie es in der Präambel heißt, 
„die Grundlage für einen immer engeren Zusam-
menschluß der europäischen Völker zu schaffen", 
bleibt die Geschäftsgrundlage für die Mitgliedschaft 
ebenso wie für alle gemeinschaftlichen Aktivitäten. 
Die Staats- und Regierungschefs haben anläßlich der 

erwähnten Gipfelkonferenz im Dezember 1969 fest-
gestellt: 

Die Europäischen Gemeinschaften sind unbe-
stritten der Urkern, aus dem die europäische 
Einheit sich entwickelt und ihren Aufschwung 
genommen hat. 

Dieser Satz wird durch den Beitritt Großbritanniens 
und der anderen neuen Mitglieder bestätigt. Er 
bleibt auch für die Zukunft gültig. Diese Aussagen 
geben aber hier im Hause Anlaß zu der Frage: Was 
will die Bundesregierung im Hinblick auf Europa? 

Ich muß hier die Sprache darauf bringen, weil 
unlängst aus dem Munde des Staatssekretärs des 
Bundeskanzleramtes, Herrn Bahr, zu hören war, 
daß er sich für ein Europa der nationalstaatlichen 
Vaterländer entschieden hat, um, wie er sagte, eine 
Abkehr von Osteuropa zu vermeiden. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

In einem Interview mit Herrn Gaus hat er der bun-
desstaatlichen Idee eine klare Absage erteilt. Dies 
bedeutet die Aufgabe des politischen Zusammen-
schlusses Westeuropas zugunsten dessen, was in 
Kreisen der Bundesregierung gesamteuropäische 
Friedensordnung genannt wird. Ich mache kein Hehl 
daraus, daß zwischen dieser Einstellung und unserer 
Politik eine Brücke nicht möglich ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir haben uns also mit gutem Grund dafür ein-
gesetzt, daß das Ziel der Einheit Europas und die 
Prinzipien seiner Gestaltung in einer Politischen 
Union Bestandteil der gemeinsamen Entschließung 
vom 17. Mai 1972 wurden. Wir haben dort festge-
stellt: 

Die Bundesrepublik Deutschland wird die Po-
litik der europäischen Einigung zusammen mit 
ihren Partnern in der Gemeinschaft unbeirrt 
fortsetzen mit dem Ziel, die Gemeinschaft stu-
fenweise zu einer Politischen Union fortzuent-
wickeln. 

Die Bundesrepublik Deutschland geht dabei da-
von aus, daß die Sowjetunion und andere sozia-
listische Länder die Zusammenarbeit mit der 
EWG aufnehmen werden. 

Es kommt jetzt alles darauf an, dieser Politik end-
lich konkrete Gestalt zu geben. Sie darf nicht in den 
Zwielichtigkeiten versinken, in die sie durch Äuße-
rungen wie der soeben zitierten geraten ist. 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Sehr 
wahr!) 

Die Einheit des freien Europas zu vollenden, ist 
unsere Aufgabe, die Aufgabe der Generation, die 
heute die Verantwortung hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dies ist keine Aufgabe späterer Generationen. Es 
ist zwar möglich, pragmatische Wege einzuschlagen, 
es ist aber völlig ausgeschlossen, nur für die Wirt-
schaft die Gemeinschaft und für die Politik die 
lockere Zusammenarbeit zu wollen. Es ist eine un-
aufschiebbare Aufgabe, vor der wir uns nicht drük-
ken können; denn von ihrer Bewältigung hängt 
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nicht nur die Wohlfahrt unseres Landes, sondern 
auch sein Fortschritt, seine Sicherheit und seine ge-
sicherte Freiheit ab. 

Es geht darum, das freie Europa enger zusammen-
zuschließen; seine Organe handlungsfähiger zu ma-
chen; die Zusammenarbeit mit den USA vertraglich 
zu gestalten; die Wirtschafts- und Währungsunion 
zu vollenden und gleichzeitig — in Stufen — die 
politische Union zu erreichen. 

Das sich enger zusammenschließende freie Europa 
sollte den Staaten Ost- und Mitteleuropas einen 
Kontakt- und Kooperationsausschuß vorschlagen. 
Dies sind zugleich — aus unserer Sicht - die ent-
scheidenden Themen der vorgesehenen europäischen 
Gipfelkonferenz. 

Die jüngsten Erklärungen des Herrn französischen 
Staatspräsidenten mit dem Blick auf diese Gipfel-
konferenz sollten für die deutsche Politik nicht zum 
Vorwand genommen werden, nun selber zu wenig 
zu tun; sie sollten vielmehr Anlaß sein, mit Energie 
initiativ zu werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn der Herr französische Staatspräsident erklärt, 
er wolle nicht einer Konferenz vorsitzen, auf der 
nur deklamiert werde, so kann doch die konstruk-
tive Antwort der deutschen Politik darauf nur sein, 
selbst konkrete Initiativen öffentlich sichtbar zu er-
greifen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das mindeste, was die Bundesregierung tun sollte, 
wäre, den Vorschlag des Herrn Berichterstatters 
aufzugreifen und sich dafür einzusetzen, daß dem 
Europäischen Parlament von der Gipfelkonferenz ein 
klar definierter Auftrag zur Ausarbeitung eines Be-
richts über die Fortentwicklung der Gemeinschaft 
erteilt wird, auf dessen Grundlage in einem späteren 
Stadium entsprechende Entscheidungen gefällt wer-
den können. 

Wir legen Wert darauf, festzuhalten: Nur wenn 
wir die nationalstaatliche Konzeption hinter uns 
lassen, können wir die Aufgaben einer freien Ge-
sellschaft lösen, den Weg zur Überwindung der 
Teilung Europas und des deutschen Volkes ebnen 
und das Ausscheiden Europas als geschichtliche 
Macht verhindern. 

Der Ausbau der westeuropäischen Gemeinschaft 
über die Wirtschafts- und Währungsunion hinaus 
zu einer politischen Union hat daher Vorrang. In 
der Gemeinschaft der freien Völker dieses Europas 
sehen wir den Ansatz zu einer Friedensordnung für 
ganz Europa. Dieser Ansatz ermöglicht eine offene 
Politik der Verständigung und Zusammenarbeit. Der 
Verzicht auf Gewalt gilt gegenüber allen Völkern. 
Seine vertragliche Bekräftigung gegenüber den Län-
dern Osteuropas muß — dies ist unser erklärter 
politischer Wille -- ergänzt werden durch den Aus-
bau politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, 
technischer und kultureller Beziehungen. Aber diese 
Politik setzt die Fähigkeit und den Willen voraus, 
die eigene Freiheit im Rahmen des atlantischen 
Bündnisses zu verteidigen. Die Europäer müssen 
bereit sein, mit angemessenen Beiträgen zu dieser 

lebenswichtigen Allianz mehr Eigenverantwortung 
zu übernehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die Voraussetzung dafür, daß dies gelingt, ist die 
Wirksamkeit der Institutionen und die Wirksamkeit 
der Verfahren der Gemeinschaft. Auch hierfür er-
warten wir von der Erweiterung der Gemeinschaft 
neue und fruchtbare Impulse. Die parlamentarischen 
Erfahrungen Großbritanniens werden — dessen sind 
wir sicher — uns alle bereichern. 

Wir übersehen auf der anderen Seite nicht, welche 
Probleme der Beitritt von neuen Mitgliedern, die 
sich an die Gemeinschaftsverfahren und -regeln noch 
gewöhnen müssen, mit sich bringen kann. Deshalb 
muß hier gesagt werden: Die Erweiterung der Ge-
meinschaft könnte zu leicht gewisse Kräfte dazu ver-
leiten, z. B. unter dem Vorwand, daß die neuen Mit-
glieder nicht überfordert werden dürfen, eine Locke-
rung der institutionellen Bindungen anzustreben und 
die Verwirklichung einer politischen Union auf spä-
ter zu vertagen. Einer solchen Tendenz muß auf 
jeden Fall und mit aller Deutlichkeit entgegenge-
wirkt werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vielleicht wird — dies kann keiner leugnen — die 
Funktionsfähigkeit der europäischen Institutionen in 
der Zehner-Gemeinschaft erschwert sein; denn es 
ist leichter, sich zu Sechst zu einigen — das war 
schon schwer genug — als zu Zehnt. Das aber ist 
ein zusätzlicher Grund für die Stärkung und die 
Weiterentwicklung der Institutionen, für die Ver-
tiefung der Gemeinschaft. Dazu gehört, daß diese 
Gemeinschaft, wie angedeutet, international Gesicht 
und Gewicht gewinnt, indem sie zugleich nach außen 
ihre Beziehungen regelt und nach innen entschei-
dungskräftiger wird. 

Für alle europäischen Staaten sind der auf freier 
Vereinbarung bestehende Zusammenschluß und die 
in den europäischen Institutionen organisierte Zu-
sammenarbeit der einzige Weg zur Selbstbehaup-
tung und zur Verwirklichung der Freiheit. 

Wir meinen: im freien Europa liegt unsere Zu-
kunft, — wenn sie gut sein soll! Wir stimmen dem 
Gesetzentwurf zu. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Apel. 

Dr. Apel (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Im Namen der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion gebe ich folgende Erklärung ab. 

Als Bundeskanzler Willy Brandt in seiner Re-
gierungserklärung am 28. Oktober 1969 kategorisch 
forderte — ich zitiere —: „die Erweiterung der 
Europäischen Gemeinschaft muß kommen. Sie, die 
Gemeinschaft, braucht Großbritannien ebenso wie 
die anderen beitrittswilligen Länder", wurden 
vielerorts Zweifel laut. Schon zweimal war die Er-
weiterung der EWG am französischen Veto ge-
scheitert. Doch der Optimismus wie die Beharrlich-
keit und der Einsatz der Bundesregierung halfen 
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mit, daß die EWG das sich selbst gesteckte Ziel er-
reichte. 

Die Ratifizierung des Vertrages zum Beitritt 
Dänemarks, Großbritanniens, Irlands und Norwe-
gens zu den Europäischen Gemeinschaften wenige 
Wochen nach der Ratifizierung der Ostverträge 
durch den Deutschen Bundestag setzt ein weiteres 
Zeichen für die für unser Land so erfolgreiche 
Außenpolitik der sozialliberalen Koalition. 

(Beifall bei der SPD.) 

Unsere Friedespolitik gegenüber Osteuropa wie die 
Erweiterung und die Festigung der westeuropä-
ischen Integration sind untrennbare Elemente einer 
einheitlichen und mit dem Willen unserer europä-
ischen Freunde und Nachbarn übereinstimmenden 
Politik. Unsere Ostpolitik liegt nicht nur im wohl-
verstandenen Interesse unseres Landes und seiner 
Bürger, sie war und bleibt auch eine wesentliche 
Voraussetzung für den erfolgreichen Fortgang der 
westeuropäischen Integration. 

Der Deutsche Bundestag erklärt heute seine Zu-
stimmung zur Erweiterung der EWG. In Großbritan-
nien stehen noch Abstimmungen im Unterhaus, in 
Dänemark und Norwegen noch Volksabstimmungen 
aus, ehe diese Länder endgültig zur Gemeinschaft 
gehören. Die deutschen Sozialdemokraten mischen 
sich nicht in die demokratische Willensbildung unse-
rer Nachbarn ein. Wir verweisen jedoch unsere 
Nachbarn und Freunde auf Übergangsfristen und An-
passungsregelungen in den Beitrittsverträgen und 
insbesondere darauf, daß für uns Sozialdemokraten 
die soziale und wirtschaftliche Solidarität in der Ge-
meinschaft unter den Mitgliedsländern eine Selbst-
verständlichkeit ist. Gemeinsam lassen sich alle 
Schwierigkeiten besser lösen. 

Der Tag der Ratifizierung dieses Beitrittsabkom-
mens im Deutschen Bundestag verlangt von uns auch 
einen Blick auf die noch vor uns liegenden Probleme: 
auf die Regelung der Beziehungen der Zehnerge-
meinschaft zu den westeuropäischen Ländern, die 
nicht Mitglied der EWG werden, auf die zukünftige 
Assoziations- und Präferenzpolitik der Gemeinschaft 
gegenüber außereuropäischen Ländern und schließ-
lich auf das Problem der weiteren Entwicklung des 
Welthandels zwischen den Entwicklungsländern und 
der EWG sowie zwischen den Industriestaaten. 

Die besondere Verantwortung der Zehnergemein-
schaft für schnelle und tragfähige Lösungen dieser 
Probleme ist unübersehbar. Die EWG kann diese 
Verantwortung nur dadurch tragen und erfüllen, daß 
wir uns alle in der EWG gemeinsam an die Arbeit 
machen und vor allem begreifen, daß die Lösung 
dieser außenwirtschaftlichen, ja, außenpolitischen 
Fragen der Gemeinschaft genauso dringend ist wie 
die europäische Innenpolitik. Es geht eben nicht 
nur um den Ausbau der Wirtschafts- und Währungs-
union und ihre Flankierung durch eine Fortentwick-
lung der gemeinsamen Anstrengungen einer abge-
stimmten Industrie-, Forschungs- und Sozialpolitik, 
nicht nur um die Erhöhung der Effektivität der Ent-
scheidungsprozesse der EWG und ihre demokratische 
Legitimation, sondern es kommt auch auf diese 
außenpolitischen Aspekte der Gemeinschaft an. Die 

EWG muß ihre außenpolitische Identität gewinnen. 
Im Rahmen dieser EWG-Innenpolitik kommt natür-
lich auch der europäischen Agrarpolitik eine spezi-
fische und unverzichtbare Rolle zu. Deshalb stimmt 
die sozialdemokratische Bundestagsfraktion der 
vom Auswärtigen Ausschuß vorgelegten Resolution 
zu. 

Meine Damen und Herren, in diesen Tagen wird 
in den Massenmedien viel über den Termin, den In-
halt und die Erfolgschancen der für den Herbst die-
ses Jahres geplanten westeuropäischen Gipfelkonfe-
renz spekuliert. Es gehört anscheinend zum guten 
europäischen Ton, vor derartigen Konferenzen mög-
lichst viel zu zerreden und elegische, ja, pessimisti-
sche Stimmung zu erzeugen. Wir Sozialdemokraten 
beteiligen uns daran nicht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Diese Konferenz wird natürlich ihre Probleme haben. 
Sie wird nicht alle hochgespannten Erwartungen er-
füllen können. Aber, meine Damen und Herren, ist 
deshalb bereits heute Pessimismus am Platze? 
Sicherlich nicht! 

Europas Einigungswerk ist nur durch unbeirrbares 
Wollen und Beharrlichkeit auf der einen Seite, aber 
Kompromißbereitschaft auf der anderen Seite voran-
gekommen. Unsere Bundesregierung hat davon in 
den letzten Jahren ein Zeugnis abgelegt. Nur so 
kommen wir auch künftig weiter. 

Die Sozialdemokraten sind deshalb nicht der Mei-
nung, Herr Kollege Barzel, daß die Bundesregierung 
öffentlich, heute und jetzt, auf dem Marktplatz ihre 
Vorstellungen für diese Gipfelkonferenz quasi pla-
kativ darzustellen hat. In diesen Tagen werden Kon-
sultationen auf den entsprechenden Ebenen statt-
finden. Wir wissen, daß unsere Bundesregierung 
dann die entsprechenden Vorstellungen, die wir ja 
alle in diesem Hohen Hause gemeinsam vertreten, 
vortragen wird. 

Lassen Sie mich, Herr Kollege Barzel, bei dieser 
Gelegenheit eine Bemerkung zu Ihrem Zitat einer 
Äußerung Staatssekretär Bahrs machen. Ich muß 
feststellen, daß Sie Ausführungen des Herrn Kolle-
gen Bahr aus dem Zusammenhang gerissen zitiert 
und mißverständlich interpretiert haben. Viel ent-
scheidender aber ist, Herr Kollege Barzel: Sie haben 
ja selbst darauf hingewiesen, daß dieser Deutsche 
Bundestag einstimmig seine Politik hinsichtlich der 
westlichen Integration anläßlich der von Ihnen und 
uns gemeinsam beschlossenen Entschließung fixiert 
hat. 

Ich erkläre zu diesem Problemkreis für meine 
Fraktion folgendes. Wir Sozialdemokraten wollen 
das vereinigte Europa. Dieses Ziel ist allerdings für 
uns kein Selbstzweck. Das einige Europa soll nicht 
den Giganten USA oder Sowjetunion ähnlich wer-
den, seine kulturelle oder sprachliche Vielfalt ver-
lieren oder die Rolle einer dritten Weltmacht an-
streben. Der Kampf für die europäische Integration 
wird für uns Sozialdemokraten bei fortschreitendem 
Zusammenwachsen der Länder immer mehr ein 
Kampf um die Inhalte europäischer Politik. Demo-
kratischer Fortschritt und sozialer Fortschritt nach 



11368 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 194. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 21. Juni 1972 

Dr. Apel 

innen, die Mitwirkung der EWG an einer weltwei-
ten Friedensordnung — das sind unsere Ziele. Für 
uns ist die Forderung nach einem direkt gewählten 
Europäischen Parlament mit echten Befugnissen un-
verzichtbar. Für uns hat die politische Motivierung 
der wirtschaftlichen Integration und das Ziel der 
politischen Union Westeuropas niemals in Zweifel 
gestanden. 

Auch wenn wir immer wieder mit anderen euro-
päischen Ländern Kompromisse auf dem Wege zur 
europäischen Integration eingehen müssen — für 
uns ist der Fortschritt wichtiger als der Streit um 
Prozeduren und Begriffe wie europäischer Staaten-
bund oder europäischer Bundesstaat —, heißt das 
doch nicht, daß wir damit ebenfalls die politischen 
Ziele derer, mit denen wir Kompromisse eingehen 
müssen, übernehmen. Heute und in diesen Wochen 
kommt es aber vor allem darauf an, alle Beteiligten 
auf Prozeduren festzulegen, die europäische Be-
schlüsse erleichtern. Die Organe der EWG müssen 
politisch handlungsfähiger und viel effektiver als 
bisher werden. 

(Abg. Dr. Jahn [Braunschweig] : Da stimmen 
wir überein!) 

Darauf sollten sich alle im Interesse der Gemein-
schaft und ihrer Mitgliedländer einigen können. 

Die westeuropäische Integration ist trotz aller 
Schwierigkeiten ein überwältigender Erfolg gewor-
den. Sie ist unverzichtbarer Bestandteil der Politik 
unserer Länder und des Lebens unserer Bürger. Wir 
alle sind zu weiteren Erfolgen verurteilt. Ein Zurück 
gibt es für niemanden. Die europäischen Länder wer-
den zueinander, und Europa wird zu sich selbst fin-
den. Aus diesem Grunde stimmt die sozialdemokra-
tische Bundestagsfraktion dem vorliegenden Rati-
fikationsgesetzentwurf als einem Meilenstein auf 
diesem Wege zu. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat die 
Frau Abgeordnete Dr. Diemer -Nicolaus. 

Frau Dr. Diemer -Nicolaus (FDP) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Kollegen und Kollegin-
nen! Für die Freie Demokratische Partei und ihre 
Bundestagsfraktion habe ich folgendes auszuführen. 
Wir möchten in allererster Linie der Bundesregie-
rung und insbesondere auch dem Herrn Bundes-
außenminister für die Initiative danken, die sie 
sofort nach der Regierungsbildung ergriffen haben, 
um in Den Haag bereits im Herbst 1969 die Grund-
lagen dafür zu legen, daß wir heute in zweiter Le-
sung und mit der Schlußabstimmung schon eine Rati-
fizierung dieser für die Einigung Europas so wich-
tigen Verträge vornehmen können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Es wird uns vielleicht klar, wie weit die Integra-
tion doch schon fortgeschritten ist, wenn wir uns 
überlegen, daß wir schon seit einiger Zeit meistens 
nicht mehr „EWG" sagen, sondern nur noch von „der 
Gemeinschaft" sprechen. Allein dieses Wort be

-

inhaltet das Zueinandergehören, das Zueinander

-s

tehen. 

Die erweiterte Gemeinschaft wird eine große wirt-
schaftliche Bedeutung haben. Ich darf darauf hin-
weisen, daß sie 260 Millionen Menschen umfaßt und 
daß davon allein rund 100 Millionen erwerbstätig 
sind. Das hat natürlich zur Folge, daß wir innerhalb 
eines derart weiten Wirtschaftsraumes einen ver-
stärkten Wettbewerb und eine verbesserte Arbeits-
teilung haben, woraus wiederum eine höhere Pro-
duktivität der beteiligten Volkswirtschaften folgen 
wird. Die Währungs- und Wirtschaftseinheit ist be-
schlossen. Es wurden, wie man hörte, in diesen 
Tagen mit einem guten Erfolg intensive Beratungen 
aufgenommen. Die erweiterte Gemeinschaft wird ein 
Bruttosozialprodukt haben, das nur noch von dem 
der Vereinigten Staaten von Amerika übertroffen 
wird. Sie wird mit etwa einem Drittel am Welthan-
del beteiligt sein. 

Ein derart starker Ausbau hat natürlich seine 
Wirkungen innerhalb und außerhalb der Gemein-
schaft. Außerhalb der Gemeinschaft — bei den Ver-
einigten Staaten, die diesen Zusammenschluß stets 
befürwortet haben — zeigen sich natürlich auf ein-
mal doch Befürchtungen, ihr eigener Handel könne 
beeinträchtigt werden. Es ist aber notwendig, daß 
gerade eine so große erweiterte Wirtschaftsgemein-
schaft nicht isoliert, sondern weltoffen ist und daß 
das in ihren Verhandlungen mit GATT zum Aus-
druck kommt. 

Es ist weiter notwendig — und ich halte das für 
eine sehr wichtige Aufgabe —, daß sie gegenüber 
den Entwicklungsländern nach einheitlichen Grund-
sätzen politisch handelt. Ich verweise insofern auf 
die  gerade abgeschlossene UNCTAD-Konferenz in 
Santiago de Chile und besonders auf die Vorschläge, 
die dort seitens der Bundesregierung in einer sehr 
vernünftigen und verantwortungsvollen Weise ge-
macht worden sind. 

Ich verweise weiter auf andere Aufgaben, die von 
der erweiterten Gemeinschaft noch gelöst werden 
müssen. Da ist die Anpassung der Assoziations- und 
anderen Abkommen der Gemeinschaft mit den Län-
dern des Mittelmeerraumes. Es sind weiterhin Ab-
kommen mit den nicht beteiligten EFTA-Staaten not-
wendig. So sind auch Abkommen mit der Schweiz 
und mit Osterreich notwendig, die nicht zur EWG 
gehören und auf Grund ihrer Neutralität auch nicht 
der erweiterten Gemeinschaft beitreten können. 

Ab 1973 werden die gesamten Außenhandelsver-
träge nur noch von der erweiterten Gemeinschaft 
abgeschlossen werden können. Insofern gehen den 
nationalen Parlamenten Souveränitätsrechte ver-
loren. Man muß das ganz klar erkennen. Man muß 
auch ganz klar erkennen, daß die Gesetze, die von 
der Gemeinschaft, auch von der nicht erweiterten, 
gemacht werden, heute schon unser nationales Recht 
überlagern und daß das bei einer weiteren Integra-
tion selbstverständlich in einem noch weiteren Um-
fang der Fall sein wird. 

Auch uns Freien Demokraten kommt es sehr dar-
auf an, wie die Institutionen dieser erweiterten 
Gemeinschaft ausgebaut werden und sich fort- 
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entwickeln. In der ersten Beratung und von meinen 
Vorrednern wurde bereits mit Recht darauf hinge-
wiesen, daß wir bei dem Europäischen Parlament 
ein demokratisches Defizit haben, das aufzufüllen 
ist. Wir wünschen, daß das Europäische Parlament 
die legislativen Funktionen erhält, die für uns 
hier im Bundestag selbstverständlich sind. Wir 
wünschen weiterhin, daß der Ministerrat seine 
Arbeiten rationalisiert, soweit das möglich ist, und 
daß auch die Kommission die ihr zustehenden Be-
fugnisse entsprechend den Römischen Verträgen 
gesichert erhält. 

Herr Kollege Barzel hat die Frage gestellt: Wie 
soll dieses Europa denn nachher aussehen? Er hat 
darauf hingewiesen, daß in Grundfragen Unter-
schiede bestehen. Auch ich habe heute morgen 
gelesen, daß Pompidou seine unterschiedliche Auf-
fassung bei einem Essen mit Königin Juliane 
erneut zum Ausdruck gebracht hat. Ich möchte zitie-
ren, was die „Frankfurter Allgemeine" aus der 
Rede gebracht hat, weil es zeigt, wo der Unter-
schied liegt. Danach hat Pompidou folgendes gesagt: 

Die Leidenschaft für Unabhängigkeit, die zu 
verteidigen unsere beiden Nationen so viele 
Opfer brachten, macht es für mich unwahr-
scheinlich, daß wir uns heute in einem Konglo-
merat ohne Seele und Persönlichkeit verlieren. 
Wir sind im Grunde entschlossen, ein freies, 
friedliches und unabhängiges Europa zu errich-
ten, das die nationalen Eigenschaften achtet. 

Demgegenüber hat Königin Juliane sehr klar 
erwidert: 

Die Erweiterung (der EWG) hat der Integration 
eine europäischere und wirksamere Größe ver-
liehen. Gleichzeitig muß die Verstärkung der 
Institutionen dank gemeinsamer Anstrengung 
eine positive Entwicklung einleiten. Sie wird 
der Gemeinschaft ermöglichen, rasche Ent-
schlüsse zu fassen, und ihren demokratischen 
Charakter verstärken ... Wir müssen auch ... 
bei der Schaffung unserer eigenen europäischen 
Einheit im Sinn behalten, daß diese ohne eine 
größere Zusammenarbeit im Rahmen der erwei-
terten westlichen Welt, zu der unsere Partner 
jenseits des Atlantiks gehören, weder möglich 
noch wünschbar wäre. 

Soviel ich unterrichtet bin, werden am 3. und 
4. Juli erneut Besprechungen zwischen dem Staats-
präsidenten Pompidou und Bundeskanzler Brandt 
stattfinden. Ich bin davon überzeugt, daß gerade 
diese Differenz, die in den Auffassungen aufgetre-
ten sind, bei diesen Gesprächen behandelt werden. 
Ich bin aber nicht so hoffnungslos wie Herr Kollege 
Barzel, der glaubt, daß es nicht zu einer Einigung 
kommen könne. Ich bin im Gegenteil überzeugt, 
daß auch hier Wege gefunden werden, damit die 
Gemeinschaft, auch die erweiterte Gemeinschaft, 
in dieser Frage nicht zu stark beeinträchtigt wird. 
Die Integration, die vorhanden ist, wird weiter fort-
schreiten. Auch weiterhin wird sich zeigen, daß 
auch eine gemeinschaftliche Politik, die nicht nur 
Währungs- und Wirtschaftspolitik ist, notwendig 
ist, wenn wir zu einem einheitlichen Europa kom

-

men wollen. Die Gipfelkonferenz im Herbst, von 
manchen Zeitungen in Frage gestellt — Herr Kol-
lege Apel hat darauf hingewiesen —, erwarten wir. 
Ich glaube eher daran, daß es zu dieser Gipfelkon-
ferenz kommt, als daß sie nicht zustande kommt, 
obwohl ich heute gehört habe, daß sich Herr Außen-
minister Thorn dahin gehend geäußert habe: besser 
keine Gipfelkonferenz als eine, bei der man von 
vornherein weiß, daß man sich nicht wird einigen 
können. Ich hoffe auf eine Einigung. 

Die Verhandlungen, die zum Beitritt der vier 
Staaten geführt haben, sind deshalb besonders 
schwierig gewesen, weil die Interessen der einzel-
nen Länder, vor allem auch derjenigen, die jetzt 
der Gemeinschaft beitreten, oft sehr unterschiedlich 
waren und sehr häufig Divergenzen bestanden. Mit 
gutem Willen auf allen Seiten ist es schließlich 
gelungen, sich über den Beitritt zu einigen. 

Nachdem man sich über den Beitritt sowie dar-
über geeinigt hat, daß die Verträge, abgesehen von 
gewissen Anpassungs- und Überleitungsvorschrif-
ten, auch für die jetzt beitretenden Länder un-
verändert gültig bleiben sollen, bin ich noch mehr 
davon überzeugt, daß es später auch möglich sein 
wird, sich auf dieser gemeinschaftlichen Grundlage 
über schwierige Probleme, die selbstverständlich 
auch in Zukunft auftreten werden, zu einigen. Der 
Zwang zur Einigung hat schon in manchen Nacht-
sitzungen tatsächlich zur Einigung geführt. 

Wir hoffen, daß mit diesen Beiträgen ein weiterer 
Schritt getan wird, daß Europa zusammenwächst, 
daß wir in Frieden zusammenleben können und daß 
für Europa dann auch einmal die Zeit kommt, wo 
es mit einer Stimme mit anderen Staaten sprechen 
kann. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Änderungsanträge sind 
nicht gestellt worden. 

Ich rufe auf Art. 1, Art. 2, Art. 3 sowie Einleitung 
und Überschrift. Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Ge-
setz zustimmen will, der möge sich erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle ein-
stimmige Annahme fest. 

Wir stimmen nunmehr über die Ziffern 2 und 3 
des Ausschußantrags ab. Wer zustimmen will, gebe 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Ich stelle auch hier einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen nunmehr zu Punkt 6 der Tages-
ordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über den zivilen Ersatzdienst 
— Drucksache VI/1840  - 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache VI/3586 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Krampe 
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b) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 

Arbeit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 
— Drucksachen VI/3565, zu VI/3565 —

Berichterstatter: Abgeordneter Geldner 
(Erste Beratung 112. Sitzung) 

Wünschen die Herren Berichterstatter das Wort 
zu ergreifen, um ihre Schriftlichen Berichte noch zu 
erläutern? 

(Abg. Geldner: Nein!) 

— Das ist nicht der Fall. Die Fraktionen haben ver-
einbart, daß zu Punkt 6 Erklärungen abgegeben 
werden sollen. 

Ich rufe zur allgemeinen Aussprache in zweiter 
Beratung auf. Das Wort hat der Abgeordnete 
Ziegler. 

Ziegler (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Für die Fraktion der CDU/CSU 
begründe ich den Änderungsantrag auf Um-
druck 298 *) wie folgt. 

Mit dem zur Verabschiedung vorliegenden Drit-
ten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den 
zivilen Ersatzdienst soll ein erster Schritt zur Her-
stellung größerer Wehrgerechtigkeit getan und 
gleichzeitig die bestehende krasse Ersatzdienstunge-
rechtigkeit abgebaut werden. In dieser Zielsetzung 
waren und sind sich, so hoffe ich jedenfalls, alle 
Parteien des Hohen Hauses einig. Gegenüber den 
Betroffenen läßt es sich einfach nicht länger ver-
treten, daß nur etwa 60 v. H. der Angehörigen eines 
Geburtsjahrgangs zum Wehrdienst herangezogen 
werden. Noch weniger aber ist es zu verantworten, 
daß von den Kriegsdienstverweigern gar nur jeder 
Vierte den Ersatzdienst tatsächlich leisten muß. 

(Abg. Dr. Klepsch: Sehr wahr!) 

Die einzige mögliche Konsequenz ist, daß wir uns 
gemeinsam bemühen, die Möglichkeiten, weitere 
Ersatzdienstplätze zu schaffen, auszuweiten und be-
stehende Beschränkungen zu beseitigen. Mit ande-
ren Worten, wir müssen den Aufgabenbereich des 
Zivildienstes, wie er in Zukunft heißen soll, erwei-
tern. 

Mit der von Ihnen, meine Damen und Herren von 
der Koalition, beschlossenen Fassung des § 1 des 
Gesetzentwurfs erreichen Sie aber genau das Ge-
genteil. Sie sieht vor, daß der Zivildienst grund-
sätzlich im sozialen Bereich abzuleisten ist. Nur 
wenn dort keine ausreichenden Plätze vorhanden 
sind, können — nach der von Ihnen vorgelegten 
Formulierung — andere Aufgaben, die dem All-
gemeinwohl dienen, zugewiesen werden. 

Gegenüber dem geltenden Recht bedeutet dies 
eine erhebliche Einschränkung. Der Sinn des Ände-
rungsgesetzes wird völlig umgekehrt. Sie geben da-
mit, auch wenn Sie es vielleicht nicht wollen, dem 
Drängen einiger extrem links stehender Kriegs-
dienstverweigererorganisationen nach, die den Zi-
vildienst auf soziale und erzieherische Aufgaben be-
schränkt wissen wollen. Einen Beitrag zu größerer 
Wehrgerechtigkeit leisten Sie damit jedoch nicht. 

*) Siehe Anlage 4 

Die besorgniserregend wachsende Zahl der Kriegs-
dienstverweigerer erhält statt dessen eine noch 
größere Chance, überhaupt nicht dienen zu müssen. 
Da nach Ihrem Beschluß Zivildienstplätze außer-
halb des sozialen Bereichs nur zugewiesen werden 
können, wenn Plätze innerhalb des Bereichs nicht 
in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, sind, 
wenn Sie neue Aufgabenbereiche erschließen wol-
len, Auslegungsschwierigkeiten und im Gefolge 
Spannungen, Konflikte und eine Flut von Prozessen 
zu befürchten. 

Auf jeden Fall wird es schwierig werden, der 
auch von Ihnen, meine Damen und Herren von der 
Koalition, im Verteidigungsausschuß angenomme-
nen, von der CDU/CSU eingebrachten Entschlie-
ßung nachzukommen und weitere Schritte zu tun, 
die Kriegsdienstverweigerer auch tatsächlich zum 
Zivildienst heranzuziehen. Die in der Entschließung 
aufgeführten zusätzlichen Bereiche, z. B. der Um-
welt- und der Naturschutz, der Unfallrettungsdienst 
usw., gehören dem sozialen Bereich eben nicht an. 
Wenn Sie diese neuen Bereiche wirklich erschließen 
wollen, warum dann erst die Einschränkung auf dem 
sozialen Bereich? 

(Abg. Dr. Klepsch: Sehr gut!) 

Unser Änderungsantrag in Ziffer 1 des Um-
drucks 298 zu § 1 des Gesetzes eröffnet dagegen 
uneingeschränkt die Möglichkeit, die Zivilidienst-
leistenden in diesen neuen Bereichen, die dem All-
gemeinwohl dienen, unterzubringen. 

(Vorsitz: Vizepräsident Frau Funcke.) 

Er enthält keine Einengung und vermeidet damit 
Auslegungs- und Durchführungsschwierigkeiten. Be-
schränkungen ergeben sich — das ist ganz natür-
lich — aus der Haushaltslage ohnehin. Weitere soll-
ten wir uns nicht unnötig selber schaffen. Bei An-
nahme unseres Änderungsantrages kommen wir dem 
gemeinsamen Ziel einer größeren Ersatzdienst- und 
damit Wehrgerechtigkeit tatsächlich ein gutes Stück 
näher. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Der § 1 wurde im übrigen am 16. Dezember 1971 
im Verteidigungsausschuß und am 13. April 1972 
im Innenausschuß im Wortlaut unseres Änderungs-
antrages auch von der Koalition oder zumindest 
von dem größeren Teil der Koalition angenommen. 
Dabei hat der Innenausschuß allerdings einen nach 
unserer Auffassung nicht nötigen und nicht zweck-
dienlichen Abs. 2 angefügt. 

Die in Ziffer 2 des Umdrucks enthaltene Änderung 
betreffend § 2 a ergibt sich als notwendige Konse-
quenz aus der Annahme unseres Änderungsantra-
ges. Ich darf Sie bitten, dem Änderungsantrag zu-
zustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Biermann. 

Biermann (SPD) : Frau Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Koalitionsfraktionen verfolgen na-
türlich das Ziel einer größeren oder, wenn es nach 
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uns ginge, absoluten Dienstgerechtigkeit, einmal ge-
genüber denjenigen, die Wehrdienst leisten, aber 
auch gegenüber denen, die als anerkannte Kriegs

-

dienstverweigerer Zivildienst zu leisten haben. 

Ich habe das Gefühl, daß heutzutage in diesem Zu-
sammenhang sehr oft verschiedene Zahlen durchein-
andergebracht werden. So tauchte soeben auch beim 
Kollegen Ziegler wieder die Behauptung auf, daß 
nur jeder Vierte Zivilidienst leiste. Ich würde vor-
schlagen, einmal eine Rechnung aufzumachen, aus 
welchem Gesamtzusammenhang diese vier über-
haupt in Betracht kommen. Genauso nämlich, wie 
man im Wehrdienst Ausnahmen hat, wie man beim 
Wehrdienst auch Dienstuntaugliche hat, muß man 
entsprechende Abzüge im Bereich des Zivildienstes 
machen. Die Zahl 4 ist dann aber beim besten Wil-
len nicht mehr haltbar. 

Ein Zweites. Im Jahre 1969 haben wir von der 
damaligen Bundesregierung einen Platzbestand von 
4121 übernommen. Ich kann sagen, daß auf Grund 
der Initiative des Arbeitsministeriums heute bereits 
ein Platzbestand von mehr als 9000 vorhanden ist. 
Ich weiß, daß diese Zahl sicher nicht ausreicht. 

Ich möchte zu dem Antrag der CDU/CSU noch fol-
gendes sagen. Wir haben in § 1 verstärkt die Ein-
satzmöglichkeiten im zivilen Bereich angesprochen. 
Das ist und bleibt für uns eine vorrangige Notwen-
digkeit. Diese Klarstellung der Vorrangigkeit durch 
die Anfügung des Abs. 2 in § 1 hindert die Bundes-
regierung in keiner Weise daran, Zivildienstpflich-
tige über den sozialen Bereich hinaus in Aufgaben 
einzusetzen, die dem allgemeinen Wohl dienen. Das 
ist das, was man sagen muß. Ich weiß nicht, wieso 
Herr Kollege Ziegler bei dieser Eindeutigkeit der 
Formulierung Prozesse befürchtet. 

Im übrigen bedeutet die in § 1 vorgenommene 
Aufzählung nach dem derzeitigen Gesetzesstand 
effektiv eine Einengung. Diese Einengung eben wol-
len wir auf jeden Fall beseitigen. 

Ich wundere mich auch, warum die CDU/CSU-
Fraktion den § 1 zum Anlaß nimmt, Änderungs-
anträge zu stellen. Sie, meine Damen und Herren 
von der Opposition, werden doch sicherlich noch 
Ihren Entschließungsantrag kennen, den Sie - zwei-
mal, wenn ich mich recht erinnere — im Verteidi-
gungsausschuß und auch im Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung eingebracht haben. In diesem 
Antrag haben Sie doch den sozialen Bereich an die 
Spitze der Aufzählung gesetzt und sind dann erst 
zu dem Bereich der dem allgemeinen Wohl dienen-
den Aufgaben übergegangen. 

Ich will Ihnen noch eines sagen: die sogenannte 
perfekte Aufzählung bedeutet eine wesentliche Ein-
engung gegenüber dem Entwurf, wie er vom Aus-
schuß für Arbeit und Sozialordnung formuliert und 
auch beschlossen worden ist. Ich könnte hier sagen, 
er ist einstimmig beschlossen worden, weil Sie sich 
ja weder an der Beratung noch an der Abstimmung 
beteiligt haben. 

Nun zu der Ziffer 2 Ihres Antrags, den letzten 
Halbsatz in § 2 a zu streichen. Ich darf Ihnen sagen, 
daß wir großen Wert darauf legen, den Beirat auch 
zur Aufmerksamkeit in der Auswahl der Plätze und 

dazu zu verpflichten, für mehr Einsatzplätze zu sor-
gen. Diese Verbindung ist aus § 1 zu entnehmen. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, ich 
möchte Sie bitten, Ihre Anträge zurückzunehmen. 
Andernfalls bitte ich das Haus, Ihre Anträge ab-
zulehnen. 

(Beifall bei den Regierunsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Klepsch. 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Der Kollege Biermann 
hat den Antrag, den Herr Kollege Ziegler hier so-
eben für meine Fraktion begründet hat, meines 
Erachtens in nicht sehr überzeugender Weise kom-
mentiert. Wir sprechen jetzt über die Frage der 
Schaffung von mehr Ersatzdienst und damit mehr 
Wehrgerechtigkeit. Wir werden am Freitag an an-
derer Stelle Gelegenheit haben, darüber erneut zu 
sprechen. 

Für uns ist es in den Beratungen darauf ange-
kommen, eine Grundlage dafür zu schaffen, den 
gegenwärtigen Zustand mangelnder Plätze überwin-
den zu können. Herr Kollege Biermann, die Fassung 
des bisherigen Gesetzestextes geht wesentlich wei-
ter als das, was jetzt auf Grund eines Mehrheits-
beschlusses der Koalitionsfraktionen im Arbeits

-

ausschuß festgelegt worden ist. Aber ich weise Sie 
darauf hin, daß im Verteidigungsausschuß in völ-
liger Übereinstimmung mit der Regierung die Fas-
sung beschlossen worden ist, die unserem Ände-
rungsantrag zugrunde liegt. Sie haben dann in einer 
Art Handstreichverfahren diese Änderung, über die 
wir jetzt zu entscheiden haben, bewirkt. Sie schaf-
fen eine Rangordnung, die bisher im Gesetz nicht 
gegeben war. Die Aufzählung in unserem Entschlie-
ßungsantrag, den wir nicht bloß vorgetragen haben, 
sondern der vom Verteidigungsausschuß einstimmig 
angenommen worden ist und der am Freitag hier 
dem Hohen Hause auch zugänglich sein wird, ist 
enumerativ in keiner Weise an eine Rangordnung 
gebunden. Wir sind vielmehr der Auffassung, daß 
gerade die Bereiche, die dem Allgemeinwohl die-
nen — etwa Umweltschutz oder Katastrophenschutz, 
um nur zwei Beispiele denen hinzuzufügen, die der 
Kollege Ziegler schon vorgetragen hat —, gleich-
rangig zu sehen sind und daß es darauf ankommt, 
in diesem Gesetz nun nicht eine Einengung zu be-
schließen, von der wir von vornherein wissen, daß 
sie zu wenige Stellen schafft und dann ein kompli-
ziertes Verfahren schafft, das Möglichkeiten und 
Ansatzpunkte für die vorhandenen Organisationen 
bietet, uns Schwierigkeiten zu machen. 

Wir befürchten — und wir befürchten das zu 
Recht —, daß auf diese Weise das Zivildienstgesetz, 
wie es jetzt heißt, bei der Herstellung der Ersatz

- dienstgerechtigkeit noch schwieriger zu handhaben 
sein wird. Deshalb müssen wir mit allem Nach-
druck darum bitten, den Änderungsantrag, den wir 
stellen, anzunehmen. Es ist der Antrag, den Regie-
rungskoalition und Opposition im Verteidigungs- 
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ausschuß in Übereinstimmung mit der Regierung 
gemeinsam beschlossen haben. 

Ich möchte namens meiner Fraktion namentliche 
Abstimmung über diesen Antrag beantragen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, das Wort wird nicht mehr gewünscht. 
Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungs-
antrag der CDU/CSU auf Umdruck 298. Ich möchte 
zunächst fragen, ob über beide Punkte zusammen 
namentlich abgestimmt werden soll. 

(Zuruf des Abg. Klepsch.) 

Ich verstehe dann Ihren Antrag so, daß zunächst 
einmal nur über Punkt 1 des Umdrucks 298 nament-
lich abgestimmt werden soll. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vorläufige 
Ergebnis der Abstimmung bekannt. Es haben ins-
gesamt 451 uneingeschränkt stimmberechtigte Ab-
geordnete ihre Stimme abgegeben, außerdem 20 Ber-
liner Abgeordnete. Mit Ja haben 215 und mit Nein 
235 uneingeschränkt Stimmberechtigte gestimmt; 
ein Kollege hat sich der Stimme enthalten. Von den 
Berliner Abgeordneten haben 9 mit Ja und 11 mit 
Nein gestimmt. Der Antrag ist damit abgelehnt. 

Endgültiges Ergebnis: 

Abgegebene Stimmen 451 und 20 Berliner Abgeordnete. 
Davon 

Ja: 216 und 9 Berliner Abgeordnete 

Nein: 234 und 11 Berliner Abgeordnete 

Enthalten: 1 Abgeordneter 

Ungültig: 1 

Ja 

CDU/CSU 

Adorno 
Dr. Aigner 
Alber 
von Alten-Nordheim 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Bach 
Baier 
Balkenhol 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Dr. Becker (Mönchenglad-

bach) 
Becker (Pirmasens) 
Berberich 
Berding 
Berger 
Bewerunge 
Biechele 
Biehle 
Dr. Birrenbach 
Dr. von Bismarck 
Bittelmann 
Blumenfeld 
von Bockelberg 
Dr. Böhme 
Frau Brauksiepe 
Breidbach 

Bremm 
Brück (Köln) 
Burger 
Cantzler 
Dr. Czaja 
Damm 
Dichgans 
Dr. Dollinger 
Draeger 
von Eckardt 
Ehnes 
Engelsberger 
Dr. Erhard 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Ernesti 
Erpenbeck 
Dr. Evers 
Dr. Eyrich 
von Fircks 
Franke (Osnabrück) 
Dr. Franz 
Dr. Freiwald 
Dr. Frerichs 
Dr. Früh 
Dr. Fuchs 
Dr. Furler 
Dr. Gatzen 
Frau Geisendörfer 
Geisenhofer 
Gerlach (Obernau) 
Gierenstein 
Dr. Giulini 

Dr. Gleissner 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Gölter 
Dr. Götz 
Gottesleben 
Frau Griesinger 
Dr. Gruhl 
Haase (Kassel) 
Dr. Häfele 
Härzschel 
Häussler 
Dr. Hallstein 
Dr. Hammans 
Hanz 
von Hassel 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Hellige 
Helms (Gast) 
Dr. Hermesdorf (Schleiden) 
Höcherl 
Horstmeier 
Horten 
Dr. Hubrig 
Dr. Hupka 
Hussing 
Dr. Huys 
Frau Jacobi (Marl) 
Dr. Jaeger 
Dr. Jahn (Braunschweig) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Dr. Jungmann 
Frau Kalinke 
Katzer 
Dr. Kempfler 
Kiechle 
Kiep 
Dr. h. c. Kiesinger 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Köster 
Krammig 
Krampe 
Dr. Kraske 
Dr. Kreile 
Frau Dr. Kuchtner 
Lampersbach 
Leicht 
Lemmrich 
Lensing 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Lenze (Attendorn) 
Lenzer 
Link 
Löher (Dortmund) 
Looft 
Dr. Luda 
Majonica 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 
Maucher 
Meister 
Memmel 
Dr. Mende 
Mick 
Dr. Mikat 
Dr. Miltner 
Müller (Niederfischbach) 
Müller (Remscheid) 
Mursch (Soltau-Harburg) 
Niegel 
Dr. von Nordenskjöld 
Orgaß 
Ott 
Petersen 
Pfeifer 
Picard 
Pieroth 
Dr. Pinger 

Pohlmann 
Dr. Prassler 
Rainer 
Rawe 
Reddemann 
Dr. Reinhard 
Dr. Riedl (München) 
Dr. Rinsche 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Röhner 
Rösing 
Rommerskirchen 
Roser 
Ruf 
Russe 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-

Hohenstein 
Schedl 
Schlee 
Schlichting-von Rönn 
Dr. Schmid-Burgk 
Schmitt (Lockweiler) 
Dr. Schneider (Nürnberg) 
Dr. Schober 
Frau Schroeder (Detmold) 
Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Sellstedt) 
Schröder (Wilhelminenhof) 
Schulhoff 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) 
Dr. Schulze-Vorberg 
Seiters 
Dr. Siemer 
Solke 
Spilker 
Dr. Sprung 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Stein (Honrath) 
Frau Stommel 
Storm 
Strauß 
Struve 
Stücklen 
Susset 
von Thadden 
Tobaben 
Frau Tübler 
Dr. Unland 
Varelmann 
Vehar 
Vogel 
Vogt 
Volmer 
Wagner (Günzburg) 
Dr. Wagner (Trier) 
Dr. Warnke 
Wawrzik 
Weber (Heidelberg) 
Weigl 
Dr. Freiherr von Weizsäcker 
Wendelborn 
Werner 
Windelen 
Winkelheide 
Wissebach 
Dr. Wittmann 

(München) 
Dr. Wörner 
Frau Dr. Wolf 
Baron von Wrangel 
Dr. Wulff 
Ziegler 
Dr. Zimmermann 
Zink 
Zoglmann (Gast) 

Berliner Abgeordnete 

Amrehn 
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Frau Berger 
Dr. Gradl 
Dr. Kotowski 
Kunz 
Müller (Berlin) 
Frau Pieser 
Dr. Seume (Gast) 
Wohlrabe 

Nein 

SPD 
Anbuhl 
Dr. Apel 
Arendt (Wattenscheid) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Baack 
Baeuchle 
Bäuerle 
Bals 
Barche 
Dr. Bardens 
Batz 
Bauer (Würzburg) 
Bay 
Dr. Bayerl 
Dr. Bechert (Gau Algesheim) 
Becker (Nienberge) 
Dr. Beermann 
Bergmann 
Berkhan 
Berlin 
Biermann 
Böhm 
Börner 
Frau von Bothmer 
Brandt 
Brandt (Grolsheim) 
Bredl 
Brück (Holz) 
Brünen 
Buchstaller 
Büchler (Ebersbach) 
Büchner (Speyer) 
Dr. von Bülow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Collet 
Corterier 
Cramer 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Eckerland 
Dr. Ehmke 
Frau Eilers 
Dr. Enders 
Engholm 
Dr. Eppler 
Esters 
Faller 
Dr. Farthmann 
Fiebig 
Dr. Fischer 
Flämig 
Frau Dr. Focke 
Folger 
Franke (Hannover) 
Frehsee 
Frau Freyh 
Fritsch 
Geiger 
Gerlach (Emsland) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gnädinger 
Grobecker 
Dr. Haack 

Haar (Stuttgart) 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Halfmeier 
Hansen 
Hansing 
Hauck 
Dr. Hauff 
Henke 
Frau Herklotz 
Hermsdorf (Cuxhaven) 
Herold 
Höhmann (Hessisch 

Lichtenau) 
Hörmann (Freiburg) 
Hofmann 
Horn 
Frau Huber 
Jahn (Marburg) 
Jaschke 
Junghans 
Junker 
Kaffka 
Kahn-Ackermann 
Kater 
Kern 
Killat-von Coreth 
Koenig 
Kohlberger 
Konrad 
Dr. Kreutzmann 
Krockert 
Kulawig 
Lange 
Langebeck 
Dr. Lauritzen 
Lautenschlager 
Frau Lauterbach 
Leber 
Lemp 
Lemper 
Lenders 
Liedtke 
Löbbert 
Maibaum 
Marquardt 
Marx (München) 
Matthes 
Matthöfer 
Frau Meermann 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meinike (Oberhausen) 
Metzger 
Michels 
Möhring 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 
Müller (Mülheim) 
Müller (Nordenham) 
Dr. Müller-Emmert 
Dr. Müthling 
Neemann 
Neumann 
Dr. Nölling 
Dr. Oetting 
Offergeld 
Frhr. Ostman von der Leye 
Pawelczyk 
Peiter 
Pensky 
Peters (Norden) 
Pöhler 
Porzner 
Raffert 
Ravens 
Frau Renger 
Rohde 
Rosenthal 
Roß 
Säckl 
Sander 
Saxowski 

Dr. Schachtschabel 
Dr. Schäfer (Tübingen) 
Frau Schanzenbach 
Scheu 
Dr. Schiller 
Schiller (Bayreuth) 
Frau Schimschock 
Schirmer 
Schlaga 
Dr. Schmid (Frankfurt) 
Schmidt (Braunschweig) 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Hamburg) 
Dr. Schmidt (Krefeld) 
Schmidt (München) 
Schmidt (Niederselters) 
Schmidt (Würgendorf) 
Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Dr. Schmude 
Schoettle 
Schollmeyer 
Schonhofen 
Schulte (Unna) 
Seefeld 
Seibert 
Seidel 
Frau Seppi 
Simon 
Dr. Slotta 
Dr. Sperling 
Spillecke 
Staak (Hamburg) 
Frau Strobel 
Strohmayr 
Suck 
Tallert 
Dr. Tamblé 
Frau Dr. Timm 
Tönjes 
Urbaniak 
Vit 
Walkhoff 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Welslau 
Wende 
Wendt 
Westphal 
Dr. Wichert 
Wiefel 
Wienand 
Wilhelm 
Wischnewski 
Dr. de With 
Wittmann (Straubing) 
Wolf 
Wolfram 
Wrede 

Würtz 
Wüster 
Wuttke 
Wuwer 
Zander 
Zebisch 

Berliner Abgeordnete 

Dr. Arndt (Berlin) 
Bartsch 
Bühling 
Dr. Dübber 
Heyen 
Frau Krappe 
Löffler 
Mattick 
Dr. Schellenberg 
Frau Schlei 
Sieglerschmidt 

FDP 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
Dorn 
Frau Funcke 
Gallus 
Geldner 
Genscher 
Graaff 
Grüner 
Jung 
Kirst 
Kleinert 
Krall 
Logemann 
Dr. h. c. Menne (Frankfurt) 
Mertes 
Mischnick 
Moersch 
Ollesch 
Opitz 
Peters (Poppenbüll) 
Scheel 
Schmidt (Kempten) 
Spitzmüller 
Wurbs 

Enthaltungen 

Fraktionslos 

Dr. Müller (München) 

Wir stimmen nunmehr über den Antrag Ziffer 2 
ab, und zwar durch Handaufheben. Wer dem Antrag 
Ziffer 2 seine Zustimmung geben will, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Mit dem gleichen Stimmenverhältnis abge-
lehnt. 

Wir stimmen nun über Art. 1 Nrn. 3 und 5 in der 
Ausschußfassung ab. Wer diesen Bestimmungen in 
der Ausschußfassung zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Es ist so beschlossen. 

Dann stimmen wir über Art. 1 im ganzen ab. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das 
erste war die Mehrheit; Art. 1 ist angenommen. 
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Wir stimmen über die Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Einlei-

tung und Überschrift ab. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? Bei wenigen Gegenstimmen ange-
nommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Das Wort zur dritten Beratung hat Herr Abgeordne-
ter Gierenstein. 

Gierenstein (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Namens 
der Fraktion der CDU/CSU habe ich zur dritten Be-
ratung des vorliegenden Gesetzentwurfs folgende 
Erklärung abzugeben. Die heute geltenden Bestim-
mungen, nach denen junge Männer zu Diensten für 
die Gemeinschaft herangezogen werden, befriedigen 
nicht mehr. Über die allgemeine Wehrpflicht wird 
nur ein Teil der Wehrpflichtigen zum Dienst in der 
Bundeswehr und im Bundesgrenzschutz herangezo-
gen. Im Zivilschutzdienst wird nach den jetzt gelten-
den Bestimmungen kein Pflichtiger eingesetzt. Der 
zivile Ersatzdienst in der gegenwärtig geltenden 
Form und Organisation ist nicht geeignet, die durch 
die große Zahl der anerkannten Kriegsdienstverwei-
gerer auf ihn zukommenden Probleme zu meistern. 
Dies liegt nicht nur an der geringen Zahl der Ersatz-
dienstplätze, sondern auch an einem umständlichen 
Anerkennungsverfahren. Das liegt aber auch an 
einer uneinheitlichen Ausgestaltung des Dienstes, 
an der mangelnden Ausbildung der Pflichtigen und 
der zu geringen Zahl des Personals, das für Füh-
rungsaufgaben in diesem Bereich zur Verfügung 
steht. 

Die vom Gesetzgeber zwar nicht gewollte, in der 
Praxis aber vorhandene Diskriminierung der aner-
kannten Kriegsdienstverweigerer erfordert es, daß 
die persönlichen Dienste, die von allen jungen Män-
nern für die Gemeinschaft zu leisten sind, neu, ge-
recht und den Vorstellungen unserer Zeit entspre-
chend geordnet werden. Auf dieser Basis ist es 
möglich, das von allen gewünschte Ziel, nämlich eine 
hohe Wehrgerechtigkeit, zu erreichen. 

Für das Jahr 1972 stehen nach den Berechnungen 
der Wehrgerechtigkeitskommission der Bundesre-
gierung 377 000 Pflichtige zur Musterung an. Die Re-
gierung geht dabei von 20,2 % Nicht-Wehrdienst-
pflichtigen, von 4,2 % Wehrdienstausnahmen, von 
62,2 % tauglich Gemusterten, von 5,3 % Freiwilligen 
bei der Bundeswehr, von 2,3 % Freiwilligen bei der 
Polizei und beim Bundesgrenzschutz, von 4,2 % beim 
Zivilschutz und von 1,6 % Kriegsdienstverweigerern 
aus. 

Die für 1972 geltenden Prozentzahlen wurden auch 
für die spätere Aufkommensberechnung, die von 
einer steigenden Zahl der Wehrdienstpflichtigen 
ausgeht, zugrunde gelegt. Sie waren aber auch 
Grundlage für die durch die Reduzierung der Wehr-
dienstzeit von 18 auf 15 Monate zu bewirkende er-
höhte Wehrgerechtigkeit. 

Nach diesen Berechnungen war zu erwarten, daß 
bis zum Jahre 1976 die gegenwärtige Einberufungs

-

quote von 62 % auf etwa 70 bis 75 % ansteigen 
würde. Ab 1974 jedoch stehen stärker werdende Ge-
burtenjahrgänge zur Musterung an, die 1980 mit 
etwa 455 500 Wehrpflichtigen kumulieren. Das be-
deutet, daß eine Reduzierung der Wehrdienstzeit 
von 18 auf 15 Monate für die Wehrdienstleistenden 
nur bis etwa zum Jahre 1975 eine gewisse Entlastung 
bringt. Spätestens 1975 steht die dann amtierende 
Regierung wiederum vor dem Dilemma der Jahre 
1964 bis 1971. 

Diese Überlegungen, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, berücksichtigen jedoch nicht, daß die 
Zahl der Kriegsdienstverweigerer überproportional 
steigt, während die Zahl der zur Verfügung stehen-
den Ersatzdienstplätze mit 7300 etwa gleichbleibt. 
So ging die Kommission für das Jahr 1970 von 6000 
Kriegsdienstverweigerern aus, obwohl das Aufkom-
men von anerkannten Kriegsdienstverweigerern be-
reits für das Jahr 1971 27 625 Personen betragen hat. 
In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres 
soll nach einer Meldung der „Frankfurter Rund-
schau" von gestern die Zahl der Wehrdienstverwei-
gerungen bereits das Gesamtergebnis des Jahres 
1971 überschritten haben. 

(Abg. Dr. Klepsch: Hört! Hört!) 

Damit verlagert sich das Problem der Wehrgerech-
tigkeit erheblich auf das Problem der Ersatzdienst-
gerechtigkeit. Diese Entwicklung wird ab 1974 we-
gen der stärker werdenden Geburtsjahrgänge Aus-
maße annehmen, die jetzt noch nicht abschätzbar 
sind. Zudem wird dadurch, daß höchstens 20 % der 
anerkannten Kriegsdienstverweigerer — eine Quote, 
die angesichts des Mangels an Plätzen und des Stei-
gens des Aufkommens an Kriegsdienstverweigerern 
eine sinkende Tendenz hat — einberufen werden 
können, eine Sogwirkung auf die jungen Leute aus-
geübt, denn sie können nun erstens damit rechnen, 
ohne größere Schwierigkeiten als Kriegsdienstver-
weigerer anerkannt zu werden 

(Abg. Dr. Wörner: Sehr richtig!) 

und zweitens damit, nicht eingezogen zu werden, da 
nicht genügend Plätze vorhanden sind. 

(Abg. Dr. Klepsch: Sehr wahr!) 

Es muß also davon ausgegangen werden, daß die 
Zahl der anerkannten Kriegsdienstverweigerer 
50 000 alsbald übersteigt und daß bei der gegen-
wärtigen Organisation des Ersatzdienstes die Zahl 
der Plätze auf höchstens 9000 bis 10 000 anwächst. 
Dazu kommt die nur vorübergehende Entlastung im 
Bereich des Wehrdienstes durch die Verkürzung. So 
gesehen wächst die Gefahr, daß die Wehrpflicht und 
die Ersatzdienstpflicht unhaltbar werden. 

Notwendig ist deshalb die Neuordnung der in 
Art. 12 a des Grundgesetzes verankerten Dienst-
leistungspflichten. Alle dort genannten Dienstlei-
stungen Wehrdienst, Dienst im Bundesgrenz-
schutz, Dienst in Einheiten und Einrichtungen des 
Zivilschutzes und Ersatzdienst — sind ihrer Bedeu-
tung nach gleichwertig. In ihrer sozialen Bezogen-
heit sind sie verschieden. Das bedeutet, daß die 
gesetzliche Ausgestaltung der Dienste von dem 
Grundsatz der Gleichheit ausgehen muß, daß die 
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Dienste aber auch je nach ihrer konkreten Aufgabe 
unterschiedlich organisiert und von unterschiedlicher 
Funktion sind. 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU bedauert es 
daher, daß mit der Ablehnung ihrer Anträge in der 
zweiten Lesung die von der CDU/CSU, von der Bun-
desregierung und von weiten Kreisen der Bevölke-
rung gewünschte größere Dienstgerechtigkeit ver-
eitelt wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es ist unverständlich und politisch sinnwidrig, wenn 
die Koalitionsfraktionen im mitberatenden Verteidi-
gungsausschuß unserem Entschließungsantrag zu-
stimmen, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Schizophren ist 
das!) 

heute aber nicht bereit sind, die erforderlichen Kon-
sequenzen zu ziehen. 

(Erneut Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. 
Dr. Wörner: Schizophrenie!) 

Angesichts dieser Situation lehnt meine Fraktion 
diesen Gesetzentwurf in der dritten Lesung ab. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Dr. Wör

-

ner: Partei mit zwei Gesichtern!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Bierman. 

Biermann (SPD) : Frau Präsident! Meine Da-
men und Herren! Im Namen der Bundestagsfraktion 
der SPD gebe ich folgende Erklärung ab. Das Grund-
gesetz räumt in Art. 4 Abs. 3 jedem Staatsbürger das 
Recht ein, aus Gewissensgründen den Kriegsdienst 
mit der Waffe zu verweigern. Wer von diesem Recht 
Gebrauch macht, kann zu einem Ersatzdienst ver-
pflichtet werden. So sieht es nämlich Art. 12 a Abs. 2 
des Grundgesetzes vor. 

Die nähere Ausgestaltung dieser Grundrechtsbe-
stimmungen ist vor allem im Wehrpflichtgesetz und 
im Gesetz über den zivilen Ersatzdienst erfolgt. Die 
höchstrichterliche Rechtsprechung hat das Recht auf 
Kriegsdienstverweigerung weiter ausgestaltet, so 
daß in der Bundesrepublik Deutschland der Gewis-
sensnot, in die junge wehrpflichtige Staatsbürger 
durch den Wehrdienst geraten können, in weitem 
Umfange — und in weiterem Umfange als in irgend-
einem Staat der Welt mit allgemeiner Wehrpflicht — 
Rechnung getragen wird. 

Der Herr Bundeskanzler hat in seiner Regierungs-
erklärung vom 28. Oktober 1969 die Absicht der 
Bundesregierung bekräftigt — und dies möchte ich 
für meine Fraktion unterstreichen —, am Recht der 
Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen 
festzuhalten. Er hat zugleich unterstrichen, daß für 
die Kriegsdienstverweigerung das Prinzip gerechter 
Gleichbehandlung gelten muß. 

(Abg. Rommerskirchen: Hört! Hört! Genau!) 

Der Dienst der anerkannten Kriegsdienstverweige

-

rer muß sinnvoll sein und gewährleisten, daß der 
einen Gruppe wehrpflichtiger Deutscher kein grö

-ß

eres Opfer für die Allgemeinheit auferlegt wird als 
der anderen Gruppe. Um dieses Ziel zu erreichen, 
hat die Bundesregierung begrüßenswerterweise den 
heute zur Verabschiedung vorliegenden Entwurf 
eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über den zivilen Ersatzdienst vorgelegt. Die in die-
sem Entwurf vorgesehenen Neuerungen des Dienstes 
der anerkannten Kriegsdienstverweigerer berück-
sichtigen die bei der bisherigen Durchführung des 
Gesetzes gewonnenen Erfahrungen. 

Er trägt zugleich dem Erfordernis Rechnung, die 
Zahl der zur Verfügung stehenden Dienstplätze ent-
sprechend der ständig steigenden Anzahl der an-
erkannten Kriegsdienstverweigerer zu erhöhen. Da 
empfehle ich Ihnen, meine Damen und Herren von 
der Opposition, sich einmal die Jahrgänge 1937 bis 
1946 anzusehen mit verhältnismäßig wenigen Mel-
dungen, aber mit noch weniger Möglichkeiten, sie 
zum Dienst heranzuziehen, weil keine Plätze vor-
handen waren. 

Die neuen Regelungen, von der Bundesregierung 
im Entwurf vorgelegt und im Ausschuß für Sozial-
politik in einigen Bereichen wesentlich verbessert, 
so meinen wir — die Mitglieder der Oppositions-
fraktion haben sich übrigens weder an den Beratun-
gen noch an den Abstimmungen beteiligt —, 

(Abg. Dr. Wörner: Aus gutem Grund!) 

betreffen hauptsächlich drei Bereiche: erstens die Be-
tonung der eigenständigen Bedeutung des Dienstes 
für die Allgemeinheit, zweitens die rechtliche und 
materielle Gleichstellung der Zivildienstleistenden 
mit den wehrdienstleistenden Soldaten, drittens die 
Verbesserung der verwaltungsmäßigen Durchfüh-
rung des Zivildienstes. 

Zur Betonung der Eigenständigkeit gehören die 
Neubezeichnung des Dienstes in „Zivildienst" und 
eine neue Umschreibung der Aufgabenstellung, wie 
sie soeben in namentlicher Abstimmung erfolgt ist. 
Durch die Erweiterung der Einsatzbereiche soll 
gleichzeitig sichergestellt werden, daß in Zukunft 
alle anerkannten Kriegsdienstverweigerer zur Ab-
leistung des Zivildienstes herangezogen werden 
können. Die Zuweisung Zivildienstpflichtiger bei 
Post und Bahn sollte bei der Neuformulierung je-
doch ausgeschlossen sein. In diesem Zusammenhang 
muß auch der § 25 a erwähnt werden, nach dem Zi-
vildienstleistende einerseits über Aufgaben und 
Wesen des Dienstes und ihre Rechtsstellung aufge-
klärt werden das ist neu — und andererseits in 
die vorgesehenen Tätigkeiten sinnvoll eingeführt 
werden. 

Zur rechtlichen und materiellen Gleichstellung der 
Zivildienstleistenden mit Soldaten, die auf Grund 
der Wehrpflicht Dienst leisten, soll in Zukunft ein 
Zivildienstleistender nach Ablauf von sechs Monaten 
die Sätze der Soldgruppe 2 wie bei den Soldaten 
erhalten. Ein Zivildienstleistender nach der Sold-
gruppe 2 erhält nach zwölf Monaten Dienstzeit unter 
bestimmten Voraussetzungen den Sold der Gruppe 3 
gewährt. Zu erwähnen ist in diesem Zusam-
menhang auch, daß anerkannte Kriegsdienstver-
weigerer bei freiwilliger zehnjähriger Verpflichtung 
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zum Dienst in Einrichtungen des Katastrophenschut-
zes und des sonstigen Zivilschutzes wie Wehrpflich-
tige nicht mehr zum Zivildienst herangezogen wer-
den können. 

Zur Verbesserung der verwaltungsmäßigen 
Durchführung des Zivildienstes gehört nicht zuletzt 
die Berufung eines Bundesbeauftragten für den 
Zivildienst und die Errichtung eines Bundesamtes 
für den Zivildienst mit einer dezentralisierten Be-
treuung der Dienstleistenden durch Regional-
betreuer. Dies hat sich in den letzten Monaten 
meines Erachtens schon sehr bewährt. Außerdem 
scheint mir der Beirat für den Zivildienst besonders 
dazu geeignet zu sein, den Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung in Fragen der Durch-
führung des Zivildienstes, aber auch in der Auswahl 
jener Dienstplätze, in denen ein Einsatz von Dienst-
pflichtigen über den sozialen Bereich hinaus er-
folgen soll und muß, zu beraten. 

(Abg. Biehle: Sie verkünden ja ein Förder

-

programm für Kriegsdienstverweigerer!) 

— Das Förderungsprogramm haben Sie sicherlich 
nicht gelesen, denn sonst wüßten Sie, daß darin 
wesentlich Schlimmeres steht, etwas, das für uns 
keinesfalls akzeptabel ist. 

(Abg. 	Biehle: 	Kriegsdienstverweigerer 
gegen Bundeswehr!) 

Diesem Beirat gehören neben Vertretern des 
Bundesrates, den Verbänden anerkannter Einrich-
tungen, je einem Vertreter der Evangelischen und 
Katholischen Kirche, je einem Vertreter der Ge-
werkschaften und der Arbeitgeberverbände und 
Vertretern der Verbände der Kriegsdienstverwei-
gerer auch drei aktiv Zivildienstleistende an. 

Abschließend möchte ich erwähnen, daß der von 
den Beschäftigungsstellen zu entrichtende Kosten-
beitrag unter bestimmten Voraussetzungen ganz 
oder auch teilweise erlassen werden kann. Auch 
diese von den Beschäftigungsstellen gewünschte 
Möglichkeit wird sicherlich dazu beitragen, die Zahl 
der Einsatzplätze beachtlich zu erhöhen. 

Dieses Gesetz, meine Damen und Herren — da-
von sind wir überzeugt —, wird uns die Dienst-
gerechtigkeit zwischen Soldaten und Zivildienst-
pflichtigen bringen. Ich bedaure es außerordentlich, 
daß die CDU/CSU, obwohl auch sie für diese Dienst-
gerechtigkeit ist, diesem Gesetz nicht zustimmen 
will. 

(Abg. Dr. Wörner: Warum haben Sie unse

-

ren Änderungsanträgen nicht zugestimmt? 
Wenn Ihnen so sehr daran liegt, hätten Sie 
ja unseren Änderungsanträgen zustimmen 

können!) 

Ich möchte Ihnen dringend empfehlen, noch einmal 
zu überdenken, ob Sie diesen Beschluß aufrecht-
erhalten wollen. 

(Abg. Biehle: Denken Sie an die Bundes-
wehr!) 

Die sozialdemokratische Fraktion stimmt diesem 
Gesetz gern zu. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
der Abgeordnete Geldner. 

Geldner (FDP) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Namens der Fraktion 
der Freien Demokraten darf ich zum vorliegenden 
Gesetzentwurf — Drucksache VI/1840 — folgende 
Erklärung abgeben. 

Die starke Zunahme der anerkannten Kriegs-
dienstverweigerer hat das Thema Wehrgerechtig-
keit in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt. Es 
galt daher, den zivilen Ersatzdienst so neuzugestal-
ten, daß die Wehrdienstverweigerung aus Gewis-
sensgründen nicht in dem Maße ein Spekulations-
objekt bleibt, wie es heute teilweise der Fall ist. 
Die Berufung auf den Gewissenskonflikt wird sich 
um so mehr auf die tatsächlichen Konfliktfälle be-
grenzen, je mehr zusätzlich Plätze zur Ableistung 
des Zivildienstes geschaffen werden. Das Ände-
rungsgesetz verfolgt daher folgende Ziele. 

Erstens. Die Funktion des Dienstes wird als Zivil-
dienst neu umrissen. Die Eigenständigkeit dieses 
Dienstes wird ohne Unterbewertung, aber auch 
ohne Überbewertung gegenüber dem Wehrdienst 
betont. 

Zweitens. Die Aufgaben des Zivildienstes müssen 
gemeinschaftsbezogen sein. Sie sollen insbesondere 
im sozialen Bereich wahrgenommen werden. Damit 
wird auch deutlich, daß es primär nicht darum geht, 
über eine Art Ersatzarbeitsdienst irgendeine Be-
schäftigung im Sinne ausgleichender Wehrgerech-
tigkeit zuzuweisen oder Arbeitslücken speziell dort 
auszufüllen, wo der Kräftebedarf über den allge-
meinen Arbeitsmarkt nicht gedeckt werden kann. In 
dem Moment, wo deutlich wird, daß mit der Beru-
fung auf einen nicht vorhandenen Gewissenskon-
flikt unter Umständen die Leistung jeglichen Dien-
stes, also des Wehrdienstes oder des Zivildienstes, 
nicht vermieden werden kann, wird die mißbräuch-
liche Inanspruchnahme des grundgesetzlich garan-
tierten Rechts auf Wehrdienstverweigerung zweifel-
los weitgehend reduziert. 

Wir Freien Demokraten begrüßen daher, daß der 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung sowohl Be-
vorzugungen wie auch Benachteiligungen gegen-
über dem Soldaten beseitigt hat. Die künftige Wehr-
dienstzeit von 15 Monaten wird um einen Monat 
unter der des Zivildienstes von 16 Monaten liegen, 
wie sie nunmehr vorgeschlagen wird. Hierin liegt 
jedoch keine ungleiche Behandlung, da die Wehr-
pflichtigen in späteren Jahren zu Wehrübungen 
herangezogen werden müssen. 

Nur am Rande sei bemerkt, daß es sowohl im 
Interesse der Wehrpflichtigen wie auch der Zivil-
dienstpflichtigen liegen dürfte, wenn die bisherigen 
Dienstzeiten verkürzt werden, wie wir, nämlich die 
Fraktion der Freien Demokraten, es schon vor Jah-
ren als möglich und erstrebenswert bezeichnet ha-
ben. Die Verkürzung der notwendigen Inanspruch-
nahme im Dienste der Allgemeinheit wird ihre posi-
tiven Wirkungen zweifellos auch auf den Ausbil-
dungsgang und den beruflichen Werdegang der ein-
zelnen Betroffenen haben. 
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Im übrigen hat der Ausschuß in zahlreichen Punk-

ten die Vorschläge der Bundesregierung noch weiter 
konkretisiert. Ich nenne in diesem Zusammenhang 
insbesondere die Stichworte Katastrophenschutz 
und sonstiger Zivilschutz. 

Die Vorbereitung der Dienstleistenden auf ihre 
Arbeit durch Lehrgänge ist zweifellos eine Maß-
nahme, durch die manche negativen Begleiterschei-
nungen der Vergangenheit im Zivildienst in der 
Zukunft vermieden werden. 

Wir Freien Demokraten hoffen, daß mit dem Ge-
setz über den Zivildienst in der nunmehr vorge-
tragenen Fassung eine Entkrampfung in der Beur-
teilung und Diskussion des Themas Wehrdienst und 
Zivildienst eingeleitet wird und daß auch die Ideali-
sierung des einen Dienstes und die Verteufelung des 
anderen Dienstes — je nach politisch-ideologischem 
Standort — ein Ende nimmt oder zumindest in den 
Hintergrund gedrängt wird. Wir Freien Demokra-
ten bekennen uns zur Wehrbereitschaft, und wir 
respektieren die Wehrdienstverweigerung aus Ge-
wissengründen. Wir erwarten von diesem Gesetz, 
daß es dem politischen Zweck in einer besseren 
Weise als die bisherigen Bestimmungen dienen 
wird. Deshalb stimmen wir Freien Demokraten dem 
Gesetzentwurf zu. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort wird 
nicht mehr gewünscht. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung in dritter Lesung. 
Wer die Zustimmung geben will, den bitte ich, 
sich zu erheben. — Die Gegenprobe! 

(Lachen und Zurufe von der SPD zur CDU/ 
CSU.) 

Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit; das 
Gesetz ist angenommen. 

Wir stimmen noch über Ziffer 2 des Ausschuß-
antrages ab, die Eingaben und Petitionen für erledigt 
zu erklären. — Ich höre keinen Widerspruch; es ist 
so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 
Zweite und dritte Beratung des von der Bun

-

desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Regelung der gewerbsmäßigen 
Arbeitnehmerüberlassung 
— Drucksache VI/2303 — 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ar

-

beit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 
— Drucksachen VI/3505, zu VI/3505 —
Berichterstatter: Abgeordneter Jaschke 
(Erste Beratung 130. Sitzung) 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — 

Das ist nicht der Fall. Wird das Wort zur zweiten 
Lesung begehrt? — Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe in der Einzelberatung Art. 1, — 2, — 3, —
4, — 5, — Einleitung und Überschrift auf. Wer zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Es ist so 
beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Böhme. 

Dr. Böhme (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und meine Herren! Im Namen 
der CDU/CSU-Fraktion gebe ich zum vorliegenden 
Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der gewerbs-
mäßigen Arbeitnehmerüberlassung folgende Erklä-
rung ab. Die CDU/CSU-Fraktion bekennt sich grund-
sätzlich zum Vermittlungsmonopol der Bundesanstalt 
für Arbeit. Diese Maxime findet im vorliegenden 
Entwurf des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
ihren Niederschlag. Wir verkennen aber auch nicht, 
daß insbesondere bei einem so angespannten Ar-
beitsmarkt, wie wir ihn über Jahre hinweg hatten, 
die Elastizität des Arbeitsmarktangebotes notwen-
dig und erforderlich ist. Das Bundesverfassungsge-
richt hat sich in seinem Urteil ebenfalls in diesem 
Sinne geäußert. 

Bei einer solchen Öffnung auf Gesetzesbasis ist 
erstes Gebot die Verankerung der rechtlichen und 
sozialen Sicherung der betroffenen Arbeitnehmer. 
Das bedingt einerseits ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis zwischen Verleiher und Arbeitnehmer, 
um eine geordnete Rechtsgrundlage zu haben, die 
frei ist von den Zufälligkeiten der Überlassung, an-
dererseits ist die zeitliche Begrenzung der Über-
lassung notwendig, um nicht zu einem verkappten 
Arbeitsverhältnis zwischen dem Entleiher und dem 
Arbeitnehmer unter Umgehung der Schutzvorschrif-
ten des Kündigungsschutzgesetzes zu kommen. Letzt-
lich ist die Abführung der Sozialversicherungsbei-
träge und der sonstigen Abgaben sicherzustellen, 
um den Arbeitnehmer vor einer Kürzung seiner An-
sprüche gegen die Sozialversicherungen zu bewah-
ren. 

Das Hauptaugenmerk mußte bei der Beratung — 
und dem ist der Ausschuß gefolgt — dementspre-
chend auf dem Schutz des Arbeitnehmers liegen. 
Wünsche auf eine Ausweitung des Verleihzeit-
raums konnten deshalb folgerichtig keine Berück-
sichtigung finden. 

Die Anwendung des Gesetzes und seine Auswir-
kungen werden sehr sorgfältig zu beobachten sein. 
Sollte sich herausstellen, daß durch dieses Gesetz 
die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung in un-
erwünschtem Umfang erweitert oder eingeschränkt 
wird oder die mit diesem Gesetz beabsichtigte Ord-
nung dieses Teilarbeitsmarktes in anderer Weise 
nicht gesichert werden kann, so müßte dieses Ge-
setz an Hand der praktischen Erfahrungen unver-
züglich novelliert werden. 

Rechtlich bedeutsam sind die verschärften Straf-
vorschriften bei Zuwiderhandlungen, in denen auch 
Mindeststrafen vorgesehen sind. Nachdem die 
Höchststrafe auf Grund dieses Gesetzes auf 10 000 
DM festgesetzt werden soll, ist auch in der beantrag-
ten Mindeststrafe von 1000 DM eine unzumutbare 
Begrenzung des richterlichen Entscheidungsspiel-
raums nicht mehr zu erkennen. Der Bitte der Bun-
desanstalt, diese Mindeststrafe zu beschließen, wird 
daher auch von meiner Fraktion gefolgt. 
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Dr. Böhme 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß trotz der 

hier vorgesehenen Öffnung des Arbeitsmarktes für 
die Arbeitnehmerüberlassung das Vermittlungsmo-
nopol der Bundesanstalt für Arbeit nicht nur erhal-
ten bleibt, sondern durch die vorgesehene Aus-
nahmeregelung im Grundsatz sogar gestärkt wird, 
stimmt meine Fraktion dem vorgelegten Gesetzent-
wurf zu, wenn auch der Name des Gesetzes — Ge-
setz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitneh-
merüberlassung — eher auf die Konstituierung einer 
weiteren Vermittlungskompetenz in der Bundes-
republik hinweist als auf die wirklich gewollte Aus-
nahmeregelung zu dem weiterhin bestehenden Ver-
mittlungsmonopol der Bundesanstalt. Vielleicht 
sollte man in der ersten Novellierung einen besse-
ren Namen festlegen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
der Abgeordnete Folger. 

Folger (SPD) : Frau Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Meine sehr geehrten Herren! Ich 
habe die Ehre, für die sozialdemokratische Bundes-
tagsfraktion folgende Erklärung abgeben zu dürfen: 

Im Prinzip sind wir der Meinung, daß die gewerbs-
mäßige Arbeitnehmerüberlassung unterbunden wer-
den sollte. Wir wollen keinen Menschenhandel und 
kein Wiederaufleben des Tagelöhnertums. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wir Sozialdemokraten haben zusammen mit den 
Gewerkschaften nicht deshalb jahrzehntelang um 
die Verbesserung der sozialen Sicherheit, des Ar-
beitsrechts und des Arbeitsschutzes .gekämpft, um 
alles das auf Schleichwegen wieder gefährden zu 
lassen. 

(Erneuter Beifall bei der SPD.) 

Was der Unternehmer für die Arbeitsleistung be-
zahlen kann, soll dem Arbeitnehmer ungekürzt zu-
kommen; daran sollte sich kein Zwischenhändler 
bereichern können. Die auf Grund der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit erworbenen Rechte wie län-
gere Kündigungsfristen, längerer Urlaub, Lohn- und 
Gehaltsfortzahlung, betriebliche Altersversorgung 
und vieles andere mehr sollten nicht durch Zeit-
arbeitsverhältnisse umgangen werden können. 

Die bei uns bestehende Gewerbefreiheit, die 
Rechtsprechung und ein infolge der Arbeitskräfte-
knappheit nicht zu leugnendes gewisses Bedürfnis 
der Volkswirtschaft hindern uns daran, im gegen-
wärtigen Zeitpunkt ein totales Verbot anzustreben. 
Es geht deshalb zunächst um die Beseitigung von 
Mißständen und darum, solche in Zukunft nicht mehr 
aufkommen zu lassen. Es gibt eine Anzahl seriöser 
Firmen, die sich mit der Verleihung von Arbeits-
kräften beschäftigen und die sich an die guten Richt-
linien des Unternehmensverbandes für Zeitarbeit 
halten. 

(Abg. Ruf: Sehr wohl!) 

Aber leider ist die Zahl der unseriösen Firmen grö

-

ßer. Die Mißstände reichen von der unlauteren Ab

-

werbung bis zu kriminellen Delikten wie Beschäfti

-

gung von Ausländern ohne Aufenthalts- und 
Arbeitsgenehmigung, Hinterziehung von Löhnen, 
Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen bis zur Be-
drohung von Arbeitsamtsbediensteten, die ihre 
Pflicht getan haben, mit Mord und Totschlag. 

Das zur Verabschiedung anstehende Gesetz bildet 
einen Anfang, um des Problems Herr zu werden. 
Ich verzichte darauf, Details zu erwähnen, um Wie-
derholungen zu vermeiden. Nach einigen Jahren 
Erfahrung wird sich zeigen, ob und wie das Gesetz 
noch verbessert werden muß. Wir appellieren an 
die Bundesanstalt für Arbeit, das Gesetz intensiv 
auszunützen, d. h. die Erlaubnis und Kontrollpflicht 
streng zu handhaben. Davon wird die Wirkung des 
Gesetzes abhängen. 

Wir appellieren aber auch an die Unternehmer 
und an die Arbeitnehmer, die Hand nicht zu Mani-
pulationen zu reichen. Wir wundern uns ohnedies, 
daß die Unternehmer, die sonst häufig um jeden 
Groschen Lohnerhöhung feilschen, manchmal bereit 
und in der Lage sind, den Verleihern ein Vielfaches 
davon zu bezahlen, sei es um Terminarbeiten recht-
zeitig ausführen zu können, sei es, um die Verpflich-
tungen aus unbegrenzten Arbeitsverhältnissen oder 
aus dem Betriebsverfassungsgesetz umgehen zu 
können. Die Arbeitnehmer sollten nicht wegen eines 
scheinbaren Vorteils alle sozialen Errungenschaften 
aufs Spiel setzen! 

(Abg. Wehner: Sehr gut!) 

Nicht nur die Bundesregierung, die Arbeits-
minister der Länder, die Bundesanstalt für Arbeit, 
die Sozialversicherungsträger und die SPD-Bundes-
tagsfraktion, sondern auch die Sozialpartner und 
die Verbände der seriösen Verleiher halten das 
Gesetz für dringend notwendig. Wir werden ihm 
zustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Geldner. 

Geldner (FDP) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Namens der Fraktion 
der Freien Demokraten darf ich zum vorliegenden 
Gesetzentwurf folgende Erklärung abgeben. 

Mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes 
zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmer-
überlassung soll zwei Anliegen gedient werden, 
zum einen der Erschließung von Arbeitsmarktlücken, 
wo dies durch die kurzfristige und zeitlich begrenzte 
Bereitstellung von Arbeitskräften möglich ist, zum 
anderen — das ist ein sehr wesentlicher Bestand-
teil des Gesetzentwurfes — auch dem sozialen Schutz 
dieser Arbeitskräfte. 

Zahlreiche Mißstände auf diesem Sektor haben 
dieses Gesetz erforderlich gemacht. Sie reichen von 
Beitragshinterziehungen im Sozialversicherungsbe-
reich über die Verletzung arbeitsrechtlicher Pflich-
ten und unerlaubter Vermittlung bis hin zur ille-
galen Beschäftigung von ausländischen Arbeits-
kräften. 
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Geldner 
Der Gesetzgeber begibt sich mit diesem Gesetz 

auf Neuland. Wir haben daher — soweit es mög-
lich erschien -- die Vorschriften flexibel gehalten, 
andererseits jedoch da, wo ein deutlicher Mißbrauch 
zu registrieren war, die Vorschriften möglichst ver-
bindlich gefaßt. Wir glauben, daß damit durch 
seriöse Firmen die Möglichkeit geboten ist, einen 
bestimmten Arbeitskräftebedarf zu befriedigen und 
daß andererseits auch die entsprechenden Arbeits-
kräfte leistungsgerecht entlohnt werden und auch 
den üblichen sozialen Schutz erhalten. 

Die künftige Entwicklung wird zeigen müssen, ob 
wir mit diesen Maßnahmen den Erfordernissen ge-
recht werden oder inwieweit in der einen oder an-
deren Richtung Änderungen und Verbesserungen 
notwendig sind. Wir haben daher von seiten des 
Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung die vor-
liegende Entschließung gefaßt, wonach die Bundes-
regierung gebeten wird, in zweijährigem Abstand 
einen Bericht über die Erfahrungen mit diesem Ge-
setz vorzulegen. Ich darf für die Fraktion der Freien 
Demokraten die Zustimmung zu diesem Gesetz und 
zur Entschließung erklären. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Bundesminister Arendt. 

Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-
ren! Wir stehen vor der Verabschiedung des Ge-
setzes zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeit-
nehmerüberlassung. Mit diesem Gesetz zur Rege-
lung der Leiharbeit betreten wir Neuland. Für das 
Verleihen von Arbeitskräften gibt es bisher noch 
keine besonderen gesetzlichen Vorschriften. 

Nach dem geltenden Recht kann jeder ohne be-
sondere Zulassung Arbeitnehmer verleihen. Dabei 
sind in zunehmendem Maße Mißstände aufgetreten. 
Vielfach wird über einen „modernen Sklavenhan-
del" geklagt. Diese Mißstände wollen wir besei-
tigen. Durch das vorliegende Gesetz soll die Leih-
arbeit nicht unterbunden, aber in geordnete Bahnen 
gelenkt werden. 

In den letzten Jahren sind Verleihfirmen sozu-
sagen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Der 
Bundesanstalt für Arbeit sind zur Zeit 950 Verleiher 
im Bundesgebiet bekannt. Die Zahl der Leiharbeit-
nehmer wird auf 250 000 geschätzt. 

Die Bundesregierung verkennt nicht, daß die ge-
werbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung durchaus 
geeignet ist, besondere wirtschaftliche Bedürfnisse 
zu erfüllen. Einerseits kann durch die Leiharbeit 
ein vorübergehender Personalbedarf rationell ab-
gedeckt werden, andererseits können durch die 
Leiharbeit neue Beschäftigungsmöglichkeiten für be-
stimmte Personenkreise, zum Beispiel für Haus-
frauen mit Familienpflichten, erschlossen werden. 

Das Bedauerliche ist, daß die Arbeitnehmerüber-
lassung nicht nur von seriösen Firmen betrieben 
wird. Immer wieder wird über Mißstände geklagt. 
Da werden Beiträge zur Sozialversicherung und 

Steuern hinterzogen, da wird Lohn vorenthalten, da 
werden andere arbeitsrechtliche Pflichten verletzt 
und Ausländer illegal beschäftigt. Diesen Wild-
wuchs wollen wir mit dem zur Verabschiedung an-
stehenden Gesetz beseitigen. 

Dieses Gesetz bringt folgende Neuregelungen: 

Erstens. Die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüber-
lassung wird erlaubnispflichtig, um die illegalen 
Praktiken zu unterbinden. 

Die Erlaubnis wird von der Bundesanstalt für 
Arbeit erteilt, wenn der Verleiher zuverlässig ist 
und den sozialen Schutz der Leiharbeitnehmer ge-
währleistet. 

Zweitens. Das Vermittlungsmonopol der Bundes-
anstalt für Arbeit wird deutlich von der zuverläs-
sigen Arbeitnehmerüberlassung abgegrenzt. Dabei 
wird die Dauer der Arbeitnehmerüberlassung auf 
drei Monate begrenzt. Die Deckung des länger-
fristigen Arbeitskräftebedarfs bleibt damit allein 
der Bundesanstalt für Arbeit vorbehalten. 

Drittens. Der arbeitsrechtliche Schutz der Leih-
arbeitnehmer wird ausgebaut. Der Verleiher muß 
das Arbeitgeberrisiko tragen. Er muß den Leih-
arbeitnehmer auch dann entlohnen, wenn dieser 
nicht bei einem Entleiher beschäftigt werden kann. 
Befristete Leiharbeitsverhältnisse sind nur bei 
einem sachlichen Interesse des Arbeitnehmers zu-
lässig. Wenn der Verleiher ohne Erlaubnis han-
delt, (wird ein Arbeitsverhältnis zum Entleiher 
fingiert. Dann kann der Leiharbeitnehmer den Ent-
leiher als Arbeitgeber voll in Anspruch nehmen. 

Viertens. Auch der sozialversicherungsrechtliche 
Schutz der Leiharbeitnehmer wird verstärkt. Eine 
Kontrollmeldung des Entleihers stellt sicher, daß 
die Sozialversicherung der Leiharbeitnehmer über-
wacht und gewährleistet werden kann. Ferner wird 
eine Mithaftung des Entleihers festgelegt. 

Fünftens müssen die illegale Beschäftigung und 
Ausbeutung von ausländischen Arbeitnehmern ver-
stärkt bekämpft werden. Strafen und Geldbußen 
in diesem Bereich werden deshalb fühlbar erhöht. 
Außerdem müssen Arbeitgeber, die einen Auslän-
der illegal beschäftigen, die — nicht unbeträcht-
lichen — Abschiebungskosten tragen. 

Meine Damen und Herren, ich glaube nicht, daß 
ich hier auf die Einzelheiten einzugehen brauche. 
Ich möchte aber dem Ausschuß für Arbeit und So-
zialordnung und dem Rechtsausschuß noch beson-
ders dafür danken, daß sie diese schwierige Geset-
zesmaterie sehr sorgfältig beraten und die Regie-
rungsvorlage in einer Reihe von Punkten verbessert 
haben. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz 
werden sicherlich nicht sofort alle Probleme ge-
löst. Mit der Regelung der Leiharbeit stoßen wir 
in bisher nicht geordnete Bereiche vor. Gesicherte 
praktische Erkenntnisse und Erfahrungen fehlen. 
Nicht einmal der tatsächliche Umfang der Leih-
arbeit ist bekannt. Mit diesem neuen Gesetz wer-
den klare Verhältnisse geschaffen. Wir werden die 
Entwicklung aufmerksam verfolgen und die Kon-
sequenzen ziehen, wenn der Schutz der Leiharbeit- 
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Bundesminister Arendt 
nehmer oder Erfordernisse des Arbeitsmarktes es 
gebieten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, das Wort wird nicht mehr gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung in dritter Lesung. 
Wer dem Gesetzentwurf zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Der Gesetzentwurf ist einstimmig an-
genommen. 

Wir kommen dann noch zur Abstimmung über 
Ziffer 2 des Ausschußantrages. Danach soll die Re-
gierung ersucht werden, alle zwei Jahre über die 
bei der Anwendung des Gesetzes gewonnenen Er-
fahrungen zu berichten. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Es ist so beschlossen. 

Wir stimmen schließlich noch über Ziffer 3 des 
Antrags des Ausschusses ab. Danach sollen die zu 
dem Gesetzentwurf eingegangenen Eingaben und 
Petitionen für erledigt erklärt werden. Wer zuzu-
stimmen wünscht, gebe das Zeichen. — Es ist so 
beschlossen. 

Damit ist der Tagesordnungspunkt 7 abgeschlos-
sen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Ab-
geordneten Frau Jacobi (Marl) und Genossen 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Errichtung einer Stiftung für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte in 
außergewöhnlichen Härtefällen 
— Drucksache VI/972  — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache VI/3486 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Säckl 

b) Schriftlicher Bericht des Innenausschusses 
(4. Ausschuß) 
— Drucksache VI/2262 — 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Freiherr von Fircks 

(Erste Beratung 66. Sitzung) 

Zur Berichterstattung hat Herr Abgeordneter 
Freiherr von Fircks das Wort. 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Wegen des Zeit-
ablaufs zwischen der Beratung des Gesetzentwurfes 
im Innenausschuß und der abschließenden Beratung 
im Haushaltsausschuß muß ich als Berichterstatter 
folgendes nachtragen. 

Die Bezeichnung des vorgenannten Gesetz-
entwurfes als „Entwurf eines Vierundzwanzigsten 
Gesetzes zur Änderung des Lastenausgleichs-
gesetzes" ist nicht mehr zutreffend, da der Deutsche 
Bundestag das Vierundzwanzigste Änderungsgesetz  

bereits vor einem längeren Zeitraum verabschiedet 
hat und das Fünfundzwanzigste Änderungsgesetz 
noch heute beraten und verabschieden wird. Der 
Gesetzentwurf bedarf deshalb folgender redaktio-
neller Änderungen. 

Erstens. Die Überschrift muß jetzt lauten: „Ent-
wurf eines Sechsundzwanzigsten Gesetzes zur Än-
derung des Lastenausgleichsgesetzes". 

Zweitens. In § 1 muß logischerweise eine ent-
sprechende Änderung vorgenommen werden. Die 
Worte „ ... zuletzt geändert durch das Erste Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über Hilfsmaßnahmen 
für Deutsche aus der sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands und dem sowjetisch besetzten Sektor 
von Berlin ... vom 10. Mai 1971 (Bundesgesetzbl. I 
S. 445) ..." werden durch die Worte „ ... zuletzt ge-
ändert durch das Fünfundzwanzigste Gesetz zur 
Änderung des Lastenausgleichsgesetzes ... vom ..." 
ersetzt, wobei dann noch das Datum der Veröffent-
lichung im Bundesgesetzblatt und die Seitenzahl 
des Bundesgesetzblattes einzusetzen wären. 

Diese Berichtigungen müßten vorgenommen wer-
den. 

Vizepräsident Frau Funcke: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. Wir verstehen die Vorlage 
jetzt unter Einschluß der Berichtigungen, die Sie 
gerade vorgetragen haben. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. Ich rufe 
§ 1, § 2, Einleitung und Überschrift auf. Wer den 
aufgerufenen Bestimmungen zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Jacobi. 

Frau Jacobi (Marl) (CDU/CSU) : Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Was Mitglieder 
der CDU/CSU-Fraktion veranlaßt hat, eine Stiftung 
für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschä-
digte in außergewöhnlichen Härtefällen zu bean-
tragen, ist die Erfahrung, daß Kriegsfolgengesetze 
Abgrenzungen und Einschränkungen enthalten, die 
im Einzelfall zu Ungerechtigkeiten führen können. 
Ein Mitglied des Petitionsausschusses sagte anfangs 
der Legislaturperiode: „Wenn ich hier solche Fälle 
abschlägig bescheiden muß, gehe ich aus dem Aus-
schuß raus." Solche Härten treffen ausnahmslos sehr 
alte Menschen, deren Leben unter den Auswirkun-
gen beider Kriege stand. Selbstverständlich können 
in dem neuen Gesetz nur die Wirkungen des zwei-
ten Krieges berücksichtigt werden. 

Der Innenausschuß hat diesen Schadenstatbestän-
den Rechnung getragen, indem er die Härteklausel, 
die im Lastenausgleichsgesetz steht, um einen neuen 
Paragraphen 301 b erweitert hat. Sie können ver-
sichert sein, daß es kein Almosen ist, was hier 
verteilt werden soll. Es ist ein Recht, das bisher 
vorenthalten wurde und dessen Zuerkennung in Ein-
zelfällen nachgeholt werden muß. 
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Frau Jacobi (Marl) 

Ich möchte auch ausdrücklich darauf hinweisen, 
daß der Haushaltsausschuß die Bedenken der Bun-
desregierung wegen der finanziellen Auswirkungen 
nicht teilt. Meine Ausführungen sollten dazu dienen, 
dies zu verdeutlichen. 

Mir bleibt noch die Bitte an die Bundesregierung, 
an das Bundesausgleichsamt und den Innenausschuß, 
die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen 
Richtlinien möglichst kurzfristig zu erarbeiten und 
so zu gestalten, daß sie wirklich dazu beitragen, an-
erkannte Härten und das Gefühl der Benachteiligung 
und des Vergessenseins zu mindern. 

(Beifall bei allen Fraktionen.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Professor Schäfer. 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dieses 
Gesetz ist für den Bundestag in mehrfacher Hin-
sicht von besonderer Bedeutung. Der Bundestag als 
das Gesetzgebungsorgan ist gefordert, entsprechend 
der Anforderung des Grundgesetzes einen sozialen 
Rechtsstaat zu verwirklichen und dabei auch die 
außerordentlich schwierigen Tatbestände der Kriegs-
folgen durch Gesetze zu regeln. Es hat sich gezeigt, 
daß den vielfältigen Lebenstatbeständen in den seit-
herigen Gesetzen nicht ausreichend Rechnung ge-
tragen werden kann. Wenn man die vielen an uns 
herangetragenen Fälle prüft, kommt man aber zu der 
Feststellung, daß jede weitere Novellierung neue 
Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich bringt. Unsere 
Kollegen im Petitionsausschuß wissen um diese 
Schwierigkeiten. Auf sie kommt sozusagen die ne-
gative Erfolgsbilanz zu. Alle die Fälle, die an und 
für sich nach den erlassenen Gesetzen geregelt wer-
den sollten, aber bei ganz gewissenhafter Gesetzes

-

anwendung eben doch nicht befriedigend geregelt 
werden, kommen auf die Kollegen des Petitions-
ausschusses zu, und diese Kollegen kommen dann zu 
uns: Wie kann diesen Tatbeständen Rechnung ge-
tragen werden? 

Es ist verständlich, daß aus der Mitte des Hauses 
deshalb zunächst der Gedanke entstand, eine Stif-
tung zu errichten. Das Petitum, das darin steckt, hat 
sich der Innenausschuß zu eigen gemacht, und es ist 
auch richtig. Wir sind aber der Auffassung — und 
ich glaube, ich darf jetzt hier einflechten: der ganze 
Innenausschuß war der Auffassung —, hier geht es 
um eine sehr wichtige Abgrenzung zwischen dem, 
was Aufgabe des Gesetzgebers ist, und dem, was 
Aufgabe der Verwaltung ist. Wir waren der Mei-
nung, der Gesetzgeber kann seiner Aufgabe nur 
nachkommen, wenn er Gesetze erläßt. Aber ich 
sagte schon, neue Gesetze bringen neue Härtefolgen 
mit sich. 

Die zweite Überlegung war die, daß eine Stif-
tung in der direkten oder indirekten Verwaltung 
des Bundestages die Gewalten von Gesetzgebung 
und Verwaltung vermischt. Das, meinten wir, wäre 
nicht richtig. Deshalb nun der neue Weg. Das ist 
ein großes Vertrauen zu der Lastenausgleichsver-
waltung, aber auch eine große Erwartung, die wir 

— das darf ich für die SPD-Fraktion sagen — gegen-
über dieser Verwaltung, die so präzis und korrekt 
arbeitet, haben, nämlich jetzt die gesamte Zielrich-
tung des Lastenausgleichsgesetzes, des Reparations-
schädensgesetzes und des Flüchtlingshilfegesetzes 
zu erfassen und sie im Einzeltatbestand über das 
bisherige enge Maß der Auslegung hinaus anzu-
wenden. 

Aber auch das darf natürlich nicht von der Ein-
stellung des einzelnen Amtes abhängig sein. Wir 
haben geglaubt, daß es richtig ist, daß das Bundes-
ausgleichsamt hier eine allgemeine Richtlinie erläßt. 
Wir verbinden damit die Hoffnung und die Erwar-
tung, daß die zuständigen Ministerien, das Bundes-
ausgleichsamt und — Frau Kollegin Jacobi, das darf 
ich an Sie als Vorsitzende des Petitionsausschusses 
sagen — der Petitionsausschuß ihre Erfahrungen 
nutzbar machen, sozusagen katalogisieren und 
sagen: Das wäre eigentlich nach dem Gesetz zu 
regeln, aber wir können kein neues Gesetz machen; 
das sollte vom Bundesausgleichsamt in die Tat-
bestände aufgenommen werden. Wir meinen, daß 
so die Arbeit des Petitionsausschusses sinnvoll un-
mittelbar genutzt werden kann, um diese mensch-
lich außerordentlich schwierigen Fälle zu regeln, 
bei denen wir der Auffassung sind, daß sie nicht 
weiter aufgeschoben werden dürfen. 

Wir von der SPD-Fraktion erwarten ein schnelles 
Aktivwerden der Verwaltung. 

(Abg. Brück [Köln] : Wir auch!) 

— Herr Kollege Brück, danke für den Zuruf; das 
ist die Erwartung des ganzen Hauses. — Wir 
erwarten, daß hier in Zusammenarbeit mit dem 
Petitionsausschuß schnell geholfen wird und daß 
die Richtlinien, die erlassen werden sollen, laufend 
überprüft und ergänzt werden, um den alten Men-
schen, die unter den Kriegsfolgen leiden, tatsäch-
lich Hilfe zu leisten. 

Wir stimmen deshalb diesem in der Form so 
ganz grundsätzlich veränderten Gesetz gern zu. 

(Beifall bei allen Fraktionen.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
der Abgeordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Namens der Frak-
tion der Freien Demokratischen Partei darf ich zu 
dem vorstehenden Gesetzentwurf folgende Erklä-
rung abgeben. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf sah in seiner ur-
sprünglichen Fassung die Regelung von Härtefällen 
durch Leistungen einer zu gründenden Stiftung vor. 
Wir Freien Demokraten teilen die Bedenken, die in 
diesem Fall sowohl im federführenden Innenaus-
schuß als auch in .den beiden anderen beteiligten 
Ausschüssen diskutiert worden sind. 

Das Instrument der Stiftung hat in der vergange-
nen Legislaturperiode im wesentlichen aus zwei 
Gründen Eingang in die soziale Kriegsfolgengesetz-
gebung gefunden, nachdem es im Bereich der klas-
sischen Sozialpolitik ohnehin nie eine Rolle gespielt 
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hat. Die Gründe damals waren: Die eigentliche Ge-
setzgebung galt dem Grunde nach als abgeschlossen, 
und bereits bekannte oder eventuell in der Zukunft 
auftretende Härtefälle sollten im Rahmen bestimm-
ter Richtlinien und von Ermessensentscheidungen 
gelöst werden. Ein in seinem Umfang festgelegtes 
Stiftungsvermögen sollte bei den damaligen finan-
ziellen Verhältnissen diesen Zweck erfüllen. 

Beim Lastenausgleich sind einmal von der Sache 
her andere Daten gegeben. Zum anderen ist nach 
den Erfahrungen heute auch eine kritischere Einstel-
lung zu den Möglichkeiten einer Stiftung vorhan-
den. Es wird daher eine Lösung im Rahmen des 
Härtefonds des LAG durch Ergänzungen bei den 
§§ 301 und 323 vorgeschlagen. Wir gehen dabei da-
von aus, daß in Sonderfällen über Richtlinien des 
Präsidenten des Bundesausgleichsamts eine Hilfe-
stellung geboten wird, wenn die sonstige Gesetz-
gebung 

 
 eine entsprechende Leistung nicht zuläßt. 

Durch die Einschaltung des zuständigen Ministers 
wie auch des Bundesfinanzministers dürfte gewähr-
leistet sein, daß hier keine Sonderentwicklungen 
entstehen, die sich dem Willen und der Kontrolle 
des Parlaments mehr oder weniger entziehen. Wir 
glauben, daß damit eine Begrenzung auf außerge-
wöhnliche Härtefälle und die erforderliche Hilfestel-
lung gegeben ist und daß viele menschlich schwie-
rige Fälle auf diese Weise sinnvoll gelöst werden 
können. 

Wir stimmen aus diesen Gründen dem Gesetzent-
wurf in seiner jetzigen, völlig veränderten Fassung 
zu. 

(Beifall bei allen Fraktionen.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort wird 
nicht mehr gewünscht. Wir kommen zur Abstim-
mung in der dritten Beratung. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Gegen-
probe! Enthaltungen? — Einstimmig beschlossen. 

Wir stimmen über Nr. 2 des Antrags des Aus-
schusses ab: „die zu dem Antrag eingegangenen 
Petitionen für erledigt zu erklären". — Ich höre 
keinen Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 9 auf: 

9. Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Fünfundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung 
des Lastenausgleichsgesetzes (25. ÄndGLAG) 
— Drucksache VI/3447 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache VI/3582 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Riedl 

(München) 

b) Schriftlicher Bericht des Innenausschusses 
(4. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3545 —
Berichterstatter: Abgeordneter Freiherr 

von Fircks 
Abgeordneter Hofmann 

(Erste Beratung 190. Sitzung) 

Wünscht der Berichterstatter das Wort? — Bitte 
schön, Herr Abgeordneter Freiherr von Fircks! 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Ich muß Sie aber-
mals bitten, eine kleine Berichtigung zu beschlie-
ßen. Der Druckfehlerteufel hat sich auf Seite 13 der 
Ihnen vorliegenden Drucksache eingeschlichen. Un-
ter § 7 Abs. 1 Nr. 4 wird in der zweitletzten Zeile 
am Schluß „Buchstabe c" genannt. Wie wir erst eben 
festgestellt haben, gibt es diesen gar nicht. Es muß 
„Buchstabe b" heißen. Ich bitte, dieser Berichtigung 
zuzustimmen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. Der Buchstabe wird also ge-
ändert. 

Wir stimmen über § 1 ab. Wer § 1 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Angenommen. 

Zu § 2 liegt der Änderungsantrag Umdruck 299 *) 
vor. Zur Begründung hat Herr Abgeordneter Frei-
herr von Fircks das Wort. 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Die CDU/CSU-
Fraktion hat einen Änderungsantrag vorgelegt. 
Denn nach der gegenwärtigen Fassung des Entschä-
digungsgesetzes erhalten nahezu alle in der Bundes-
republik Deutschland und im westlichen Ausland mit 
Ausnahme Osterreichs lebenden Heimatvertriebenen 
und Flüchtlinge aus der SBZ eine Entschädigung für 
das in der Heimat infolge Vertreibung oder Flucht 
zurückgelassene Vermögen. Dies gilt nach dem 
Lastenausgleichsgesetz insbesondere auch für die 
Gruppe derjenigen Volksdeutschen aus den Ländern 
Südosteuropas, die im Rahmen der geltenden Stich-
tagregelungen Aufenthalt in der Bundesrepublik 
genommen haben. Soweit eine Wohnsitznahme in 
der Bundesrepublik aber infolge der damals gültig 
gewesenen Zuzugssperre nicht möglich war und die 
Betroffenen in Osterreich verblieben sind, erhalten 
sie auf Grund eines Abkommens, des sogenannten 
Kreuznacher Abkommens, einen entsprechenden 
Ausgleich. Allein diejenigen Deutschen aus Südost-
europa, die im Zweiten Weltkrieg in der deutschen 
Wehrmacht gedient haben und nach der Vertreibung 
vor dem 31. Dezember 1952 dann aus Österreich 
nach Übersee oder in das sonstige westliche Aus-
land ausgewandert sind, erhalten dagegen keine Ent-
schädigung, da nur wenige der Betroffenen von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht haben und auch ma-
chen konnten, vor dem 1. Januar 1969 die deutsche 
Staatsangehörigkeit auf Grund des Gesetzes zur 
Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit vom 
22. Dezember 1955 zu erwerben. 

Daher wird vorgeschlagen, einen engeren Perso-
nenkreis von Betroffenen als neu zu versorgenden 
Personenkreis in die Entschädigungsregelung des 
Reparationsschädengesetzes einzubeziehen. Durch 
diese Regelung sollen die ehemaligen deutschen 
Wehrmachtsangehörigen aus dem Südostraum sowie 

*) Siehe Anlage 5 
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deren Ehegatten, Abkömmlinge oder Eltern erfaßt 
werden. Der angesprochene Personenkreis hat, so-
weit man es bis jetzt feststellen konnte, eine Größe 
— die Zahl ist eher nach oben als nach unten gegrif-
fen — von höchstens 20 000 Personen. Die Mehrauf-
wendungen für eine solche Regelung dürften nach 
den Schätzungen aller, die sich mit der Frage bisher 
befaßt haben, den Betrag von 50 bis 55 Millionen 
DM nicht wesentlich überschreiten. Da nach den 
jüngsten Berechnungen davon ausgegangen werden 
kann, daß die tatsächlichen Ausgaben für die Lei-
stungen nach dem Reparationsschädengesetz insge-
samt erheblich hinter den ursprünglichen Ausga-
bensätzen zurückbleiben werden, sind die für die 
vorgeschlagene Änderung erforderlichen Mittel aus 
dem Bundeshaushalt durch die zu erwartenden Min-
derausgaben voll gedeckt. Hinzu kommt, daß die zu 
tätigenden Ausgaben nach den Erfahrungen der Ab-
wicklung in ähnlichen Bereichen nur zur Hälfte als 
Entschädigungsleistungen nach Eingang und Bear-
beitung der Anträge im Laufe der nächsten vier 
Jahre d. h. etwa 25 Millionen DM auf vier Jahre 
verteilt, also 6 Millionen DM pro Jahr — und zur 
anderen Hälfte als Rentenleistungen in Anspruch 
genommen werden, die sich dann bis zum Jahre 2014 
hinziehen. 

Meine Damen und Herren, hier ist heute von 
einem Kollegen bei der Beratung eines anderen 
Gesetzentwurfs behauptet worden, mit diesem An-
trag mache die CDU/CSU einen unsoliden Vor-
schlag bezüglich ihrer Grundsatzhaltung, keine aus-
gabewirksamen Leistungen, die die Konjunktur und 
den Haushalt beeinflussen, vorzulegen. Ich glaube, 
Sie werden mir hinsichtlich dessen, was wir heute 
haben verabschieden müssen, zustimmen, daß es 
sowohl im wehrpolitischen als auch im sicherheits-
politischen, aber eben auch im sozialpolitischen Be-
reich Ausnahmen gibt. Wenn die Ausnahmen wie 
bei diesem Antrag nur die Größenordnung von 
6 Millionen DM im Jahr erreichen und wenn sie 
nur an Deutsche, die im Ausland leben, geleistet 
werden, fällt das konjunkturpolitische Motiv schon 
überhaupt ganz weg. 

Ich bitte Sie, daran zu denken, daß diesem Per-
sonenkreis im Laufe der letzten Jahre seitens aller 
Fraktionen mehr oder weniger verbindliche Zusagen 
gemacht worden sind, daß die SPD-Fraktion noch 
in diesem Jahr dem Verband, in dem dieser Per-
sonenkreis zusammengefaßt ist, durch ein Schreiben 
ihres Arbeitskreises VI bestätigt hat, es sei auch ihr 
Anliegen, im Rahmen dieser jetzt vorliegenden No-
velle die Frage befriedigend zu regeln, analog dem 
Text unseres Änderungsantrages. 

Ich spreche daher die Hoffnung aus, daß Sie mit 
uns diesem Antrag zustimmen, um dem Anliegen 
der — ich möchte fast sagen — letzten, etwas größe-
ren Gruppe derer, die noch nicht in die Entschädi-
gungsleistungen bzw. in die Altersvorsorge einbe-
zogen sind, gerecht zu werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
Herr Parlamentarischer Staatssekretär Hermsdorf. 

Hermsdorf, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Für 
die Bundesregierung bitte ich Sie, dem Änderungs-
antrag der CDU/CSU-Fraktion die Zustimmung zu 
versagen. 

Der hier in Frage stehende Komplex ist bei den 
seinerzeitigen Beratungen des Reparationsschäden-
gesetzes im federführenden Ausschuß eingehend 
erörtert worden. Es bestand die einhellige Auffas-
sung, daß von Geschädigten, die nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen, sondern die im Zeit-
punkt des Schadens deutsche Volkszugehörige wa-
ren, nähere Beziehungen zur Bundesrepublik ver-
langt werden müßten. Die Vertreter aller Fraktio-
nen des Hauses waren sich damals darin einig, daß 
hierauf auch bei den Personen nicht verzichtet wer-
den könne, die während des Krieges Dienst in der 
Deutschen Wehrmacht geleistet haben. Es besteht 
nach Auffassung der Bundesregierung kein ersicht-
licher Anlaß, von dieser Auffassung nunmehr abzu-
gehen, dies schon gar nicht, wenn — wie es hier der 
Fall ist — die beteiligten Ausschüsse zu dem Pro-
blem gar nicht erneut Stellung genommen haben. 

Insbesondere halte ich es aber nicht für vertretbar, 
den Bundeshaushalt, aus dem die Mehrkosten des 
Änderungsantrages geleistet werden müßten, mit 
zusätzlichen Ausgaben zu belasten, die nach erster 
Grobschätzung 50 bis 100 Millionen DM betragen 
würden. In der gegenwärtigen Situation, in der ge-
rade auch seitens der antragstellenden Fraktion 
ständig der Ruf nach stärkeren Einschränkungen des 
Haushalts laut wird, erscheint es befremdlich, daß 
auf der anderen Seite auch auf diesem Sektor Aus-
weitungen in einer solchen finanziellen Größenord-
nung gefordert werden. Ich bitte Sie daher, diesen 
Antrag abzulehnen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Hofmann. 

Hofmann (SPD) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! In der Sache selbst 
besteht kein Widerspruch: Auch wir wollen diesem 
Personenkreis helfen; nur haben wir uns nicht zeit-
lich festgelegt. Und ich muß Sie, verehrter Herr Kol-
lege von Fircks, daran erinnern, daß wir beide eine 
Absprache dahin gehend getroffen haben, die 25. No-
velle nicht durch zusätzliche Anträge belasten zu 
wollen, da in diesem Falle der Haushaltsausschuß 
neu beraten müßte. Wir wollten damit erreichen, daß 
keinerlei Verzögerung eintritt. 

Diese Vereinbarung hat leider nicht lange gehal-
ten. Sie, Herr von Fircks, haben unmittelbar darauf 
im Innenausschuß einen Antrag auf Erhöhung des 
Selbständigenzuschlags eingebracht. Sie haben dann 
— in der Einsicht, daß die 25. Novelle damit verzö-
gert werden könnte — diesen Antrag selber wieder 
zurückgezogen. Aber heute kommen Sie mit einem 
völlig neuen Antrag, der im Innenausschuß nicht be-
raten wurde. 

Ich habe Ihnen schon gesagt, daß wir — und da 
waren wir uns auch einig — im Herbst interfraktio- 
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nell all dies neu beraten und auch versuchen woll-
ten, das, was auf uns zukommt, finanziell abzu-
sichern. Ich darf Sie hier an das Wort des Ausschuß-
vorsitzenden Professor Schäfer erinnern, der die 
Ministerien um eine Zusammenstellung gebeten hat, 
aus der ersichtlich wird, was noch zu erledigen ist 
und was wir finanziell absichern können. 

Dies alles waren die Vereinbarungen, die Sie lei-
der heute nicht mehr einhalten. Statt dessen bringen 
Sie einen Antrag ein, der sich gegen diese Abspra-
chen wendet und der, so muß ich sagen, Herr Kol-
lege, fast wörtlich aus dem Brief des BdV abge-
schrieben wurde. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten von Fircks? 

Hofmann (SPD) : Bitte schön! 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Hofmann, nachdem Sie hier ein vollkommen falsches 
Bild zeichnen, darf ich Sie doch bitten, zu bestätigen, 
daß unsere Absprache lediglich für die Beratungen 
im Ausschuß galt und daß ich Ihnen dann, bevor die 
Ausschußsitzung begann — sechs Stunden vor-
her —, mitgeteilt habe, daß sich eben aus anderen 
Vorlagen eine andere Situation ergeben hat, und 
daß Sie sehr wohl darüber unterrichtet waren, 

(Abg. Wehner: Wollen Sie hier Monologe 
halten?) 

daß im Ausschuß noch ein Antrag gestellt werden 
würde und daß für die Beratungen im Plenum über-
haupt keine Absprache getroffen wurde. 

Hofmann (SPD) : Herr Kollege von Fircks, das 
ist ein völliges Mißverständnis, denn wir haben da-
mals in diesem Gespräch gesagt: Wir wollen diese 
25. Novelle auf jeden Fall durchbringen, da keiner 
weiß, was im Herbst auf uns zukommt, und da dieses 
Gesetz — wie es auch kommen mag — vielleicht 
nicht eines der ersten einer neuen Regierung sein 
würde. Das war unsere Absprache, und daraufhin 
haben wir gesagt, daß wir keinerlei Zusatzanträge 
einbringen wollten, die diese 25. Novelle gefähr-
den könnten. Das steht doch einwandfrei fest. 

Ich darf Sie, meine Damen und Herren, bitten, doch 
bei dem Verfahren zu bleiben, daß Anträge einer sol-
chen finanziellen Größenordnung erst im Ausschuß 
beraten werden, bevor sie ins Plenum getragen wer-
den. Daher bitte ich Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Frau Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr 
Staatssekretär Hermsdorf und Herr Kollege Hof-
mann haben schon weitgehend auf die Sachfragen 
hingewiesen. Es bleibt mir eigentlich nur, für die 
Freien Demokraten noch einmal — leider Gottes 

zum drittenmal an diesem Tage — festzustellen, daß 
hier im Augenblick ein Änderungsantrag, unter-
schrieben von Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion, vor-
liegt, der dem Bundestag zusätzlich die Bewilligung 
von Haushaltsmitteln in einer Größenordnung von 
50 bis 100 Millionen DM vorschlägt. 

(Abg. Wehner: Hört! Hört! — Abg. Dr. Apel: 
Das ist typisch!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe 
nun wirklich bald kein Verständnis mehr dafür — 
und ich habe mir erlaubt, das heute früh schon ein-
mal sehr deutlich zu sagen —, daß hier immer wie-
der — und das sicher mit gutem Recht — seitens der 
Opposition auf Stabilitätsnotwendigkeiten, aus 
Haushaltsnotwendigkeiten hingewiesen wird, daß 
aber so nebenbei immer von irgendeiner Gruppe — 
vielleicht sogar, ohne daß die Haushaltsexperten der 
CDU/CSU gefragt worden sind — plötzlich neue An-
träge mit Ausgaben von 50 bis 100 Millionen DM auf 
den Tisch gelegt werden. 

(Zuruf von der FDP: Das ist doppelzüngig!) 

Damit nun nicht etwa der Einwand kommt, das 
koste nicht so viel, möchte ich den Antragstellern 
nur empfehlen, einmal bei dem rückzufragen, der 
hinter dem Antrag steht. Der hat selbst behauptet, 
90 Millionen koste es wahrscheinlich. Meine sehr 
geehrten Damen und Herren, was Sie Ihren Haus-
haltskollegen — von denen mir übrigens einige ge-
sagt haben: das kommt ja aus dem Fonds — erzählt 
haben, weiß ich nicht. Jedenfalls kommt es nicht aus 
dem Fonds, sondern es kommt aus dem Bundeshaus-
halt, weil es sich um das Reparationsschädengesetz 
handelt. Meine Damen und Herren, so kann man es 
nicht machen, und so kann man nicht auch noch die 
Verabschiedung der 25. Novelle zum Lastenaus-
gleichsgesetz, die notwendig ist, gefährden. 

Wir lehnen diesen Antrag ab. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Freiherr von Fircks. 

(Abg. Wehner: Er geht sehr freigiebig mit 
unserer Zeit um!) 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Der Zuruf des 
Abgeordneten Wehner macht wieder einmal deut-
lich, daß man bei der Beratung dieser Gesetze an-
scheinend nirgendwo bei der SPD Zeit hat. 

(Abg. Wehner: Sie haben sie nicht im 
Ausschuß gehabt, und jetzt wollen Sie 
uns die Zeit hier nehmen! — Weitere Zu

-

rufe von der SPD.) 

— Solange ich in diesem Hause bin, ist von der 
Regierung noch keine einzige Vorlage zur Novel-
lierung des Lastenausgleichsgesetzes eingebracht 
worden, die dann im Ausschuß nicht unter dem 
Zeitdruck stand: Entweder machen wir es so, oder 
wir kommen in einen Zeitverzug, weil das Bun-
desausgleichsamt programmieren muß, weil die 
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Computer gefüttert werden müssen, weil die Ferien 
kommen 

(Zurufe von der SPD: So ist es doch!) 

und jetzt weil Sie offensichtlich sehen, daß Ihre 
Regierungszeit zu Ende geht und Sie im Herbst 
diese Dinge nicht mehr beraten können. 

(Abg. Wehner: Quatschen Sie doch nicht! 
Ihre Zeit ist längst zu Ende! Sie sitzen 
aber leider immer noch hier! Sie sind von 
vorgestern! — Weitere Zurufe von der 

SPD.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Hofmann? 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Ihnen ist wohl 
auch nicht der Widerspruch aufgefallen, der darin 
liegt, daß der Kollege Hofmann einerseits mich 
beschuldigt, daß wir den Antrag wörtlich von dem 
Brief Ihrer Fraktion an die Betroffenen abgeschrie-
ben haben. 

(Abg. Wehner: Das lassen Sie man unsere 
Sorge sein! Stehlen Sie uns hier nicht die 
Zeit! Wir unterhalten uns über wichtigere 

Sachen!) 

— Herr Kollege Wehner, ich spreche genauso lange, 
wie ich es für notwendig halte und die Frau Präsi-
dentin mir das Wort gibt. 

(Abg. Wehner: Die Unverfrorenheit habe 
ich nicht, die Sie haben!) 

— Wenn Sie dazwischenrufen, dann wird es eben 
etwas länger dauern, Herr Kollege Wehner. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ich 
wollte Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Hofmann gestatten. 

Freiherr von Fircks: Ja, gerne. Bitte! 

Hofmann (SPD) : Herr Kollege von Fircks, wenn 
Sie beklagen, daß keine Zeit zur Beratung sei, 
warum haben Sie dann den Antrag nicht dort 
gestellt, wo über diesen Antrag beraten werden 
soll, nämlich im Innenausschuß? 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Hofmann, ich glaube, das ist nicht gerade sehr nütz-
lich für Sie. Erinnern Sie sich daran, mit welchem, 
sagen wir: Druck der Herr Vorsitzende des Aus-
schusses verhinderte, daß noch zusätzliche Anträge 
beraten werden! 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]:: Das ist un

-

korrekt und unfair!) 

— Wieso? Ich bin hier gefragt worden, Herr Kol-
lege Schäfer, und ich antworte auf die Frage. Sie 
haben erklärt, daß Sie den Gesetzentwurf gar nicht 
auf die Tagesordnung gesetzt hätten und ihn jetzt 
sofort absetzen würden, wenn Zusatzanträge ge-
stellt würden. 

(Zurufe von der SPD.) 

Damit war die Situation des Druckes dort gegeben, 
und so ist es auch bei den anderen Beratungen 
gewesen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, 
gestatten Sie eine weitere Zusatzfrage? 

Freiherr von Fircks: Nein, ich will jetzt zu 
Ende kommen. 

Meine Damen und Herren, die Situation ist nicht 
so, wie man sie hier darzustellen versucht. Für das 
Reparationsschädengesetz sind allein in diesem 
Jahr 70 Millionen DM im Haushalt vorgesehen. 
Nach Auskunft der zuständigen Ministerien werden 
schlimmstenfalls 54 Millionen DM benötigt. Infolge-
dessen ist allein schon in diesem Jahr im Haus-
haltsplan ein Überhang, 

(Lachen bei der SPD) 

der das Doppelte von dem beträgt, was eventuell in 
diesem Jahr benötigt werden könnte. Der Gesamt-
betrag ist bisher von Stellen, die mir als seriös be-
kannt sind, in keinem Fall höher als 55 Millionen 
DM geschätzt worden. Alle Erfahrungen besagen, 
daß die Hälfte über die Rentengesetzgebung und die 
andere Hälfte über die Entschädigungsgesetzgebung 
laufen und daß die Entschädigungsgesetzgebung er-
fahrungsgemäß innerhalb von vier Jahren abge-
wickelt wird. Rechnen Sie bitte selbst aus, wie seriös 
dieser Antrag tatsächlich abgedeckt ist! 

Aber lassen Sie mich nun das Entscheidende 
sagen. Herr Kollege Hofmann hat schon darauf hin-
gewiesen. Wenn auch nur die Gefahr besteht — Sie 
selbst vertreten diese Auffassung —, daß dieser 
Bundestag, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
mehr dazu kommt, sich dieses Problemes anzuneh-
men — wir wissen, wie es zunehmend schwieriger 
wird, bei einem altersmäßig ganz anders zusammen-
gesetzten nächsten Bundestag noch Verständnis da-
für zu wecken, die Kriegsfolgen gerecht auszu-
gleichen —, dann entscheiden Sie heute bei Ab-
lehnung dieses Antrags, so meine ich, mit aller-
größter Wahrscheinlichkeit tatsächlich darüber, ob 
für diesen Personenkreis überhaupt noch etwas ge-
tan wird oder nicht. Ihr Vertrösten auf den Herbst 
und eine weitere Beratung, Kollege Hofmann, ist 
doch unter dem Menetekel, daß dieser Bundestag 
nicht mehr dazu kommt, weitere Gesetze zu be-
raten, tatsächlich ein Begraben der Hoffnungen die-
ser Menschen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, wir kommen zur Abstimmung über den 
soeben begründeten Antrag auf Umdruck 299. - 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]:: Das sieht 
man, wie ernst es der CDU ist! — Weitere 

Zurufe von der SPD.) 

Enthaltungen? — Die ablehnenden Stimmen waren 
die Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt. 
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Vizepräsident Frau Funcke 
Wir kommen zur Abstimmung über § 2 in der 

Ausschußfassung. — Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? -- Ist so beschlossen. 

Ich rufe die §§ 3, 4, 5, 6, 7 sowie Einleitung und 
Überschrift auf. — Wer in zweiter Lesung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? Einstimmig! 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Das Wort zur dritten Beratung hat der Herr 
Abgeordnete Freiherr von Fircks. 

(Abg. Dr. Apel: Nochmals! — Weitere 
Zurufe von der SPD.) 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Namens der 
CDU/CSU-Fraktion gebe ich zu der Gesetzesvorlage 
folgende Erklärung ab. 

Nachdem in der Vergangenheit nicht nur die 
Renten aus der Sozialversicherung, sondern auch die 
Leistungen der Kriegsopferversorgung dynamisiert 
worden sind, ist es nach Auffassung der CDU/CSU 
aus Gründen der gleichmäßigen Behandlung aller 
Altersklassen eine Selbstverständlichkeit, daß auch 
hier eine Sicherung erfolgen mußte. Die CDU/CSU-
Fraktion bedauert, daß die Entscheidung der Bun-
desregierung über die vorliegende Novelle zum 
Lastenausgleichsgesetz so spät in den Ausschuß ge-
kommen ist, daß dort aus Zeitgründen eine Beratung 
tatsächlich nicht mehr möglich war. 

Wir begrüßen es, daß das bisherige Verfahren der 
Anpassung in größeren Zeitabständen durch das 
System der jährlichen Anpassung ersetzt wird. Dies 
gilt ebenso für die gleichzeitig vorgeschlagene Re-
gelung über die Einbeziehung weiterer Jahrgänge 
geschädigter ehemals Selbständiger und wirtschaft-
lich abhängiger Familienangehöriger in die Kriegs-
schadensrente, wie für den Wegfall der Vermö-
gensgrenze als Voraussetzung für den Bezug der 
Kriegsschadensrente und die Einräumung eines An-
spruchs auf Vorsorgeuntersuchung zur Früherken-
nung von Krankheiten. 

Dies alles waren fast zwingende Anpassungen. 
Zum Teil bestand sogar ein Nachholbedarf zu ent-
sprechenden Gesetzen in anderen Sozial- und Ren-
tenbereichen. Nirgendwo ist zu erkennen, daß dieser 
Personenkreis, der Heimat, Eigentum und den Fa-
milienzusammenhang verloren hat, mehr bekommen 
hätte als ein anderer. 

(Zurufe von der SPD.) 

Die Verbesserungen nach der Regierungsvorlage 
vermögen nicht darüber hinwegzutäuschen, daß die 
Ausgangsgrundlage für die Dynamisierung der Lei-
stungen der Kriegsschadensrente für nahezu eine 
halbe Million Rentner nach dem Lastenausgleichs-
gesetz unzureichend ist. Ausgangsgrundlage ist der 
Stand der Rentenleistungen nach dem Vierten Unter-
haltshilfe-Anpassungsgesetz. Danach wurde die Un-
terhaltshilfe für die Jahre 1971 und 1972 um insge-
samt 8,5 % angeboten, während die Erhöhung der 

Sozialversicherungsrenten im gleichen Zeitraum 
11,8 % betrug. Dies hat dazu geführt, daß der in den 
letzten beiden Jahren bereits größer gewordene 
Abstand des Leistungsniveaus der Kriegsschadens

-

rente im Verhältnis zu den Leistungen im übrigen 
Rentenbereich in entscheidender Weise vergrößert 
wurde. 

Dies trifft insbesondere wieder für die ehemals 
selbständigen Landwirte und die Angehörigen selb-
ständiger mittelständischer Berufe zu, die heute in 
großer Zahl als Bezieher von Kriegsschadensrente 
in weit beengteren Verhältnisse leben müssen, als 
sie es vor dem Verlust ihrer Existenz durch Flucht 
und Vertreibung auf Grund ihrer eigenen Arbeit 
für ihren Lebensabend erwarten durften. Für diesen 
Personenkreis beträgt die Erhöhung der Kriegsscha-
densrente durch das Vierte Unterhaltshilfe-Anpas-
sungsgesetz für die beiden vergangenen Jahre ins-
gesamt nur 5,7 %, bei Ehepaaren 6,9 %. Das be-
deutet für etwa 60 % aller Unterhaltshilfeempfänger 
nach dem Lastenausgleichsgesetz, daß ihre Renten 
nur mit dem halben Erhöhungssatz der Sozialver-
sicherungsrenten angehoben worden sind. 

Aus der Tatsache, daß der Anstieg der Lebens-
haltungskosten für die Rentnerhaushalte innerhalb 
der beiden letzten Jahre mit über 10 % bereits er-
heblich über den Anpassungssätzen der Kriegsscha-
densrente liegt, ergibt sich für die Rentner nach dem 
Lastenausgleichsgesetz eine äußerst negative Situa-
tion. Sie erhalten seit mehr als zwei Jahren prak-
tisch keinen Ausgleich für den Kaufkraftverlust, 
und sie sind darüber hinaus von der Teilnahme am 
realen Einkommensanstieg in der Bundesrepublik 
Deutschland völlig ausgeschlossen. Dies hatte vor 
allem im vergangenen Jahr zu einem starken An-
stieg des Anteils der noch unter Sozialhilfeniveau 
liegenden Kriegsschadensrenten geführt. 

Diese negative Situation hinsichtlich der realen 
Einkommen der Kriegsschadensrentner hatte dann 
die Fraktionen dieses Hauses bei dem erst vor we-
nigen Wochen beschlossenen Vierten Unterhalts-
hilfe-Anpassungsgesetz zur Einführung eines beson-
deren Sozialzuschlages veranlaßt, der dem Betroffe-
nen eine Kriegsschadensrente garantiert, die über 
den Beträgen liegt, die im Rahmen der Sozialhilfe 
als laufende Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt 
wird. Die Bezeichnung „Sozialzuschlag" scheint mir 
dabei nicht sachgerecht, „Inflationszuschlag" wäre 
richtiger gewesen. 

Diese außerordentliche negative Entwicklung im 
sozialen Bereich hat insgesamt dazu geführt, daß 
die Kriegsschadensrentner heute neben den Für-
sorgeempfängern an der letzten Stelle der Renten-
skala überhaupt stehen. Dies ist die Ausgangs-
grundlage, nach deren Stand ein Rentner jetzt durch 
die zu verabschiedende Lastenausgleichsnovelle im 
kommenden Jahr in die Dynamisierung seiner Ren-
tenleistungen hineinwachsen soll. Diese Situation 
wird dazu führen, daß die erheblichen Benachteili-
gungen der Unterhaltshilfeempfänger, die ehemals 
selbständig waren, in den folgenden Jahren fort-
geschrieben werden und schon aus Verwaltungs-
gründen einer späteren Korrektur sehr schwer zu-
gänglich sein werden. 
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Freiherr von Fircks 
Die CDU/CSU-Fraktion bedauert daher, daß es 

bei den Beratungen über diese Vorlage der Bundes-
regierung nicht möglich war, im Interesse der Be-
troffenen eine von allen Fraktionen diese Hauses 
getragene verbesserte Regelung zu erreichen. Die 
Tatsache, daß dies bei den Beratungen des Entwurfs 
nicht erreichbar war, macht erneut die Diskrepanz 
zwischen den offiziellen Ankündigungen der Bun-
desregierung und der sie tragenden Koalitionsfrak-
tionen im Bereich der Sozial- und Gesellschaftspoli-
tik und dem deutlich, was diese Bundesregierung 
in diesem Bereich zu tun tatsächlich bereit ist. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Schmitt- 
Vockenhausen.) 

Hierzu einige Fakten aus jüngster Zeit! Die volle 
Angleichung aller Kriegsfolgeleistungen mit Ver-
sorgungscharakter an die übrigen Leistungen der 
sozialen Sicherheit war noch vor wenigen Wochen 
bei der Verabschiedung des Vierten Unterhaltshilfe

-

Anpassungsgesetzes die Forderung des Sprechers 
der FDP-Fraktion vor diesem Hause. 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]:: Ist doch nicht 
wahr!) 

Tatsächlich kann jedoch die Dynamisierung der 
Kriegsschadensrente nach dem vorliegenden Ent-
wurf deshalb nicht als eine sozialpolitische Verbes-
serung gelten, weil die Ausgangsgrundlage, auf 
der sie aufbauen soll, eben nicht in Ordnung ist. 

Erst am 15. April dieses Jahres läßt der Bundes-
innenminister auf einer Bundesveranstaltung der 
Zonengeschädigten erklären, daß eine Regelung 
zur Gleichstellung in der Verzinsung und die 
Gewährung des Entwurzelungszuschlags zur Haupt-
entschädigung für Zonengeschädigte eine po-
litische Notwendigkeit darstelle. Als die CDU/CSU-
Fraktion entsprechende Anträge einbringt, wird 
ihr von den Vertretern der Koalitionsfraktionen 
dann der Vorwurf gemacht, aus wahltaktischen 
Gründen mehr zu fordern, als eine Regierung ver-
antworten könne. 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen] : So ist es! — 
Abg. Dr. Apel: Genau so!) 

Vorher die Erklärungen namens des Bundesinnen-
ministers! 

In einem Brief der SPD-Fraktion, den ich vorhin 
zitierte, vom 3. Mai dieses Jahres, wird dann an den 
Bund der Donauschwaben erklärt, daß man die Ver-
besserung, die jetzt abgelehnt worden ist, ein-
führen wolle. 

Trotz dieser erheblichen Unzulänglichkeiten, durch 
die der vorliegende Gesetzentwurf gekennzeichnet 
ist, wird die CDU/CSU-Fraktion mit Rücksicht auf 
die in ihm enthaltenen Grundsatzregelungen und 
auf den Zeitzwang dem Gesetz ihre Zustimmung 
nicht versagen.  

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Krall. 

Krall (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Meine Herren! Namens der Fraktion 

der Freien Demokratischen Partei habe ich zu dem 
Entwurf folgende Erklärung abzugeben. 

Wir können ohne jede Übertreibung behaupten, 
daß die sozialliberale Koalition mit dem 25. Än-
derungsgesetz bereits das zweite Reformvorhaben 
im Bereich des Lastenausgleichs in dieser Legis-
laturperiode beschließt. Die 23. Novelle war ein 
entscheidender Schritt zur sozialen und rechtlichen 
Gleichstellung der Flüchtlinge mit den Heimatver-
triebenen. Die 25. Novelle bringt in ihrem Kern-
stück durch die Dynamisierung der laufenden Geld-
leistungen eine wesentliche Verbesserung, die in 
Zukunft in der gleichen Weise erfolgt wie im klas-
sischen Bereich der Sozialpolitik der gesetzlichen 
Rentenversicherung. 

Die FDP hat seit jeher betont und gefordert, daß 
im Kriegsfolgenbereich die gleichen sozialen Maß-
stäbe zu gelten haben wie in der klassischen So-
zialpolitik. Bis zur Verwirklichung dieses Zieles 
war es ein langer Weg, zu dem wir unseren Beitrag 
zu leisten versucht haben, und zwar ebenso in der 
Opposition wie in Zeiten der Koalition mit der 
CDU/CSU wie auch heute mit der SPD. Die Sta-
tionen liefen über Initiativanträge der Fraktion 
ab 1958 ebenso wie über die maßgebliche Ressort-
verantwortung unserer Freunde Mischnick und 
Genscher. Für die sozialliberale Koalition ist die Be-
teiligung der vom Krieg und den Kriegsfolgen Be-
troffenen an der allgemeinen gesellschaftlichen 
Entwicklung, d. h. ihre volle rechtliche, wirtschaft-
liche und soziale Integration, keine Frage wieder-
holter Lippenbekenntnisse, sondern von Verspre-
chen, die wir eines nach dem anderen erfüllen. 

Die Dynamisierung der Unterhaltshilfe ist nach 
der Dynamisierung der Kriegsopferrenten ein wei-
terer konsequenter Schritt auf diesem Wege und da-
mit auch ein Stück innerer Reformen. Für die lau-
fende Anpassung der Geldleistungen sollen in der 
Zukunft die gleichen Maßstäbe gelten wie in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Wer diese Ent-
scheidung bejaht, muß sich darüber im klaren sein, 
daß dies eine Orientierung an den Löhnen und Ge-
hältern bedeutet. Er muß sich auch darüber im kla-
ren sein, daß gegebenenfalls eine Defizithaftung des 
Bundes zu realisieren ist, wenn die Reserven des 
Lastenausgleichsfonds nicht ausreichen. 

Mit der Dynamisierung der Geldleistungen im 
Kriegsfolgenbereich werden für die Zuwachsraten 
des Haushalts genauso Daten gesetzt wie durch die 
Dynamisierung der gesetzlichen Rentenversicherung 
und Unfallversicherung. Wer der Öffentlichkeit in 
diesem Zusammenhang nichts vormachen will, kann 
nicht einerseits noch höhere Sozialleistungen fordern 
und gleichzeitig die Beschränkung der Haushaltsaus-
gaben verlangen oder versprechen, wie es der Frak-
tionsvorsitzende der CDU/CSU, Dr. Barzel, zu tun 
pflegt. 

Die allgemeine Bemessungsgrundlage der gesetz-
lichen Rentenversicherung wird durch die Zuwachs-
raten der Löhne und Gehälter der Versicherten be-
stimmt. Diese Zuwachsraten haben sowohl lang- als 
auch mittelfristig seit der Währungsreform über den 
realen Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts gele-
gen. Wenn die Versprechungen von Dr. Barzel in 
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Krall 
Zeitungsinterviews und vor industriellen Kreisen 
ernst gemeint oder ernst zu nehmen wären, müßten 
die Oppositionsparteien konsequenterweise andere 
Maßstäbe für die Anpassung der sozialen Leistungen 
in jährlichem Rhythmus beantragen. Das liegt bis 
zur Stunde jedoch nicht vor. 

Wir haben überhaupt in den vergangenen Wochen 
und Monaten den Eindruck gehabt, daß Sprecher der 
Opposition ihre Hauptaufgabe darin gesehen haben, 
auf öffentlichen Märkten und Plätzen vor Heimat-
vertriebenen Illusionen zu nähren und Gefühle auf-
zuputschen. Wirklich helfen tun sie damit nieman-
dem. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir Freien Demokraten sind der Auffassung, daß 
wir den Betroffenen mehr helfen, wenn wir in wirt-
schaftlicher und sozialer Hinsicht das tun, was zur 
gesellschaftlichen Integration dieses Personenkrei-
ses möglich und notwendig ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Diese 25. Novelle ist ein entscheidender Schritt 
hierzu; das wird niemand bestreiten. Abgesehen 
von dem Grundsatz der Dynamisierung — ab 1. Ja-
nuar 1974 — enthält die 25. Novelle einen ganzen 
Katalog von Verbesserungen in den einzelnen Lei-
stungskategorien: 

Erstens. Die Erhöhung der Unterhaltshilfesätze 
ab 1. Januar 1973 für den Unterhaltshilfeberechtig-
ten, seine nicht dauernd von ihm getrennt lebende 
Ehefrau sowie seine zuschlagsberechtigten Kinder 
mit einer Angleichung an die Verbesserung im Fünf-
ten Rentenanpassungsgesetz. 

Zweitens. Eine Erhöhung der Selbständigenzu-
schläge und der Pflegezulage. 

Drittens. Eine Erhöhung der Einkommenhöchst-
beträge, so daß die Anpassungen auch in diesen Ka-
tegorien wirksam werden. 

Viertens. Eine abschließende Regelung für das 
Hineinwachsen ehemals Selbständiger in die Kriegs-
schadensrente. Gleichzeitig wurde das Problem der 
Hoferben gelöst, das bisher zu mancherlei Härten 
führte. Damit ist nur noch entscheidend, wie lange 
die Betroffenen bis zur Schädigung selbständig tätig 
waren. 

Fünftens. Die Streichung der Schonvermögens

-

grenze, bei deren Überschreitung grundsätzlich die 
Gewährung von Kriegsschadensrente ausgeschlos-
sen war. Damit erhält das Gesetz auch für diesen 
Personenkreis einen echten Entschädigungscharak-
ter, nachdem bisher fürsorgliche Prinzipien mit ent-
scheidend waren. 

Sechstens. Die Einführung eines Anspruchs auf 
Vorsorgeuntersuchung, wie er seit dem 1. Juli 1971 
nach dem Zweiten Krankenversicherungsänderungs-
gesetz und seit dem Dritten Anpassungsgesetz für 
Kriegsopfer gilt. Damit erfolgt für Unterhaltshilfe-
empfänger auch hinsichtlich der Krankheitsvorsorge 
eine Gleichstellung. 

Es würde zu weit führen, in diesem Zusammen-
hang auf die damit zusammenhängenden weiteren 
Anpassungsvorschriften und die Schließung einer 

Reihe von Gesetzeslücken und einigen weiteren 
Klarstellungen im einzelnen einzugehen. Wir Freien 
Demokraten begrüßen es, daß damit den Geschädig-
ten insgesamt im Zusammenhang mit der Kriegs-
schadensrente und ihrer laufenden Anpassung die 
sozialen Leistungen in gleicher Weise wie den 
Rentenempfängern anderer sozialer Bereiche zu-
gute kommen. 

Wir stimmen daher diesem Gesetzentwurf un-
eingeschränkt zu 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. 'Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Hofmann. 

Hofmann (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich will die Gelegen-
heit, hier eine Erklärung abgeben zu können, nicht 
dazu mißbrauchen, um Polemik zu treiben, Nega-
tionen und Verunsicherung herbeizuführen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das gilt auch für 
Ihre Kollegen!) 

Ich spreche auch nicht zu dem Zweck, um Spalten 
von Verbandszeitungen zu füllen. Ich will mich daher 
ganz kurz fassen, muß aber dennoch einmal ganz 
unmißverständlich sagen, daß die Arbeit, die hier 
konkret für Vertriebene getan wird, nicht von den 
großen Sprechern und Präsidenten der Verbände 
geleistet wird, sondern von den „kleinen Ver-
triebenen", die sich dieser mühevollen Arbeit unter-
ziehen 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 

und nicht nur für Massenveranstaltungen zur Ver-
fügung stehen. 

Es wurde hier in die Diskussion die Verunsiche-
rung hineingebracht, daß all dies wieder zu wenig 
sei. Ich muß Sie, meine Damen und Herren der 
Opposition, an das erinnern, was Sie uns an Arbeit 
für Vertriebene übriggelassen haben. Was haben 
wir inzwischen für einen Berg abgearbeitet! 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Ott: Aber keine Inflation!) 

Ich darf Sie an diese Zahlen erinnern, Herr von 
Fircks, die Sie nie gern hören und die zeigen, daß 
der größte Teil der Selbständigen — wenn es sich 
um ein Ehepaar handelt — ohne weitere Renten mit 
Hilfe dieser Dynamisierung ab 1. Januar 1973 eine 
Rente von 657 DM haben wird. Das steigert sich 
zum nächsten Jahr auf 732 DM, auf 813 DM und auf 
878 DM. Ich bitte Sie einmal, den Vergleich zu den 
anderen Renten zu ziehen! Dann kann wohl keiner 
sagen, daß wir für die Vertriebenen in diesem 
Hause nichts getan hätten. 

(Abg. Ott: Plus Inflationsquote!) 

— Selbst wenn Sie diese abziehen, Herr Ott, bleibt 
noch mehr übrig als zu der Zeit, als Sie die Renten 
nur um 2 bis 3 % angehoben haben; das steht nun 
wohl einwandfrei fest. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Ott: 2 X 2 ist bei Ihnen 5!) 
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Aber mit der Polemik kommen Sie draußen nicht 
mehr an; das haben Sie ja schon gemerkt! Unsere 
Leute sind Gott sei Dank etwas kritischer ge-
worden! 

Ich darf nun im Namen der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion folgende Erklärung abgegeben. 

Entsprechend der Regierungserklärung vom 
28. Oktober 1969, in der der Bundeskanzler u. a. 
erklärt hat, daß sich die Bundesregierung ihrer Ver-
antwortung für die Vertriebenen, Flüchtlinge und 
Kriegssachgeschädigten bewußt bleibt, liegt dem 
Hohen Hause heute die 25. Lastenausgleichsnovelle 
zur abschließenden Beschlußfassung vor. 

Im Zuge der von der Bundesregierung zugesagten 
inneren Reformen ist dieses Gesetz neben der 
23. LAG-Novelle, die die Gleichstellung der Ver-
mögensgeschädigten aus der DDR ab 1. Januar 1971 
bezüglich der Hauptentschädigung und der Sparer-
schäden mit den übrigen Geschädigten brachte, 
sowie neben vielen weiteren gesetzlichen Verbesse-
rungen im Bereich der Kriegsfolgegesetzgebung ein 
weiterer großer Komplex, auf den über 400 000 Emp-
fänger von Unterhaltshilfe schon seit Jahren gewar-
tet haben. Als wichtigste Maßnahme dieser 25. No-
velle sehen wir die Dynamisierung der Unterhalts-
hilfe und des Selbständigenzuschlags ab 1973 an. 

Damit wäre nach den Dynamisierungen der 
Kriegsopferrenten, des Unterhaltshilfegeldes bei der 
beruflichen Fortbildung und Umschulung und der 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
die 4. Dynamisierung innerhalb dieser Legislatur-
periode vollzogen worden. Mit dieser Dynamisie-
rung ist das Tauziehen um die Verbesserungen der 
Unterhaltshilfe beendet. Damit ist auch die Integra-
tion dieses Personenkreises in die Sozialleistungen 
des Bundes vollzogen. All die Bedenken und noch 
mehr die Negativprognosen zur Aufhebung des 
Ministeriums für Heimatvertriebene und Flücht-
linge am Beginn dieser Legislaturperiode sind hin-
fällig geworden. Was wir in diesen zweieinhalb 
Jahren für Heimatvertriebene und Flüchtlinge ge-
leistet haben, hält jedem Vergleich mit jeder ande-
ren vollen Legislaturperiode stand. Mehr noch: in 
keinem vergleichbaren Zeitraum wurde für Heimat-
vertriebene und Flüchtlinge mehr geleistet als in 
diesen zweieinhalb Jahren. 

Meine Damen und Herren, auch mit dem Hinein-
wachsen aller ehemals Selbständigen und von ihnen 
wirtschaftlich abhängigen Personen, sofern sie die-
sem Personenkreis seit dem 16. Lebensjahr auch mit 
Unterbrechung bis zur Vertreibung oder Flucht min-
destens zehn Jahre angehört haben, trägt die Bun-
desregierung einem auf unsere Veranlassung 
beantragten Ersuchen des Deutschen Bundestages 
anläßlich der Verabschiedung der 23. Novelle Rech-
nung. 

Die Fraktion der SPD ist der festen Überzeugung, 
daß mit dieser Novelle eine saubere Lösung des 
Gesamtproblems der Altersversorgung aller Ge-
schädigten erreicht wird. Die Koalition will damit 
auf diesem wesentlichen Gebiet des Lastenaus

-

gleichs einen gerechten Abschluß finden. Ich bitte 
Sie daher, dieser Novelle zuzustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Einer unserer Kollegen hat bei 
einer ausgabenwirksamen Leistung vor ein oder 
zwei Wochen hier mit Recht erklärt, daß der Dank 
dafür nicht in erster Linie diesem oder jedem An-
tragsteller, sondern denen gelte, die die Leistungen, 
die erbracht werden können, durch ihre Steuerzah-
lungen und ihre Abgaben aufgebracht haben. Dies 
möchte ich dem Herrn Kollegen Hofmann — der 
meinte, dies zur Polemik ausnutzen zu sollen — 
sehr klar sagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Diese Mittel, die im Lastenausgleichsfonds sind, hat 
weder die Regierung noch die Opposition aufge-
bracht. Die Leistungen, die daraus erbracht werden 
können, können aus der Vermögensabgabe und der 
Vermögenssteuer gezahlt werden. Diesen gebührt 
der Dank und nicht kleinen oder großen Abge-
ordneten, die im Rahmen der Gesetze ihre Pflicht 
erfüllen und hier das tun, was durch die Inflations-
lage notwendig geworden ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Nachdem Sie, Herr Hofmann, diese Dinge hier an-
geschnitten haben, muß ich noch eines sagen. 

(Zuruf des Abg. Wehner.) 

— Sie kommen auch noch dran, Herr Wehner! Für 
die Selbständigen ist ganz gewiß nicht das gesche-
hen, was hätte geschehen sollen. Aber wir, Herr 
Wehner, schreiben nicht solche Briefe, wie sie mir 
hier vorliegen und in denen es z. B. heißt — Arbeits-
kreis VI der SPD : 

Unser Fraktionsvorsitzender, Herr Abgeord-
neter Wehner, dankt Ihnen herzlichst für Ihre 
Eingabe. 

Das ganze ist an die Donauschwaben gerichtet. Dann 
folgt wörtlich der Antrag, den Herr von Fircks hier 
begründet hat, mit der Zusage — mit Gruß von 
Herrn Wehner —, daß dieser Antrag mit der 25. La-
stenausgleichnovelle eingebracht werden würde. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Hier aber stimmen Sie dagegen! Das mußte ich 
Ihnen, nachdem Sie von kleinen und großen Ab-
geordneten gesprochen hatten, doch einmal sagen. 

(Abg. Wehner: Warum sind Sie denn so 
aufgeregt?) 

Ich melde mich selten zu diesen Dingen zu Wort, 
aber ich kümmere mich darum, daß das Notwendige 
passiert, Herr Wehner. 

(Abg. Wehner: Sie haben eine Art Lampen
-

fieber!) 

Wir werden Sie, ob Sie es wollen oder nicht, hier 
festnageln. Ich weiß, daß Sie sich immer dann be- 
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sonders laut zu Wort melden, wenn etwas zu ver-
bergen ist, was Ihnen unangenehm ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Wehner: 
Sie reden so unruhig!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir 
kommen zur Abstimmung in dritter Beratung. Wer 
dem Gesetzentwurf in dritter Beratung zustimmt, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! —
Stimmenthaltungen? — Ich stelle einstimmige Be-
schlußfassung fest. 

Kann ich davon ausgehen, daß entsprechend dem 
Antrag des Ausschusses die zu dem Gesetzentwurf 
eingegangenen Petitionen für erledigt erklärt wer-
den? — Ich sehe und höre keinen Widerspruch; es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu den drei Verträgen 
von 1971 mit dem Königreich Dänemark, dem 
Königreich der Niederlande und dem Ver-
einigten Königreich Großbritannien und Nord-
irland über die Abgrenzung des Festland-
sockels unter der Nordsee 
- Drucksache VI/3225 — 
Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 

— Drucksache VI/3536 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Beermann 
(Erste Beratung 178. Sitzung) 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort wünscht. — Das ist nicht der Fall. Auch sonst 
wird das Wort nicht begehrt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Art. 1, 2 und 3 
sowie Einleitung und Überschrift auf. Wer dem 
Gesetzentwurf in der zweiten Beratung und in der 
Schlußabstimmung zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Stimment-
haltungen? — Ich stelle einstimmige Beschlußfas-
sung fest. 

Ich rufe jetzt Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zum Übereinkommen 
vom 29. April 1958 über die Hohe See 
— Drucksache VI/2726 — 
Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3557 —
Berichterstatter: Abgeordneter Blumenfeld 
(Erste Beratung 148. Sitzung) 

Ich frage zunächst, ob der Herr Berichterstatter 
das Wort wünscht. — Das Wort wird nicht begehrt. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Das 
Wort wird nicht begehrt. Ich schließe die Aus-
sprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich rufe Art. 1, 2, 
3, 4 und 5 sowie Einleitung und Überschrift auf. Wer 
dem Gesetzentwurf in der zweiten Beratung und in 
der Schlußabstimmung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Ich stelle einstimmige Beschluß-
fassung fest. 

Meine Damen und Herren, bevor ich Punkt 13 der 
Tagesordnung aufrufe, habe ich Ihnen noch folgendes 
bekanntzugeben. Die endgültige Auszählung der bei 
der namentlichen Abstimmung zu Punkt 6 abge-
gebenen Stimmen hat ergeben, daß 216 Abgeord-
nete des Hohen Hauses mit Ja und 234 Abgeordnete 
des Hohen Hauses mit Nein gestimmt haben. Ein 
Abgeordneter hat sich der Stimme enthalten. Die 
Verteilung der Stimmen der Berliner Abgeordneten 
hat sich gegenüber der ersten Auszählung nicht ge-
ändert. An dem Endergebnis der Abstimmung än-
dert sich nichts. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 11. November 1971 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken über den 
Luftverkehr 
— Drucksache VI/3559 — 

Das Wort wird zur Einbringung der Vorlage nicht 
gewünscht. Ich eröffne die Aussprache. - Das Wort 
wird nicht begehrt. Ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen vor, die Vorlage 
dem Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen — federführend —, und dem Aus-
wärtigen Ausschuß sowie dem Ausschuß für inner-
deutsche Beziehungen zur Mitberatung zu über-
weisen. — Ich höre keinen Widerspruch; es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Tierschutzgesetzes 
— Drucksache VI/2559 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(9. Ausschuß) 
— Drucksachen VI/3556, zu VI/3556 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Vit 

Abgeordneter Dr. Hammans 
(Erste Beratung 137. Sitzung) 

Ich erteile zunächst dem Herrn Kollegen Vit das 
Wort. 

Vit (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und  

Herren! Der heute dem Hohen Hause in zweiter 
und dritter Lesung vorgelegte Entwurf eines Tier-
schutzgesetzes geht auf die Regierungserklärung 
vom 28. Oktober 1969 zurück. Darin hat die Bun-
desregierung unter anderem eindringlich darauf 
hingewiesen, daß dem Schutz der Natur, der 
Erholungsgebiete und dem Tierschutz mehr Auf- 
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merksamkeit geschenkt werden müsse. Diese Fest-
stellung entspricht nicht nur dem Wunsch weiter 
Bevölkerungskreise, sondern auch den Erforder-
nissen der dringend notwendigen Fortentwicklung 
dieser speziellen Gesetzgebung. 

Nachdem verfassungsrechtliche Bedenken durch 
eine Neufassung des Art. 74 Nr. 20 des Grund-
gesetzes am 12. März 1971 ausgeräumt werden 
konnten, legte die Bundesregierung am 7. Septem-
ber 1971 dem Hohen Hause den Entwurf des Tier-
schutzgesetzes vor, welcher am 29. September 1971 
in erster Lesung beraten wurde. Dadurch wurde die 
in der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 
herausgestellte Absicht der Verbesserung des Tier-
schutzes in überzeugender Weise bestätigt. Am 
28. Februar 1972 wurde eine öffentliche Anhörung 
von Sachverständigen und Verbandsvertretern in 
einer gemeinsamen Sitzung des federführenden 
Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten und des mitberatenden Innenausschusses 
durchgeführt. Damit waren die Voraussetzungen 
einer eingehenden und gründlichen Beratung in den 
zuständigen Ausschüssen gegeben. 

Als Ergebnis dieser Beratung liegt Ihnen nun-
mehr der Entwurf eines Tierschutzgesetzes als Kern-
stück eines Rechtsgebietes vor, das noch durch eine 
Reihe von Rechtsverordnungen des Bundesministers 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten weitere 
detaillierte Regelungen erfahren wird. Dabei darf 
ich Sie, meine Damen und Herren, auf einige beson-
ders erfreuliche Aspekte des Beratungsergebnisses 
hinweisen: 

Erstens. Der von der Bundesregierung vorgelegte 
Entwurf eines Tierschutzgesetzes wurde in seiner 
Grundkonzeption bestätigt und erfuhr nach kriti-
scher Bearbeitung nur wenige wichtige Ergän-
zungen. 

Zweitens fand der Gesetzentwurf die wünschens-
werte breite Zustimmung der interessierten Öffent-
lichkeit und eine durchweg positive Aufnahme in 
der fachlichen Beurteilung durch die Sachverstän-
digen und Verbandsvertreter. Gerade diese Reso-
nanz spricht nicht nur für die ausgewogene Berück-
sichtigung der verschiedenen, oft divergierenden 
Interessen durch den Gesetzentwurf, sondern eröff-
net auch günstige Perspektiven für die praktische 
Handhabung und Beachtung des neuen Gesetzes. 

Grundlage und Konzeption des Gesetzes ist ein 
ethisch bezogener und wissenschaftlich fundierter 
Tierschutz. Damit hebt sich dieses Gesetz deutlich 
von der Einstellung des aus dem Jahre 1933 stam-
menden Tierschutzgesetzes ab, bei dem mehr eine 
gefühlsorientierte Ausrichtung vorliegt. 

Große Fortschritte der naturwissenschaftlichen 
Forschung und Lehre, bei der die Erkenntnisse der 
Verhaltensforschung einen ganz wesentlichen Raum 
einnehmen, einen Wandel der Rechtsauffassung und 
nicht zuletzt die Entwicklung ökonomischer Gege-
benheiten hatte der Gesetzentwurf zu berücksich-
tigen. 

Der Entwurf geht davon aus, daß keine Tierart 
ausgeschlossen ist. Er umfaßt nicht nur die Haus-
tiere, sondern auch die gesamte frei lebende Tier

-

welt einschließlich der niederen und schädlichen 
Tiere. Nach den in diesem Gesetz festgelegten Tat-
bestandsmerkmalen soll sich der Schutz jedoch in 
erster Linie auf solche Tiere erstrecken, die der 
Empfindung von Schmerz fähig sind. Dadurch wer-
den Beurteilungsmaßstäbe gesetzt, die eine gute 
rechtliche Plattform darstellen. 

Meine Damen und Herren, ich darf nun auf einige 
Punkte eingehen, denen meines Erachtens eine be-
sondere Bedeutung beizumessen ist. 

Erstens. Einen breiten Raum widmet das Gesetz 
dem Problem der Tierversuche. Es trägt damit dem 
Umstand Rechnung, daß die Bedeutung und die Häu-
figkeit der Tierversuche sowohl in der Wirtschaft als 
auch bei der wissenschaftlichen Forschung ständig 
zunehmen und die Tierversuche dringend und un-
verzüglich einer exakten Regelung bedürfen. 

Zweitens. Den wohl gravierendsten Einfluß auf 
den Lebensablauf bestimmter domestizierter Tier-
arten hat die in den letzten Jahren in großem Um-
fang praktizierte und ernährungswirtschaftlich not-
wendige Massentierhaltung. Berechtigte, vernünftige 
und vertretbare Einschränkungen der Lebensbedin-
gungen für die betroffenen Tierarten müssen im In-
teresse der Lebenserhaltung des Menschen in Kauf 
genommen werden. Den hierfür notwendigen Spiel-
raum räumt das Gesetz unter Beachtung des erfor-
derlichen Tierschutzes ein. 

Drittens. Eine ganz wichtige Bestimmung befaßt 
sich mit dem seit einiger Zeit aufkommenden Ver-
sandhandel per Nachnahme mit Tieren. Das vorge-
sehene Verbot dieser Art gebietet hier einem all-
seits abgelehnten Verfahren Einhalt. 

Viertens. Weiter gingen die Bemühungen dahin, 
eine lange und nicht nur sachlich geführte Diskussion 
um operative Eingriffe in Form des Kupierens oder 
Entfernens von Gliedmaßen wie beispielsweise des 
Kürzens der Rute oder der Ohren bei Hunden zu be-
enden. Die eingehenden diesbezüglichen Erörterun-
gen anläßlich des Anhörungstermins konnten den 
Ausschuß davon überzeugen, daß es sich bei diesen 
Eingriffen überwiegend um gesundheitsfördernde 
und nicht um modische, also ständigem Wandel un-
terworfene Eingriffe handelt. Dabei ist es interes-
sant, zu erwähnen, daß die Fachleute diese Maß-
nahme für notwendig erachten, um die negativen 
Ergebnisse der mannigfaltigen Tierzüchtungen wie-
der auszugleichen. Auch hier setzt das Gesetz für die 
Zukunft eindeutige Maßstäbe. 

Fünftens. Gleichfalls war es Ziel dieses Gesetzes, 
Voraussetzungen zu schaffen, um auf dem Gebiet des 
Tierschutzes zu umfassenden Absprachen im supra-
nationalen Bereich, d. h. vor allem im EWG-Gebiet, 
zu kommen. In diesem Zusammenhang erinnere ich 
an eine Übereinkunft des Europarates vom 12. De-
zember 1968 über den Schutz von Tieren beim inter-
nationalen Transport. Auf der Basis dieses Gesetzes 
ist eine internationale Harmonisierung des Tier-
schutzrechtes und die Schaffung einer europäischen 
Tierschutzkonvention möglich. Diese Vereinheit-
lichung würde unter anderem der Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen bei der Nutztiermassen-
haltung dienen. 
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Sechstens. Schließlich soll die ausgewogene und 

angemessene Fassung der vorgesehenen Strafbe-
stimmungen die Rechtsprechung erleichtern und ihr 
Normen an die Hand geben, die die Beachtung des 
Tierschutzes erleichtern und fördern. 

Bei einer abschließenden Würdigung des vorge-
legten Gesetzestextes gehe ich davon aus, daß sich 
ganz zwangsläufig auch positive Auswirkungen auf 
das Verhältnis von Mensch und Tier als wünschens-
werte Folgeerscheinung ergeben werden. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie namens 
des Ausschusses, dem Gesetz in der Ihnen vorliegen-
den Fassung Ihre Zustimmung zu geben und, dem 
Antrag der Berichterstatter auf Umdruck 296 *) fol

-

gend, den Zeitpunkt des Inkrafttretens auf den 
1. Oktober 1972 festzusetzen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege, ich danke Ihnen im Namen des Hau-
ses, und ich benutze gern die Gelegenheit, Ihnen zu 
Ihrer ersten Rede in diesem Hause unsere besten 
Wünsche zu sagen. 

(Beifall.) 

Wir treten in die zweite Beratung ein. Ich rufe 
§§ 1 bis 22 auf. — Das Wort wird nicht begehrt. 
Wer zustimmt, den bitte ich um das Zeichen. — 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Angenom-
men. 

Zu § 23 liegt der Änderungsantrag Umdruck 296 
der beiden Berichterstatter vor. Danach soll Satz 1 
folgende Fassung erhalten: 

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1972 in Kraft. 

Das Wort wird dazu nicht gewünscht. Wer dem 
Antrag zustimmt, den bitte ich um das Zeichen. — 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Einstimmig 
beschlossen. 

Wir müssen jetzt über § 23 mit der soeben be-
schlossenen Änderung abstimmen. Gleichzeitig stim-
men wir über Einleitung und Überschrift ab. Wer 
zustimmt, den bitte ich um das Zeichen. — Gegen-
stimmen? — Enthaltungen? — Der Gesetzentwurf 
ist damit in der zweiten Beratung einstimmig an-
genommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. — Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Ham-
manns. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit 
vielen Jahren fordern die deutsche Öffentlichkeit 
und auch dieses Parlament — die Versuche in den 
vergangenen Legislaturperioden wurden erwähnt — 
ein neuzeitliches, bundeseinheitliches Tierschutz-
gesetzt, ein Gesetz, das dem Recht des Tieres auf 
Schutz, auch im Rahmen moderner Produktions-, 
Haltungs-, Versuchs-, Handels- und Beförderungs-
gegebenheiten, angemessen Rechnung trägt. Der 
Entwurf dieses Gesetzes liegt vor. 

*) Siehe Anlage 6 

Ich möchte, bevor ich zu den einzelnen Paragra-
phen Stellung nehme, in einer Vorbemerkung über 
das Gesetz ein paar grundsätzliche Gedanken vor-
anstellen, die einiges über den Inhalt, vor allem 
aber über den Geist des Gesetzes aussagen. 

Bei dem Anhörungstermin am 8. Februar 1972 
habe ich an alle Sachverständigen die Frage gerich-
tet, ob jemand von ihnen der Meinung sei, daß wir 
ein deutsches Tierschutzgesetz machen könnten, das 
der deutschen Landwirtschaft schlechtere Startbedin-
gungen zugesteht als anderen europäischen Land-
wirtschaften. Diese sehr wichtige Frage haben alle 
Sachverständigen verneint. Wir haben das bei der 
Beratung des Gesetzentwurfs berücksichtigt. Das 
war besonders bei der Frage der Intensivhaltung 
in der modernen Landwirtschaft nicht immer einfach. 
Ich werde zu Einzelheiten später noch Stellung 
nehmen. 

Die Grundeinstellung des Menschen zum Tier im 
Sinne einer Mitverantwortung für das seiner Obhut 
anheimgegebene Lebewesen hat im Laufe der 
letzten Zeit eine starke Entwicklung erfahren. Da-
bei änderte sich auch das Anliegen des Tierschutzes 
in entscheidender Weise. Die Tierschutz hat natio-
nal wie international, erheblich verstärkt auch 
durch den Einsatz der Massenmedien, an Gewicht 
und Aktualität gewonnen. Die Zahl der Bürger, die 
sich für einen guten Tierschutz engagieren, ist 
dauernd im Steigen begriffen und auch politisch — 
man  kann sagen: Gott sei Dank — durchaus spür-
bar. 

Der Deutsche Bundestag ist als Gesetzgeber auf-
gefordert, den neuesten Erkenntnissen entsprechend 
die berechtigten Belange des Tieres in diesem Ge-
setz zu berücksichtigen und zu einer Abwägung zu 
kommen, die ethischen, wirtschaftlichen und wissen-
schaftlichen Gesichtspunkten gleichermaßen Rech-
nung trägt. 

Ein neues Tierschutzgesetz muß nicht nur den 
modernen strafrechtlichen Vorstellungen entspre-
chen, sondern sich vor allem auch mit den vordring-
lichen Problemen bei der Haltung, der Pflege und 
der Unterbringung der Tiere, insbesondere der 
Nutztiere in der sogenannten Intensivhaltung, so-
wie mit den notwendigen Regelungen für Versuche 
an lebenden Tieren und für den Handel bzw. den 
Transport von Tieren befassen. 

Eines der wesentlichen Merkmale dieses neuen 
Gesetzes ist von seiner ethischen Seite her zu sehen, 
weil künftig nicht mehr allein das Wohlbefinden des 
Tieres im Sinne des Freiseins von Schmerz und Lei-
den und die Unversehrtheit im Sinne des Freiseins 
von Schäden, sondern auch das Leben des Tieres 
schlechthin geschützt wird. Das ist durchaus verein-
bar mit einer vernünftigen Lebensbeschränkung des 
Tieres im Rahmen der Erhaltensinteressen der Men-
schen. In der Wertskala ist das unbestritten. 

Die rechtsformale Einordnung des Tieres als Sache 
schränkt die Pflicht des Menschen nicht ein, das 
Tier als Mitlebewesen, das seiner Obhut und Ver-
antwortung anheimgegeben ist, vor Schmerzen und 
Leiden zu bewahren, sofern diese nicht nach Maß-
gabe der verbindlichen Sittenordnung unserer Ge- 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 194. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 21. Juni 1972 	11393 

Dr. Hammans 
sellschaft, d. h. aus vernünftigem, berechtigtem und 
unvermeidbarem Grund dem Tier zugemutet wer-
den können. 

Unsere Sittenordnung kennt Anliegen oder Ziele, 
die denen des Tierschutzes übergeordnet, sittlich 
gleichwertig oder untergeordnet sind. Als überge-
ordnet müssen die Ernährung des Menschen, Krank-
heitsbekämpfung oder Schädlingsbekämpfung gel-
ten, ebenso wissenschaftliche Forschung über und 
mit Tieren, Volksbildung, Natur- und Jagdschutzaus-
bildung von Tieren. Dem Anliegen des Tierschutzes 
ist aus öffentlich-rechtlicher Sicht unterzuordnen, was 
aus modischen, liebhaberischen, sportlichen, artisti-
schen oder künstlerischen Zwecken mit einem Tier 
geschieht und mit Schmerzen, Leiden oder Schäden 
verbunden ist. 

Die Menschen haben sich immer mit der logischen 
Basis der Ethik beschäftigt. Aber inzwischen haben 
auch die Philosophen es wohl aufgegeben, das We-
sen des Guten oder des Bösen von rein begrifflichen 
Prinzipien her zu definieren. Eine Diskussion über 
Fragen der Ethik kann also nur unter der Voraus-
setzung eines Systems bestehender Werte und Maß-
stäbe erfolgen. Bei divergierenden Voraussetzungen 
ist es notwendig, diese aufzuzeigen. Aber die Ent-
scheidung über die eventuelle Überlegenheit des 
einen oder des anderen Wertsystems der Gesell-
schaft muß der politischen Entscheidung dieses Hau-
ses überlassen bleiben. 

In diesem Tierschutzgesetz, das vor uns liegt, 
wird der Tatsache Rechnung getragen, daß das 
Tierreich eine Vielzahl von Tieren umfaßt, die sich 
in ihrer körperlichen wie verhaltensbiologischen 
Entwicklung bzw. Differenzierung zum Teil ganz 
wesentlich voneinander unterscheiden. Wir können 
davon ausgehen, daß es für viele Tierarten Schmerz 
und Angst überhaupt nicht gibt. Daraus folgt, daß 
das subjektive Erleben und Empfinden der einzelnen 
Arten schon aus diesem Grunde sowohl quantitativ 
als auch qualitativ sehr verschieden sein muß. Bei 
den Haus- und Nutztieren muß erwähnt werden, daß 
diese meist im Laufe ihrer Domestikation und auch 
durch weitere bewußte züchterische Auslese Instinkt-
reduktionen erfahren haben, die zur Eliminierung 
und Kompensation angeborener Verhaltensweisen 
geführt haben. 

Bei den Beratungen haben wir uns, wie ich schon 
bei der ersten Lesung zum Tierschutzgesetz hier im 
Hause angekündigt habe, daran gehalten, die Be-
urteilungsmaßstäbe hinsichtlich der Verpflichtung 
zum Schutze der Tiere weniger aus den emotionalen 
Empfindungen des Menschen zu begründen, also ge-
fühlsorientiert zu sehen, als zunehmend exakte und 
repräsentativ-wissenschaftliche Feststellungen über 
tierartgemäße und verhaltensgerechte Normen und 
Erfordernisse zu setzen. 

Dadurch wird in diesem Gesetz den modernen Er-
kenntnissen der Verhaltensforschung beim Tier 
Rechnung getragen. Damit wurde erstmals in einem 
Tierschutzgesetz die rechtliche Plattform geschaffen, 
um der psychisch immateriellen Form des Leidens 
eines Tieres, wie sie sich vor allem in einer Unter-
drückung der dem Tier angeborenen lebensnotwen-

digen Verhaltensmuster äußert, entgegenzutreten. 
So gestattet das Gesetz in besonderem Maße, Rege-
lungen für die zahlreichen im Tierschutz relevan-
ten Fragen zu finden, die sich bei der Haltung gro-
ßer gleichartiger Nutztierbestände auf begrenztem 
Raum in neuzeitlichen Haltungssystemen ergeben 
können. 

Es haben sich vor allem für die Bestimmungen 
über die Tierhaltung in diesem Gesetz neue Ge-
sichtspunkte ergeben. Auch die Abschnitte über das 
Töten von Tieren und über Versuchseingriffe sowie 
den Handel mit Tieren enthalten manch bedeutsamen 
Akzent. Dem Transport von Tieren wurde beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Das Hearing im Februar brachte die Erkenntnis, 
daß wir in Wissenschaft und Wirtschaft auf Tier-
versuche nicht verzichten können. Aber straffe Rege-
lung und Überprüfung sind notwendig. Das Gesetz 
hat sich dieser Sache mit besonderer Sorgfalt ange-
nommen. 

Dieses Gesetz will aber nicht nur Straf- und Buß-
geldvorschriften regeln — und die angedrohten 
10 000 DM Buße bei einer Ordnungswidrigkeit zei-
gen deutlich, welche Bedeutung den Verstößen ge-
gen das Tierschutzgesetz beigemessen ist —, son-
dern soll auch dazu beitragen, dem Bürger die 
Grundlage einer vernünftigen und den modernen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechenden 
Mensch-Tier-Beziehung zu vermitteln. In unserer 
Gesellschaft gibt es alle Schattierungen zwischen den 
Auffassungen einerseits derer, die einem Tier eine 
humane Behandlung angedeihen lassen wollen, und 
andererseits derer, die dem Tier ohne jedes Ver-
ständnis gegenüberstehen. Die einen wollen mit 
ihren Forderungen nach Schutz des Tieres eine Idea-
lisierung, eine Uniformierung und bis ins Extrem 
eine Vermenschlichung. Wir wissen namentlich durch 
Konrad Lorenz, 

(Abg. Haase [Kassel] : Wer ist denn das?) 

daß Ausdrucksmittel der Tiere auch interspezifische 
Eindrücke vermitteln können. — Herr Kollege 
Haase, ich komme gleich noch darauf zurück; Profes-
sor Konrad Lorenz ist der Leiter des Instituts für 
Verhaltensforschung der Max-Planck-Gesellschaft in 
Seewies. — Wir wissen also durch Lorenz, daß bei-
spielsweise die Ausdrucksweise der Angst und des 
Schmerzes eines Tieres auch vom Menschen als 
Eindruck empfunden wird. Erhebliche und fortdau-
ernde Eindrücke bewirken beim Menschen, der sie 
empfängt, eine Reizminderung, eine Abstumpfung, 
wie man sagt, und sogar eine Reizgewöhnung im 
Sinne einer Verrechnung durch die höheren Zen-
tren. Ein Mensch, der sich an Schmerzen der Tiere 
gewöhnt, wird häufig von Schmerzen anderer Men-
schen ebenfalls weniger beeindruckt werden. Zum 
anderen können unangenehme Eindrücke — und 
das sind die Eindrücke der Angst und des Schmerzes 
der Tiere — vom Menschen in das limbische Sy-
stem, in das Unterbewußtsein verdrängt werden und 
so außer Kontrolle der willkürlichen Handlung ge-
raten. 

Wir sind durch so manche naturwissenschaftliche 
Erkenntnis gezwungen, allzu vereinfachte frühere 
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Ansichten über das Verhalten der Tiere zu revidie-
ren. Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem die 
Wissenschaft immer deutlicher in den tierischen 
Instinkten die Basis von Verhaltensformen erkennt, 
die bisher als ausschließlich menschlich galten. 

(Abg. Hansen: Ja, man spricht auch von 
tierischem Ernst! — Heiterkeit bei der SPD.) 

Der Frage, inwieweit man überhaupt zu Recht von 
einem Empfinden und Erleben beim Tier sprechen 
kann, läßt sich im Rahmen von Regelungen sicher 
nur begegnen, wenn solche Regelungen, dem Prin-
zip der Wahrhaftigkeit und Praktikabilität folgend, 
auf eine möglichst solide und jedermann einleuch-
tende Basis gestellt werden, d. h. wenn sie im Rah-
men des Möglichen auf die erfaßbaren, objektiven 
und biologischen Wirklichkeiten ausgerichtet sind. 

Es ist eine allgemein gültige Erkenntnis, daß zwi-
schen den nächststehenden tierischen Entwicklungs-
stufen und den Menschen aus der Sicht der Verhal-
tensforscher Unterschiede grundsätzlicher Art be-
stehen, 

(Abg. Hansen: Für Primatenforschung sind 
wir im Bildungsausschuß zuständig!) 

in denen die uralte Unterscheidung und Gegenüber-
stellung von Mensch und Tier überzeugend zu be-
gründen ist. — Und ich nehme an, Herr Hansen, das 
trifft auch für Sie zu. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU.) 

Auch die uralte Gepflogenheit des Menschen, das 
Tier zu seiner Lebenserhaltung zu nutzen und sich 
der Tiere unter besonderen Umständen auch zu 
erwehren, ist damit logisch abgeleitet. Wo würde 
der Mensch heute stehen, wenn er sich nicht mit 
Hilfe seiner geistigen Überlegenheit immer wieder 
des Tieres bedient hätte! 

Ein Kernstück dieses Gesetzes ist der Abschnitt 
Tierhaltung. Er enthält neben anderen die grund-
legende Vorstellung, daß jedermann, in dessen 
Obhut sich ein Tier, wenn auch nur vorübergehend, 
befindet, gehalten ist, dem Tier unter Berücksich-
tigung seiner Entwicklungs-, Anpassungs- oder Do-
mestikationsstufe angemessene, artgemäße Nah-
rung und Pflege angedeihen zu lassen. Dies ist aber 
nur dann der Fall — —

(Zurufe von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Kollege Schulte, Sie gehen irrtümlich davon 
aus, daß Sie den Redner davon abhalten können, 
die sehr eingehende Begründung der Vorlage vor-
zutragen. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Vielen Dank, Herr 
Präsident! Herr Präsident, ich bitte um Verständnis, 
daß bei dieser schwierigen Situation, in der sich der 
deutsche Tierschutz im Verhältnis zur Massentier-
haltung befindet, diese eingehende Begründung mit 
wissenschaftlicher Fundierung notwendig und am 
Platze ist. Ich danke Ihnen sehr. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. 
Schulte [Unna): Herr Hammans, ich hätte 

nur eine Frage!) 

— Bitte bedienen Sie sich des Mikrofons, Herr Kol-
lege Schulte! Außerdem müssen Sie den Herrn Prä-
sidenten fragen, ob Sie eine Zwischenfrage stellen 
können. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Kollege Hammans, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abgeordneten Schulte? 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Bitte schön, Herr 
Kollege Schulte! 

Schulte (Unna) (SPD) : Herr Kollege Hammans, 
ich habe nur eine Frage: haben Sie wenigstens 
einen Dackel oder so etwas? 

(Heiterkeit.) 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Kollege Schulte, 
wenn wir uns nicht so gut verstünden und ich Sie 
nicht so gut kennte, dann würde ich sagen, daß 
diese Frage dem Ernst dieses Gesetzes wirklich 
nicht gerecht wird. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, ich sprach davon, daß 
eine Ernährung dem Tier angepaßt sein muß. Das 
ist aber nur dann der Fall, wenn gestörte körper-
liche Funktionen, die auf Mängel oder Fehler in der 
Ernährung oder Pflege zurückzuführen sind, nach 
den Regeln der tierärztlichen Kunst oder nach 
anderen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht 
feststellbar sind. Darüber hinaus sollen bei der 
Unterbringung eines Tieres die wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse der Verhaltensforschung 
angemessen berücksichtigt werden. Das trifft im 
allgemeinen dann zu, wenn die angeborenen art-
eigenen Verhaltensmuster des Tieres durch die Art 
der Unterbringung nicht so eingeschränkt oder ver-
ändert werden, daß dadurch Schmerzen, Leiden 
oder Schäden an dem Tier selbst entstehen. Hierbei 
geht das Gesetz davon aus, daß das Wohlbefinden 
des Tieres im wesentlichen auf einem ungestörten 
artgemäßen wie verhaltensgerechten Ablauf der Le-
bensvorgänge beruht. Schmerz und Leiden sind Re-
aktionen des Tieres auf Einwirkungen jeder Art, 
die zu nachhaltiger Beeinträchtigung des Wohlbe-
findens oder zusätzlich zu Abwehrreaktionen von 
seiten des Tieres führen. 

Als Mindestforderung in der Intensivhaltung der 
Tiere, die ja weltweit betrieben wird, muß gelten, 
daß die essentiellen Funktionskreise des arteigenen 
angeborenen Verhaltensinventars der betreffenden 
Tiere aufrechterhalten bleiben müssen. Diese le-
benswichtigen Bedürfnisse eines Tieres müssen im 
Interesse des Tieres allgemein durchgesetzt werden 
und sicherstellen, daß die Tiere insoweit als bio-
logische Maßstäbe z. B. beim Stallbau, bei der Stall-
einrichtung und bei Haltung, Pflege und Transport 
gelten. Im einzelnen wird dies in entsprechenden 
Durchführungsverordnungen seinen Niederschlag 
finden. 

Um diese Mindestforderungen aufstellen zu kön-
nen, wird man Gutachten von Sachverständigen aus 
Wissenschaft und Praxis unter maßgeblicher Betei- 
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ligung von Vertretern der Verhaltenswissenschaft 
anfordern müssen. Als Beispiel für das, was von 
den Wissenschaftlern erarbeitet werden muß, will 
ich hier nur die Forderungen aufzählen, die der Gut-
achterausschuß Tierschutz—Wirtschaftsgeflügel in 
seinem Bereich angemeldet hat. Es sind Untersu-
chungen über die Auswirkungen, die Bewegungs-
beschränkungen, Unterbindung des Scharrtriebs, 
Ausschaltung jeder Möglichkeit des Staub- oder 
Sandbades, Verhinderung der Gefiederpflege auf 
das Verhalten, das Wohlbefinden und die Gesund-
heit von Hühnern verschiedener Altersklassen und 
Rassen, besonders bei Käfighaltung auf Drahtböden, 
haben. 

Es sollen ferner Untersuchungen über das Sozial-
verhalten des Huhns 

(Abg. Hansen: Wie bitte?) 

und die Auswirkungen haltungsbedingter Eingriffe 
auf die artgemäße Sozialordnung angestellt werden. 

(Zuruf des Abg. Schulte [Unna].) 

— Herr Schulte, Sie haben wahrscheinlich noch nie 
etwas von einer „Hackordnung" bei Hühnern und 
anderem Geflügel gehört. 

(Abg. Schulte [Unna] : Ist das Ihre Frak

-

tionsordnung? — Heiterkeit und weitere 
Zurufe von der SPD.) 

— Unter Menschen wird sie manchmal etwas bru-
taler gehandhabt, Herr Kollege Schulte. 

Darüber hinaus sollen Untersuchungen über die 
Auswirkung der Verhinderung bzw. Störung art-
eigener Legegewohnheiten, besonders im Rahmen 
der Legehennenkäfighaltung, sowie Untersuchungen 
über die Folgen von Angst und Schreckereignissen 
bei Hühnern ohne Fluchtmöglichkeit angestellt wer-
den. Sie sehen, meine Damen und Herren, hier sind 
eine ganze Reihe von wichtigen Punkten ange-
sprochen, die untersucht werden müssen und die 
einer Klärung bedürfen. Die Verordnungen, die die-
sen Gutachten folgen, werden sich auf die Ergeb-
nisse der vorhin genannten Untersuchungen bezie-
hen. 

Allerdings — und hier schließt sich der Kreis 
zu dem Beginn meiner Ausführungen — muß, nicht 
zuletzt aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit, an-
gestrebt werden, daß dem europäischen Überein-
kommen über den Schutz von Tieren beim inter-
nationalen Transport eine weitere Vereinheitlichung 
und Fortentwicklung des rechtlichen Schutzes der 
Tiere in dem geplanten Übereinkommen des Europa-
rates über den Schutz der Tiere auch in sogenannten 
Intensivhaltungen sowie im Hinblick auf wissen-
schaftliche Tierversuche alsbald folgen. 

Doch nun zu einigen Paragraphen des Gesetzes. 
Ich möchte ein paar Bemerkungen besonders zu den 
Paragraphen machen, zu denen der Ausschuß dem 
Hohen Hause Änderungen gegenüber dem Regie-
rungsentwurf vorgeschlagen hat. In § 3 haben wir 
einen Absatz 9 eingefügt, wonach es verboten ist, 
ein Tier per Nachnahme zu versenden. Auch unter 
Berücksichtigung der Tatsache, daß jetzt viele Ein-
tagsküken per Nachnahme versandt werden, konnte 
sich der Ausschuß wegen der großen Gefahren für 

die Tiere bei Nichtannahme und einer Rücksendung 
an den Absender nicht entschließen, hierauf zu ver-
zichten. 

(Zurufe von der SPD.) 

In § 4 ist vom Töten die Rede. Ich hoffe, daß bald 
eine neue Schlachtordnung folgt, in der dann auch 
die strittige Frage des Schächtens neu geregelt wird. 

Bei der Diskussion um dieses Tierschutzgesetz 
hat die Frage des Kupierens von Ohren und Ruten 
bei Hunden eine große Rolle gespielt. Ich habe die-
ses Problem bei einem Besuch im Max-Planck-Insti-
tut für Verhaltensforschung gegenüber Professor 
Konrad Lorenz angesprochen. Professor Lorenz hat 
mir gesagt, daß beides gar nicht so schlimm sei. Die 
Sachverständigen haben bei dem vorhin schon er-
wähnten Anhörungstermin im Februar überzeu-
gende Argumente gebracht, daß man das Kupieren 
der Ohren und der Ruten bei Hunden weiter zu-
lassen sollte. Der anwesende Verhaltensforscher 
Professor Leyhausen wie auch die Mitglieder des 
Ausschusses haben sich von den Argumenten über-
zeugen lassen. Die Mitglieder des Ausschusses für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten schlagen 
Ihnen vor, entgegen dem Regierungsentwurf das 
Kupieren von Ohren und Ruten bei Hunden weiter 
zuzulassen. 

Die §§ 7, 8 und 9 wurden an mehreren Stellen 
geändert, wobei besonderer Wert darauf gelegt 
wurde, daß in Zukunft auch Biologen Tierversuche 
vornehmen können. An dieser Stelle möchte ich der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft für manche wert-
volle Formulierungshilfe bei diesen Änderungen 
herzlich danken. 

Es gab eine längere Diskussion darüber, ob in 
§ 11 der Absatz 4 eingefügt werden sollte, nach 
dem ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten 
Tiere an Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 
nicht verkauft werden dürfen. Trotz einer im BGB 
schon geltenden stufenweisen Geschäftsfähigkeit des 
Jugendlichen glaubten wir diesen Passus hier auf-
nehmen zu sollen. 

Trotz aller Sorgfalt, die im Ausschuß gewahrt 
wurde, ist die Frage nicht geklärt worden, wann das 
Gesetz in Kraft treten soll. Nach einer interfrak-
tionellen Vereinbarung schlagen wir Ihnen im Um-
druck 296 vor, das Gesetz am 1. Oktober 1972 in 
Kraft treten zu lassen. 

Der Bundesrat hat zum Entwurf der Bundesregie-
rung eine Reihe von Stellungnahmen vorgelegt, die 
wir in unsere Beratungen einbezogen haben und 
denen wir fast immer unsere Zustimmung gegeben 
haben. 

Lassen Sie mich schließen, meine Damen und Her-
ren. Mit diesem Gesetz wird den Tierärzten erneut 
große Verantwortung aufgebürdet. Ich bin sicher, 
daß sie diese annehmen und im Geiste des Gesetzes 
handeln. Wir hoffen und wünschen, daß das Gesetz 
trotz seines großen Spannungsfeldes in weiten Krei-
sen der Bevölkerung ein hohes Maß an Zustimmung 
findet, eine Zustimmung, die Voraussetzung ist für 
ein neues Selbstverständnis unserer Gesellschaft 
bezüglich des Rechts des Tieres auf Schutz vor 
Kollisionen von versachlichtem Lebensanspruch mit 
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inadäquaten Lebensumständen, sofern diese vom 
Menschen zu vertreten. sind und nach den Maß-
stäben unserer Sittenordnung nicht als vernünftig, 
berechtigt und unvermeidbar gelten. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei den Re

-

gierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Ich hoffe, daß das Hohe Haus dem Redner für seine 
Ausführungen noch geneigter ist, wenn  ich Ihnen 
mitteile, daß er die Redezeit um fünf Minuten unter-
schritten hat. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Löffler. 

Löffler (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Der allgemeine Beifall 
im Haus stimmt mich eigentlich etwas nieder. Denn 
wahrscheinlich erwarten Sie von mir auch ein 
schönes Kolleg über Tierschutz. Das kann ich leider 
nicht halten, obwohl ich der Meinung bin, Herr 
Kollege Dr. Hammans, daß Ihre Ausführungen über 
die Empfindungsfähigkeit der Tiere durchaus ergän-
zungsbedürftig wären. Ich möchte aber Rücksicht 
nehmen auf die Empfindungen derer, die jetzt noch 
tapfer im Saal ausharren, und eine verkürzte Erklä-
rung im Namen meiner Fraktion abgeben. 

Mit der bevorstehenden Verabschiedung eines 
modernen, den wissenschaftlichen Erkenntnissen 
angepaßten Tierschutzgesetzes vollbringt der jetzige 
Bundestag eine Leistung, die in früheren Legis-
laturperioden trotz mehrfacher Ansätze nicht gelun-
gen ist. Der Herr Bundeskanzler hat in seiner Regie-
rungserklärung vom 28. Oktober 1969 versprochen, 
dem Schutz der Tiere mehr Aufmerksamkeit zu 
widmen. Dieses Versprechen hat die Regierung 
durch die Vorlage eines Entwurfes zum Tierschutz-
gesetz erfüllt. Zwar handelt es sich bei diesem 
Gesetz nicht um ein großes, unsere Gesellschaft 
stark prägendes Reformvorhaben, aber niemand 
wird bestreiten können, daß die humane Qualität 
der Beziehungen innerhalb einer Gesellschaft auch 
daran abzulesen ist, welches Verhältnis die Men-
schen dieser Gesellschaft zum Tier gefunden haben. 

Manch einer mag sich angesichts der Not, die 
Menschen an vielen Stellen unserer Erde durch 
Krieg, Hunger, Vertreibung und Willkür noch 
erleiden müssen, fragen: ist es zu diesem Zeitpunkt 
unbedingt erforderlich, sich mit dem verbesserten 
Schutz der Tiere zu beschäftigen? Diesen durchaus 
verständlichen Erwägungen kann man nur ent-
gegenhalten, daß Ethik unteilbar ist. Ethik gegen-
über dem Menschen und Rohheit gegenüber dem 
Tier sind zwei Verhaltensweisen, die sich nicht ver-
einbaren lassen. Insofern ist das Streben nach 
einem verbesserten Schutz für die Tiere kein Aus-
weichen und erst recht keine Resignation vor den 
großen ungelösten Fragen einer sittlichen Ordnung, 
mit der sich Menschen untereinander und mit-
einander begegnen sollten, sondern eine notwen-
dige Vervollständigung jener ethischen Grundsätze, 
die unser Handeln bestimmen. Mit Recht hat die 
Bundesregierung in ihrer Begründung zu dem Ent-
wurf darauf hingewiesen, daß infolge der Entwick

-

lung der Wirtschaftsformen, der Wissenschaft und. 
der Technik sich wirtschaftliche und wissenschaft-
liche sowie ethische Forderungen auf dem Gebiete 
des Tierschutzes häufig gegenüberstehen. Sinn und 
Ziel neuer gesetzlicher Regelungen muß es daher 
sein, diese unterschiedlichen Gesichtspunkte in 
Einklang zu bringen. 

Bei der Beratung ist der Entwurf der Bundes-
regierung in einigen Punkten — meine Vorredner 
haben bereits darauf hingewiesen — verändert 
worden. Diese Änderungen sollen Sinn und Ziel 
dieses Gesetzes noch stärker hervorheben. Ob das 
in jedem Falle, ob das bei jeder Änderung gelun-
gen ist, soll jetzt hier nicht entschieden werden. 
Es kann jedoch festgestellt werden, daß die wirt-
schaftlichen, wissenschaftlichen und ethischen Be-
lange in diesem Gesetz in ein ausgewogenes Ver-
hältnis gebracht worden sind, das dem Gesichts-
punkt eines neuzeitlichen Tierschutzes entspricht. 

Wir unterstützen als Fraktion die Bitte des Bun-
desrats an die Bundesregierung, die Bestrebungen 
zur Schaffung einer europäischen Tierschutzkonven-
tion nachdrücklich zu fördern, um insbesondere der 
Gefahr von unvertretbaren Wettbewerbsverzer-
rungen im Bereich der Tiererzeugung zu begegnen. 
Wir begrüßen es, daß die Bundesregierung bemüht 
ist, die Arbeiten an einer solchen europäischen 
Tierschutzkonvention zu beschleunigen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf geht von der 
Grundkonzeption eines ethisch ausgerichteten Tier-
schutzes aus. Wir alle wissen um die Problematik, 
die entsteht, wenn man ethische Normen durch Ge-
setze und Strafbestimmungen durchsetzen will. Ge-
setze können nicht den Charakter des einzelnen 
Menschen verändern, aber sie können, wie es hier 
geschieht, für bestimmte Gebiete den erlaubten 
Handlungsrahmen abstecken, über den es einen 
Konsens innerhalb der Gesellschaft gibt. Das be-
deutet gleichzeitig aber auch, daß Erziehung, Auf-
klärung und Information auf dem Gebiete des Tier-
schutzes durch dieses Gesetz nicht ersetzt werden 
können, sondern weiterhin eine wichtige Aufgabe 
bleiben. 

Das vorliegende Tierschutzgesetz kann man nicht 
mit buchhalterischer Pedanterie anwenden und in-
terpretieren. Vielmehr müssen Zielsetzung und 
Geist dieses Gesetzes die starren Normen, ohne 
die es auch in einem solchen Gesetz nicht geht, in 
der Praxis beleben. Wir werden es zwar nicht ver-
hindern können, daß durch spitzfindige Interpre-
tationen auch in dieses Gesetz etwas hineingelegt 
wird, was nach der einen wie nach der anderen 
Seite als Überspitzung angesehen werden muß, wir 
hoffen jedoch, daß solche Überspitzungen im Inter-
esse eines sinnvoll verstandenen und gehandhab-
ten Tierschutzes eine Seltenheit bleiben. 

Die Fraktion der SPD stimmt diesem Gesetzent-
wurf zu. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Peters (Poppen-
büll) 
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Peters (Poppenbüll) (FDP) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Für die Fraktion der 
Freien Demokratischen Partei gebe ich folgende Er-
klärung ab. 

Öffentlichkeit und Parlament fordern seit langem 
ein neuzeitliches, bundeseinheitliches Tierschutz-
gesetz, das dem Recht des Tieres auf Schutz auch 
im Rahmen moderner Produktions-, Haltungs-, Ver-
suchs-, Handels- sowie Beförderungsgegebenheiten 
angemessen Rechnung trägt. Wir Freien Demokra-
ten gehen mit dieser Forderung konform und haben 
uns nach Kräften bemüht, die gesetzliche Grundlage 
für einen modernen Tierschutz mit schaffen zu 
helfen. Mein besonderer Dank gilt Bundesminister 
Ertl, der in seinem Haus den Regierungsentwurf 
erstellen ließ. 

Die Bundesregierung hat unverzüglich den ge-
setzgebenden Körperschaften den Entwurf eines 
neuen Tierschutzgesetzes zugeleitet, nachdem am 
18. März 1971 die Änderung des Grundgesetzes er-
folgte, mit der ihr die bisher fehlende Gesetzge-
bungskompetenz für das Sachgebiet Tierschutz 
übertragen wurde. 

Die Grundkonzeption des Regierungsentwurfs 
hat die volle Zustimmung in den Ausschüssen ge-
funden. Bei den Ausschußberatungen konnten noch 
Verbesserungen eingeführt werden, die wir grund-
sätzlich begrüßen, so z. B. das Verbot des Ver-
sendens von Tieren durch Nachnahme, das Verbot 
des Verkaufs von Tieren an Kinder bis zum 14. Le-
bensjahr und die Ausdehnung der Pflicht zur Be-
aufsichtigung durch die zuständige Behörde auf 
Einrichtungen mit Versuchstieren, den gewerblichen 
Tierhandel und andere Bereiche. 

Besondere Bedeutung messe ich auch dem Ent-
schließungsantrag zu, in dem die bereits früher vom 
Deutschen Bundestag sowie vom Bundesrat ausge-
sprochene nachdrückliche Unterstützung der Bestre-
bungen des Europarates zur Schaffung einer euro-
päischen Tierschutzorganisation erneut bekräftigt 
wird. Diesen Bemühungen des Europarats um eine 
Vereinheitlichung und Fortenwicklung des recht-
lichen Schutzes der Tiere im internationalen Rahmen 
ist insbesondere aus Gründen der unerläßlich zu be-
achtenden Wettbewerbsgleichheit im Hinblick auf 
Regelungen für den Schutz der Tiere in sogenannten 
Intensivhaltungen ein baldiger Erfolg zu wünschen. 

Die Fraktion der Freien Demokraten stimmt dem 
Gesetzentwurf zu. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und Ab-
geordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Das Wort hat Herr Parlamentarischer Staatssekretär 
Logemann. 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich freue mich, daß dieser von 
der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines Tier-
schutzgesetzes heute zur zweiten und dritten Le-

sung diesem Hohen Hause vorliegt und, wie die 
Beratungen in den Ausschüssen gezeigt haben, 
breite Zustimmung findet. 

Seit Einbringung des Gesetzentwurfs in das Ka-
binett vor mehr als einem Jahr haben sich durch die 
natürliche Fortentwicklung der Dinge sowie durch 
die Einstellung der Praxis auf die Vorstellungen des 
künftigen Tierschutzgesetzes zwischenzeitlich einige 
Anregungen zu einzelnen Vorschriften des Entwurfs 
ergeben. Es ist zu begrüßen, daß die Ausschüsse 
bei ihren Beratungen diese Erfordernisse der Praxis 
im Rahmen der Leitlinien des Gesetzes angemessen 
berücksichtigt haben. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für 
die intensive, sachliche und zügige Beratung und 
bitte Sie um Ihre Zustimmung zu diesem Gesetz-
entwurf. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und 
Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Damit schließe ich 
die Beratung. Wir kommen zur Abstimmung in der 
dritten Lesung. Wer dem Gesetz in der dritten Be-
ratung zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu 
erheben. — Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Ich stelle einstimmige Beschlußfassung fest. 

Meine Damen und Herren, wir haben noch über 
die Anträge des Ausschusses in den Ziffern 2 und 3 
abzustimmen. Ich gehe davon aus, Herr Kollege 
Hammans und Herr Vit, daß ich das gemeinsam 
machen kann. Wer dem zustimmt, bitte ich um das 
Zeichen. — Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Es  ist so beschlossen. 

Ich rufe den Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Viehseuchen

-

gesetzes 
— Drucksache VI/3017 — 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (9. Aus-
schuß) 
— Drucksache VI/3513 —
Berichterstatter: Abgeordneter Kiechle 
(Erste Beratung 162. Sitzung) 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf eine Er-
gänzung des Mündlichen Berichts. Ich eröffne die 
Aussprache. Das Wort wird nicht begehrt. Wir tre-
ten in die zweite Beratung — Art. 1, 2, 3, 4 sowie 
Einleitung und Überschrift — ein. Wer dein Gesetz 
in der zweiten Beratung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Es ist so beschlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort wird nicht begehrt. Ich schließe die 
Beratung. Wer dem Gesetz in der dritten Beratung 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu er- 
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heben. — Gegenprobe! — Stimmenhaltungen? — 
Damit ist das Viehseuchengesetz in der dritten Be-
ratung angenommen. 

Ich rufe nunmehr den Punkt 16 der heutigen 
Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über den Verkehr mit DDT (DDT-
Gesetz) 
— Drucksache VI/2857 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Jugend, Familie und Gesundheit (12. Aus-
schuß) 
— Drucksache VI/3527 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Hammans 
(Erste Beratung 154. Sitzung) 

Der Herr Abgeordnete Dr. Hammans hat als 
Berichterstatter um das Wort gebeten. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Das heute zur zweiten 
und dritten Lesung anstehende Gesetz über den 
Verkehr mit DDT ist als ein Schritt in Richtung auf 
den Schutz unserer Umwelt zu verstehen. Die 
technisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisfülle der 
letzten Jahrzehnte hat der Menschheit die Lösung 
vieler Probleme gebracht. Jedoch stellten sich in 
der Folge Fragen, die nun zur Lösung anstehen, in 
anderen Zusammenhängen. 

So hat das DDT, das Dichlor-Diphenyl-Trichlorae-
than, seit seiner Einführung als Schädlingsbekämp-
fungsmittel und Pflanzenschutzmittel vor zirka 
30 Jahren zur Urbarmachung von weiten Land-
strichen und somit zur Überwindung von Ernäh-
rungsproblemen in der Welt beigesteuert. Es war 
das erste Mittel, das preiswert erworben werden 
konnte und das mit Erfolg die Anopheles-Mücken 
tötete, um die Malariaverbreitung so zu verhindern. 

Dennoch fand die Wissenschaft, daß das DDT eine 
ernste Gefahr für eine zu schützende Umwelt dar-
stellt, da die Wirbeltier-Fauna — also auch der 
Mensch — durch die hohe Persistenz, d. h. durch 
die langsame Abbaufähigkeit des Mittels, gefährdet 
ist. 

Dieser Umstand führt dazu, daß DDT heute über-
all in der Welt vorkommt, und zwar in Luft, Wasser 
und Boden, in Pflanzen, Tieren und Menschen. Über-
all, wo es auftritt, gehört es zu seiner Eigenschaft, 
praktisch wasserunlöslich, aber in Fetten und Li-
poiden leicht löslich zu sein. Gerade erst in der 
letzten Woche erschien in der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung" ein Artikel zu einer in den Vereinig-
ten Staaten durchgeführten Felduntersuchung über 
die Wirkung von Pestiziden auf die Wirbeltier

-

Fauna. Dabei stellt sich heraus, daß Pestizide, u. a. 
auch DDT, sich eindeutig schädlich auf die unter-
suchten Tiere auswirkte, daß aber zusätzlich ein-
zelne Tiere, die in mit DDT behandelten Baumwoll-
plantagen gelebt hatten, eine viel höhere Dosierung 
ertrugen, daß sich sogar zeigte, daß das Erbgut 
verändert war. Das Entstehen von pestizid-resisten-
ten Fisch-, Wild- und womöglich sogar Haustier

-

populationen bewirkt aber, daß diese nicht nur 
Pestizidspurenträger, sondern Pestizidreservoire 
sein können und somit für die Menschen eine große 
Gefahr bedeuten. 

Zwar konnten eindeutige Gesundheitsschäden, die 
beim Menschen auf die chlorierten Kohlenwasser-
stoffe zurückzuführen sind, noch nicht festgestellt 
werden; dennoch sind diese Schäden im Hinblick 
auf die gerade gewonnenen Erkenntnisse der Be-
lastung und Schädigung der Umwelt und der Spei-
cherung des Giftes auch im menschlichen Körper 
nicht auszuschließen. 

Eine solche Gefährdung des Menschen ist bei der 
Abwägung der Nützlichkeit des DDT für die Schäd-
lingsbekämpfung einerseits und der potentiellen Ge-
sundheitsschädigung des Menschen andererseits, 
nicht vertretbar. Einschließlich der Einschränkung 
des § 3 des Gesetzes zur beschränkten Weiterver-
wendung des Mittels überall dort, wo Ersatzpräpa-
rate nicht zur Verfügung stehen, war sich der Aus-
schuß für Jugend, Familie und Gesundheit in Über-
einstimmung mit den mitberatenden Ausschüssen 
bei der Formulierung und Zielsetzung des DDT-
Gesetzes einig. Allerdings sei in diesem Zusammen-
hang auch daran erinnert, daß weiter an dem Ziel 
gearbeitet werden muß, die Umwelt der Menschen 
in Ordnung zu halten, damit in diesem konkreten 
Fall die Kontamination des menschlichen Körpers 
auf diesem Wege letztlich ausgeschlossen wird. 

Ich möchte noch besonders auf den Antrag des 
Ausschusses unter 3. 2) hinweisen. Hier wird die 
Bundesregierung ersucht, die DDT-Höchstmengen 
möglichst niedrig festzusetzen und diese Werte 
künftig schrittweise mit dem Ziel einer weitgehen-
den Rückstandsfreiheit weiter abzubauen. 

Schließlich bitte ich um Zustimmung zum Ände-
rungsantrag Umdruck 295 *). Es handelt sich um die 
Streichung der Worte „im Geltungsbereich des Ge-
setzes ansässigen". Die Europäischen Gemeinschaf-
ten haben um diese Streichung gebeten, die drei 
Fraktionen haben zugestimmt, und ich bitte nun-
mehr das Hohe Haus, diesen Vorschlägen zu folgen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Ich eröffne die Aussprache zur zweiten Beratung. 
— Das Wort wird nicht begehrt. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich rufe die §§ 1, 
2 und 3 auf. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Zeichen. — So beschlossen. 

Ich rufe § 4 auf. Hier liegt ein Änderungsantrag 
vor. Ich gehe davon aus, daß der § 4 mit der An-
nahme des Änderungsantrages in der Gesamtfas-
sung entsprechend angenommen ist. Wer dem zu-
stimmt, den bitte ich um das Zeichen. — Gegen-
probe! — Einstimmig beschlossen. 

Ich rufe §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Einleitung und 
Überschrift auf. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte 

*) Siehe Anlage 7 
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ich um das Handzeichen. — Gegenprobe!— Stimm-
enthaltungen? — So beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache in der 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht begehrt. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wer dem Gesetz in der dritten Beratung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Es ist so be-
schlossen. 

Wir haben jetzt noch über den Antrag des Aus-
schusses abzustimmen, die zu dem Gesetzentwurf 
eingegangenen Eingaben für erledigt zu erklären 
und die Entschließungsanträge Ziffer 3. 1 bis 4 anzu-
nehmen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das 
Zeichen. — Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Es  ist einstimmig beschlossen. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Leicht, Bremm, Dr. Wagner (Trier), 
Dr. Gölter, Dr. Hauser (Sasbach), Josten, 
Richarts, Dr. Schulze-Vorberg, Susset, Pieroth, 
Dr. Jungmann und Genossen eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Weingesetzes 
— Drucksache VI/3130 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ju

-

gend, Familie und Gesundheit (12. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3553 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Schmidt 

(Krefeld) 
(Erste Beratung 174. Sitzung) 

Ich frage zunächst den Herrn Berichterstatter, ob 
er das Wort wünscht. — Das Wort wird von dem 
Herrn Berichterstatter nicht begehrt. Das Wort wird 
auch im übrigen in der zweiten Beratung nicht be-
gehrt. 

Ich rufe Art. 1, 2, 3, Einleitung und Überschrift auf. 
Wer in der zweiten Beratung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Zeichen. — Gegenprobe! — 
Stimmenthaltung? — Einstimmig beschlossen. 

Ich eröffne die 
dritte Beratung. 

In der Aussprache wird das Wort nicht begehrt. Ich 
schließe die Aussprache. 

Wer dem Gesetzentwurf in der dritten Beratung 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erhe-
ben. — Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimment-
haltungen? — Der Gesetzentwurf ist einstimmig be-
schlossen. 

Kann ich davon ausgehen, daß das Haus die zu 
dem Gesetzentwurf eingegangenen Eingaben für er-
ledigt erklärt? — Ich höre keinen Widerspruch, es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun

-

desregierung eingebrachten Entwurfs eines 

Gesetzes über die Veranlagung von Brenne

-

reffen zum Brennrecht im Betriebsjahr 1972/73 
— Drucksache VI/3298 — 
Schriftlicher Bericht des Finanzausschusses 
(6. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3543 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Krammig 

(Erste Beratung 180. Sitzung) 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf eine 
mündliche Ergänzung des Schriftlichen Berichts. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. Ich eröffne 
die Aussprache. — Das Wort wird nicht begehrt. Ich 
schließe die Aussprache. 

Ich rufe Art. 1, 2, 3, 4, 5 sowie Einleitung und 
Überschrift auf. Wer den aufgerufenen Bestimmun-
gen, der Einleitung und der Überschrift zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Einstimmig 
so beschlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. In der Aussprache wird das Wort nicht begehrt. 
Ich schließe die Aussprache. 

Wer dem Gesetzentwurf in dritter Beratung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltun-
gen? — Der Gesetzentwurf ist damit einstimmig an-
genommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nunmehr eine 
Reihe von Punkten auf, die ohne Aussprache behan-
delt werden können. Ich beginne bei Punkt 25: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 
3. Juni 1971 betreffend die Auslegung des 
Übereinkommens vom 29. Februar 1968 über 
die gegenseitige Anerkennung von Gesell-
schaften und juristischen Personen durch den 
Gerichtshof 
— Drucksache VI/3234 — 
Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3529 —
Berichterstatter: Abgeordneter Alber 

Abgeordneter Dr. Schmude 

(Erste Beratung 178. Sitzung) 

Die Herren Berichterstatter verzichten auf eine 
Ergänzung des Schriftlichen Berichtes. 

Ich rufe Art. 1, 2, 3, 4 sowie Einleitung und Über-
schrift auf. Wer dem Gesetzentwurf in der zweiten 
Beratung und Schlußabstimmung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Danke 
schön! Gegenstimmen? — Stimmenthaltungen? — 
Der  Gesetzentwurf ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, mir ist gesagt worden, 
daß auch Punkt 24 verabschiedet werden kann. 

(Zustimmung.) 
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Dann rufe ich also auch noch Punkt 24 der Tages-
ordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des vom Bundes

-

rat eingebrachten Entwurfs eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Bundesbeamten

-

gesetzes 
— Drucksache VI/3421  — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache VI/3544 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Riedl 

(München) 

b) Schriftlicher Bericht des Innenausschusses 
(4. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3525 —
Berichterstatter: Abgeordneter Pensky 

Abgeordneter Brück 
(Köln) 

(Erste Beratung 191. Sitzung) 

Die Herren Berichterstatter haben auf eine münd-
liche Ergänzung des Schriftlichen Berichtes ver-
zichtet. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. Ich eröffne 
die Aussprache. — Das Wort wird nicht begehrt. 

Ich rufe Art. 1, 2, 3, 3 a, 4, 5 sowie Einleitung 
und Überschrift auf. Wer dem Gesetzentwurf in 
der zweiten Beratung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Zeichen. — Ich danke Ihnen. 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Der Gesetz-
entwurf ist einstimmig so beschlossen. 

Wir treten in die 
dritte Beratung 

ein. Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort wird 
nicht begehrt. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetzentwurf in der dritten Beratung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich 
danke Ihnen.. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? 
— Ich stelle einstimmige Beschlußfassung fest. 

Meine Damen und Herren, kann ich davon aus-
gehen, daß Sie dem Antrag des Ausschusses zu-
stimmen, die zum Gesetzentwurf eingegangenen 
Petitionen für erledigt zu erklären? — Ich höre 
keinen Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 26 der Tagesordnung auf: 
Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Ausführung des Über-
einkommens vom 27. September 1968 über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Voll-
streckung gerichtlicher Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen 
— Drucksache VI/3426 — 
Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3549 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Metzger 

Abgeordneter Alber 
(Erste Beratung 191. Sitzung) 

Die Herren Berichterstatter verzichten auf eine 
mündliche Ergänzung. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. Ich 
eröffne die Aussprache. — Das Wort wird nicht 
begehrt. Ich rufe die §§ 1 bis 41 sowie Einleitung 
und Überschrift auf. Wer den aufgerufenen Bestim-
mungen, der Einleitung und der Überschrift, zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — 
Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltun-
gen? — Einstimmig so beschlossen. 

Wir treten ein in die 

dritte Beratung. 

Das Wort wird nicht begehrt. Ich schließe die dritte 
Beratung. 

Wer dem Gesetz in der Schlußabstimmung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Ich danke Ihnen. Gegenstimmen! — Stimmenthal-
tungen? — Auch dieser Entwurf ist unverändert 
einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 
3. Juni 1971 betreffend die Auslegung des 
Übereinkommens vom 27. September 1968 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen durch den Gerichts-
hof 
— Drucksache VI/3294 — 
Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3548 - 
Berichterstatter: Abgeordneter Metzger 

Abgeordneter Alber 
(Erste Beratung 185. Sitzung) 

Ich danke den Herrn Berichterstattern. Das Wort 
zu einer Ergänzung des Schriftlichen Berichts wird 
nicht begehrt. 

Ich eröffne die Aussprache. — Keine Wortmel-
dungen. Ich schließe die Aussprache und komme 
zur Schlußabstimmung: Art. 1, 2, 3, 4, 5, Einleitung 
und Überschrift. — Wer zustimmt, den bitte ich, 
sich zu erheben. — Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Ich stelle einstimmige Be-
schlußfassung des Hohen Hauses fest. 

Ich rufe Punkt 28 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Dr. Hauser (Sasbach), Erhard 
(Bad Schwalbach), Dr. Lenz (Bergstraße), von 
Thadden, Vogel und der Fraktion der CDU/ 
CSU eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes zur Entlastung des 
Bundesgerichtshofes in Zivilsachen 

— Drucksache VI/3441 — 

Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
— Drucksache VI/3501 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Beermann 

Abgeordneter Dr. Hauser 
(Sasbach) 

(Erste Beratung 187. Sitzung) 

(Abg. Rösing: Ich bitte den Punkt zurückzu

-s

tellen!) 

— Sie bitten, diesen Punkt zurückzustellen. — Der 
Punkt wird zurückgestellt. 

Ich stelle auch die Behandlung von Punkt 29 der 
Tagesordnung zurück. 

Ich rufe Punkt 30 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 
4. Mai 1949 zur Änderung des Internationalen 
Übereinkommens zur Gewährung wirksamen 
Schutzes gegen den Mädchenhandel und zur 
Änderung des Internationalen Übereinkom-
mens zur Bekämpfung des Mädchenhandels 
sowie zu dem Protokoll vom 12. November 
1947 zur Änderung der Übereinkunft zur Un-
terdrückung des Frauen - und Kinderhandels 
und des Übereinkommens zur Unterdrückung 
des Handels mit volljährigen Frauen 
— Drucksache VI/2440 — 
Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3560 — 
Berichterstatter: Abgeordnete 

Frau Schimschok 
Abgeordneter Dr. Wittmann 
(München) 

(Erste Beratung 134. Sitzung) 

Die Frau Berichterstatterin und der Herr Bericht-
erstatter, denen ich für ihren Schriftlichen Bericht 
danke, haben auf eine mündliche Ergänzung ihres 
Berichts verzichtet. 

Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort wird 
nicht begehrt. Ich schließe die Aussprache. 

Ich rufe Art. 1, 2, 3, 4, Einleitung und Überschrift 
und gleichzeitig die Schlußabstimmung auf. — Wer 
dem in der Fassung des Ausschußantrages auf 
Drucksache VI/3560 zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Ich danke Ihnen. Gegen-
probe! — Stimmenthaltungen? — Ich stelle einstim-
mige Beschlußfassung fest. 

Ich rufe nunmehr Punkt 31 der heutigen Tages-
ordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 
7. Dezember 1953 zur Änderung des Über-
einkommens vom 25. September 1926 über 
die Sklaverei 
— Drucksache VI/2433 — 
Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3500 —  

Berichterstatter: Abgeordeter 
Dr. Wittmann (München) 
Abgeordnete 
Frau Schimschok 

(Erste Beratung 134. Sitzung) 

Ich danke den Berichterstattern. Das Wort zur 
Ergänzung des Schriftlichen Berichts wird nicht ge-
wünscht. 

Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort wird 
nicht begehrt. Ich schließe die Aussprache und rufe 
auf zur Abstimmung: Art. 1, 2, 3, 4, Einleitung und 
Überschrift. — Wer dem Gesetzentwurf in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich 
danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Der Gesetzentwurf ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 32 auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Übereinkommen 
vom 15. März 1960 zur Vereinheitlichung 
einzelner Regeln über den Zusammenstoß 
von Binnenschiffen sowie zur Änderung des 
Binnenschiffahrtsgesetzes und des Flößerei-
gesetzes 
— Drucksache VI/2432 — 
Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 
— Drucksache VI/3510 — 
Berichterstatter: Abgeordneter 

Dr. Arndt (Hamburg) 
Abgeordneter 
Dr. Wittmann (München) 

(Erste Beratung 134. Sitzung) 

Ich danke den Herrn Berichterstattern. Das Wort 
zur Ergänzung des Schriftlichen Berichts wird nicht 
begehrt. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache in der 
zweiten Beratung. Das Wort hat der Herr Abgeord-
nete Kleinert. 

Kleinert (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Trotz der späten 
Stunde — vielleicht auch gerade deshalb — möchte 
ich die Frage aufwerfen, ob es zweckmäßig ist, daß 
wir hier „Regeln" über den Zusammenstoß von 
Binnenschiffen aufstellen. 

(Heiterkeit.) 

Es ist nicht einzusehen, warum man so etwas 
Schreckliches, was allenfalls zufällig passiert, von 
diesem Hause aus auch noch mit besonderen Regeln 
versehen sollte. Ich kann mir auch denken, daß die 
Verfasser das nicht so gemeint haben. Ich frage 
mich, ob es technisch möglich ist, hier vielleicht von 
einer „Regelung der Folgen von Zusammenstößen" 
zu sprechen. Ich fürchte fast, es ist in diesem Sta-
dium des Verfahrens zu spät. Ich möchte aber doch 
darauf hingewiesen haben, daß wir hier eine be-
sonders schöne Stilblüte zur Beratung und Abstim- 
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Kleinert 
mung haben. Veilleicht sollten wir in Zukunft ver

-

suchen, derartige Dinge zu vermeiden. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, ich habe mir den fran-
zösischen Text, der hier abgedruckt ist, und die 
deutsche Übersetzung angesehen. Es handelt sich 
offensichtlich um eine „Übersetzung" und nicht um 
eine Übertragung des Sinns. 

Aber ich bin Ihnen für den Hinweis dankbar. Es 
wäre vielleicht Aufgabe des Rechtsausschusses ge-
wesen, nach einer besseren Formulierung zu suchen. 

(Abg. Wehner: Herr Präsident, ich will Ihre 
Französischkenntnisse nicht in Zweifel zie-
hen. Aber weil Sie das gesagt haben, habe 
ich mir das auch mal angeguckt. Das ist eine 
schlechte Übersetzung von „en matière"!) 

- Herr Kollege Wehner, gerade das habe ich damit 
sagen wollen. Ich wollte es nur nicht so deutlich aus-
sprechen. Ich habe gesagt, daß ich es für eine „Über-
setzung" und nicht nicht für eine Übertragung des 
Sinnes hielte. 

Meine Damen und Herren, ich schließe die Aus-
sprache. 

(Abg. Brück [Köln] : Was gilt denn nun? 
Das, was Herr Kleinert vorgetragen hat?) 

— Entschuldigen Sie, der Herr Kollege Kleinert 
wollte in dieser Stunde wohl keinen Änderungs-
antrag stellen. Aber er hat dankenswerterweise die 
Regierung darauf aufmerksam gemacht, daß, wenn 
solche Verträge vorgelegt werden, der Sinngehalt 
im Deutschen besser zum Ausdruck kommen sollte. 

Herr Kollege Lenz, bitte! 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Das einzige, was wir hier 
noch beschließen können, ist, die Regierung zu er-
suchen, vor der Veröffentlichung im Bundesgesetz-
blatt die Übersetzung zu prüfen und, wenn möglich, 
einen den Sinn des Gesamten wiedergebenden Text 
zugrunde zu legen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, das ist eine sicher allsei-
tig begrüßte Anregung. 

Ich frage, ob noch das Wort begehrt wird. — 
Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe Art. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — Einlei-
tung und Überschrift auf. — Wer dem Gesetz in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. 
— Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltun-
gen? — Damit ist auch dieses Übereinkommen, 
wenn auch mit Bedenken, einstimmig verabschie-
det. 

Ich rufe nunmehr den Punkt 33 der heutigen Ta-
gesordnung auf: 

Beratung der Ubersicht 13 des Rechtsaus

-

schusses (5. Ausschuß) über die dem Deut

-

schen Bundestag zugeleiteten Streitsachen vor 
dem Bundesverfassungsgericht 
— Drucksache VI/3522  — 

Der  Antrag des Ausschusses lautet: 

Der Bundestag wolle beschließen, 

von einer Äußerung oder einem Verfahrens-
beitritt zu den nachstehend aufgeführten Streit-
sachen vor dem Bundesverfassungsgericht ab-
zusehen. 

Das Wort wird nicht begehrt. Wer dem Antrag zu

-

zustimmen wünscht, den bitte ich um das Zeichen. 
— Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthal-
tungen? — Ich stelle einstimmige Beschlußfassung 
fest. 

Ich rufe nunmehr den Punkt 40 der Tagesordnung 
auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbe-
ordnung 
— Drucksachen VI/2327, VI/2588 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Wirt-
schaft (8. Ausschuß) 
— Drucksachen VI/3535, zu VI/3535 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Frerichs 
(Erste Beratung 134. Sitzung) 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Das Wort 
wird nicht gewünscht. 

Wird in der allgemeinen Aussprache das Wort 
gewünscht? — Es wird nicht begehrt. 

Zu Art. 1 liegt der Änderungsantrag Umdruck 
297 *) der Abgeordneten Dr. Frerichs und Scheu vor. 
Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das 
Zeichen. — Ich danke. Gegenprobe! — Stimmenthal-
tungen? — Es ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Art. 1 in der so geänderten Fas-
sung, Art. 2, 3, 4, 5 sowie Einleitung und Überschrift 
auf. — Wer zustimmt, den bitte ich um das Zeichen. 
— Ich danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? 
— Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Wird das Wort gewünscht? — Es wird nicht begehrt. 
Wer dem Gesetzentwurf in der dritten Beratung zu-
stimmt, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich danke 
Ihnen. — Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Ich stelle einstimmige Beschlußfassung fest. 

Ich rufe Punkt 41 der heutigen Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über Bausparkassen 
— Drucksache VI/1900 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Wirt-
schaft 
(8. Ausschuß) 

*) Siehe Anlage 8 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
— Drucksachen VI/3567, zu VI/3567 —
Berichterstatter: Abgeordneter Junker 
(Erste Beratung 106. Sitzung) 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. — Das Wort 
zur Ergänzung des Schriftlichen Berichts wird nicht 
begehrt. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Auch 
hierzu wird das Wort nicht begehrt. Ich schließe die 
Aussprache. 

Ich rufe §§ 1 bis 22 sowie Einleitung und Über-
schrift auf. — Dabei mache ich ausdrücklich darauf 
aufmerksam, daß nach dem Antrag des Ausschusses 
das Gesetz am 1. Januar 1973 in Kraft treten soll. 
Wer dem Gesetzentwurf in der zweiten Beratung 
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? 
— Einstimmig beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache in der 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht begehrt. Wer dem Gesetzent-
wurf in der dritten Beratung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Ich danke Ihnen 
sehr. Gegenstimmen? — Stimmenthaltungen? — Ich 
stelle einstimmige Beschlußfassung fast. 

Die Tagesordnungspunkte 42 und 43 werden am 
Freitag aufgerufen. 

Ich rufe Punkt 44 der heutigen Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Schoettle, Dichgans, Kirst und Genossen ein-
gebrachten Entwurfs eines Dritten Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes über die fried-
liche Verwendung der Kernenergie und den 
Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) 
— Drucksache VI/3509 — 

Das Wort zur Begründung in der Aussprache wird 
nicht begehrt. 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen vor, die Vorlage 
dem Ausschuß für Bildung und Wissenschaft — fe-
derführend —, dem Innenausschuß, dem Ausschuß 
für Jugend, Familie und Gesundheit sowie dem Aus-
schuß für Arbeit und Sozialordnung zur Mitberatung 
zu überweisen. — Ich höre keine anderen Vor-
schläge; es ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr die Punkte 45 bis 52 unserer 
verbundenen Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Arbeit und Sozialordnung 
(10. Ausschuß) über den von der Bundes-
regierung zur Unterrichtung vorgelegten 
Vorschlag der EG-Kommission für eine Richt-
linie des Rates zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten für die Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung von Zubereitungen gefähr-
licher Stoffe (Lösemittel) 
— Drucksache VI/3040, VI/3523 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Böhm 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Arbeit und Sozialordnung 
(10. Ausschuß) über den von der Bundes-
regierung zur Unterrichtung vorgelegten Vor-
schlag der EG-Kommission für eine Richtlinie 
des Rates zur Änderung der Richtlinie des 
Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Stoffe 
— Drucksache VI/3039, VI/3524 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Becker 

(Pirmasens) 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Finanz-
ausschusses (6. Ausschuß) über den von der 
Bundesregierung zur Unterrichtung vorgeleg-
ten Vorschlag der Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaften für eine fünfte Richt-
linie des Rates zur Harmonisierung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Um-
satzsteuer — Einführung der Mehrwertsteuer 
in der Italienischen Republik —
— Drucksachen VI/3324, VI/3498 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Krammig 

Beratung des Schriftlichen Bericht des Aus-
schusses für Jugend, Familie und Gesundheit 
(12. Ausschuß) über die von der Bundesregie-
rung zur Unterrichtung vorgelegten Vor-
schläge der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften für eine 

Verordnung (EWG) des Rates über die tier-
gesundheitlichen und hygienischen Bedingun-
gen, denen rohe Vollmilch als Rohstoff für 
die Herstellung von wärmebehandelter Milch 
und Erzeugnissen aus solcher Milch entspre-
chen muß 

Verordnung (EWG) des Rates zur Regelung 
gesundheitlicher Fragen bei der Herstellung 
und dem Inverkehrbringen von wärmebe-
handelter Milch 
— Drucksachen VI/1855, VI/3507 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Hammans 

Beratung des Schriftlichen Bericht des Aus-
schusses für Wirtschaft (8. Ausschuß) über 
den von der Bundesregierung zur Unterrich-
tung vorgelegten Vorschlag der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften für eine 
Richtlinie des Rates über die Beihilfen für 
den Schiffbau 
— Drucksachen VI/2962, VI/3534 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Breidbach 

Beratung des Mündlichen Berichts des Innen-
ausschusses (4. Ausschuß) über den von der 
Bundesregierung zur Unterrichtung vorgeleg-
ten Vorschlag der Europäischen Gemeinschaf-
ten für eine Verordnung des Rates zur Be-
stimmung der Empfänger, der Bedingungen 
für die Gewährung und der Sätze der Entschä-
digung für besonders beschwerliche Arbeiten 
gemäß Artikel 100 des Statuts 
— Drucksachen VI/3164, VI/3552 — 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Schäfer 

(Tübingen) 

Beratung des Mündlichen Berichts des Innen-
ausschusses (4. Ausschuß) über den von der 
Bundesregierung zur Unterrichtung vorgeleg-
ten Vorschlag der Europäischen Gemeinschaf-
ten für eine Verordnung (Euratom) des Rates 
zur Änderung der Regelung der Bezüge und der 
sozialen Sicherheit der Atomanlagenbedienste-
ten der Gemeinsamen Kernforschungsstelle, 
die in der Bundesrepublik Deutschland dienst-
lich verwendet werden 
— Drucksachen VI/3391, VI/3551 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Schäfer 

(Tübingen) 

Beratung des Mündlichen Berichts des Innen-
ausschusses (4. Ausschuß) über den von der 
Bundesregierung zur Unterrichtung vorgeleg-
ten Vorschlag der Europäischen Gemeinschaf-
ten für eine Verordnung (Euratom) des Rates 
zur Änderung der Regelung der Bezüge und der 
sozialen Sicherheit der Atomanlagenbedienste-
ten der Gemeinsamen Forschungsstelle, die in 
den Niederlanden dienstlich verwendet wer-
den 
— Drucksachen VI/3385, VI/3550 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Schäfer 

(Tübingen) 

Es handelt sich um Berichte der Ausschüsse über 
Vorschläge der EG-Kommission und der Euro-
päischen Gemeinschaften. 

Ich frage, ob die Herren Berichterstatter das Wort 
zu einer der Vorlagen begehren. — Das ist nicht 
der Fall. Ich danke den Herren Berichterstattern. 

Wird das Wort zur Aussprache verlangt? — Auch 
das ist nicht der Fall. 

Wenn Sie einverstanden sind, stimmen wir über 
die Vorlagen gemeinsam ab. — Ich höre keinen 
Widerspruch. Wir kommen zur Abstimmung über 
die Ausschußanträge auf den Drucksachen VI/3523, 
3524, 3498, 3507, 3534, 3552, 3551, 3550. Wer zu-
stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Ein-
stimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 53 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung (1. Ausschuß) 
betr. Genehmigung zur Durchführung eines 
Strafverfahrens gegen den Abgeordneten 
Engelsberger gemäß Schreiben des Rechts-
anwalts Dr. jur. Kurt Runge I, Köln, vom 
5. November 1971 
— Drucksache VI/3530 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dürr 

Der Antrag des Ausschusses lautet: 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Die Genehmigung zur Durchführung eines 
Strafverfahrens gegen den Abgeordneten 
Engelsberger wird erteilt. 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Das Wort 
wird von ihm nicht begehrt. — Auch aus dem Hause 
wird das Wort nicht begehrt. 

Ich stelle den Antrag des Ausschusses zur Ab-
stimmung. Wer ihm zustimmt, den bitte ich um das 
Zeichen. — Danke schön. Die Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Das ist so gebilligt. 

Ich rufe den Punkt 54 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung (1. Ausschuß) 

betr. Genehmigung zum Erlaß eines Straf-
befehls gegen den Abgeordneten Schmidt 
(Würgendorf) gemäß Schreiben des Bundes-
ministers der Justiz vom 28. März 1972 
— Drucksache VI/3531 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Seiters 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Auf eine 
mündliche Ergänzung des Berichts wird verzichtet. 
Der Ausschuß beantragt, die Genehmigung zum 
Erlaß eines Strafbefehls gegen den Abgeordneten 
Schmidt (Würgendorf) nicht zu erteilen. — Das 
Wort wird in der Aussprache nicht gewünscht. 

Wer dem Antrag des Ausschusses zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Ich danke 
Ihnen. Die Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Es  ist einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr den Punkt 55 der heutigen 
Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags des Präsidenten des 
Bundesrechnungshofes 
betr. Rechnung und Vermögensrechnung des 
Bundesrechnungshofes für das Rechnungs-
jahr 1970 — Einzelplan 20 —
— Drucksache VI/3497 — 

Das Wort wird dazu nicht begehrt. Der Ältesten-
rat schlägt Ihnen vor, die Vorlage an den Haus-
haltsausschuß zu überweisen. — Ich höre keinen 
Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Ich danke Ihnen für die Unterstützung bei der 
Abwicklung dieser verbundenen Tagesordnung. 
Wir stehen am Ende der heutigen Beratungen. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen 
Bundestages für Donnerstag, den 22. Juni 1972, 
9 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 19.42 Uhr.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordneter) 	beurlaubt bis einschließlich 

Adams * 23. 6. 
Dr. Ahrens ** 21. 6. 
Dr. Artzinger * 23. 6. 
Behrendt * 23. 6. 
Borm * 21. 6. 
Bremer 23. 6. 
Dr. Dittrich * 23. 6. 
Fellermaier * 26. 6. 
Frau Herklotz 23. 6. 
Dr. Jungmann 24. 6. 
Klinker *  23. 6. 
Dr. Koch 21. 6. 
Kriedemann * 2. 7. 
Krockert 24. 6. 
Lemmrich ** 22. 6. 
Lenders 23. 6. 
Dr. Dr. h. c. Löhr * 23. 6. 
Lücker (München) * 2. 7. 
Müller (Aachen-Land) * 23. 6. 
Frau Dr. Orth * 22. 6. 
Dr. Reischl * 23. 6. 
Richarts * 23. 6. 
Richter ** 21. 6. 
Riedel (Frankfurt) * 23. 6. 
Dr. Rinderspacher ** 21. 6. 

Rosenthal 21. 6. 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 23. 6. 
Dr. h. c. Schmücker ** 21. 6. 
Schneider (Königswinter) 24. 6. 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) 24. 6. 
Schwabe * 22. 6. 
Steiner 24. 6. 
Frau Dr. Walz ** 21. 6. 
Zebisch 23. 6. 

* Für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen Par-
laments 
** Für die Teilnahme an Sitzungen der Beratenden Ver-
sammlung des Europarates 

Anlage 2 	 Umdruck 300 

Entschließungsantrag der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD, FDP zur dritten Beratung des Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung (Ge-
setz über die Krankenversicherung der Landwirte - 
KVLG) - Drucksachen VI/3012, VI/3508 -. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht 

sicherzustellen, daß bei der Verwendung von Ver-
sicherungsnummern in der Sozialversicherung die 
Privatsphäre der Versicherten und der mitversicher-
ten Familienangehörigen nicht beeinträchtigt wird. 
Dabei ist bei personenbezogenen Informationen 
über gesundheitliche Verhältnisse von der Notwen- 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

digkeit eines erhöhten Datenschutzes auszugehen, 
damit eine mißbräuchliche Verwendung ausgeschlos-
sen wird. 

Bonn, den 20. Juni 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 
Wehner und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 

Anlage 3 	 Umdruck 302 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD, FDP zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Vierten Gesetzes über die Anpassung der Leistun-
gen des Bundesversorgungsgesetzes (Viertes Anpas-
sungsgesetz-KOV - 4. AnpG-KOV -) - Druck-
sachen VI/3483, VI/3564 -. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Folgender Artikel 2 a wird eingefügt: 

,Artikel 2 a 

Änderung des Gesetzes über die Errichtung der 
Verwaltungsbehörden der Kriegsopferversorgung 

Das Gesetz über die Errichtung der Verwaltungs-
behörden der Kriegsopferversorgung vom 12. März 
1951 (Bundesgesetzbl. I S. 169), geändert durch das 
Vierte Überleitungsgesetz vom 27. April 1955 (Bun-
desgesetzbl. I S. 189), wird wie folgt geändert: 

Folgender neuer § 7 a wird eingefügt: 

„§ 7 a 

(1) Den Regierungen der Länder, in denen nur 
ein Versorgungsamt vorhanden ist, bleibt es über-
lassen, von der Errichtung von Landesversorgungs-
ämtern als besonderen Verwaltungsbehörden abzu-
sehen, wenn dadurch die Rechte des zu betreuenden 
Personenkreises und die Durchführung des Bundes-
versorgungsgesetzes nicht beeinträchtigt werden. 

(2) Macht eine Landesregierung von der Mög-
lichkeit, ein Landesversorgungsamt nicht zu errich-
ten, Gebrauch, regelt sie durch Rechtverordnung, 
welche Behörden die dem Landesversorgungsamt 
durch Bestimmungen des Bundes zugewiesenen Auf-
gaben wahrzunehmen haben; dabei kann sie auch 
die für die Kriegsopferversorgung zuständige ober-
ste Landesbehörde mit diesen Aufgaben betrauen. 

(3) Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden 
Körperschaften des Bundes spätestens bis zum 
31. Januar 1976 über die Auswirkungen zu berichten, 
die sich aus der Nichterrichtung eines Landesver-
sorgungsamts ergeben haben."' 

Bonn, den 21. Juni 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 
Wehner und Fraktion 

Mischnick und Fraktion 
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Anlage 4 	 Umdruck 298 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den 
zivilen Ersatzdienst — Drucksachen VI/1840, 
VI/3565 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 1 Nr. 3 erhält § 1 folgende Fassung: 

„§ 1 
Aufgaben des Zivildienstes 

Im Zivildienst erfüllen anerkannte Kriegs-
dienstverweigerer Aufgaben, die dem Allgemein-
wohl dienen." 

2. In Artikel I Nr. 5 wird in § 2 a Abs. 1 Satz 2 
der letzte Halbsatz „dazu gehört auch die Frage, 
welche Aufgaben den Dienstpflichtigen außer-
halb des sozialen Bereichs zugewiesen werden 
sollen" gestrichen. 

Bonn, den 20. Juni 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 5 	 Umdruck 299 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Fünfund-
zwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Lasten-
ausgleichsgesetzes (25. ÄndG LAG) — Drucksachen 
VI/3447, VI/3545 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 2 wird folgende neue Nummer 3 angefügt: 

,3. § 38 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden hinter den Worten „gehabt 
hat" folgende Worte angefügt: 

„oder 

5. unter Abschnitt I Abs. 1 oder 2 des Er-
lasses vom 19. Mai 1943 (Reichsgesetz-
blatt I S. 315) fällt oder Ehegatte oder 
Abkömmling oder Elternteil einer unter 
diesen Erlaß fallenden Person ist"; 

b) In Satz 2 werden die Worte „Nummer 1" 
durch die Worte „Nummern 1 oder 5" er-
setzt.' 

Bonn, den 20. Juni 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 296 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Ham-
mans und Vit zur zweiten Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Tier-
schutzgesetzes —Drucksachen VI/2559, VI/3556 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

§ 23 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1972 in Kraft." 

Bonn, den 19. Juni 1972 
Dr. Hammans 
Vit 

Anlage 7 	 Umdruck 295 

Xnderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD, FDP zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Gesetzes über den Verkehr mit DDT (DDT-Gesetz) 
— Drucksachen VI/2857, 3527 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 4 Abs. 1 Nr. 2 werden nach den Worten „Firma 
des" die Worte „im Geltungsbereich des Gesetzes 
ansässigen" gestrichen. 

Bonn, den 15. Juni 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 
Wehner und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 

Begründung 

Die Kommission der EG sieht, wie erst jetzt bekannt 
wurde, in § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs in den Wor-
ten „im Geltungsbereich des Gesetzes ansässigen" 
eine Diskriminierung von Herstellern aus anderen 
Mitgliedstaaten der EG und damit ein Handels-
hemmnis. Sie beruft sich dabei auf Artikel 2 Abs. 3 
Buchstabe g der Richtlinie des Rates der EG vom 
22. Dezember 1969 (Amtsbl. der EG L 13 vom 19. Ja-
nuar 1970). Der Einwand der Kommission ist, auch 
nach Auffassung der Bundesregierung, begründet. 

Durch die vorgeschlagene Streichung wird der Ein-
wand ausgeräumt. 

Anlage 8 	 Umdruck 297 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Fre-
richs und Scheu zur zweiten Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung 
— Drucksachen VI/2327, VI/2588, VI/3535, zu VI/3535 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 1 ist Nummer 4 wie folgt zu fassen: 

„4. § 148 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 3 werden die Worte „oder nach" 

nach „§ 33 e Satz 3" gestrichen, ein Beistrich 
gesetzt und nach „§ 33 i Abs. 1 Satz 2" die 
Worte „oder nach § 34 c Abs. 1 Satz 3" ein-

gefügt. 
b) In Nummer 4 a wird nach den Worten „des 

§ 34 b Abs. 8" ein Beistrich gesetzt und wer-
den folgende Worte eingefügt: „des § 34 c 
Abs. 3". 

Bonn, den 19. Juni 1972 
Dr. Frerichs 
Scheu 
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Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
20. Juni 1972 auf die Mündlichen Fragen der Ab-
geordneten Frau Eilers (SPD) (Drucksache V1/3546 
Fragen A 39 und 40) : 

Hält die Bundesregierung eine tarifvertragliche Regelung, so 
wie sie beispielsweise für den Deutschlandfunk gilt, wonach das 
Arbeitsverhältnis der weiblichen Arbeitnehmer bei vollendetem 
60. und das der männlichen Arbeitnehmer bei vollendetem 65. 
Lebensjahr endet, mit dem in der Verfassung verankerten 
Gleichberechtigungsprinzip für vereinbar? 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, diese Un-
gleichbehandlung zu beseitigen, und zwar insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt der von ihr verfolgten Politik, die Alters-
grenze in der sozialen Rentenversicherung flexibler zu gestalten? 

Der verfassungsrechtliche Grundsatz, daß Männer 
und Frauen gleichberechtigt sind, bindet nicht nur 
den staatlichen Gesetzgeber. Er gilt nach ständiger 
Rechtsprechung auch für die Tarifvertragsparteien. 
Der Gleichberechtigungsgrundsatz gebietet indessen 
keine schematische Gleichbehandlung, sondern läßt 
unterschiedliche Rechtsgestaltungen zu, wenn und 
soweit sie sachlich gerechtfertigt sind. Von dieser 
Rechtslage ausgehend ist sich die Bundesregierung 
der verfassungsrechtlichen Zweifel bewußt, die 
Tarifverträge aufwerfen, nach denen allgemein das 
Arbeitsverhältnis der männlichen Arbeitnehmer 
mit der Vollendung des 65., das der weiblichen 
Arbeitnehmer aber schon mit der Vollendung des 
60. Lebensjahres. endet. Die Antwort auf die da-
durch aufgeworfene Rechtsfrage setzt eine Prüfung 
der konkreten tarifvertraglichen Bestimmung vor-
aus, insbesondere auch der Gründe, die zu einer 
unterschiedlichen Regelung für Männer und Frauen 
geführt haben. Diese Prüfung und Abwägung ist 
Aufgabe der Gerichte; nur sie können eine ver-
bindliche Entscheidung treffen. 

Zu Ihrer zweiten Frage ist auf die Tarifautono-
mie hinzuweisen. Die Verantwortung und das recht-
liche Risiko, daß tarifvertragliche Regelungen mit 
dem Grundgesetz übereinstimmen, tragen die Tarif-
vertragspartner. In diesem Zusammenhang möchte 
ich erwähnen, daß Gegenstand der zwischen der 
ARD und der Rundfunk-Fernseh-Film-Union ge-
führten Verhandlungen über den Abschluß eines 
einheitlichen Manteltarifvertrages auch die Frage 
der Abschaffung der unterschiedlichen Altersgren-
zen ist. 

Im Zusammenhang mit der Regelung der flexiblen 
Altersgrenze wird sicherlich auch die Frage erörtert 
werden, daß nicht durch einzel- oder kollektiv-
vertraglich vereinbarte Altersgrenzen für den ein-
zelnen Arbeitnehmer rentenrechtlich geschaffene 
Möglichkeiten wieder eingeschränkt werden. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
20. Juni 1972 auf die Mündliche Frage des Abge

-

ordneten Seefeld (SPD) (Drucksache VI/3546 Frage 
A 42) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die lt. Presseberichten vom 
italienischen Minister für Arbeit und Sozialwesen auf der Tagung 
der Sozialminister der EWG-Staaten geäußerte Kritik über die 
Diskriminierung" italienischer Gastarbeiter in der Bundesrepu-

blik Deutschland insbesondere wegen der obligatorischen ärztli-
chen Untersuchung vor der Einreise, der Nichtanerkennung von 

Berufsdiplomen, einzureichender Gewerkschaftsrechte und Lücken 
in der sozialen Sicherung? 

Die von Ihnen angesprochene Frage war Gegen-
stand der Ratstagung der Europäischen Gemein-
schaften am 12. d. Ms. Bei dieser Gelegenheit hat 
Minister Arendt bereits die deutsche Auffassung 
dazu eingehend dargelegt. Dabei hat er insbeson-
dere betont, daß italienische Arbeitnehmer entspre-
chend Sinn und Wortlaut der Freizügigkeitsbestim-
mungen der EWG bei ihrer Arbeitsaufnahme genau-
so behandelt werden wie deutsche Arbeitnehmer. 

Was speziell die von Ihnen erwähnten Punkte 
angeblicher Ungleichbehandlung betrifft, so ist dazu 
zu sagen: 

1. Die ärztliche Untersuchung findet nicht vor, son-
dern nach der Einreise statt. Die Länder der 
Bundesrepublik bestehen im allgemeinen auf 
dieser Untersuchung und sind dazu auch nach 
den EWG-Bestimmungen berechtigt. Die Praxis 
ist in anderen Mitgliedstaaten ähnlich und auch 
von der EWG-Kommission anerkannt. 

2. Die Berufsdiplome werden im Rahmen der ge-
genseitigen Anerkennung der Diplome in der 
EWG anerkannt. Die entsprechenden Arbeiten, 
die insbesondere für die freien Berufe wichtig 
sind — ich erwähne nur die Ärzte —, gehen 
allerdings angesichts der außerordentlich kompli-
zierten Fragen nur langsam voran. 

3. Die deutschen Gewerkschaften werden gewiß den 
Vorwurf unzureichender Gewerkschaftsrechte für 
Italiener ebenfalls nicht unwidersprochen lassen. 
Der Umstand, daß bei den letzten Wahlen zu den 
Betriebsräten mehr ausländische Arbeitnehmer 
als bisher gewählt worden sind, zeigt im übrigen, 
daß die ausländischen Arbeitnehmer durchaus 
ihre Rechte zu wahren wissen. 

4. Soweit es die Soziale Sicherung angeht, werden 
italienische Arbeitnehmer in Deutschland nicht 
diskriminiert. Denn sie sind den deutschen Ar-
beitnehmern gleichgestellt. Zudem kommen 
ihnen auch ihre in Italien oder anderen Mit-
gliedstaaten der Gemeinschaft erworbenen Rech-
te zugute. 

5. Hinsichtlich der Wohnungssituation ausländi-
scher Arbeitnehmer darf ich u. a. auf die Ant-
wort auf die Kleine Anfrage vom 31. Januar 
1972 (Bundestags-Drucks. VI/3085) sowie auf 
meine Ausführungen auf die mündliche Frage des 
Abgeordneten Heyen in der Fragestunde am 
19. Januar 1972 (Bundestags-Drucks. VI/3016) 
hinweisen. Außerdem hoffen wir, daß der Ent-
wurf eines Gesetzes über die Mindestanforderun-
gen an Unterkünfte für Arbeitnehmer, der auch 
dem Bundestag bald vorliegen wird, in dieser 
Beziehung Verbesserungen bringen wird. 
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